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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 11.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

1. Beitrag des Landkreises Stormarn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname  Dr. Peters, Dietrich 

Organisation/Institution Landkreis Stormarn,  

Fachdienst Abfall, Boden und Grundwasserschutz 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 11.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_001 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datu  

 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitstreiter*innen

es sind nicht gerade wenige Teilgebiete im Zwischenbericht ausgewiesen worden.

Diese ohne Strukturen erörtern zu wollen, ist unmöglich.

Man könnte beispielsweise nach Regionen Deutschlands vorgehen oder nach Wirtsgesteinen. Und hätte dafür drei

Termine. Letztendlich geht es so oder so darum, die ausgewiesenen Teilgebiete zu hinterfragen und entweder mit

einem positiven placet zu versehen oder eben nicht und im letzteren Fall entsprechend an die BGE zur erneuten

Überprüfung zurückzugeben.

Nur dies kann die Hauptmarschrichtung sein.

Schwierig dabei ist, dass es während der drei Konferenzen einen Lernprozess geben wird. Das heißt, die letzte

Konferenz wird von den zuvorigen am meisten profitieren. Die erste Konferenz ist die Avantgarde und muss

zwangsläufig die intellektuelle Vorarbeit leisten. Ergo müsste man u.U. kniffligen oder strittigen Teilgebieten ggf.

eine zweite Erörterungschance einräumen. Dies sollte bei der Zeitplanung berücksichtigt werden. Auch sollten

mehrere Stellungnahmen zu einem Teilgebiet möglich werden, um den Lerneffekt berücksichtigen zu können.

Doch egal wie die Konferenzen gesteuert werden sollen, es muss bald möglichst eine Entscheidung getroffen

werden und über das Ergebnis per Mail an "Alle" informiert werden. Denn bis zur ersten Konferenz ist nicht mehr

viel Zeit. Und sofern es im Februar schon zur Erörterung erster Teilgebiete kommen sollte, muss klar sein, ob und

welche Teilgebiete als erste erörtert werden sollen.

Um den Gedanken des Lernprozesses und der "zweiten Chance" noch einmal aufzugreifen, wer sagt denn, dass

eine vierte Konferenz nicht möglich sein sollte? Ich bin der Meinung, dass eine vierte Konferenz abgehalten

werden muss, sofern sie erforderlich ist.

Jedenfalls kann ich mich noch gut des Parforcerittes erinnern, als es um die Wahlen in der Auftaktveranstaltung

ging. Ich denke ein solcher Zeitdruck sollte zukünftig vermieden werden.

Gruß

Dr. Dietrich Peters

Diplom-Geologe

Fachdienst Abfall, Boden und Grundwasserschutz
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 14.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

2. Beitrag der Gemeinde Bad Zwischenahn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Schilling, Dr. Arno (Bürgermeister) 

Organisation/Institution:  Gemeinde Bad Zwischenahn 

Planungs- und Umweltamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 14.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_004 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 14.12.2020 [11:56:44 CET]

Von: 

An: Geschftsstelle Fachkonferenz Teilg <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: Re: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

es scheint so zu sein, dass bei der Erörterung des Zwischenberichtes hauptsächlich

geologische Gesichtspunkte angesprochen werden.

Nach unseren Informationen und den bisherigen Berichterstattungen sollten doch aber

auch planungswissenschaftliche Planungskriterien thematisiert werden, also Fragen

des Städtebaus, Naturschutz usw.. Spielen diese Themen bei der nächsten Fachkonferenz

eine Rolle? Wenn nein, wann werden diese Punkte in die Prüfung mit einbezogen?

Für uns als Kur- und Fremdenverkehrsgemeinde spielen diese Gesichtspunkte eine

große Rolle. Hierzu wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2020 wohl auch eine

Resolution beschließen und wichtige Kriterien darlegen, warum aus der Sicht der Gemeinde

Bad Zwischenahn das Teilgebiet 029_00TG_043-00IG_S_s_z nicht in Frage kommt.

Bitte teilen Sie mir mit, ob diese planungswissenschaftliche Kriterien bei der nächsten

Fachkonferenz eine Rolle spielen beziehungsweise wann diese Kriterien überprüft werden. 

An der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe habe ich als Zuhörer teilgenommen. Zur

Aufklärung hat dies aber nicht beigetragen. 

Mit freundlichem Gruß

im Auftrag

Amtsleiter

Gemeinde Bad Zwischenahn

Planungs- und Umweltamt

Am Brink 9

26160 Bad Zwischenahn

Tel.: +

Internet: www.bad-zwischenahn.de

.
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 15.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

3. Beitrag der Stadt Riedlingen 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Marcus Schafft (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Stadt Riedlingen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 15.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_005 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 15.12.2020 [16:32:09 CET]

Von: Schafft Marcus Oliver 

An: Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: AW: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf im Vorgang auf die Inhalte meiner Stellungnahme an die BGE verweisen:

Seit 2014 verfolge ich den Vorgang „Suche Atommüll-Endlager“. Im Nachgang zu einem damaligen
Vortrag von Frau MdB Kotting-Uhl in Riedlingen war mir wichtig, dass der Gemeindetag BaWü und der
DStGB ins Verfahren eingebunden werden. Es freut mich, dass das auch so erfolgte.

Nunmehr liegt der Bericht Teilgebiete vor: Der Bericht stellt nach meiner Lesart einen Zwischenstand der
Arbeiten der BGE dar und dient als Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung, bevor Fakten geschaffen
werden. Dies wird erstmals mit Ende des nächsten Schrittes der Fall sein, wenn die BGE Vorschläge
über übertägig zu erkundende Standortregionen macht, über die der Bundesgesetzgeber eine
Entscheidung trifft.
Der Zwischenbericht Teilgebiete zeigt auf, welche Gebiete in Deutschland bei der Endlagersuche schon
jetzt ausgeschlossen werden können. Und er benennt diejenigen Gebiete, die im weiteren Verfahren
näher untersucht werden – 90 sogenannte Teilgebiete.

Der Kreis Biberach ist durchaus erheblich betroffen. Die Stadt Riedlingen ist mit den
Ortsteilen/Gemarkungen/Ortslagen Eichenau, Daugendorf, Grüningen, Pflummern, Zell Bechingen,
Zwiefaltendorf erfasst. Auch Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen sind zum Teil
betroffen: https://www.bge.de/.../endla.../zwischenbericht-teilgebiete/

Zum aktuellen Zwischenbericht und dort der Einordnung der Geologischen Strukturen im Bereich der
Donau, speziell Riedlingen, folgende Stellungnahme:

Donau ist ein langes Gewässer
Bayerisches Umweltamt zu den Grunddaten der Donau als „Internationaler Fluss“ (Anlage)a. 

1. 

Mir scheint es wichtig darauf zu verweisen, dass 18 Nationen und ca. 81 Millionen
Menschen im Einzugsbereich der Donau leben. Wenn hier Schäden von einem Atommüll-
Endlager ausgehen sollten, steht die Betroffenheit in nichts der von Ballungsräumen nach.

Grundwasserschutz – Schwierigkeiten in Folge Schadstofffahnen am praktischen Beispiel
Shredderwerk Brand Herbertingen (Anlage)

b. 

Das Beispiel des Brands in Herbertingen zeigt meines Erachtens deutlich auf, dass nicht
nur das oberflächliche Wasser sondern geraden auch das begleitende Grundwasser
erheblich Schaden nehmen kann. Dies greift in die Wasserversorgung aller
Anrainerkommunen und damit die Lebensgrundlage von 81 Millionen Menschen ein (s. Ziff.
1 Litt. b. ein.)

Donau ist internationales Gewässer
Beteiligungspflicht – Internationale Kommission zum Schutz der Donau (Anlage)a. 

2. 

Aus dem Status der Donau als internationales Gewässer gibt es zusätzliche
Beteiligungsnotwendigkeiten.  Ich rege schon zu diesem frühen Verfahren an eine
Stellungnahme der internationalen Kommission zum Schutz der Donau einzufordern.

Beachtung Völkerrrecht – (Analogie) ‚Good Practise‘ bei UVP Atomanlagen (Anlage)b. 

Nach meinem Verständnis sind auch Atommüllendlager Anlagen im Sinne der „Good
Practise“ für Atomanlagen. Hierzu bedürfte es daher konsequenter entsprechender
formeller Beteiligungen, wenn man einen Standort mit internationalen Auswirkungen wie die
Donau beplanen will.
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Donau ist erdbebengefährdetes Gebiet (Anlage)3. 

In Erdbeben gefährdeten Gebieten sollte – unabhängig von der Kategorisierung – keinerlei
Atommüllendlager vorgesehen werden. Zum Erdbebenstatus des Gebiets an der Donau bei
Riedlingen – s. Anlage.

Hier ist aktuell zu ergänzen, dass es jüngst im regionalen Umfeld drei leichte Erdbeben in Folge
gab:
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/hechingen/update-zum-erdbeben-bei-burladingen-
epizentrum-bei-starzeln-_-bundesweit-staerkstes-erdbeben-seit-2014-_-strassenschaden-in-
bisingen-53488796.html?fbclid=IwAR2XYfFDZ8JO_iRpUukIaU-
zeIa3XE8ZzyGMoNxEQj1FI3zzFW3DGcuUi8E

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/hechingen/erdbeben-bei-moessingen-wieder-bebt-die-
erde-_-wohl-kein-nachbeben-zu-jungingen-
53517323.html?fbclid=IwAR0uLSJrg2USEpmdnh54FAREofrg5Ig2aZsWIztEUSKx1id5JrRk7inm0aY

https://www.badische-zeitung.de/leichtes-erdbeben-erschuettert-strassburg-im-morgengrauen--
198605502.html?fbclid=IwAR2Rh3OrnnIAOe8Hc21Rfs5HbEwE2SIg8j59sk2nGVKb-
5FEJ4_mYGD6LA4

Ich würde mich freuen, wenn die vorstehenden Gesichtspunkte in die Bewertung des
Zwischenergebnisses aufgenommen würden.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Marcus Schafft, ass. iur.

Bürgermeister

Stadtverwaltung Riedlingen
Marktplatz 1
88499 Riedlingen

Telefon: 

       
Net:        www.riedlingen.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

4. Beitrag des Landkreises Lüneburg 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Krumböhmer, Jürgen (Erster Kreisrat) 

Organisation/Institution: Landkreis Lüneburg 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_006 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 15.12.2020 [17:09:02 CET]

Von: juergen.krumboehmer@

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: WG: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend sende ich einen Beitrag.

(See attached file: Beitrag EKR zur Endlagersuche Dez 2020.docx)
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Beitrag zur Endlagersuche 
 
Absender: Landkreis Lüneburg, Erster Kreisrat Jürgen Krumböhmer 
 

Thema: Methodik des Übergangs von der Phase 1 zur Phase 2 (übertägige Erkundung) 
 
Die bisherige Debatte fokussiert sich stark auf geologische Fragestellungen, die jedenfalls theoretisch 
nicht durch menschliche Einschätzungen oder Willensbildungen objektiv beeinflussbar sind. Das ist bei 
den benannten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien anders. Das Gesetz benutzt auch die 

nicht näher definierten Begriffe „sozioökonomische Potenzialanalyse“ (§ 16 Abs. 1, letzter Satz 
Standortauswahlgesetz) und „Raumverträglichkeit“ (§ 19 Abs. 1, letzter Satz StandAG). 
 
An dieser Stelle können politische Einflüsse auf Auswahl, Methodik, Bemessung, Beurteilung und 
Gewichtung von relevanten Faktoren entscheidungserheblich sein. § 25 StandAG und die dazu 

vorliegende Anlage 12 ergeben keine Grundlagen, die erschöpfend und ohne weitere Ausformung zu 
einem einfachen Verfahren und unzweifelhaften Ergebnissen führen können. So ist z.B. der Aspekt des 
Abstandes zu Wohngebieten oder Mischgebieten allein wenig aussagekräftig. So kann ein Standort 900 
m von einem Einzelhaus inmitten eines ansonsten unbewohnten Gebietes liegen. Ein anderer Standort 
ist womöglich 1.100 m von einem großen Siedlungsschwerpunkt entfernt. 

 
Deshalb sollte dieses ausgesprochen wichtige Thema für wert befunden werden, ihm einen eigenen 
Tagesordnungspunkt zu widmen. Wenn spätere Klagen Ansatzpunkte suchen, dann werden sie hier zu 
finden sein. An der Geologie wird man nichts ändern können; an sozioökonomischen Potenzialanalysen 
schon. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 18.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

5. Beitrag der Hansestadt Lübeck 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Hutfils, Volker  

Organisation/Institution: Hansestadt Lübeck 

Bereich Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz 

Untere Bodenschutzbehörde 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 18.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_009 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 18.12.2020 [10:16:10 CET]

Von: "Hutfils, Volker" <Volker.Hutfils@ >

An: 'Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete' <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: AW: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Guten Tag,

ich hatte bei der Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz folgende Frage/Anmerkung in den Chat

gestellt:

„Die Standortanforderungen bezüglich möglicher künftiger Hebungen und der geforderten

Mindestüberdeckung sind nicht schlüssig. Bei einer maximal zulässigen Hebung von 1 mm/a und einer

Mindestüberdeckung von 300 m könnte unter Berücksichtigung gleichzeitig stattfindender

Erosionsvorgänge ein Endlager bereits nach 300.000 Jahren wieder an der Oberfläche liegen.“

Es wurde auf der Konferenz immer wieder betont, dass keine Frage verloren gehen würde, auch wenn

man natürlich nicht alle gleich beantworten könnte. Trotz intensiver Suche in dem Dokumentations-

Dschungel auf den Seiten der BASE und BGE habe ich weder meine Frage noch eine Antwort darauf

finden können. Könnten Sie mir vielleicht einen Weg aufzeigen, wie ich diese Frage wiederfinden

könnte?

Sofern es bisher keine schlüssige Erklärung zu diesem Thema gibt, könnte es ggf. auch auf

Fachkonferenz behandelt werden (Themenkomplex „Ausreichende Berücksichtigung geologischer

Prozesse?“.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Volker Hutfils

Sachbearbeiter

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister

Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Untere Bodenschutzbehörde

         

 

 

Internet: www.luebeck.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 18.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

6. Beitrag der Stadt Augsburg 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Koch, Hans Peter (Amtsleiter) 

Organisation/Institution: Stadt Augsburg 

Umweltamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 18.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_010 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 18.12.2020 [11:31:07 CET]

Von: Hans-Peter.Koch@

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: WG: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Themen/Fragen für die Beratungen der Fachkonferenz Teilgebiete schlagen wir vor:

Aufgrund diverser vorhandenen Nutzungen bzw. Restrik%onen sind die Entwicklungsmöglichkeiten in großen

Städten wie z. B. Augsburg durch die knappe Ressource Boden extrem begrenzt. Weitere Einschränkungen würden

eine nachhal%ge Stadtentwicklung ausschließen.

Im Zusammenhang mit dem Endlagersuchverfahren stellen sich uns daher u. a. diese Fragen.

· Welchen räumlichen Umfang nimmt ein Endlager ein?

· Welche erforderlichen Mindestschutzabstände ergeben sich zum Siedlungskörper?

· Welchen Status erhalten die oberirdischen Flächen (Sperrgebiet?) und welche Konsequenzen ergeben sich

für die kommunale Siedlungsentwicklung?

· Welche städtebaulich wirksamen Sicherheitsmaßnahmen (Schutzzäune, Kontrollbauwerke) und

Eingangsbauwerke sind erforderlich?

· Ist die Eignung für die Endlagerung von radioak%ven Abfällen von  Stadtgebieten wie Augsburg

möglicherweise nicht generell in Frage zu stellen?             

Mit besten Grüßen

Hans Peter Koch

Stadt Augsburg - Umweltamt

Amtsleiter

www.augsburg.de

58



Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 21.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

7. Beitrag der Gemeinde Scheeßel-Westerholz 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Kirschstein, Wolfgang (Ortsbürgermeister) 

Organisation/Institution: Gemeinde Scheeßel-Westerholz   

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 21.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_009 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 21.12.2020 [16:19:54 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Beitrag für Fachkonferenz Teilgebiete , Teilgebiet 033_00TG_052_00IG_S_s_z

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich informierte Ratsmitglieder der Gemeinde und Ortsbürgermeister der Gemeinde über Ihren Aufruf zur

Einreichung von Beiträgen und Benennung von Themen zur Fachkonferenz.

In der Anlage übersende ich einen Beitrag von Ortsbürgermeister Kirschstein und Ratsmitglied der

Gemeinde Scheeßel  mit der Bitte um Berücksichtigung.

Das Gebiet der Gemeinde Scheeßel ist im Teilgebiet  033_00TG_052_00IG_S_s_z

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Scheeßel

Die Bürgermeisterin

www.scheessel.de

60



61



Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 21.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

8. Beitrag der Stadt Potsdam 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Wolfram, Erik 

Organisation/Institution:  Stadtverwaltung Potsdam 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 21.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht, 
jedoch aus Datenschutzgründen nicht mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Veröffentlichung wurde zwischenzeitlich erteilt. 
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Datum: 21.12.2020 [15:52:03 CET]

Von: Stadtentwicklung 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: AW: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligungsmöglichkeit am Verfahren.

Aus Sicht der Landeshauptstadt Potsdam sollte im Verfahren auch berücksich"gt werden, wie die Erdoberfläche

über geologisch potenziell geeigneten Erdschichten derzeit genutzt wird -

und welche Prognose für die Siedlungsentwicklung der jeweiligen Region besteht.

Die Landeshauptstadt Potsdam wächst seit Jahren ste"g, nach den vorliegenden Prognosen wird dieses Wachstum

auch langfris"g weiter anhalten. In ähnlicher Weise

gilt dieses für den überwiegenden Teil der Städte und Gemeinden im Umfeld Berlins und in anderen Regionen

Deutschlands. Der Bau eines Endlagers in bereits intensiv durch Siedlungen, Wohn- und Gewerbegebieten

genutzten Regionen mit (sehr) posi"ven Prognosen erscheint nicht sinnvoll, wenn dadurch eine Entwicklung

dieses dynamischen Raums verhindert oder zumindest stark eingeschränkt würde.

Mit freundlichen Grüßen

Erik Wolfram

Landeshauptstadt Potsdam

Bereich Stadtentwicklung
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 22.12.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

9. Beitrag des Landkreises Dithmarschen

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Mohrdieck, Stefan (Landrat)  

Organisation/Institution: Landkreis Dithmarschen  

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 22.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_015 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 22.12.2020 [15:52:42 CET]

Von: Stefan.Mohrdieck

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Call for papers für den 1. Beratungstermin vom 5.-7.02.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

den Kreis Dithmarschen interessiert, ob es im Sinne eines Projektplanes einen konkreten Zeit- und

Maßnahmenplan für die Teilgebiete, die den Kreis Dithmarschen betreffen, bereits gibt.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Stefan Mohrdieck

Landrat des Kreises Dithmarschen

 

Der Landrat

 

www.dithmarschen.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 22.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

10. Beitrag der Gemeinde Enzklösterle

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Dengler, Sascha (Bürgermeister) 

Organisation/Institution:  Gemeinde Enzklösterle 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 21.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht, 
jedoch aus Datenschutzgründen nicht mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht.  

Die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Veröffentlichung wurde zwischenzeitlich erteilt. 
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Datum: 22.12.2020 [14:48:59 CET]

Von: "Dengler, Sascha" 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Beitrag Fachkonferenz Februar

Siehe Anhang.

Viele Grüsse aus dem Heidelbeerdorf

Sascha Dengler

Bürgermeister

Gemeinde Enzklösterle

www.enzkloesterle.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei meine thematischen Anregungen zur Thematik Standortsuche: 
 

1. Die geologische Endlagerung ist nach aktuellem Stand so gut wie 
alternativlos. Dennoch gibt es Möglichkeiten (z.B. die Transmutation) 
zumindest die Halbwertszeiten immens zu verkürzen.Werden diese weiter 
bedacht und geprüft? Meinem Empfinden nach sollte auch das zeitliche Risiko 
soweit wie möglich minimiert werden. 
 

2. Die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien 
( https://forum-bge.de/thread-22.html ) enthält leider nur allgemeine 
Informationen zur Methodik, Priorisierung und Speicherung von Datensätzen. 
Die Angabe, dass zunächst von einer "komplett weißen Landkarte" 
ausgegangen wird/wurde ist zu wenig. Schon die jetzige Karte (z.B. die 
Kaltenbronner-Enzhöhen in Baden-Württemberg sind nahezu komplett erfasst, 
bis auf einen kleinen Teil in Skihanggröße -> hier sehe ich sicherlich keine 
großen geologischen Abweichungen im Vergleich zu den umgebenden 
Gebieten (Granit). Das bedeutet, dass die bisherigen Kategorisierungen für 
Bürger nicht nachvollziehbar sind. 

 
3. Eine weitere Frage wird sein, in wie weit sich die bisherige Kategorisierung mit 

den Belangen des Natur-/Gewässerschutzes (FFH, Landschaftsschutzgebiete, 
Biotopverbünde, Natura2000, etc.) verhält. Wie wird diesen Belangen 
Rechnung getragen? 
 

4. Verwerfungstechnisch ist Baden-Württemberg besonders geprägt, neben dem 
aktiven Rheingraben decken Hegau sowie Baar als vulkanisch- bzw. 
seismolgisch aktive Region einen Teil der Landesfläche ab. Auch wenn bei 
den Teilgebiet-Ergebnissen dies anscheinden berücksichtigt wurde, so 
erschließt sich mir nicht warum bspw. der Schwarzwald, als seismisch aktives 
Gebiet dennoch zu großen Teilen bei der Standortsuche in Betracht gezogen 
wurde. 
 

 
Beste Grüße 
gez. Sascha Dengler 
Bürgermeister 
Gemeinde Enzklösterle 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 23.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

11. Beitrag der Stadt Dorfen 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Wandinger, Franz 

Organisation/Institution: Stadt Dorfen 

Abteilung 4 – Bauen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 23.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_016 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 23.12.2020 [13:32:34 CET]

Von: Wandinger Franz <

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: 1. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete am 05. - 07. Februar 2021; Einreichung von

Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der vom 05. – 07. Februar 2021 geplanten Fachkonferenz reicht die Stadt Dorfen folgende Beiträge und

Themenvorschläge ein:

Die Stadt Dorfen fordert, alle Belange, die zu einer Standortentscheidung führen, frühzei(g in ihrer Gesamtheit zu

berücksich(gen.

Das heißt, dass neben der vornehmlich geologisch mo(vierten Standortvorauswahl, auch alle anderen

entscheidungsrelevanten Belange berücksich(gt werden müssen.

Entscheidungsrelevant sind aus Sicht der Stadt Dorfen insbesondere folgende Belange:

Der Raum Dorfen ist durch die Aufnahme verschiedene Infrastrukturmaßnahmen in den letzten Jahren an die

Grenze der Belastbarkeit gelangt. Beispielsweise sei hier die Immissionsbelastung durch den Neubau der BAB A 94

genannt. Auch sind weitere Infrastrukturprojekte in Planung. Hier ist als ein Beispiel das Eisenbahnprojekt ABS 38

München – Freilassing zu nennen.

Die Stadt Dorfen liegt im Einzugsbereich der Metropolregion München und ist somit dicht besiedelt. Auch stellt

die Stadt Dorfen einen Siedlungsschwerpunkt im bevölkerungsmäßig stark wachsenden Landkreis Erding dar. Dies

präjudiziert eine weiter steigende Bevölkerungszahl.

Für ein nukleares Endlager liegt auch keine landes- und regionalplanerische Regelung im

Landesentwicklungsprogramm Bayern und im Regionalplan der Region München vor.

Die bisherigen Aussagen zur geologischen Eignung für ein nukleares Endlager im Raum Dorfen sind ausführlicher

und verständlicher darzulegen.

Neben den Erklärungen zur Eignung der Geologie fordert die Stadt Dorfen auch Aussagen zur Abstufung der

Eignung der verschiedenen Geologiearten. Z. B. stellt sich die Frage, ob ter(äres Tongestein im Raum Dorfen

genauso oder besser/schlechter geeignet ist als die anderen aufgeführten geologischen Forma(onen.

Weiterhin wird eine ausführliche Darstellung des gesamten Verfahrensablaufs gefordert. Es ist z. B. darzulegen

welche VerfahrensschriAe noch folgen, welches Beteiligungsformat gewählt wird, ob eine ErgebnismiAeilung nach

jedem VerfahrensschriA erfolgt etc.

Allgemein wird grundsätzlich seitens der Stadt Dorfen gefordert, alle entscheidungsrelevanten Informa(onen

nachvollziehbar, rechtzei(g und übersichtlich zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

Wir behalten uns vor, weitere und ausdifferenziertere Beiträge in diesem VerfahrensschriA und allen weiteren

VerfahrensschriAen vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

Franz Wandinger

Stadt Dorfen

- Abteilung 4 Bauen –
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 28.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

12. Beitrag des Landkreises Friesland 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Ambrosy, Sven (Landrat) 

Organisation/Institution: Landkreis Friesland 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 28.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_019 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 28.12.2020 [13:14:43 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Stellungnahme zur Endlagersuche/ Zwischenbericht Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Veranlassung von Landrat Sven Ambrosy sende ich Ihnen die Stellungnahme des Landkreises Friesland zum

Zwischenbericht Teilgebiete bei der Suche und Auswahl eines Standortes zur Lagerung hochradioak#ver Abfälle

vorab als digitale Version zu. Eine schri'liche, unterzeichnete Fassung wird Sie ebenfalls in den kommenden Tagen

erreichen.

Wir nehmen dankend die frühe Beteiligungsmöglichkeit wahr, um frühzei#g auf die raumordnerischen Belange

eines Küstenlandkreises sowie unserer Inselgemeinde Wangerooge hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Fachbereich 61 / Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Regionalplanung und Klimaschutz
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Landessparkasse zu Oldenburg Volksbank Jever eG 
IBAN: DE05 2805 0100 0050 4030 05 IBAN: DE49 2826 2254 0110 0002 18 
BIC: SLZODE22XXX BIC: GENODEF1JEV friesland.de 

Landkreis Friesland · Postfach 1244 · 26436 Jever 

 
 
Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete 
Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung 
11513 Berlin
 

 

 

 

Stellungnahme zur Endlagersuche der Bundesgesellschaft für Endlagerung  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Landkreis Friesland kann folgende Hinweise und Anmerkungen zum Verfahren der 
Endlagersuche und zum Zwischenbericht geben: 
 
Ablauf und Beteiligung  

Der Zwischenbericht Teilgebiete ist der erste Meilenstein auf dem Weg zu einem Endlager für 
hochradioaktive Abfälle in Deutschland. Die Basis bilden Daten über den tiefen geologischen 
Untergrund. Die BGE (Bundesgesellschaft für Endlagerung) hat den Zwischenbericht 
Teilgebiete am 28. September 2020 veröffentlicht und dem Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung (BASE)  übergeben .Der Bericht stellt einen Zwischenstand der Arbeiten 
der BGE dar und dient als Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung, bevor Fakten geschaffen 
werden. Dies wird erstmals mit Ende des nächsten Schrittes der Fall sein, wenn die BGE 
Vorschläge über übertägig zu erkundende Standortregionen macht, über die der 
Bundesgesetzgeber eine Entscheidung trifft. Von über 170 möglichen Bereichen wurden 90 
sogenannte Teilgebiete anhand von Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und 
geowissenschaftlichen Abwägungskriterien identifiziert. Dabei werden noch keine konkreten 
Flächen festgelegt, sondern nur Teilgebiete dargestellt, die nach den angenommenen 
wissenschaftlichen Kriterien weiter untersucht werden sollen. Der erste Beratungstermin der 
Fachkonferenz nach der Auftaktveranstaltung im Oktober 2020 findet zwischen dem 4. und 7. 
Februar 2021 in Kassel und online statt. Alle Möglichkeiten der Beteiligung, des Dialogs, der 
Mitarbeit und Diskussion werden online angeboten, auch für die Teilnehmer*innen vor Ort. 
Online- und Präsenzteilnehmer*innen verfügen über die gleichen Interaktionsmöglichkeiten. 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom  
 

Mein Zeichen 

 vom  

Datum 
 xxxx Ne/Ta 6-11-20 28.12.2020 

Der Landrat 
 

Planung, Bauordnung und 
Gebäudemanagement 
 
 

 
Vermittlung: T (04461) 919 - 0 
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Seite 2 

 
Wie die BGE dabei genau vorgegangen ist, wird in den sogenannten untersetzenden 
Unterlagen erläutert (weiter Informationen unter 
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ ).  
 
Die Vorgehensweise ist transparent und übersichtlich gestaltet und hält für alle Akteure eine 
Beteiligungsmöglichkeit bereit. Das Vorgehen wird aus Verwaltungssicht ausdrücklich 
befürwortet. 
 
Dem Zwischenbericht liegen ausschließlich geologische Kriterien zugrunde. Raumplanerische 
Aspekte wie zum Beispiel der Abstand zur Wohnbebauung oder Nähe zu Naturschutzgebieten 
spielen erst in den weiteren Arbeitsschritten eine Rolle. 
Es erfolgte dabei eine Unterteilung in verschiedene Gesteine: 

 Wirtsgestein Tongestein 

 Wirtsgestein Steinsalz (stratiforme oder steile Lagerung) 

 Kristallines Wirtsgestein 
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Seite 3 

Dabei sind für unseren Landkreis folgende Teilgebiete aus dem Zwischenbericht (5.1.4) 
relevant, die innerhalb oder direkt angrenzend zu verorten sind: 

Name Größe in 
km² 

Ort 

Teilgebiet 004_00TG_053_00IG_T_f_tpg Kompletter 
LK 

Kompletter LK + Küstenmeer 
umzu 

Teilgebiet 031_00TG_050_00IG_S_s_z 26 13 km nordwestlich des 
Jadebusens 

Teilgebiet 042_00TG_071_00IG_S_s_z 16 im Jadebusen 

Teilgebiet 065_00TG_153_00IG_S_s_z-ro 38 In 12 Seemeilen-Zone, 
oberhalb der Nordseeinseln 
Wangerooge und Spiekeroog 

Teilgebiet 066_00TG_154_00IG_S_s_z-ro 25 Nordöstlich angrenzend an 
Wangerooge, unterhalb 
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Seite 4 

Nordsee 

Teilgebiet 070_00TG_172_00IG_S_s_z-ro 14 Nördlich Wangerooge, 
Unterhalb Küstenmeer, in 12 
Seemeilen-Zone, südwestlich 
von Helgoland, in 
Niedersachsen 

Teilgebiet 074_00TG_185_00IG_S_s_z-ro 115 13 km nördlich Wangerooge, 
unterhalb der Nordsee 

Teilgebiet 075_02TG_189_03IG_S_f_km 61 Norden Nds. Nordwestlich 
Wangerooge 

 
Stellungnahme Landkreis Friesland 

 
Die Gebiete im Küstenmeer, in der 12 Seemeilen-Zone sowie im Jadebusen sind größtenteils 
nicht von Raumrestriktionen des Landkreises überschnitten oder beansprucht bzw. sind nicht im 
Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Friesland gesichert, da sie nicht 
unmittelbar zum Planungsraum dazu gehören. Unmittelbar stehen sie jedoch mit 
Raumansprüchen in Verbindung, sodass auch hierzu eine Stellungnahme abgegeben wird. 
 
Die Fläche in der Stadt Jever für das Teilgebiet 031_00TG_050_00IG_S_s_z ist überwiegend 
bebaut, sodass diese für ein Endlager ungeeignet ist. Eine Beanspruchung steht zudem dem 
Flächennutzungsplan der Stadt Jever sowie dem Regionalen Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Friesland entgegen.  
 
Hinsichtlich des Küsten-, Klima-, Natur- und Inselschutzes sowie der touristischen Bedeutung 
wird daher für die Bereiche Wangerooge, Jadebusen sowie 12-Seemeilenzone vor Wangerooge 
eine Stellungnahme frühzeitig abzugeben, da auch hier erhebliche Raumwidersprüche zu 
beanstanden sind. In folgender Darstellung sind diese zusammengefasst: 
 

Name Größe in 
km² 

Ort 

Teilgebiet 004_00TG_053_00IG_T_f_tpg Kompletter 

LK 

Kompletter LK + 

Küstenmeer umzu 

Raumbelange: 
Keine spezifische Auskunft, alle Belange 
nach RROP (Ziele und Grundsätze) 
betroffen 

  

Teilgebiet 031_00TG_050_00IG_S_s_z 26 13 km nordwestlich des 

Jadebusens 

Raumbelange: 
- Siedlung und entwicklung, Standort 

für die Sicherung und Entwicklung 
von Wohnstätten, Gewerbe 
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- Deponie Wiefels 
- Vorranggebiete Natur und 

Landschaft 
- div. Infrastrukturleistungen, 

Landesstraßen und Bahnstrecke 
Sande-Esens 

Teilgebiet 042_00TG_071_00IG_S_s_z 16 im Jadebusen 

- Schifffahrt (touristisch und 
Küstenfischerei) 

- Vorranggebiet Natur und Landschaft 
und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 

- Tourismus (insbesondere Dangast 
und Gemeinden Zetel und Sande) 

  

Teilgebiet 065_00TG_153_00IG_S_s_z-ro 38 In 12 Seemeilen-Zone, 

oberhalb der Nordseeinseln 

Wangerooge und 

Spiekeroog 

- Tourismus (Wangerooge) 
- Schifffahrt (international, 

Inselversorgung, Küstenfischerei) 
- Vorranggebiet Natur und Landschaft 

und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 

- Mögliche Trassenanbindung 
Offshore-Onshore 

  

Teilgebiet 066_00TG_154_00IG_S_s_z-ro 25 Nordöstlich angrenzend an 

Wangerooge, unterhalb 

Nordsee 

- Siedlungsentwicklung Insel 
Vorranggebiet zentrales 
Siedlungsgebiet 

- Tourismus (Wangerooge): 
Vorranggebiet landschaftsbezogene 
Erholung Vorranggebiet 
infrastrukturbezogene Erholung 

- Vorranggebiet Verkehrslandeplatz 
- Schifffahrt (international, 

Inselversorgung, Küstenfischerei) 
- Vorranggebiet Natur und Landschaft 

und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 
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Teilgebiet 070_00TG_172_00IG_S_s_z-ro 14 Nördlich Wangerooge, 

Unterhalb Küstenmeer, in 

12 Seemeilen-Zone, 

südwestlich von Helgoland, 

in Niedersachsen 

- Tourismus (Wangerooge) 
- Schifffahrt (international, 

Inselversorgung, Küstenfischerei) 
- Vorranggebiet Natur und Landschaft 

und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 

- Mögliche Trassenanbindung 
Offshore-Onshore 

  

Teilgebiet 074_00TG_185_00IG_S_s_z-ro 115 13 km nördlich 

Wangerooge, unterhalb der 

Nordsee 

- Tourismus (Wangerooge) 
- Schifffahrt (international, 

Inselversorgung, Küstenfischerei) 
- Vorranggebiet Natur und Landschaft 

und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 

- Mögliche Trassenanbindung 
Offshore-Onshore 

  

Teilgebiet 075_02TG_189_03IG_S_f_km 61 Norden Nds. Nordwestlich 

Wangerooge 

- Tourismus (Wangerooge) 
- Schifffahrt (international, 

Inselversorgung, Küstenfischerei) 
- Vorranggebiet Natur und Landschaft 

und Vorranggebiet Biotopverbund: 
Weltnaturerbe Wattenmeer 

- Mögliche Trassenanbindung 
Offshore-Onshore 
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Anlage 1: Auszug aus dem Zwischenbereich Teilgebiete gemäß §13 StandAG (BGE, 
28.09.2020) zur Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz Teilgebiete vom 17. und 18. 10.20 
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Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn  oder Frau 

 wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Landrat Sven Ambrosy 
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13. Beitrag des Landkreises Alb-Donau-Kreis  

Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 28.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Reichelt, Helmut 

Organisation/Institution: Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 28.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_070 ohne Anlagen bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 
bzw. FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 28.12.2020 [16:58:25 CET]

Von: "Reichelt, Helmut" <

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: 1. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Leiter des Fachdienstes Umwelt- und Arbeitsschutz beim Alb-Donau-Kreis. Unser

Fachdienst wurde vom Landrat damit beauftragt, das Standortauswahlverfahren zu begleiten. Der

Alb-Donau-Kreis liegt im östlichen Baden-Württemberg und grenzt an den Stadtkreis Ulm sowie an

Bayern.

Der Alb-Donau-Kreis ist mit ca. 95 % seiner Fläche sowohl im Teilgebiet 001 (Wirtsgestein Ton) wie

auch im Teilgebiet 013 (Kristallines Wirtsgestein im Grundgebirge). Das Wirtsgestein Ton befindet

sich im Mittleren Jura. Der darüber befindliche Obere Jura ist ein überregional bedeutender

Karstgrundwasserleiter. Aus diesem Karstgrundwasser wird das Trinkwasser für mehr als 3

Millionen Menschen gewonnen. Die größte Entnahme erfolgt durch die Landeswasserversorgung

östlich von Langenau. Die Landeswasserversorgung ist das zweitgrößte

Wasserversorgungsunternehmen Baden-Württembergs und versorgt weite Teile des Großraums

Stuttgart. Daneben gibt es zahlreiche weitere Wasserversorgungsgruppen. Ca. 70 % der Fläche

des Alb-Donau-Kreises ist deshalb als Wasserschutzgebiet ausgewiesen (vgl. Anlage). In den

einschlägigen Schutzgebietsverordnungen ist alles verboten, was das Grundwasser gefährden

könnte. Aus der als Anlage beigefügten Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen für

das Wasserschutzgebiet der Landeswasserversorgung ist zu entnehmen, dass sowohl der

Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie das Errichten von Anlagen zur Lagerung radioaktiver Stoffe

verboten ist (vgl. § 4, Ziffern 1.6 und 1.7). Nach Ziffer 5.2 ist auch das Errichten und Erweitern von

Kavernen sowie Tunnel- und Stollenbauten verboten. Die in Stufe III zwingend erforderliche

Standorterkundung und erst recht die Herstellung eines Zugangs zum Atommüllendlager gefährden

das Grundwasser in erheblichem Maße.

Das Kriterium 11 (Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge)

wurde bei beiden Teilgebieten mit „bedingt günstig“ bewertet, obgleich Karststrukturen flächig

vorhanden sind, aus denen sich Beeinträchtigungen für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich

ergeben könnten. Aus unserer Sicht müsste deshalb das verkarstete Deckgebirge als „nicht

günstig“ für die Errichtung eines Atommüllendlagers eingestuft werden.     

Bitte nehmen Sie zu den beiden aufgeführten Punkten Stellung.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Reichelt

Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

 
 
 

 

RECHTSVERORDNUNG 
 

des Regierungspräsidiums Tübingen vom 16.04.2015 
 

zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen des Zweckver-
bands Landeswasserversorgung im Donauried und im Hürbetal 

(Wasserschutzgebiet Donauried-Hürbe) 
 
 
 
 
Es wird verordnet auf Grund von  
 
1. § 51 und § 52 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 
2014 (BGBl. I S. 1724)  

 
2. § 95 Abs. 1 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung vom 03. De-

zember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezem-
ber 2014 (GBl. S. 777) 

 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Ein-

zugsgebiet der nachfolgend genannten Wassergewinnungsanlagen des Zweckverbands 
Landeswasserversorgung im Donauried und im Hürbetal ein Wasserschutzgebiet festgesetzt 
(die Ortsangaben beziehen sich auf die jeweiligen Vorpumpwerke): 
 
Fassung 1 
Landkreis:  Heidenheim 
Gemarkung:  Niederstotzingen 
Flurstück- Nr.: 1815 
Rechtswert: 3591457 
Hochwert: 5377303 
 
Fassung 2 
Landkreis:  Alb-Donau-Kreis 
Gemarkung:  Langenau 
Flurstück- Nr.: 7438/47 
Rechtswert: 3587687 
Hochwert: 5373220 
 
Fassung 3 
Landkreis:  Alb-Donau-Kreis 
Gemarkung:  Langenau 
Flurstück- Nr.: 6613/4 
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Rechtswert: 3585700 
Hochwert: 5372754 
 
Fassung 4 
Landkreis:  Alb-Donau-Kreis 
Gemarkung:  Asselfingen 
Flurstück- Nr.: 2378 
Rechtswert: 3589946 
Hochwert: 5374110 
 
Fassung 5  
Landkreis:  Alb-Donau-Kreis 
Gemarkung:  Langenau 
Flurstück- Nr.: 5780/1 
Rechtswert: 3584595 
Hochwert: 5372005 
 
Fassung 6  
Landkreis:  Heidenheim 
Gemarkung:  Sontheim an der Brenz 
Flurstück- Nr.: 2974 
Rechtswert: 3594932 
Hochwert: 5378887 
 
Fassung Burgberg 
Landkreis:  Heidenheim 
Gemarkung:  Burgberg 
Flurstück- Nr.: 482 
Rechtswert: 3590386 
Hochwert: 5383505 
 

 
(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere Schutzzone (Zone III), die engeren 

Schutzzonen (Zonen II) und in die Fassungsbereiche (Zonen I). 
 

(3) Das Wasserschutzgebiet umfasst eine Fläche von ca. 502 km². 
 

(4) Die Ausdehnung und die genauen Grenzen des Wasserschutzgebietes und seiner Schutz-
zonen ergeben sich aus dem Übersichtsplan im Maßstab 1: 50.000 sowie den Plänen Nr. 1 
bis 23 im Maßstab 1: 5.000, 1: 2.500 und 1: 1.500, in denen die Zonen I rot, die Zonen II gelb 
und die Zone III dunkelgrün unterlegt sind. Für die äußere Abgrenzung der Schutzzonen ist 
die Darstellung in den Plänen Nr. 1 bis 23 maßgebend. 

 
1. Die Zonen I (Fassungsbereiche) der Fassungen 1 bis 6 im Donauried erstrecken sich 

auf Teile der Gemeinden (Gemarkungen) 
 
im Alb-Donau-Kreis 
Asselfingen 
Langenau (Gemarkung Langenau) 
Rammingen 
 
im Landkreis Heidenheim 
Niederstotzingen (Gemarkung Niederstotzingen) 
Sontheim an der Brenz. 
 
Die Zone I (Fassungsbereich) der Fassung Burgberg im Hürbetal erstreckt sich auf Teile 
der Gemeinde (Gemarkungen)  
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im Landkreis Heidenheim 
Giengen an der Brenz (Gemarkungen Burgberg und Hürben). 
 

2. Die Zone II für die Fassungen 1 bis 6 im Donauried erstreckt sich auf Teile der Gemein-
den (Gemarkungen) 

 
im Alb- Donau-Kreis: 
Asselfingen 
Langenau (Gemarkung Langenau) 
Rammingen 
 
im Landkreis Heidenheim: 
Niederstotzingen (Gemarkungen Niederstotzingen und Oberstotzingen) 
Sontheim an der Brenz. 
 
Die Zone II für die Fassung Burgberg im Hürbetal erstreckt sich auf Teile der Gemein-
den (Gemarkungen) 
 
im Landkreis Heidenheim: 
Giengen an der Brenz (Gemarkungen Burgberg und Hürben) 
Niederstotzingen (Gemarkung Stetten o. L.). 

 
3. Die Zone III erstreckt sich ganz oder teilweise auf die Gemeinden (Gemarkungen) 
 

im Alb-Donau-Kreis: 
Altheim (Alb) 
Amstetten (Gemarkungen Amstetten, Bräunisheim, Hofstett- Emerbuch, Reutti, 
Schalkstetten, Stubersheim) 
Asselfingen  
Ballendorf 
Beimerstetten 
Bernstadt 
Börslingen 
Breitingen  
Dornstadt (Gemarkungen Dornstadt, Temmenhausen, Tomerdingen, Scharenstetten) 
Holzkirch 
Langenau (Gemarkungen Albeck, Göttingen, Hörvelsingen, Langenau) 
Lonsee (Gemarkungen Ettlenschieß, Halzhausen, Lonsee, Luizhausen, Radelstetten, 
Urspring) 
Neenstetten 
Nellingen (Gemarkung Oppingen) 
Nerenstetten 
Öllingen 
Rammingen  
Setzingen 
Weidenstetten 
Westerstetten 
 
im Landkreis Göppingen: 
Geislingen an der Steige (Gemarkung Waldhausen) 
 
im Landkreis Heidenheim: 
Gerstetten (Gemarkungen Dettingen a. A., Gerstetten, Gussenstadt, Heldenfingen, 
Heuchlingen) 
Giengen an der Brenz (Gemarkungen Burgberg und Hürben) 
Herbrechtingen (Gemarkungen Bissingen o. L., Bolheim, Hausen o. L., Herbrechtingen) 
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Niederstotzingen (Gemarkungen Niederstotzingen, Oberstotzingen, Stetten o. L.) 
Sontheim an der Brenz  
 
im Stadtkreis Ulm: 
Ulm (Gemarkungen Jungingen und Lehr). 

 
(5) Veränderungen der Topografie sowie von Flurstücksgrenzen oder -bezeichnungen berühren 

den räumlichen Geltungsbereich der Schutzzonen nicht. 
 
(6) Die Schutzgebietspläne sind Bestandteil dieser Verordnung. Die Verordnung mit den 

Schutzgebietsplänen ist nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 9), solange sie in Kraft ist, beim 
Regierungspräsidium  
 Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen,  
bei den Landratsämtern  
 Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, 
 Göppingen, Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen, 
 Heidenheim, Felsenstraße 36, 89518 Heidenheim 
und bei den Bürgermeisterämtern und Verwaltungsgemeinschaften 
 Stadt Geislingen an der Steige, Hauptstraße 1, 73312 Geislingen a. d. Steige, 

Stadt Giengen an der Brenz, Marktstraße 11, 89537 Giengen an der Brenz 
 Stadt Ulm, Abteilung Umweltrecht und Gewerbeaufsicht, Münchner Straße 4, 89073 Ulm 
 Verwaltungsverband Langenau, Kuftenstraße 19, 89129 Langenau 
zur kostenlosen Einsicht für jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt.  

 
(7) Das Wasserschutzgebiet umfasst folgende rechtskräftig ausgewiesene Wasserschutzgebie-

te, für die diese Verordnung erst ab dem Tag nach Aufhebung des jeweiligen Wasserschutz-
gebietes gilt (§ 11): 
 
Gerstetten-Dettingen, TB Dettingen, LfU-Nr. 135007 
Rechtsverordnung des Landratsamts Heidenheim vom 05.05.1986,  
 
Öllingen, LfU-Nr. 425034 
Rechtsverordnung des Landratsamts Alb-Donau-Kreis vom 25.11.1975,  
 
Westerstetten, LfU-Nr. 425033 
Rechtsverordnung des Landratsamts Alb-Donau-Kreis vom 29.10.1975  
 
Diese Wasserschutzgebiete sind in den Schutzgebietskarten durch violette Schraffur als 
überlagernde örtliche Wasserschutzgebiete dargestellt.  

 
 
§ 2 Schutzbestimmungen der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung 
 
(1) Im Wasserschutzgebiet gelten die Schutzbestimmungen der Schutzgebiets- und Ausgleichs-

Verordnung (SchALVO) des Umweltministeriums vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 145, ber. S. 
414), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389, 
444), in der jeweils geltenden Fassung. 
 

(2) Weitergehende Anforderungen in dieser Wasserschutzgebietsverordnung haben Vorrang.  
 
(3) Für die Einstufung gem. § 5 Abs. 1 der SchALVO werden die Teileinzugsgebiete der in § 1 

Abs. 1 dieser Verordnung genannten Wasserfassungen getrennt betrachtet. Die besonderen 
Schutzbestimmungen des § 5 Abs.4 der SchALVO in Verbindung mit § 7 der SchALVO gel-
ten bereits mit Inkrafttreten dieser Verordnung.  
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§ 3 Schutz der Fassungsbereiche (Zonen I) 
 
(1) Zulässig sind nur 

 
1. Maßnahmen der Wassergewinnung und der Wasserversorgung, 
 
2. Grünland mit Mähnutzung und mit Abfuhr des Mähgutes nach dem Schnitt, ohne Dün-

gung und ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Zulässig ist das Ausbringen von 
nicht stickstoffhaltigen mineralischen Düngemitteln, soweit dies zum Aufbau oder zur Er-
haltung einer schützenden, dichten Grasnarbe erforderlich ist, 

 
3. forstwirtschaftliche Nutzung ohne Düngung, Pflanzenschutzmittelanwendung, Kahlhiebe 

und Wurzelstockbeseitigung. 
 
(2) Weidenutzung und Schaftrieb sind verboten. 
 
(3) Jegliche Verletzung der belebten Bodenschicht und der Deckschicht ist verboten.  
 
(4) Die Zone I der Wasserfassung Burgberg im Hürbetal darf nur von den Eigentümern und den 

Nutzungsberechtigten der Grundstücke, von den Bediensteten des Zweckverbandes Lan-
deswasserversorgung, den Bediensteten der Wasserbehörden, dem Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg und der Gesundheitsbehörden sowie von denjenigen 
Personen, denen ein Betretungsrecht aufgrund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen zu-
steht, betreten werden. Von Dritten darf die Zone I der Wasserfassung Burgberg nur mit Zu-
stimmung des Zweckverbandes Landeswasserversorgung betreten werden. 
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§ 4 Schutz der engeren und weiteren Schutzzonen (Zonen II und III) 
 
(1) Für die engeren und weiteren Schutzzonen (Zonen II und III) gelten folgende Regelungen: 
 

 
Zone II Zone III 

1 Wassergefährdende Stoffe 

1.1 Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen im 
Sinne von § 53 WG au-
ßerhalb landwirtschaftli-
cher, forstwirtschaftlicher 
und gärtnerischer Nut-
zungen 

verboten, ausgenommen ist 

der Umgang mit Kleinmen-

gen für den Haushaltsbe-

darf, das Befördern auf 

klassifizierten Straßen und 

im Schienenverkehr sowie 

die Versorgung von Anwe-

sen mit Heizöl und Kraftstoff 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-

rung der Grundwasserbeschaffenheit 

nicht zu besorgen ist  

1.2 Errichten und Erweitern 
von Anlagen zum Um-
gang mit wassergefähr-
denden Stoffen im Sinne 
von § 62 WHG  verboten 

zulässig nach Maßgabe der Verordnung 

über den Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen (VAwS) bzw. der diese er-

setzenden Vorschriften in der jeweils 

gültigen Fassung. Bei Tankstellen sind 

unterirdische Anlagen zum Lagern von 

Kraftstoffen auch der Wassergefähr-

dungsklassen 2 und 3 bis zu einem 

Rauminhalt von 40 m³ zulässig. 

1.3  Errichten und Erweitern  
von Anlagen zum Spei-
chern wassergefährden-
der Stoffe in unterirdi-
schen Hohlräumen 

verboten 

1.4 Errichten und Erweitern 
von Rohrleitungsanlagen 
zum Befördern wasser-
gefährdender Stoffe im 
Sinne der Rohrfernlei-
tungsverordnung ein-
schließlich Leitungen, die 
dem Bergrecht unterlie-
gen 

verboten 

1.5 Verwenden von 
Schmierstoffen zur Ver-
lustschmierung (z.B. 
Motorsägen) und von 
Schalölen 

zulässig sind nur biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Öle
 

1.6 Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverord-
nung 

verboten 
verboten, ausgenommen für medizini-
sche Anwendungen sowie für Mess-, 
Prüf- und Regeltechnik 

1.7 Errichten von Anlagen 
zur Lagerung radioaktiver 
Stoffe 

verboten 

1.8 Errichten und Erweitern 
von Umspannwerken 
(Freiluftanlagen) 

verboten, ausgenommen ist 
das Erweitern bestehender 
Anlagen, wenn eine nachtei-
lige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 
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Zone II Zone III 

2 Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

2.1 Errichten und Erweitern 
von Abwasserbehand-
lungsanlagen 

verboten 

zulässig ist  
- das Erweitern von Sammelkläranla-

gen, wenn dies zu einer Verbesserung 
des Gewässerschutzes beiträgt, 

- das Errichten und Erweitern von Re-
genwasserbehandlungsanlagen, be-
trieblichen Vorbehandlungsanlagen 
und Anlagen zur Beseitigung von Nie-
derschlagswasser, 

- das Errichten und Erweitern von Klein-
kläranlagen, wenn diese in einer von 
der Unteren Wasserbehörde geneh-
migten Abwasserbeseitigungskonzep-
tion vorgesehen sind,  

bei erhöhten Anforderungen an Bauaus-
führung und Dichtheit nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik 

2.2 Errichten von Abwasser-
kanälen und -leitungen verboten 

zulässig bei erhöhten Anforderungen an 
Bauausführung und Dichtheit nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 

2.3 Versickern und Versen-
ken von Abwasser und 
Niederschlagswasser 

verboten, ausgenommen ist 
das Versickern 
- von nicht schädlich 

verunreinigtem Nieder-
schlagswasser von 
Dachflächen,  

- des auf Rad-, Feld- 
und Waldwegen anfal-
lenden Niederschlags-
wassers  

über bewachsene Boden-
schichten oder gleichwer-
tige Filterschichten, wenn 
eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbe-
schaffenheit nicht zu be-
sorgen ist 

verboten, ausgenommen sind 
- die in Zone II zulässigen Versickerun-

gen 
- das Versickern von nicht schädlich 

verunreinigtem Niederschlagswasser 
über bewachsene Bodenschichten 
oder gleichwertige Filterschichten, 
wenn eine nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist, 

- das Versickern des auf Verkehrsflä-
chen anfallenden Niederschlagswas-
sers über bewachsene Bodenschich-
ten oder gleichwertige Filterschichten 
nach Maßgabe der der einschlägigen 
technischen Regelwerke, 

- das Versickern von Abwasser aus 
Regenwasserbehandlungsanlagen im 
Trenn- und Mischsystem über oberir-
dische Versickerungsanlagen bei wei-
tergehenden Anforderungen an die 
Abwasserreinigung. Das Entlastungs-
verhalten von Regenüberlaufbecken 
ist durch geeignete Messeinrichtungen 
zu dokumentieren, jährlich auszuwer-
ten und der Unteren Wasserbehörde 
vorzulegen 

2.4 Einleiten von Abwasser 
in oberirdische Gewäs-
ser, die innerhalb des 
Wasserschutzgebiets in 
das Grundwasser infiltrie-
ren 

zulässig ist  
- das Einleiten von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlags-

wasser und sonstigem nicht behandlungsbedürftigem Abwasser 
- das Einleiten von behandeltem Abwasser bei weitergehenden An-

forderungen an die Abwasserreinigung. Das Entlastungsverhalten 
von Regenüberlaufbecken ist durch geeignete Messeinrichtungen 
zu dokumentieren, jährlich auszuwerten und der Unteren Wasser-
behörde vorzulegen 
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Zone II Zone III 

3 Abfallentsorgung und –verwertung 

3.1 Errichten und Erweitern 
von Anlagen zum Um-
schlag und zur Behand-
lung, Lagerung und Ab-
lagerung von Abfällen 
und Reststoffen  

verboten, ausgenommen An-
lagen zur Kompostierung in 
Haus- und Kleingärten 

verboten, zulässig sind: 
- Recyclinghöfe und Sortieranlagen 

für Haus-, Sperr- und Gewerbe-
müll, 

- Anlagen zur Behandlung von 
Grüngut und Bioabfällen, 

- Anlagen zum Shreddern von Holz, 
- Umschlaganlagen für Hausmüll 

und hausmüllähnliche Produktions-
rückstände, 

- Abfallzwischenlager und Abfallvor-
behandlungsanlagen bei den in der 
Schutzzone ansässigen Betrieben, 

- Anlagen zur Vorortbehandlung von 
kontaminiertem Erdaushub, Bau-
schutt und Straßenaufbruch auf be-
festigten und abgedichteten Plät-
zen mit Sickerwassererfassung im 
Rahmen der Sanierung von Altlas-
ten oder schädlichen Bodenverän-
derungen, 

- Umschlag- und Behandlungsanla-
gen für verwertbaren Bodenaus-
hub, Bauschutt und Straßenauf-
bruch, 

- Deponien der Deponieklasse 0 
gemäß Deponieverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung, 

- Anlagen zur Behandlung oder La-
gerung von Autowracks und 
Schrott, 

wenn eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist 

3.2 Ein- oder Aufbringen von 
Bodenmaterial, soweit 
nicht von Nr. 3.3 erfasst 

verboten, ausgenommen ist 
die Wiederverwendung von 
unbelastetem Bodenmaterial 
am Herkunftsort 

zulässig, wenn eine nachteilige Verän-
derung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

3.3 Ein- oder Aufbringen von 
Abfällen in oder auf Bö-
den sowie der Einbau 
von Abfällen oder Er-
satzbaustoffen in boden-
nahe technische Bau-
werke 

verboten 

zulässig, wenn die gesetzlichen Vorga-
ben eingehalten werden und eine nach-
teilige Veränderung der Grundwasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist 

3.4 Verwenden von aus-
wasch- oder auslaugba-
ren und wassergefähr-
denden Materialien beim 
Bau von Verkehrsanla-
gen und von Lärm-
schutzdämmen sowie für 
Aufschüttungen 

verboten 

3.5 Verwenden von teerhalti-
gem Straßenaufbruch im 
Straßenbau 

verboten 

112



 9 

 

 
Zone II Zone III 

4 Siedlung und Verkehr 

4.1 Ausweisung neuer Bau-
gebiete 

verboten 

zulässig, wenn in den Festsetzungen 
zum Bebauungsplan auf die Bestimmun-
gen dieser Rechtsverordnung hingewie-
sen wird 

4.2 Errichten und Erweitern 
von baulichen Anlagen 
im Sinne der Landes-
bauordnung Baden- 
Württemberg, soweit in 
dieser Verordnung nichts 
abweichendes geregelt 
ist 

verboten 

zulässig, außer wenn eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit zu besorgen ist 

4.3 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager und Wohn-
unterkünfte für Baustel-
lenbeschäftigte 

verboten 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

4.4 Neu-, Um- und Ausbau 
von Straßen, Parkplätzen 
und sonstigen Verkehrs-
flächen mit Ausnahme 
von Rad-, Feld- und 
Waldwegen (vgl. Nr. 4.5) 

verboten, ausgenommen 
sind Um- und Ausbauten 
bestehender Straßen, wenn 
die erforderlichen Schutz-
vorkehrungen gegen eine 
nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit 
getroffen werden 

zulässig, wenn die erforderlichen Schutz-
vorkehrungen gegen eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit getroffen werden 

4.5 Neu-, Um- und Ausbau 
von Rad-, Feld- und 
Waldwegen 

zulässig, wenn öffentlicher 
Kraftfahrzeugverkehr aus-
geschlossen ist, das anfal-
lende Niederschlagswasser 
über bewachsene Boden-
schichten oder gleichwertige 
Filterschichten versickert 
wird und eine nachteilige 
Veränderung der Grund-
wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist 

zulässig 

4.6 Neu-, Um- und Ausbau 
von Gleisanlagen des 
schienengebundenen 
Verkehrs 

verboten, ausgenommen ist 
der Um- und Ausbau beste-
hender Bahnstrecken, wenn 
eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbe-
schaffenheit nicht zu besor-
gen ist 

verboten ist das Errichten von Güter-, 
Rangier- und Umschlagbahnhöfen. Die 
Erweiterung bestehender Anlagen ist 
zulässig, wenn die erforderlichen Schutz-
vorkehrungen gegen eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit getroffen werden 

4.7 Errichten und Erweitern 
von Flugplätzen im Sinne 
von § 6 Absatz 1 Satz 1 
des Luftverkehrsgeset-
zes und Notabwurfplät-
zen  

verboten 

verboten, ausgenommen ist das Errich-
ten und Erweitern von Segelflugplätzen 
und Hubschrauberlandeplätzen sowie 
das Erweitern von Sonderlandeplätzen 

4.8 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln im Be-
reich Siedlung und Ver-
kehr 

verboten 
es gelten die Regelungen des Pflanzen-
schutzgesetzes 
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5 Eingriffe in den Untergrund 

5.1 Oberirdisches Gewinnen 
von Rohstoffen sowie 
sonstige Abgrabungen, 
Einschnitte und Erdauf-
schlüsse mit Ausnahme 
von Erdaufschlüssen zur 
Altlastenerkundung und -
sanierung sowie von 
Bohrungen (vgl. Nr. 5.4) 

verboten 

verboten sind das oberirdische Gewinnen 
von Rohstoffen sowie sonstige großflä-
chige Abgrabungen, Einschnitte und 
Erdaufschlüsse, wenn dadurch das 
Grundwasser angeschnitten wird oder 
keine ausreichende Grundwasserüber-
deckung erhalten bleibt 

5.2 Errichten und Erweitern 
von Kavernen, Tunnel- 
und Stollenbauten sowie 
Untertagebergbau 

verboten 

5.3 Technische Maßnahmen 
zur Aufsuchung und Ge-
winnung von Erdöl und 
Erdgas, auch aus unkon-
ventionellen Lagerstät-
ten, sowie von Erdwärme 
aus tiefer Geothermie 

verboten 

5.4 Bohrungen 
verboten 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

5.5 Sprengungen 

verboten 

zulässig, wenn das Grundwasser nicht 
angeschnitten wird und eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit nicht zu besorgen ist 

5.6 Errichten und Erweitern 
von Grundwasserwär-
mepumpen 

verboten 

5.7 Errichten und Erweitern 
von Erdwärmesonden 
und vergleichbaren Anla-
gen 

verboten 

verboten, ausgenommen sind 
- Erdwärmesonden nach Einzelfallprü-

fung mit wasserrechtlicher Erlaubnis  
- Erdwärmekollektoren, wenn diese 

der Wasserbehörde rechtzeitig, 
grundsätzlich einen Monat vor Bau-
beginn angezeigt werden und über 
dem Grundwasserleiter eine ausrei-
chend mächtige und dichte Deck-
schicht verbleibt oder hergestellt wird 
oder ausschließlich nicht wasserge-
fährdende Arbeitsmittel eingesetzt 
werden 

5.8 Erschließen von Grund-
wasser, Errichten und 
Erweitern von Anlagen 
zur Eigenwasserversor-
gung und Beregnungs-
brunnen 

verboten 

verboten, ausgenommen sind handbe-
triebene Brunnen mit Pumpschwengel 
und das Erschließen nach Einzelfallprü-
fung mit wasserrechtlicher Erlaubnis 
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 6 

 
Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen 
 
Neben den Schutzbestimmungen nach § 2 dieser Verordnung gelten folgende Regelungen: 
 

6.1  Ausbringung von flüssi-
gen Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft, Sila-
gesickersaft und ähnli-
chen Stoffen  

verboten zulässig 

6.2 Ausbringung von Sekun-
därrohstoffdüngern, aus-
genommen solche rein 
pflanzlicher Herkunft 

verboten, ausgenommen ist 
- die Ausbringung von 

Kompost in Haus- und 
Kleingärten 

- die Ausbringung von 
gütegesichertem Kom-
post „geeignet für Was-
serschutzzone II“ aus 
Garten- und Parkabfäl-
len gemäß Bioabfall-
verordnung 

zulässig, verboten ist das Aufbringen von 
Klärschlamm 

6.3 Ausbringung von Gärres-
ten aus Biogasanlagen 

verboten ist 
- die Ausbringung flüssi-

ger Gärreste tierischer 
Herkunft 

- die Ausbringung flüssi-
ger Gärreste rein 
pflanzlicher Herkunft in-
nerhalb der ockerfarben 
schraffierten Bereiche; 
außerhalb davon nur 
nach Freigabe durch 
die Untere Wasserbe-
hörde zulässig 

- die Ausbringung fester 
Gärreste tierischer Her-
kunft auf A-Böden und 
innerhalb der ockerfar-
ben schraffierten Berei-
che, ausgenommen 
sind kompostierte feste 
Gärreste nach einer 
Kompostierzeit von 
mind. 3 Monaten 

zulässig 

6.4 Ausbringung von Mist verboten auf A- Böden und 
innerhalb der ockerfarben 
schraffierten Bereiche. 
Zulässig ist die Ausbringung 
von Rottemist 

zulässig 
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6.5 Weidenutzung, Schaf-
trieb und –pferche, Wild-
gehege sowie Errichtung 
und Betrieb von Anlagen 
zur Versorgung und Hal-
tung von Tieren 

verboten  
- in der Zone II der Was-

serfassung Burgberg, 
ausgenommen ist die 
Beweidung durch Scha-
fe und Ziegen auf den 
Flurstücken 92, 95, 97, 
99, 2517 und 2530 
Gemarkung Burgberg 
zur Erhaltung des Le-
bensraumtyps 

- innerhalb der ockerfar-
ben schraffierten Berei-
che in der Zone II der 
Fassungen im Donau-
ried 

Außerhalb dieser Bereiche 
zulässig, wenn Besatzdichte 
und Beweidungsdauer an 
das Futterangebot ange-
passt sind, eine nachhaltige 
Störung der Grasnarbe nicht 
zu besorgen ist und Vieh-
tränken regelmäßig umge-
setzt werden 

zulässig, wenn eine nachhaltige Störung 
der Grasnarbe nicht zu besorgen ist 

6.6 Anlegen von Wildfutter-
plätzen, ausgenommen 
Kirrungen  

verboten in der Zone II der 
Wasserfassung Burgberg 
und innerhalb der ockerfar-
ben schraffierten Bereiche in 
der Zone II der Fassungen 
im Donauried 

zulässig 

6.7 Umbruch von Dauergrün-
land 

verboten, ausgenommen ist die Pflanzung standortgerechter Streu-
obstbestände und standortgerechte Aufforstung, wenn dabei kein flä-
chenhafter Umbruch erfolgt 

6.8 Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln und 
Biozidprodukten in oder 
unmittelbar an oberirdi-
schen Gewässern  

verboten, ab der Böschungsoberkante zulässig nach den gesetzlichen 
Anwendungsbestimmungen 

6.9 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln und 
Biozidprodukten mit Luft-
fahrzeugen 

verboten 

6.10 Lagern von Pflanzen-
schutzmitteln und Biozid-
produkten 

verboten, ausgenommen in 
bestehenden landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten in 
geeigneten Einrichtungen  

zulässig in geeigneten Einrichtungen  

6.11  Zubereitung der  Be-
handlungsflüssigkeiten 
von Pflanzenschutzmit-
teln und Biozidprodukten 
und Befüllung von Pflan-
zenschutzgeräten  

verboten, ausgenommen in 
bestehenden landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten, wenn 
ein Abfluss in die Kanalisati-
on oder ein Gewässer nicht 
zu besorgen ist und das 
Befüllen unter ständiger 
Aufsicht erfolgt 

zulässig, wenn ein Abfluss in die Kanali-
sation oder ein Gewässer nicht zu besor-
gen ist und das Befüllen unter ständiger 
Aufsicht erfolgt 
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6.12 Vorübergehendes Lagern 
von mineralischem Han-
delsdünger, ausgenom-
men Kalk  

verboten, ausgenommen in 
bestehenden landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten in 
geeigneten Einrichtungen 

zulässig in geeigneten Einrichtungen  

6.13 Zwischenlagern von 
Festmist und Siliergut auf 
unbefestigten Flächen 

verboten 

verboten, zulässig sind allseitig dichte 
mobile Silagen (Rund- und Quaderbal-
len) und die vorübergehende Zwischen-
lagerung von Festmist in Ausnahmefällen 
an wechselnden Standorten bis zu einer 
Lagerdauer von maximal 6 Monaten für 
eine ordnungsgemäße Aufbringung auf 
angrenzende Flächen 

6.14 Errichten und Erweitern 
von Festmist- und Sila-
geanlagen sowie von 
Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, 
Gülle, Gärresten und 
vergleichbaren in der 
Landwirtschaft anfallen-
den Stoffen 

verboten 

zulässig ist das Lagern in dichten Anla-
gen mit Leckageerkennung für austre-
tende Flüssigkeiten. Verboten sind Erd-
becken sowie unterirdische Anlagen, 
deren Bauwerkssohle weniger als 1 m 
über dem höchsten Grundwasserstand 
liegt 

6.15 Errichten und Erweitern 
von Biogasanlagen verboten 

zulässig, wenn die Anforderungen an den 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen eingehalten werden  

6.16 Errichten und Erweitern 
von Kleingartenanlagen 

verboten zulässig 

6.17 Behandlung von Stamm-
holz, sonstigem Holz 
oder Rindenabfällen mit 
Pflanzenschutzmitteln 
und Biozidprodukten 

verboten 
zulässig nach Maßgabe des Pflanzen-
schutzrechts  

6.18 Anlegen und Erweitern 
von Nassholzlagerplät-
zen 

verboten zulässig für unbehandeltes Holz 

6.19 Errichten und Erweitern 
von Dränagen und Vor-
flutgräben 

verboten 
verboten ist das Errichten und Erweitern 
von Dränagen 

6.20 Kahlhiebe und Waldro-
dung 

verboten sind Kahlhiebe von mehr als einem Hektar Fläche 
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7 Sonstige Nutzungen 

7.1 Abhalten oder Durchfüh-
ren von Märkten, Volks-
festen oder sonstigen 
ortsgebundenen Groß-
veranstaltungen 

verboten 

zulässig, wenn eine geordnete Abfall- 
und Abwasserentsorgung gewährleistet 
ist und eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist 

7.2 Zivile und militärische 
Übungen außerhalb von 
Standort- und militäri-
schen Truppenübungs-
plätzen  

verboten 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

7.3 Errichten und Erweitern 
von Standort- und Trup-
penübungsplätzen und 
zivilen Übungsplätzen 

verboten 

zulässig, wenn die erforderlichen Schutz-
vorkehrungen gegen eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit getroffen werden  

7.4 Errichten und Erweitern 
von Schießständen oder 
Schießanlagen im Freien 

verboten, ausgenommen ist 
das Erweitern bestehender 
Anlagen, wenn nachgewie-
sen wird, dass eine nachtei-
lige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

verboten, ausgenommen wenn im Einzel-
fall nachgewiesen wird, dass eine nach-
teilige Veränderung der Grundwasserbe-
schaffenheit nicht zu besorgen ist 

7.5 Motorsportveranstaltun-
gen und -anlagen verboten 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

7.6 Errichten und Erweitern 
von Golfplätzen sowie 
von Bade- und Camping-
plätzen, Aufstellen von 
Wohnwagen und Wohn-
mobilen, Zeltlager 

verboten 
zulässig, wenn eine geordnete Abfall- 
und Abwasserentsorgung gewährleistet 
ist 

7.7 Errichten und Erweitern 
von Fischzuchtanlagen  

verboten zulässig 

7.8 Errichten und Erweitern 
von Friedhöfen 

verboten zulässig, wenn im Einzelfall durch ein 
hydrogeologisches Gutachten nachge-
wiesen wird, dass eine nachteilige Ver-
änderung der Grundwasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist 

7.9 Vergraben oder Ablagern 
von Tierkörpern oder 
Teilen davon 

verboten 
verboten, ausgenommen im Rahmen der 
jagdlichen Praxis unter Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen 

7.10 Behälterlose Lagerung 
oder Ablagerung von 
Stoffen im Untergrund 

verboten 

7.11 Errichten von Windkraft-
anlagen verboten 

zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 

7.12 Errichten von Freiflä-
chen-
Photovoltaikanlagen 

verboten 
zulässig, wenn eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist 
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(2) Auf den in der Zone III liegenden Flurstücken 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 

25/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37, 331, 332, 338 (südwestlicher Teil, Bahnhofs-
gelände bis Bahnübergang), 338/1, 376, 377, 379, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 391/1, 
392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403 und 757 auf Gemarkung Nieder-
stotzingen gelten folgende zusätzliche Anforderungen: 
 
1. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Abs.1 Nr. 1.2) und Anlagen zum 

Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Gärresten (Abs. 1 Nr. 6.14) dürfen nur ober-
irdisch errichtet und erweitert werden. Die Errichtung von Ölheizungsanlagen ist nur zu-
lässig, sofern kein Gasanschluss besteht 

2. verboten ist das Errichten von Biogasanlagen 
3. bei der Errichtung von Abwasserkanälen und -leitungen (Abs. 1 Nr. 2.2) sind die Anforde-

rungen des ATV-DVWK/DWA Arbeitsblatts A 142 „Abwasserkanäle und -leitungen in 
Wassergewinnungsgebieten“ in der jeweils geltenden Fassung für die Zone II oder 
gleichwertige Regelungen einzuhalten. Verboten sind Grundleitungen unterhalb der Fun-
damentplatte und Sinkkästen (Bodenabläufe) 

4. Erdaufschlüsse (Abs. 1 Nr. 5.1) für bauliche Anlagen und Leitungen müssen mindestens 
einen Meter Abstand zum höchsten Grundwasserstand einhalten  

5. die Errichtung und Erweiterung von gewerblich genutzten Hofflächen, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, muss mit wasserundurchlässigen Belä-
gen erfolgen. Die Entwässerung ist an die Kanalisation anzuschließen 

6. für Handlungen nach Abs. 1 Nrn. 6.1 bis 6.5 gelten die Anforderungen der Zone II. Die 
Bestimmungen der SchALVO für die engere Schutzzone (Zone II) gelten entsprechend. 

 
(3) Auf den in der Zone III liegenden Flurstücken 4533, 4534, 4535, 4537 (teilweise), 4537/2, 

4538, 4539, 4540, 4541, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 
4553, 4554, 4557 (teilweise),4559 (teilweise) und 5944 auf Gemarkung Sontheim/Brenz gel-
ten für Handlungen gem. Abs. 1 Nrn. 6.1 bis 6.5 die Anforderungen der Zone II. Die Bestim-
mungen der SchALVO für die engere Schutzzone (Zone II) gelten entsprechend. 

 
(4) Im Geltungsbereich der innerhalb der Zone II liegenden Bebauungspläne „Gartenhausgebiet 

Elchinger Straße“ und „Gartenhausgebiet Lettenberg“ auf Gemarkung Langenau ist das Er-
richten von baulichen Anlagen im Rahmen der Regelungen der Bebauungspläne sowie das 
Erschließen von Grundwasser durch Schlagbrunnen mit handbetriebenen Schwengelpum-
pen zulässig. 

 
 

§ 5 Duldungspflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Wasserschutzge-
biets sind verpflichtet, zu dulden, dass Beauftragte des Zweckverbands Landeswasserversor-
gung und der staatlichen Behörden die Flurstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bo-
dens betreten, Beobachtungsstellen einrichten und amtliche Kennzeichen anbringen. 
 
 
§ 6 Befreiungen und Ausnahmen 
 
(1) Die zuständige Wasserbehörde kann im Einzelfall auf Antrag von den Verboten dieser Ver-

ordnung nach Maßgabe des § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 WHG eine Befreiung erteilen. § 84 
Abs. 2 WG bleibt unberührt. 
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(2) Die Verbote der §§ 3 und 4 gelten nicht 
 

1. für Maßnahmen des Wasserversorgungsunternehmens, die der Wassergewinnung, der 
Wasserversorgung oder der Grundwasserbeobachtung dienen. Solche Maßnahmen 
sind der örtlich zuständigen unteren Wasserbehörde rechtzeitig vor der Durchführung 
anzuzeigen. 

 
2. für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verord-

nung zugelassen, rechtmäßig errichtet oder betrieben wurden. Für den Betrieb zugelas-
sener Anlagen gilt dies nur dann, wenn der Betrieb im Rahmen der bestehenden Zulas-
sung erfolgt. 

 
Die Berechtigung der zuständigen Wasserbehörde, zum Schutz der öffentlichen Wasserver-
sorgung vor nachteiligen Einwirkungen Auflagen, Bedingungen oder sonstige Anforderungen 
zu stellen, soweit das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert, bleibt unberührt. 

 
 
§ 7 Entschädigung und Ausgleichleistungen 
 
Entschädigungen und Ausgleichleistungen richten sich nach den Regelungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes und des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
 
 
§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 7a WHG handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig 
 

1. einem Verbot nach §§ 3 und 4 dieser Verordnung zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 6 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen 

Bedingungen oder Auflagen zu erfüllen. 
 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden. 
 
 
§ 9 Ersatzverkündung der Schutzgebietskarten 
 
Vor dem Inkrafttreten werden die in § 1 Abs. 4 aufgeführten Pläne zusammen mit dem Wortlaut 
dieser Verordnung eine Woche nach Verkündung des Verordnungstextes im Gesetzblatt für Ba-
den-Württemberg 

beim Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen, 
bei den Landratsämtern  

Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, 
Göppingen, Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen, 
Heidenheim, Felsenstraße 36, 89518 Heidenheim, 

bei den Bürgermeisterämtern und Verwaltungsgemeinschaften 
Stadt Geislingen an der Steige, Hauptstraße 1, 73312 Geislingen a. d. Steige, 
Stadt Giengen an der Brenz, Marktstraße 11, 89537 Giengen an der Brenz 
Stadt Ulm, Abteilung Umweltrecht und Gewerbeaufsicht, Münchner Straße 4, 89073 Ulm, 
Verwaltungsverband Langenau, Kuftenstraße 19, 89129 Langenau 

auf die Dauer von zwei Wochen während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht durch je-
dermann öffentlich ausgelegt. 
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§ 10 Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
 
(1) Die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Nordwürttemberg über das Wasser-

schutzgebiet für die Grundwasserfassungen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung 
in den Landkreisen Ulm und Heidenheim vom 31. Oktober 1967 in der Fassung der Rechts-
verordnung vom 14. August 1972 tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 

 
(2) Sollte diese Verordnung ganz oder teilweise für unwirksam erklärt werden, so gelten die 

Bestimmungen der Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Nordwürttemberg in Be-
zug auf die Sachverhalte weiter, die durch unwirksame Bestimmungen dieser Verordnung 
geregelt werden 

 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, der der zweiwöchigen Auslegung der Ersatzverkün-
dung (§ 9) folgt. 
Dies gilt nicht für die in § 1 Abs. 7 beschriebenen Wasserschutzgebiete. Für diese Gebiete tritt 
diese Verordnung jeweils am Tag nach Aufhebung des jeweiligen Wasserschutzgebietes in Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 16.04.2015 
 
 
gez. 
Hermann Strampfer 
Regierungspräsident 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Eine Verletzung der in § 95 Abs. 2 bis 4 WG genannten Verfahrens- und Formvorschriften ist 

nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlass der Rechtsverordnung gegen-
über dem Regierungspräsidium Tübingen schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.  

2. Mängel im Abwägungsvorgang bei der Festsetzung der Rechtsverordnung nach § 95 Abs.1 
WG sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind. Mängel der Abwägung werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
sieben Jahren seit Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich gegenüber der Was-
serbehörde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.  
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

14. Beitrag der Gemeinde Bad Füssing 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Kurz, Tobias (Erster Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Gemeinde Bad Füssing 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_024 ohne Anlagen bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 
bzw. FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 

122



Datum: 30.12.2020 [09:52:42 CET]

Von: Kurz Tobias 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Fw: Endlagersuche Atommüll - Themen für die Fachkonferenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang nun noch der fehlende Anhang "Grundsatzpapiere zur Thermalwassernutzung"

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Kurz

Erster Bürgermeister

---------------------------------------------------------

Gemeinde Bad Füssing

Rathausstraße 6-8

94072 Bad Füssing

      

Internet:   https://www.gde-badfuessing.de

https://www.badfuessing.com

---------------------------------------------------------

Original Message processed by david®

Endlagersuche Atommüll - Themen für die Fachkonferenz 30. Dezember 2020, 09:51 Uhr

Von Kurz Tobias

An geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Sehr geehrte Damen und Herren,

von Seiten der Regierung von Niederbayern wurden wir aufgefordert, Themen, die für die Endlagersuche in unserem

Gebiet relevant sein könnten, einzubringen.

Ich sende Ihnen im Anhang:

- Unsere Stellungnahme mit Hinweis auf die bestehenden Bohrungen in Bad Füssing und auf das niederbayerische-

oberösterreichische Molassebecken

- Kurzbeschreibung der geologischen Verhältnisse vor Ort

- Detailmodell zur Bilanzierung von Thermalwasservorkommen im niederbayerisch-oberösterreichischen

Molassebecken

- Stellungnahme zum Standortauswahlgesetz für die Ersatzbohrung Therme TH-1 in unserer Gemeinde mit der

Schlussfolgerung:

Aus diesen Gründen ist der Bereich Bad Füssing nicht als Endlagerstandort für hochradioak�ve Stoffe

geeignet und die neue Ersatzbohrung Therme TH-1 gemäß StandAG als zulassungswürdig einzustufen.

- Die Grundsatzpapiere zur Thermalwassernutzung im niederbayerisch-oberösterreichischen Molassebecken (aufgrund

der Größe der Datei sende ich sie Ihnen in einer separaten E-Mail)
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Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne

Mit besten Grüßen aus Bad Füssing

Tobias Kurz

Erster Bürgermeister

---------------------------------------------------------

Gemeinde Bad Füssing

Rathausstraße 6-8

94072 Bad Füssing

      

Internet:   https://www.gde-badfuessing.de

https://www.badfuessing.com

---------------------------------------------------------
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Stellungnahme Standortauswahlgesetz (StandAG) 
 

 

Von:  

Datum: 19.09.2017 

Projekt: Bad Füssing, Ersatzbohrung Therme TH-1 

Projekt-Nr.: 17107 

 

Die Thermalbad Füssing GmbH beabsichtigt die bestehende Thermalbohrung „Füssing I“ durch 

eine Neubohrung „Therme TH-1“ zu ersetzen. Hierzu wurde 2016 ein Hauptbetriebsplan bei der 

zuständigen Behörde (Bergamt Südbayern) eingereicht.  

 

Die geplante Neubohrung ist gemäß StandAG zulassungswürdig aus folgenden 

Gründen:  
 

§21 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und §22 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 StandAG:  

„[…] für das Gebiet, in das das Vorhaben fällt, offensichtlich ist, dass mindestens eine 

Mindestanforderung nicht erfüllt oder mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt ist […]“ 

In den Gesteinsschichten im Untergrund, die durch die Neubohrung Therme TH-1 durchteuft 

werden, ist in der Molasse tektonische Aktivität bis in die Zeit des Übergangs vom Mittel- zum 

Obermiozän (vor ca. 11 my) nachzuweisen (siehe Anhang A: Stellungnahme vom 05.09.2017). 

Die Schichtbeschreibung der Bohrung Füssing I (Anhang B) belegt im Detail die starke tektonische 

Beanspruchung. 

Die Erdgasspuren beim Bohren wie auch die Bitumenführung zeigen, dass der Standort für die 

Endlagerung nicht geeignet ist.  

Zusätzlich sind die Ton- und Mergelsteinfolgen durch durchlässige Sand- und Karbonatfolgen 

unterbrochen.  

Im Anhang 3 sind die wichtigsten Passagen aus den Schichtverzeichnissen der Bohrung Füssing I 

zusammengestellt.  

§21 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 StandAG 

„[…] das Vorhaben im engen räumlichen Zusammenhang mit bereits durchgeführten Maßnahmen 

steht, durch die ein ähnlich starker Eingriff in den Untergrund erfolgt ist, […]“ 

Die Bohrung Therme TH-1 ist als Ersatz für die Altbohrung Füssing I (Therme I), die im Jahr 1937 

abgeteuft wurde geplant. Im nächsten Umfeld (Therme I: ca. 100 m; Europa Therme: ca. 600 m; 

Johannesbad: ca. 1,4 km) befinden sich bereits drei Thermalbohrungen die ebenfalls den 

Malmaquifer erschließen und bis in eine Endteufe von 1.142,3 m; 978,8 m und 1.060,6 m abgeteuft 

wurden.  

Die Ersatzbohrung Therme TH-1 wird in nächster Nähe (ca. 100 m) zur bereits gestehenden 

Altbohrung Füssing I abgeteuft und wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselbe Schichtfolge 

wie die Füssing I erschließen. Diese ist in Form einer Aufstellung im Anhang B angehängt. Hier 

sind auch detailliert die Bereiche mit starker tektonischer Beanspruchung, wie auch die Bereiche 

mit durchlässigen Gesteinen aufgeführt. 
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Zur Verdeutlichung der zeitlichen Einteilung der Bohrprofile sind in Tabelle 1 die erschlossene 

stratigraphische Einteilung der bereits bestehenden drei Füssinger Bohrungen aufgeführt. In Tabelle 

2 sind die stratigraphischen Unterteilungen im Beispiel der Füssing I näher erläutert.  

 

Schichtenfolge 

(Schichtunterkante, 

m u. Gel.) 

Füssing I 

„Therme 1“ 

Füssing II 

„Europatherme“ 

Füssing III 

„Johannesbad“ 

Quartär 8,4 4,4 7,7 

Tertiär 561,5 581,5 613 

Oberkreide 915 971 1.046,1 

Malm 1.086,9 978,8 (E) 1.060,6 (E) 

Dogger 1.095,0   

Granit 1.142,3 (E)   
Tabelle 1: Schichtenfolge der bestehenden Füssinger Bohrungen, aus W. & H. Käß, Vereinigung für Bäder- und 

Klimakunde e.V: „Deutsches Bäderbuch“, 2. vollst. neue Auflage, 2007, Stuttgart. 

Kurzgefasste Schichtenfolge 

Ergänzt aus Erläuterungen der geologischen 

Karte v. Bayern, 1: 500.000 (1996), S. 146-147 

und der  

Strat. Tabelle v. Deutschland, 2012 (STD) 

Schicht-

unterkante, 

m u. Gel.) 

Regionale bzw. 

veraltete Stufe 
 

Internationale 

Stufe 
 

Alter 

(Mio a) 

8,4  

 Quartär   Obere 

Süßwasser-

molasse 
0 bis 2,6 

561,5   Tertiär   2,6 - 65,0 

 151,1 Unterhelvet (Ottnang )  Oberes Burdigal Obere 

Meeres-

molasse 

ab ca. 16,4 

 152,1 
Burdigal 

(Phosphoritsand) 

 
Burdigal bis 20,5 

 280,0 Aquitan  Aquitan 
Untere 

Meeres-

molasse 

20,5 - 23,8 

 378,0 Chatt  Chatt 23,8 - 28,5 

 532,3 Rupel  Rupel 28,5 - 33,7 

 561,5 Sannois (Latdorf)  Unteres Rupel bis 33,7 

Schichtlücke von ca. 40 - 65 Mio a (laut Erläuterungen zur geologischen Karte 1 : 500.000, S. 169) 

915,0   Oberkreide   65,0 - 98,9 

 565,0 ?Dan bis Paläozän 

 Danium 

(Unteres 

Paläozän; 

Paläogen)) 

 

bis 65,0 

 644,0 Santon (Tonmergel) 
 Santonium 

(Oberkreide) 

 
83,5 - 85,8 

 814,0 Coniac  Coniacium  85,8 - 89,0 

 875,75 Turon  Turonium  bis 93,5 

 915,0 Unterturon/ Cenoman    bis 98,9 

1086,9   Malm  Oberjura  142,0 - 156,6 

1095,0   Dogger Mitteljura  156,6 - 178,0 

1142,3 (ET) 
 Granit  Grund-

gebirge 
 

Tabelle 2: Füssing I: Schichtenfolge im Detail (nach: H. Nathan, B. Wellhöfer, H. Gudden, J.-H. Ziegler aus W. & H. 

Käß, Vereinigung für Bäder- und Klimakunde e.V: „Deutsches Bäderbuch“, 2. vollst. neue Auflage, 2007, 

Stuttgart)sowie Ergänzungen aus den Erläuterungen der geologischen Karte v. Bayern, 1: 500.000 

(1996),und der Strat. Tabelle v. Deutschland, 2012 (STD) 
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Gemäß der detaillierten, lithologischen Ansprache der Bohrung Füssing I im Anhang B können in 

Kombination mit Tabelle 2 die jüngsten tektonischen Hinweise (Harnische), die in einer Bohrtiefe 

von etwa 362,60 m verzeichnet waren eindeutig dem Chatt (23,8 - 28,5 Mio a) zugeordnet werden.  

 

Somit ist ebenfalls durch das Bohrprofil der Füssing I nachgewiesen, dass gemäß der Definition des 

§22 Satz 1 Nummer 2 StandAG in nächster Umgebung zur geplanten Bohrung Therme TH-1 

oberhalb des Rupels, und somit auch nach 34 Mio Jahren tektonische Ereignisse stattgefunden 

haben.  

 

 

Aus diesen Gründen ist der Bereich Bad Füssing nicht als Endlagerstandort für 

hochradioaktive Stoffe geeignet und die neue Ersatzbohrung Therme TH-1 gemäß StandAG 

als zulassungswürdig einzustufen.  

 

 

 

Anhang:  

Anhang A:  Stellungnahme vom 05.09.2017 zum Stand AG 
Anhang B:   Aufstellung der lithologischen Abfolge der Altbohrung Füssing I (aus den 

Wochenberichten der Bohrfirma von 1937) 
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Anhang A: Stellungnahme zur Einschätzung des Bohrstandorts nach 

Standortauswahlgesetz (StandAG) (Stand 05/17) 
 

 

Von:  

Datum: 05.09.2017 

Projekt: Bad Füssing, Ersatzbohrung Therme TH-1 

Projekt-Nr.: 17107 

 

Gemäß § 22 Standortauswahlgesetzes (Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle) sind folgende Ausschlusskriterien für die Eignung eines 

Standorts die die Endlagerung hochradioaktiver Stoffe ausschlaggebend:  

§ 22 Standortauswahlgesetz:  

(1) Ein Gebiet ist nicht als Endlagerstandort geeignet, wenn mindestens eines der Ausschluss-

kriterien nach Satz 2 in diesem Gebiet erfüllt ist.  

(2) Die Ausschlusskriterien sind:  

1. großräumige Vertikalbewegungen 

2. aktive Störungszonen 

3. Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulichen Tätigkeit 

4. seismische Aktivität 

5. vulkanische Aktivität 

6. Grundwasseralter 

 

Zu 2. aktive Störungszonen:  

„Unter einer „aktiven Störungszone“ werden Brüche in den Gesteinsschichten der oberen 

Erdkruste wie Verwerfungen mit deutlichem Gesteinsversatz sowie ausgedehnte Zerrüttungszonen 

mit tektonischer Entstehung, an denen nachweislich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zeitraum 

Rupel bis heute, also innerhalb der letzten 34 Millionen Jahre, Bewegungen stattgefunden haben.“ 

 

„Mit dem Ottnang [um 17,5 Mio a] dürften die starken Bewegungen an den Brüchen und 

Aufschiebungen im Untergrund weitestgehend zur Ruhe gekommen sein. Allerdings kann man 

zwischenzeitliche Reaktivierungen an den Hauptbewegungslinien nicht ganz ausschließen.  

Fest steht, dass sich die ganze Moldanubische Masse einschließlich der Kristallinhochs im 

Untergrund der Molasse seit dieser Zeit in einer langsamen En-bloc-Hebung befindet. 
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Das Kristallin scheint sich dabei relativ schneller zu heben als der mit über 1000 Metern 

Sedimenten belastete Braunauer Trog, wodurch letzterer offensichtlich in zeitliche Verzögerung 

gegenüber den Rändern gerät.“ (aus H.J. Unger & J. Schwarzmeier: Die Tektonik im tieferen 

Untergrund Ostniederbayerns, 1982)  

„Im Tertiär herrschte im südostbayerischen Raum bis Ende des Eger dauernde tektonische Unruhe, 

die sich in einer weiteren Erhöhung der Sprungbeträge an den Hauptbewegungslinien sowie an den 

nordfallenden, antithetischen, sekundären Brüchen nachweisen lässt. Das bisher gültige, mehr 

statische bruchtektonisch geprägte Geschehen wird nun zunehmend überlagert durch von S 

kommenden Druck, der das Spannungsfeld im Molasseraum grundlegend veränderte. Durch eine 

nach W bis SW gerichtete Bewegung der Böhmischen Masse gerieten die altangelegten Lineamente 

(Donaurandstörung, Keilberg-Störung, Landshut-Neuöttinger Abbruch) insbesondere in ihren 

höheren Abschnitten unter seitlichen Druck und wurden verbogen (diese Entwicklung setzte wohl 

ab dem Eger ein). Parallel zum westlichen Rand der Böhmischen Masse rissen etwa NNW-SSE-

orientierte Bewegungslinien auf, die als druckausgleichende Scherbewegungen zu interpretieren 

sind. Sie werden in zunehmenden Maße in ihrer Fortsetzung in das Kristallin der Böhmischen 

Masse hinein als Zonen, an denen post-metamorph entstandene Metamorphosesprünge in 

nebeneinander lagernden Serien festzustellen sind, nachgewiesen (freundl. mündl. Mitt. H. 

MIELKE 1994).  

Diese tektonische Phase scheint mit dem Ende des Oberoligozäns beendet gewesen zu sein. Bis 

Ende des Mittelmiozäns herrschte, bis auf einzelne kleinere Bewegungen, die sich um das 

Ortenburger Senkungsfeld nahweisen lassen (UNGER & SCHWARZMEIER 1982, 1987), 

tektonische Ruhe. Unabhängig von der Druckbelastung, die von der Orogenfront der Alpen nach fN 

wirkte, hob sich die Böhmische Masse auch weiterhin en bloc langsam heraus. Der bisher letzte Akt 

der Tektonischen Formung dieses Raumes spielte sich am Übergang vom Mittel- zum Obermiozän 

ab. Dabei erhöhten sich erneut die Sprungbeträge an den Hauptbewegungslinien und zwar 

bruchtektonisch bis zu 15 m (UNGER & SCHWARZMEIER 1987), während die Vorlandmolasse 

durch weitere Einmuldung reagierte.“ (aus Unger, Erläuterungen zur Geologischen Karte 

1 : 500.000, Abschnitt 7, 1995) 
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Fazit:  

Demnach sind bis zum Übergang vom Mittel- zum Obermiozän (vor ca. 11 my) tektonische 

Bewegungen in der Molasse nachzuweisen. 

 

Folglich ist gemäß §22 Standortauswahlgesetz (1) und (2) 2. der Bereich der Neubohrung 

Therme TH-1 als Standort für ein Endlager für hochradioaktive Stoffe nicht geeignet.  
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Anhang B: Altbohrung Füssing I: Stratigraphische Abfolge 
 

 

Von:  

Datum: 08.09.2017 

Projekt: Bad Füssing, Ersatzbohrung Therme TH-1 

Projekt-Nr.: 17107 

 

Teufe 

von - bis 

Mächtig

-keit in 

[m] 

Lithologie Besonderheiten 

0,00 0,50 0,50 Brauner, lehmiger Mutterboden  

0,50 1,00 0,50 Gelbbrauner, glimmerführender Quarzsand  

1,00 8,40 7,40 Grauer, sandiger Kieselgrand.  

8,40 152,00 

143,60 

Grünlichgrauer, feinstsandiger 

glimmerführender Schlierschmandschiefer, auf 

den Schlierflächen Bestege aus feinem weißem 

Quarzsand und Muskovit, vereinzelt auch von 

gröberem Kieselsand, einzelnen Biotitblättchen 

und unbestimmbaren Muschelbruchstücken 

(Miozäne Brackwasser (?)-Molasse) 

 

152,00 153,50 
1,50 

Grünlichgrauer glaukonitführender, sehr toniger 

Quarzkieselsand mit Phosphoritkongretionen 

 

153,50 177,50 

24,0 

Grünlichbrauner, feinsandiger glimmerführender 

Tonmergelflinzer, stark bituminös riechend m. 

vereinzelten hellbraunen Tonmergelknollen, 

Fischschuppen, Molusken, Foraminiferen u. 

Pflanzenresten 

Bituminös 

177,50 177,80 
0,30 

Dunkelgrüner, grober, toniger glaukonit- & 

biotitführender Quarzsand 

 

177,80 185,70 7,90 Tonmergelflinzer wie ab 153,5 m  

185,70 207,45 

21,75 

Grünlich-brauner, feinsandiger glimmer- & 

glaukonitführender Tonmergelflinzer m 

Fischschuppen, Mollusken u. verkiesten 

Pflanzenresten. Stark bituminöser Geruch.  

Stark bituminöser 

Geruch. 

207,45 207,60 0,15 Bräunl. dichter Dolomitstein, hart. Von 165 bis 215 m 

kräftige Erdgasspuren 

in der Spülung 

bemerkbar 

207,60 269,70 
62,10 

Tonmergelflinzer, wie ab 185,7 m 

269,70 269,90 0,20 Bräunlich dichter Dolomitstein, hart.  

269,90 295,10 25,2 Tonmergelflinzer wie ab 185,7 m  

295,10 295,30 0,20 Hellgraubraune Steinmergelbank  

295,30 296,90 

1,60 

Tonmergelflinzer wie ab 185,7 m mit 

gelblichen, knollenähnlichen, mergeligen 

Einlagerungen 

 

296,90 297,10 0,20 Hellgraubraune Steinmergelbank  

297,10 317,30 20,20 Tonmergelflinzer, wie ab 296,4 m  

317,30 329,80 12,50 Tonmergel wie ab 296,4 m Einfallen = 4°  

329,80 330,00 0,20 Hellbräunlichgraue Steinmergelbank  
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330,00 337,10 
7,10 

Tonmergel wie ab 185,70 m Fischschuppen u. 

Dentalium sp. 

 

337,10 337,30 0,20 Grünlichgrauer harter Steinmergel  

337,30 345,60 8,30 Tonmergel wie ab 185,7 m  

345,60 345,90 0,30 Hellbräunlichgrauer, harter Steinmergel  

345,90 353,70 

7,80 

Dunkelgraue, glimmerführende, konkoidal 

brechende Tonmergel m. Fischschuppen, 

Einfallen = 8° 

 

353,70 354,10 
0,40 

Bräunlichgrauer, sehr harter glaukonitführender 

Steinmergel 

 

354,10 354,60 0,50 Tonmergel wie ab 345,9 m  

354,60 354,80 0,20 Bräunlichgrauer, harter Steinmergel  

354,80 362,50 

7,70 

Tonmergel wie ab 345,9 m, Foraminiferen, 

perlmuttschaligen Bivalven, Dentalien u. 

feinsandigen Bestegen. Einfallen = 15° 

 

362,50 362,60 0,10 Grünlichgraue, harte Steinmergelbank  

362,60 396,50 

33,90 

Tonmergel wie ab 355,90 m mit wechselndem 

Sandgehalt u. Harnischen v.40-50°Einfallen b. 

365 m=20°, b. 380 u. 383 m =22°, bei 

394 m=12° 

Harnische => Tektonik 

396,50 401,20 

4,70 

Tonmergel wie ab 355,9 m, aber v. etwas 

hellerer Farbe, geringerem Sandgehalt u. 

zurücktretenden Fossilien. Einfallen b.  

400 m = 14° 

 

401,20 409,40 

8,20 

Tonmergel wie ab 355,9 m, dunkelgrau, m. 

sandigen u.z.T. kalkigen Bestegen, 

Perlmuttschalige Bivalven, Dentalien, 

Fischschuppen u. Pflanzenreste, Einfallen bei 

403 m = 10°, bei 406 m = 16° 

 

409,40 409,65 
0,25 

Bräunlichgraue, harte Dolomitbank m. dünnen 

Kalkadern 

 

409,65 415,00 

5,35 

Tonmergel wie ab 355,9 m, m. weißen kalkigen 

Beschlägen auf den Schichtflächen. Einfallen b. 

410 m = 7° u. b. 412 m=15 ° 

 

415,00 429,60 

14,60 

Dunkelbräunlichgraue, feinsandige, 

dünngebänderte Mergeltone (Bändermergel) m. 

weißlichen, organogenen, kalkigen 

Niederschläge auf den Schichtflächen, die im 

UV-Licht gelbbraun lumineszieren u. einen 

schwachgelblichen Chloroformauszug ergeben. 

Fisch- u. Pflanzenreste, vereinzelte 

Bivalvenbruchstücke, Foraminiferen, 

stellenweise stark verdrückt mit Harnischen v. 

50 °. Bei 420 m Einfallen von 12 ° 

Harnische => Tektonik 

429,60 429,80 
0,20 

Hellgraubraune, sehr harte dolomitische Mergel- 

oder feinstkörnige Sandsteinbank 

 

429,80 432,00 2,20 Bändermergel wie ab 415 m: Horizontal  

432,00 434,70 

2,70 

Dunkelbräunlichgrauer, feinsandiger Mergelton 

m Fischschuppen, Muschelschalen u. 

Pflanzenresten 

 

434,7 435,00 

0,30 

wie ab 432 m m. gelblichen, knollenförmigen 

Mergeleinlagerungen und weißschaligen 

Muscheln 

 

435,00 448,00 
13,00 

Mergeltone wie ab 432,0 m Einfallen bei 440 m 

= 8° 
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448,00 460,50 
12,50 

Bändermergel wie ab 415 m, horizontale 

Lagerung, Harnisch von 60 ° 

Harnische => Tektonik 

460,5 462,10 1,60 Mergeltone wie ab 432,0 m  

462,10 462,30 0,20 Harte Bank wie ab 429,60 m  

462,30 477,65 15,35 Mergeltone wie ab 432,0 m  

477,65 490,00 

12,35 

Dünngeschieferter, dunkelgrauer Tonmergel auf 

den Schichtflächen Bestege v. feinem, weißen 

Quarzsand, Muskovit u. Biotit oder weiße 

kalkige Niederschläge organogener Entstehung 

und gelbbrauner Luminiszenz, Fisch- u. 

Pflanzenreste u. vereinzelte 

Muschelbruchstücke. Schichtung horizontal, 

Harnische von 30 - 50° 

Harnische => Tektonik 

490,00 494,20 

4,20 

Dunkelgraue, sandige Schiefertone m. Bestegen 

v. weißem feinden Quarzsand, Mulkovit u. 

Biotit. In frischem Zustand starker Geruch nach 

Öl. Melettaschuppen 

Öl-Geruch 

494,20 494,40 

0,20 

Bräunlich-grauer, kalkiger, feinkörniger, harter 

Sandstein m. Pflanzenresten. Gelbliche, fleckige 

Lumineszenz 

 

494,40 501,90 7,50 Schieferton wie ab 490,00 m  

501,90 502,00 0,10 Sandstein, wie ab 494,20 m  

502,00 515,00 

13,00 

Schieferton, wie ab 490,00, auf den horizontalen 

Schieferflächen teilweise kalkige weiße 

Niederschläge mit gelbbrauner Lumineszenz. 

Bei 513,30 m auf dunkelgefärbten 

Schieferflächen goldgelbe Lumineszenz (Von 

152 m ab Obere Meeresmolasse) 

 

515,00 517,50 2,50 Bituminöser Schieferton wie ab 490,00 m Bituminös 

517,50 521,00 3,50 Bituminöser Schiefermergel wie ab 477,65 m Bituminös 

521,00 522,00 
1,00 

Braungrauer Schwefelkies führender, sandiger 

Mergel mit Muschelresten 

 

522,00 523,80 
1,80 

Hellbrauner, etwas sandiger Mergel mit 

Bivalven, stark bituminös riechend 

stark bituminös 

riechend 

523,80 532,50 

8,70 

Bituminös riechender, hellgelblichgrauer bis 

hellgraubrauner, harter, dunkelgefleckter, 

muskovitführender, ungeschichteter Mergel mit 

z. T. verkiesten, kleinen Mollusken, Fisch- und 

Pflanzenresten u. mit Schwefelkies ausgefüllten 

Bohrgängen 

 

523,50 548,50 

25,00 

Braungrauer, muskovitführender, harter 

Tonmergel mit Einlagerungen von hellerem 

Mergelton und Bestegen von feinem, weißen 

Quarzsand und Biotit. 

 

548,50 561,50 

13,00 

Hellgrauer, toniger Glimmer und Schwefelkies 

führender Grobsand mit Kieselgeröllen, wasser- 

und erdgasführend 

erdgasführend 

561,50 584,45 

22,95 

Mittelgrauer, in den oberen Lagen sehr 

pyritreiche dunkelfleckige sehr harte Mergeltone 

mit vereinzelten Fisch-; Muschel- und 

Pflanzenresten 

 

584,45 599,00 
17,55 

Mittelgraue, harte Mergeltone mit dunklen 

Flecken, wie ab 561,50 m 
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599,00 661,40 62,40 Mittelgrauer, zäher, kalkiger Mergelstein, wie ab 

561,50 m mit Fischschuppen, 

koprolithenähnlichen Gebilden und hellen, 

dünnen, prismatischen struierten 

Kalkspatplättchen, Lagerung horizontal, nach 

unten und zeigt sich ein undeutliches leichtes 

Einfallen. Gebirge verruschelt mit vielen 

Harnischen. Mit Taufkirchen 1 verglichen 

gehören diese Schichten zur Unteren Meeres-

Molasse.  

Gebirge verruschelt mit 

vielen Harnischen => 

Tektonik 

661,40 725,50 64,10 Mittelgrauer b. dunkelgrauer dichter Mergelstein 

mit Fischschuppen u. -knochen, Koprolithen, 

Bivalven (u.a. Inoseramen) u. Gastropoden, b. 691 

m Baculitenbruchstück, bei 698 m schlecht 

erhaltender Ammonit 

 

725,50 738,75 13,25 Graugrüner, feinkörniger, glaukonitführender, 

sehr harter mergeliger Sandstein mit 

Pflanzenresten, Fischschuppen u. vereinzelten 

Mollusken, Gebirge stark zerklüftet 

Gebirge stark zerklüftet 

738,75 761,25 22,50 Dunkelgrauer, mehr oder weniger sandiger, harter 

Mergelstein m. Fischschuppen, Muscheln (u.a. 

Inoveramen) und Gastropoden, Gebirge teilweise 

stark verdrückt, Harnische 

Gebirge teilweise stark 

verdrückt, Harnische 

   Die Bohrung steht wahrscheinlich von Teufe 

561,50 m an in der Oberen Kreide (Senon/ 

Turon) 

 

761,25 803,85 42,60 Dunkelgrauer, feinsandiger, dichter, Schwefelkies 

und stellenweise etwas Glaukonit führender 

Kalkmergelstein mit Muschelsteinkernen, 

Inoceramen, verdrückten kleinen Ammoniten, 

Fischschuppen und undeutlichen Pflanzenresten 

 

803,85 817,55 13,70 Dunkelgrauer, feinsandiger, dichter, Schwefelkies 

führender Kalkmergelstein mit Einlagerungen von 

etwa 10 cm mächtigen, harten, dichten, 

mergeligen Kalksteinbänken, Fischschuppen, 

Inoceramen, kleinere Muscheln, verdrückte 

Ammonitenbruchstücke 

 

817,55 862,90 45,35 Dunkelgrauer, dichter, Schwefelkiesführender, 

stellenweise feinsandiger und glaukonitführender 

Kalkmergelstein, in den oberen Lagen mit 

Einschaltungen von etwa 10 cm mächtigen, heller 

gefärbten, härteren mergeligen Kalksteinbänken. 

Gebirge oft stark verdrückt, Klüfte mit Calcit 

ausgeheilt, Rutschstreifen, Fischreste u. 

Muschelbruchstücke ( u.a. von Inoceramen) 

Rutschstreifen 

862,9 863,7 0,80 Dunkelgrauer, dichter Kalkmergel, feinsandig u. 

glimmerführend 

 

863,7 870,8 7,10 Dunkelgrauer, unregelmäßig brechender 

Kalkmergel, stellenweise feinsandig u. 

glaukonitführend; Fischschuppen, 

Muschelbruchstücke, Koprolithen, vereinzelte 

Harnische 

vereinzelte Harnische 
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870,80 875,75 4,95 Dunkelgrauer, dichter, feinsandiger, 

glaukonitführender Kalkmergel mit 

Fischschuppen u. Muschelbruchstücken (u.a. von 

Inoceramen) 

 

875,75 890,75 15,00 Schwarzgrauer, dichter, schwefelführender, 

stellenweise feinsandiger Mergel mit 

Fischschuppen u. Muschelresten 

 

890,75 892,95 2,20 Dunkelgrünlichgrauer, grobsandiger, 

glaukonitreicher Mergel m. kleineren Quarzröllen 

 

892,95 900,45 7,50 Grünlicher, konglomeratischer, kalkiger 

Quarzsandstein mit Muschelbruchstücken 

 

900,45 905,00 4,55 Bräunlichgrauer, grob- bis feinkörniger, 

dunkelfleckiger kalkiger Sandstein 

 

905,00 905,80 0,80 Grünlicher, konglomeratischer Kalksandstein m. 

vereinzelten Muschelbruchstücken 

 

905,80 908,30 2,50 Schwarzgrauer, feinsandiger, glaukonitführender, 

dunkelfleckiger Tonmergel  

 

908,30 917,60 9,30 Dunkelgrünlichgrauer, feinkörniger, 

glaukonitführender Sandstein m. größeren 

Sandsteingeröllen u. Schwefelkiesknollen 

 

917,60 921,50 3,90 Hellgelblichgrauer, dichter Kalkstein, bituminös, 

zerbrochen u.z.T.m. Bitumen, verheilt (?) 

Bitumen 

   Spülverluste ab 915,3 m => Zementation des 

Bohrlochs und Sidetrack ab 723 m mit 343 ° und 

24,4 m Abweichung 

 

723,00 915,00 192,00 Kein Kerngewinn  

915,30 916,00 0,70 Hohlraum  

916,00 919,10 3,10 Kalkstein, gelblichgrau, etwas tonig, m. 

Muschelbruchstücken und Geruch nach 

schwefeligen Verbindungen 

Geruch nach 

schwefeligen 

Verbindungen 

919,10 924,10 5,00 Kalkstein, hellbräunlich-grau m. 

Muschelbruchstücken und Ölgeruch, in Klüften 

dunkelbraune, bituminöse Füllmasse 

Ölgeruch, in Klüften 

dunkelbraune, 

bituminöse Füllmasse 

924,10 925,60 1,50 Kalkstein, hellgelb, sehr hart  

925,60 926,20 0,60 Dolomit, dunkelbraungrau, sehr porös  

926,20 927,25 1,05 Kalkstein, hellgelblichgrau, dicht, mit vielen 

Fossilresten und Pyrit 

 

 927,25  Starke Wasserquelle m einer Temperatur v. 

45°C, Druck v. 4 atü, Schüttung von 750 l/min, 

Geruch nach H2S 

 

927,25 928,95 1,70 Hellbräunlich-grauer, dichter, dunkelfleckiger 

Kalkstein m. Fossilresten, Pyrit u. 

Manganausscheidungen. Beim Anschlagen 

bituminöser Geruch. 

Beim Anschlagen 

bituminöser Geruch. 

928,95 929,40 0,45 Gelblich-weißer, sehr harter Kieselkalk m. 

Hornsteinknollen 

 

929,40 947,00 17,60 Bräunlicher, feinkristalliner Dolomit m. vielen 

kleinen Hohlräumen, Klüfte u. Drusen z.T. mit 

Kalkspat ausgefüllt.  

 

947,00 957,40 10,40 Brauner, feinkristalliner Dolomit, löcherig, 

stellenweise kalkig, Wasserführend (Malm 

Epsilon) 

 

957,40 963,15 6,75 Gelblichgrauer, dunkelfleckiger Kalkstein mit 

Asphaltspuren (Malm Delta) 

Asphaltspuren 
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963,15 969,00 5,85 Blauer Kalkstein, dicht bis feinkörnig (Malm 

Gamma) 

 

969,00 984,45 15,45 Hellgelblicher, feinkörniger bis dichter, 

dunkelfleckiger mergeliger Kalkstein mit 

vereinzelten größeren sehr harten Kieselknollen 

(Malm Beta Kieselknollenkalk) 

 

984,45 1013,25 18,80 Massige Schwammfazies  

(vermutlich Malm Gamma) 

 

1013,25 1029,90 16,65 Gelblichgrauer, dunkelfleckiger Kalkstein mit 

dunklen Hornsteinknollen (Ortenburger 

Kieselnierenkalk: Malm Beta) 

 

1029,90 1050,45 20,55 Gelblichgrauer, dunkelfleckiger, dichter bis 

feinkörniger (undeutlich oolithischer) Kalkstein 

mit dunklen Hornsteinknollen, von 1032,95 m an 

ausserdem mit dunkelgrauen, z.T. verkieselten, 

schwammähnlichen Kalksteineinlagerungen 

(Ortenburger Kieselnierenkalk: Malm Beta) 

 

1051,45 1058,60 7,25 Gelblichgrauer, dunkelfleckiger, dichter bis 

feinkörniger Kalkstein mit dunkelgrauen 

Kieselschwämmen und Asphaltspuren 

Asphaltspuren 

1058,60 1077,95 19,35 Bräunlich-grauer, z.T. stark löchriger, 

wasserführender zuckerkörniger, dolomitischer 

Kalkstein mit dunkelgrauen Kieselschwämmen 

wechsellagernd mit gelblichgrauem, 

dunkelfleckigem, massigem Kalkstein mit 

dunkelgrauen Kieselschwämmen, vereinzelte 

Brachiopoden und Asphaltspuren 

Asphaltspuren 

1077,95 1085,30 7,35 Gelblichgrauer, dunkelfleckiger, mergeliger 

Kalkstein mit Kieselschwämmen, Pyrit u. 

Asphaltspuren 

Asphaltspuren 

1085,30 1087,00 1,70 Grünlichgrauer, feinkörniger, glaukonitführender 

Kalkstein 

 

1087,00 1087,60 0,60 Braungrauer, stark zertrümmerter und mit dicken 

Calcitadern ausgeheilter Kalkstein 

 

1087,60 1093,60 6,00 Bräunlich-grauer, spätiger Kalkstein mit hellen 

Flecken und vereinzelten Peeten (Dogger) 

 

1093,60 1116,00 22,40 Aus Granitbestandteilen bestehenden, verfestigtes 

Gestein (Arkose oder verwitterter Granit) 

 

1135,10 1142,30 

(E.T.) 

7,20 Rötlicher, mittelkörniger Biotitgranit mit grünem, 

chloritischem Belag auf den zahlreichen 

Kluftflächen. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

15. Beitrag der Stadt Neustadt an der Donau 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Lindermayer, Josef (Geschäftsleitung) 

Organisation/Institution: Neustadt an der Donau 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_025 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 30.12.2020 [14:26:41 CET]

Von: Lindermayer Josef 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Zwischenbericht Teilgebiete bei der Suche und Auswahl eines Standorts zur Lagerung

hochradioaktiver Abfälle Teilgebiet 13 Beratungstermin 05.-07.02.21

Zwischenbericht Teilgebiete bei der Suche und Auswahl eines Standorts zur Lagerung
hochradioaktiver Abfälle 
Teilgebiet 13
Einreichung von Beiträgen und Benennung von Themen für den Beratungstermin vom 05. bis 07.
Februar 2021

Stadt Neustadt a.d.Donau
Stadtplatz 1
93333 Neustadt a.d.Donau

Die Kommune Neustadt a.d.Donau liegt in Bayern, Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis
Kelheim und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Sie hat ca. 15.000 Einwohner und etwa 8000
Arbeitsplätzen vor Ort. Davon befinden sich 3500 Arbeitsplätze im Kurort Bad Gögging, der jährlich
über 500.000 Übernachtungen vorweisen kann. Durch mehrere Kliniken, Reha Einrichtungen und
Hotels stehen im Kurort über 3000 Betten zur Verfügung.

Das Gemeindegebiet der Stadt Neustadt a.d.Donau mit ca. 96 km² liegt im Teilgebiet 13
(kristallines Wirtsgestein), das als geeignet für einen Standort zur Lagerung hochradioaktiver
Abfälle eingestuft wurde.
Folgende Themen bezüglich der Endlagersuche für die hochradioaktiven Abfälle werden durch die
Stadt Neustadt a.d.Donau angemeldet:

Im Bereich der Stadt Neustadt a.d.Donau befindet sich der Kurort Bad Gögging mit seinen Heil-und
Thermalquellen, die aus einer Tiefe von 650 m gespeist werden. Eine Beeinträchtigung der Heil-
und Thermalquellen muss unbedingt vermieden werden (siehe Erläuterungen zum Kurort Bad
Gögging Abs. 1).

Auch befinden sich die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Neustadt a.d.Donau mit drei
Tiefwasserbrunnen im vorgesehenen Gebiet für eine Endlagerstätte. Aus den Tiefbrunnen werden
ca. 15.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt.

In großen Teilen des Gebietes der Stadt Neustadt a.d.Donau herrscht außerdem ein hoher
Grundwasserstand.
Freundliche Grüße

Josef Lindermayer

Geschäftsleitung

Stadt Neustadt a.d.Donau

www.neustadt-donau.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

16. Beitrag des Landkreises Lüneburg 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Krumböhmer, Jürgen (Erster Kreisrat) 

Organisation/Institution: Landkreis Lüneburg 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_026 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 30.12.2020 [15:25:13 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Beitrag Landkreis Lüneburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben zu Beiträgen und Benennung von Themen zur Vorbereitung der Fachkonferenz im Februar 2021 aufgerufen.

Der Landkreis Lüneburg ist eine von der Endlagerauswahl betroffene Gebietskörperschaft. Der Kreistag des

Landkreises Lüneburg hat am 21.12.2020 die folgende Resolution beschlossen:

"Der Kreistag des Landkreises Lüneburg fordert das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung auf,

Veranstaltungen der Öffentlichkeitsbeteiligung auf eine Zeit zu verschieben, in der eine Präsenz wieder möglich sein wird.

Das Standortauswahlgesetz verfolgt das Ziel großer Transparenz. Angesichts der langen zu erwartenden

Verfahrensdauer ist nicht zu verstehen, warum nun unter großem Zeitdruck auf Online-Verfahren ausgewichen wird.

Dadurch wird der wichtige Austausch unter den Betroffenen und den Experten sehr erschwert. Darüber hinaus ist die

aktuelle Termingestaltung unter den gegebenen Umständen nicht umsetzbar."

Als Erster Kreisrat und Allgemeiner Vertreter des Landrats bitte ich für den Landkreis Lüneburg darum, die Frage des

Zeitplans unter Corona-Bedingungen auf die Tagesordnung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Jürgen Krumböhmer

--

Landkreis Lüneburg · Erster Kreisrat

http://landkreis-lueneburg.de

Postanschrift: Auf dem Michaeliskloster 4 · 21335 Lüneburg

Rechtliche Hinweise: https://www.landkreis-lueneburg.de/e-mail

.
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Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

17. Beitrag des Landkreises Schwarzwald-Baar-Kreis (1) 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Seuffert, Martin, Dr. 

Organisation/Institution: Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_027 ohne Anlage bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 
bzw. FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 30.12.2020 [21:39:59 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei ein Beitrag zu folgenden Thema:

Gerechte Lastenverteilung im Hinblick auf das geplante Atomendlager auf Schweizer Seite in unmittelbarer

Nähe zur deutschen Grenze

In der ersten Phase werden die identifizierten Gebiete u. a. auch den sog. planungswissenschaftlichen

Abwägungskriterien gemäß § 25 StandAG unterzogen. Das Teilgebiet 013_00TG_195_00IG_K_g_MO und

das Teilgebiet 001_00TG_032_01IG_T_f_jmOPT grenzen im Bereich des Kantons Schaffhausen unmittelbar

an die Schweizer Grenze an. Auf Schweizer Seite hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung

radioaktiver Abfälle (NAGRA) drei Standortgebiete für hochradioaktive Abfälle (Züricher Nordost, Nörlich

Lägern und Jura Ost) in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Grenze vorgesehen (siehe Anlage). Die

Standortgebiete Zürich Nordost und Nörlich Lägern befinden sich dabei in unmittelbarer Nachbarschaft zu

den Teilgebieten auf deutscher Seite. Diese Belastung ist im Hinblick auf eine gerechte Lastenverteilung für

die süddeutschen Gebiete im Nahbereich zur Schweizer Grenze frühzeitig zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Seuffert

________________________________

Dr. Mar�n Seuffert

Erster Landesbeamter

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

www.schwarzwald-baar-kreis.de
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Quelle: https://www.nagra.ch/de/woentsorgen.htm  
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 30.12.2020
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

18. Beitrag des Landkreises Schwarzwald-Baar-Kreis (2) 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Seuffert, Martin, Dr. 

Organisation/Institution: Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 30.12.2020 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_028 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 30.12.2020 [21:49:32 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei ein Beitrag zu folgenden Thema:

Geringe Geeignetheit der kristallinen Gesteine des Südschwarzwaldes:

1

Die kristallinen Gesteine des Südschwarzwaldes sind bekannt dafür, dass sie nur über relativ kleine Bereiche

homogen sind und dass sie relativ stark zerklüftet sind – im Vergleich beispielsweise mit dem Bayrischen

Wald. Dies hängt mit den tektonischen Einflüssen der nahegelegenen Alpen und dem Oberrheingraben

zusammen.

Die bekannte kleinräumige Inhomogenität und Zerklüftung sollte bereits in der 1. Phase des

Standortauswahlverfahrens berücksichtigt werden

2

Orthogneise kommen in denjenigen Eigenschaften, welche für die Lagerung radioaktiver Abfälle vorteilhaft

sind, plutonischen Gesteinen (z. B. Graniten) recht nahe. Paragneise hingegen sind oft vergleichsweise

inhomogen und häufig auch weniger witterungsbeständig. In der 1. Phase wurden die Kristallingesteine des

süddeutschen Raumes als ein Teilgebiet (0013_00TG_195_00IG_K_g_MO) zusammengefasst. Diese

umfassen neben Granitkomplexen vor allem Gneisregionen mit Ortho- und Paragneisen.

Aufgrund der bekannten, in der Regel nachteiligen Eigenschaften von Paragneisen sollten diese bei der

weiteren Verfeinerung der Suchräume in der 1. Phase ausscheiden. Denn es bestehen erhebliche Zweifel,

dass diese in der Regel für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Frage kommen.

3

Im Teilgebiet 0013_00TG_195_00IG_K_g_MO sind Bereiche aufgeführt, in welchen das für die Endlagerung

in Frage kommende Wirtsgestein mehrere Hundert Meter von ungeeignetem Deckgebirge überlagert wird.

In kristallinen Kernbereichen hingegen ist durchgängig bis zur maximalen Teufenlage von 1300 m Kristallin

zu erwarten. In den überdeckten Bereichen ist die Erkundungsdichte des unterlagernden Kristallingesteins

bislang relativ gering – es liegen nur wenige Daten von wenigen, entsprechend tiefen Bohrungen vor.

Hier sollte geklärt werden, wie die unterschiedlichen Ausgangslagen zu bewerten sind und wie mit dieser

unterschiedlichen Datenlage in der 1. Phase umgegangen wird.
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 02.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

19. Beitrag des Landkreises Emmendingen

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Ohlenroth, Hinrich 

Organisation/Institution: Landratsamt Emmendingen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 02.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_030 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 02.01.2021 [17:53:00 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Endlagersuche, hier: Beitrag zur Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezugnahme auf Ihren durch E-Mail vom 10.12.2020 erfolgten Aufruf zur Einreichung vom Beiträgen und

Themenvorschlägen zur Fachkonferenz Teilgebiete für den 1. Beratungstermin (5. bis 7. Februar 2021)

erhalten Sie beigefügt einen Beitrag zum Thema „Anwendung der Mindestanforderungen auf

Kristallingestein“.  

Mit freundlichen Grüßen

Hinrich Ohlenroth

--------------------------------------------------

Erster Landesbeamter / Dezernat V

Landratsamt Emmendingen
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Landratsamt Emmendingen         02.01.2021 

Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth  

 

 

 

Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete: 

„Anwendung der Mindestanforderungen auf Kristallingestein“ 

Anlagen: Kurzbericht zur Untersuchung und Bewertung von Regionen mit potenziell  

geeigneten Wirtsgesteinsformationen 

 

 

 

In der Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) vom April 2007 

ist die Gesteinsformation der Kristallingesteine nicht berücksichtigt worden. Diese wurde 

wegen der geringen Ausdehnung ungeklüfteter Bereiche und der meist hohen Durchlässig-

keit in geklüfteten Bereichen von vornherein nicht weiter für eine Endlagerung in Betracht 

gezogen (vgl. beigefügter Kurzbericht zur BGR-Studie, Zusammenfassung und Fazit auf 

Seite 16, vgl. auch Seite 8 dieses Kurzberichts am Ende: „Die Kristallinvorkommen 

Deutschlands sind ausgewiesen und geologisch kartiert. Aus den bisherigen Bergbau-

erfahrungen und geologischen Befunden geht hervor, dass in Deutschland homogene und 

ungeklüftete Bereiche im Kristallin in einer für die Errichtung eines Endlagerbergwerkes 

notwendigen räumlichen Ausdehnung nicht zu erwarten sind.“). Insofern erschließt es sich 

nicht, warum die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) vor diesem Hintergrund nun 

doch das kristalline Wirtsgestein als für eine Endlagerung geeignet und günstig erachtet und 

hierzu im Zwischenbericht ein großes Teilgebiet ausgewiesen hat.  

 

Sollte dies daran liegen, dass in Bezug auf die Mindestanforderungen beim Kristallingestein 

in § 23 Abs. 1 Satz 2 Standortauswahlgesetz (StandAG) unter den Voraussetzungen von  

§ 23 Abs. 4 StandAG für den sicheren Einschluss ein alternatives Konzept zu einem 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglich ist, dass deutlich höhere Anforderungen an die 

Langzeitintegrität des Behälters stellt, ist gleichwohl nicht nachvollziehbar, warum beim 

kristallinen Wirtsgestein im Zwischenbericht Teilgebiete der BGE von vornherein die 

Mindestanforderung des § 23 Abs. 5 Nr. 1 StandAG ausgeblendet wurde (vgl. Zeilen 1910 

bis 1911 auf Seite 94 sowie Zeilen 2132 ff, insbesondere Zeilen 2174 bis 2177, auf Seite 104 

des Zwischenberichts Teilgebiete). § 13 Abs. 2 Satz 1 StandAG sieht bereits im ersten 

Schritt der Ermittlung von Teilgebieten eine vollständige Anwendung aller Mindestan-

forderungen nach § 23 StandAG vor. Es entspricht deshalb nicht der gesetzlichen Vorgabe, 

wenn die Mindestanforderung des § 23 Abs. 5 Satz 1 StandAG nicht betrachtet wird. 

Richtigerweise hätte diese Anforderung durchaus auch beim kristallinen Wirtsgestein in den 

Blick genommen werden müssen. Hätte sie nicht vorgelegen, hätte weiter betrachtet werden 
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müssen, ob die Voraussetzungen des §§ 23 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 StandAG vorliegen, d.h. 

ob insbesondere ein wesentlich auf technischen oder geotechnischen Barrieren beruhendes 

Endlagersystem überhaupt möglich ist. Die BGE hat diese Betrachtung anhand der verfüg-

baren geologischen Daten gar nicht vorgenommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass auch anhand der derzeitigen Datenlage eine Aussage zu den Voraussetzungen des  

 23 Abs. 4 StandAG möglich wäre und hierbei ggf. Bereiche aus den Teilgebieten des 

kristallinen Wirtsgesteins auszusparen wären. Die im Zwischenbericht diesbezüglich 

dargestellten Einlagerungskonzepte (vgl. Zeilen 2159 ff. auf Seite 104 des Zwischenberichts 

Teilgebiete) hätten deshalb bei richtiger Anwendung des StandAG differenziert betrachtet 

werden müssen. Das ist unterblieben.       

  

 

 

gez. Ohlenroth 
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1 Einleitung

Die BGR erhielt im Jahre 2003 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) den Auftrag, eine Studie über die Verbreitung von Tongesteinen als potenzielle 
Wirtsgesteine für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland zu erstellen.

Die BGR hatte bereits 1994/95 je einen Katalog für die Salz- und Kristallinvorkommen 
in Deutschland veröffentlicht, deren Ergebnisse auch heute noch aktuell sind und 
Gültigkeit haben:

Endlagerung stark Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle in tiefen geolo-
gischen Formationen Deutschlands - Untersuchung und Bewertung von Regi-
onen in nichtsalinaren Formationen

Endlagerung stark Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle in tiefen geo-
logischen Formationen Deutschlands - Untersuchung und Bewertung von 
Salzformationen.

Bei den jetzt komplementär für Tongesteine durchgeführten Untersuchungen dienten 
international anerkannte von der BGR für die Wirtsgesteine Salz und Kristallin formu-
lierte Ausschluss- und Abwägungskriterien als Grundlage. Sie wurden ergänzt durch 
die im Jahr 2002 vom Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd) auf-
gestellten wirtsgesteinsunabhängigen Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen. 
Zusätzlich wurden von der BGR weitere aus geowissenschaftlicher Sicht als maßgeb-
lich erachtete Abwägungskriterien bei der Auswahl der Regionen herangezogen.

Im Januar 2005 wurde beim Workshop „Gegenüberstellung von Endlagerkonzepten 
im Salz und Tongestein“ (GEIST) über erste Zwischenergebnisse berichtet. Seitdem 
wurde der Kenntnisstand über die Tongesteinsvorkommen in Deutschland weiter ver-
vollständigt.

Der vorliegende Bericht fasst die Forschungsergebnisse über Regionen mit den poten-
ziell geeigneten Endlagerwirtsgesteinsformationen Steinsalz, Kristallin und Tongesteine 
in Deutschland zusammen. Als Grundlage der Bearbeitung dienten alle verfügbaren 
Daten aus Karten, Archivmaterial und Bohrungen. In-situ Untersuchungen wurden nicht 
durchgeführt.
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2 Bedeutung der Geologie bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle

Nach dem deutschen Entsorgungskonzept sollen die radioaktiven Abfälle konzentriert 
und isoliert und in tiefen geologischen Formationen endgelagert werden. Der langzeit-
sichere Einschluss der Abfälle in einem Endlager und ihre Isolation von der Biosphäre 
werden durch ein Multibarrierensystem gewährleistet, das aus geologischen und tech-
nischen Barrieren besteht. Der Geologie kommt dabei eine entscheidende Bedeutung 
zu.

Voraussetzung für einen geeigneten Endlagerstandort ist in erster Linie eine günstige 
geologische Gesamtsituation mit einer geeigneten geologischen Barriere, die - entspre-
chend dem deutschen Endlagerkonzept - die Hauptlast übernimmt. Ihre Wirksamkeit 
soll durch an sie angepasste technische und geotechnische Komponenten im Gesamt-
barrieresystem ergänzt werden.

3 Eigenschaften potenziell geeigneter Wirtsgesteine

In den internationalen Endlagerkonzepten werden als geologische Barrieren vor allem 
Steinsalz, Tongesteine und Kristallingesteine untersucht (Tab. 1). Im vorliegenden 
Bericht werden daher die für die Endlagerung in Frage kommenden Wirtsgesteine 
Steinsalz, Kristallin und Tongesteine für Deutschland mit ihren endlagerrelevanten 
Eigenschaften dargestellt.

Steinsalz
In Deutschland wurde aufgrund jahrzehntelanger Forschung und über hundertjähri-
ger Erfahrung im Salzbergbau ein umfangreiches Wissen zu allen endlagerrelevanten 
Eigenschaften von Steinsalz und Salzformationen erarbeitet. Unter natürlichen Lage-
rungsbedingungen ist Steinsalz praktisch undurchlässig gegenüber Gasen und Flüssig-
keiten und besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie viskoplastische Eigenschaften, 
die zum Verschluss von Hohlräumen im Gebirge führen. Aufgrund dieser günstigen 
Eigenschaften ist Steinsalz insbesondere als Wirtsgestein für wärmeentwickelnde 
hochaktive Abfälle (HAW) sehr gut geeignet.
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Tab. 1: Endlagerrelevante Eigenschaften potenzieller Wirtsgesteine.

Eigenschaft Steinsalz Ton/Tonstein
Kristallingestein

(z. B. Granit)

Temperaturleitfähigkeit hoch gering mittel

Durchlässigkeit praktisch undurch-
lässig sehr gering bis gering

sehr gering (unge-
klüftet) bis durchläs-

sig (geklüftet)

Festigkeit mittel gering bis mittel hoch

Verformungsverhalten viskos (Kriechen) plastisch bis spröde spröde

Hohlraumstabilität Eigenstabilität Ausbau notwendig
hoch (ungeklüftet)

bis gering 
(stark geklüftet)

In-situ Spannungen lithostatisch isotrop anisotrop anisotrop

Lösungsverhalten hoch sehr gering sehr gering

Sorptionsverhalten sehr gering sehr hoch mittel bis hoch

Temperatur-
belastbarkeit hoch gering hoch

günstige Eigenschaft ungünstige Eigenschaft     mittel
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Tongesteine
Tongesteine weisen eine große Bandbreite, vom plastischen Ton mit Übergangsformen 
bis zum stark verfestigten und z. T. geklüfteten Tonstein, auf. Dabei können erheb-

der Gebirgsstabilität auftreten. Die bisher bekannten, für die Endlagerung günstigen 
Eigenschaften der Tongesteine sind insbesondere die sehr geringe Durchlässigkeit und 
die hohe Sorptionsfähigkeit. Tongesteinsformationen haben als abdeckende, dichte 
Schichten z. B. für Kohlenwasserstoff-Vorkommen ihre langfristige Wirksamkeit als 
geologische Barriere nachgewiesen.

Das Konzept der Endlagerung in tiefen geologischen Formationen setzt generell 
eine ausreichende Festigkeit für die Erstellung und Offenhaltung der untertägigen 
Strecken voraus. In Tongesteinen kann die Standsicherheit der Strecken nur mit 
Ausbaumaßnahmen erreicht werden. Bei unverfestigten Tonen sind diese Maßnahmen 
besonders aufwändig und kostspielig. Daher werden hier nur verfestigte Tongesteine 
in die Betrachtung einbezogen. Endlagerrelevante Forschung sowie mineralogische, 
geochemische und geotechnische Untersuchungen an Tongesteinen werden zurzeit in 
internationalen Felslabors durchgeführt.

Kristallingesteine
Kristallingesteine (Granite und metamorphe Gesteine) zeichnen sich besonders durch 
ihre hohe Festigkeit und Hohlraumstabilität sowie durch ihre geringe Temperaturemp-

stig. Während die Durchlässigkeit von kristallinen Gesteinen im ungeklüfteten Zustand 
meist sehr gering ist, weisen diese Gesteine in geklüftetem Zustand deutlich höhere 
bis sehr hohe Durchlässigkeiten auf. In diesem Fall ist der dichte Einschluss der Abfälle 
nur durch Hinzuziehung geeigneter, technischer Barrieren (Behälter, Bentonit-Versatz)
zu gewährleisten. 
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4 Endlagerkonzepte in unterschiedlichen Wirtsgesteinen

Als Konsequenz der unterschiedlichen Gesteinseigenschaften sind die Endlagerkon-
zepte im Steinsalz, in Tongesteinen und in Kristallingesteinen ebenfalls unterschiedlich.
Das Endlagerkonzept für Steinsalz basiert aufgrund der Undurchlässigkeit und der 
Kriecheigenschaft des Steinsalzes auf dem vollständigen Einschluss der Abfälle

kommen in Deutschland im Vergleich zum Kenntnisstand über Tongesteins- und 
Kristallinvorkommen wesentlich größer sind. Eine umfassende Wissensbasis der 
Eigenschaften der Salzgesteine sowie erprobte Erkundungsmethoden und -verfahren 
sind vorhanden (Tab. 2).

Im Vergleich zum Steinsalz sind die Kenntnisse über Tongesteinsformationen u. a. 
auch wegen der geringen Bergbauerfahrung geringer. Beim Endlagerkonzept mit 
Tongesteinen als Wirtsgestein darf die durch die Abfallwärme hervorgerufene maxi-
male Gebirgstemperatur wegen der möglichen Veränderung der physikalischen 
Eigenschaften der Tonminerale insbesondere infolge von Mineralumbildungen eine 
Temperatur von 100 °C nicht überschreiten (zum Vergleich Steinsalz: 200 °C). Dies 
bedingt eine längere Zwischenlagerzeit, ein neues Endlagerkonzept mit einem wesent-
lich erhöhten Platzbedarf sowie ein neues Behälterkonzept. In Tongesteinen sind 
zudem Sicherungsmaßnahmen (Spritzbeton, Ankerung und evtl. Ausbau) für die unter-
tägigen Hohlräume notwendig, wobei dann die Gasbildung und das veränderte che-
mische Milieu zu berücksichtigen sind (Tab. 2).
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Tab. 2: Eckpunkte der Endlagerkonzepte in unterschiedlichen Wirtsgesteinen.

Komponenten Steinsalz Ton/Tonstein Kristallingestein

Einlagerungssohle ca. 900 m ca. 500 m 500 - 1200 m

Lagerungstechnik* Strecken und tiefe 
Bohrlöcher

Strecken bzw. kurze 
Bohrlöcher

Bohrlöcher
oder Strecken

Auslegungstemperatur max. 200° C max. 100° C max. 100° C
(Bentonitversatz)

Versatzmaterial* Salzgrus Bentonit Bentonit

Zwischenlagerzeit
(BE u. HAW-Kokillen) min. 15 Jahre min. 30 - 40 Jahre min. 30 - 40 Jahre

Streckenausbau nicht erforderlich erforderlich, ggf. sehr 
aufwändig

in stark geklüfteten 
Bereichen erforder-

lich

Behälterkonzept vorhanden für Deutschland neu 
zu entwickeln

für Deutschland neu 
zu entwickeln

Bergbauerfahrung sehr groß
(Salzbergbau) kaum groß

(Erzbergbau)

günstige Eigenschaft ungünstige Eigenschaft     mittel

* wird an das jeweilige Wirtsgestein angepasst

Die Kristallinvorkommen Deutschlands sind ausgewiesen und geologisch kartiert. Aus 
den bisherigen Bergbauerfahrungen und geologischen Befunden geht hervor, dass in 
Deutschland homogene und ungeklüftete Bereiche im Kristallin in einer für die Errich-
tung eines Endlagerbergwerkes notwendigen räumlichen Ausdehnung nicht zu erwar-
ten sind.

240



Seite 9ENDLAGERFORMATIONEN IN DEUTSCHLAND

5 Mindestanforderungen und Kriterien für Endlagerstandorte

Aufgrund der entscheidenden Bedeutung der geologischen Barriere bei der End-
lagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen müssen für die Stand-

von Regionen erfolgte daher in einem ersten Schritt anhand folgender international 
anerkannter und im Jahr 2002 vom Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte 
(AkEnd) zusammengestellter geowissenschaftlicher und wirtsgesteinsunabhängiger
Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen:

Im Endlagerbereich dürfen die zu erwartenden seismischen Aktivitäten nicht 
größer sein als in Erdbebenzone 1 nach DIN 4149.

In der Endlagerregion darf kein quartärer oder zukünftig zu erwartender 
Vulkanismus vorliegen.

Der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss mindestens 100 m mächtig 
sein und aus Gesteinstypen bestehen, denen eine Gebirgsdurchlässigkeit 
kleiner als 10-10 m pro Sekunde zugeordnet werden kann.

Gebirgsbereiches muss mindestens 300 m betragen.

Das Endlagerbergwerk darf nicht tiefer als 1500 m liegen

Ausdehnung verfügen, die eine Realisierung des Endlagers zulässt 
(mind. 10 km2 im Tongestein).

Es dürfen keine Erkenntnisse oder Daten vorliegen, welche die Einhaltung 
der geowissenschaftlichen Mindestanforderungen zur Gebirgsdurchlässigkeit, 
Mächtigkeit und Ausdehnung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs über 
einen Zeitraum in der Größenordnung von einer Million Jahre zweifelhaft er-
scheinen lassen.

Legt man diese Mindestanforderungen und Kriterien zugrunde, kommen für die 
Ausweisung von Wirtsgesteinsregionen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle 
in Deutschland aufgrund ihrer ausreichend geringen Durchlässigkeit lediglich
Steinsalzformationen und Tongesteinsformationen in Betracht. Kristallingesteine müs-
sen wegen ihrer hohen Durchlässigkeit in klüftigen Bereichen in Deutschland ausge-
schlossen werden.
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In einem zweiten Schritt wurden folgende aus geowissenschaftlicher Sicht als maßgeb-
lich für Steinsalz und Tongesteine zu betrachtende Kriterien bei der Auswahl zusätzlich 
herangezogen, die zum Ausschluss weiterer Regionen führten:

Für Steinsalzvorkommen in Salzstöcken wurde in der BGR-Studie von 1995 
von einer Mindestmächtigkeit von 500 m ausgegangen (300 m Schwebe, 
+100 m für die Auffahrung des Bergwerkes, +100 m im Liegenden). Diese 
Anforderung ist nach BGR Auffassung auch heute noch gültig. 

Für Salzstöcke wurde in der Studie von 1995 eine Salzschwebe von 
mindestens 300 m über dem Endlagerbereich gefordert. Das über dem 
Salzstockdach lagernde Deckgebirge sollte mindestens 200 m betragen und 
wasserstauende Horizonte enthalten.

Für Salzstöcke wurde von der BGR 1995 von einer für das Endlager notwen-
2 im Endlagerbereich ausgegangen. Hierbei wur-

den Festen im Flankenbereich von mindestens 200 m sowie ein Aufschlag von 

vom AkEnd 2002 postulierte Fläche von 3 km2 erschien daher als zu niedrig 
angesetzt.

Als weiteres Ausschlusskriterium für Steinsalz wurde die Forderung nach der 
Unverritztheit des Salzkörpers aufgenommen.

Bei Tongesteinsformationen unterhalb von 1000 m Tiefe ist mit sehr schwie-
rigen gebirgsmechanischen Verhältnissen zu rechnen, was extreme Aufwen-
dungen bei der Auffahrung und Betrieb eines Endlagers notwendig macht.

Zusätzliche Schwierigkeiten bei der Nutzung von Tongesteinen in einem Tiefenbereich 
>1000 m sind durch die relativ geringe Wärmeleitfähigkeit dieser Gesteine bei den dort 
vorhandenen erhöhten Temperaturen bedingt. Bei der Einlagerung stark Wärme entwi-
ckelnder Abfälle würde dies zu erheblichen technischen Problemen führen. Es wurde 
daher bei Tongesteinsvorkommen nur der Tiefenbereich zwischen 300 und 1000 m 
unter Geländeoberkante berücksichtigt.
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6 Wirtsgesteinsformationen in Deutschland

Steinsalz
Steinsalzvorkommen sind sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland 

vor und treten in unterschiedlichen stratigraphischen Einheiten auf (Tab. 3). Einen 
typischen Schnitt durch einen Salzstock zeigt Abbildung 1. Die stratiformen Steinsalz-
lagerstätten sind vom Schema her ähnlich aufgebaut wie die Tongesteinsformationen. 
Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung 2.
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Abb. 1: Typischer Schnitt durch einen Salzstock am Beispiel des Salzstocks Gorleben.

Bei den Steinsalzvorkommen Deutschlands sind folgende geologische 
Besonderheiten zu berücksichtigen:

Durchgehend gute Wirtsgesteinseigenschaften über eine große Mächtigkeit 
weist nur das Hauptsalz der Stassfurt-Folge Norddeutschlands auf.

Das z. T. sehr mächtige Rotliegend-Steinsalz, das in den Doppelsalzstruktu-
ren Nordwestdeutschlands in endlagerrelevanten Tiefen vorkommt, liegt im 
Allgemeinen in Salzstöcken mit sehr komplizierter Innenstruktur vor. Der hohe 
Tonanteil in dem Salz-Ton-Gemisch des sog. „Haselgebirges“ verbessert zwar 
die ansonsten sehr geringe Sorptionsfähigkeit für Schadstoffe und Radionuk-
lide, vermindert andererseits jedoch die gute Wärmleitfähigkeit des reinen 
Steinsalzes.
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steinverbreitung (Niederrheinische Bucht, Solling-Scholle, Scholle von 
Calvörde) sind in Bezug auf ihre Tiefenlage, barrierewirksame Mächtigkeit und 
tektonischer Situation als Reserveoptionen zu betrachten.

(Zechstein 1) und der Thüringer Senke werden nicht berücksichtigt, da 
sie außerhalb der aktiven Bergbauregionen nur engräumig homogene 
Steinsalzpartien von über 100 m Mächtigkeit aufweisen.

Die Zechstein-Steinsalze der Aller- bis Mölln- Folge sind aufgrund zu geringer 
Mächtigkeiten nicht untersuchungswürdig. Das Gleiche trifft auf die im Oberen 
Buntsandstein, Muschelkalk und im Tertiär auftretenden Steinsalze zu. Die 
Keupersalze kommen aufgrund ihrer Tiefenlage nicht als Wirtsgesteine in 
Betracht. Das Steinsalz des Oberjura zeichnet sich durch starke Zwischen-
lagerungen von Anhydrit und Tonstein aus und wird daher als nicht untersu-
chungswürdig eingestuft.

In Ergänzung zum Salzstock Gorleben wurden von der BGR 1995 die Salzstöcke 
Norddeutschlands auf der Grundlage der verfügbaren Daten einer abschließenden 
Bewertung unterzogen, die auch heute noch aktuell ist. Nach den zugrunde gelegten 
Auswahlkriterien wurden 4 weitere Strukturen ermittelt, die in Abbildung 3 dargestellt 
sind.

Tongesteinsformationen
Tongesteinsformationen kommen in Deutschland ebenfalls in unterschiedlichen strati-
graphischen Niveaus und geographischen Regionen vor (Tab. 3). Unter Berücksichti-
gung der Tiefe und Mächtigkeit lassen sich Tongesteine in relevanter Lage im Tertiär, in 
der Kreide und im Jura sowohl in Nord- als auch in Süddeutschland ausweisen. Einen 
Schnitt durch eine geologische Struktur mit einer Tongesteinsformation zeigt die sche-
matische Darstellung in Abbildung 2.

Abb. 2: Typischer Schnitt durch eine geologische Struktur mit einer Tongesteinsformation (dunkelgrün).
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Bei der Ausweisung eines Tongesteinsvorkommens als Endlager-Wirtsgestein müssen 
jedoch folgende zusätzliche Einschränkungen berücksichtigt werden:

Sämtliche Tongesteinsformationen des Oberrheingrabens sind, neben dem 
teilweisen Ausschluss durch die Lage in der Erdbebenzone größer 1, aufgrund 
der tektonischen Verhältnisse (engständiges und weit reichendes Störungs-
muster) als nicht weiter untersuchungswürdig einzustufen.

Die Tertiärtone Norddeutschlands stellen zwar wichtige hydrogeologische 
Barrieren des Untergrundes dar, ihre Wirtsgesteinseignung ist aufgrund des 
geringen Verfestigungsgrades jedoch als sehr eingeschränkt zu beurteilen. 
Sie können deshalb bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle zwar als Barrie-
regesteine in einer günstigen geologischen Gesamtsituation von Bedeutung 
sein, für die hier zu betrachtende Wirtsgesteinoption werden sie jedoch nicht 
berücksichtigt.

Die tertiären Tone und Tonsteine des Alpinen Vorlandbeckens sind aufgrund 
ihrer starken lithologischen Variabilität im Vergleich zu den übrigen Vorkom-
men nur schwer charakterisierbar und prognostizierbar. Da sie außerdem zum 
großen Teil nur einen geringen Verfestigungsgrad aufweisen, werden sie für 
die Wirtsgesteinsoption ebenfalls nicht berücksichtigt.

In Teilbereichen des Verbreitungsgebietes des Opalinustons in Süddeutsch-
land schränkt ein bedeutender und genutzter Karst-Grundwasserleiter im 
Deckgebirge eine Nutzung ein.

Teilbereiche des Opalinustons in Süddeutschland werden durch die Erdbeben-
zone größer 1 ausgeschlossen.

Gebiete mit extrem steiler Lagerung in der Nähe von Salzstrukturen wurden 
wegen ihrer mangelnden Charakterisierbarkeit und Prognostizierbarkeit nicht 
betrachtet.

Im Ergebnis verbleiben mächtige Tonsteinvorkommen in der Kreide Norddeutschlands 
und im Jura Nord- und Süddeutschlands (Abb. 3). 
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Tab. 3: Stratigraphische Position der Steinsalz- und Tongesteinsformationen in 
Deutschland.
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Abb. 3: Karte der untersuchungswürdigen Steinsalz- und Tonsteinformationen in Deutschland.
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7 Zusammenfassung und Fazit

Für die Auswahl von potenziellen Wirtsgesteinen für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle in tiefen geologischen Formationen Deutschlands wurden international aner-
kannte geowissenschaftliche Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen sowie 
zusätzliche aus geowissenschaftlicher Sicht als maßgeblich zu betrachtende Kriterien 
herangezogen. Kristallingesteine wurden wegen der geringen Ausdehnung ungeklüf-
teter Bereiche und der meist hohen Durchlässigkeit in geklüfteten Bereichen nicht 
berücksichtigt. Vorkommen der unverfestigten tertiären Tone wurden aufgrund ihrer 
ungünstigen mechanischen Eigenschaften und dem damit verbundenen aufwändigen 
Ausbau als Wirtsgesteine nicht betrachtet.

Als Ergebnis wurden in einer Übersichtskarte (Abb. 3), neben dem Salzstock Gorleben 
und den bereits 1995 von der BGR bewerteten Salzstöcken, Tonsteinvorkommen der 
Unterkreide in Norddeutschland und des Jura in Nord- und Süddeutschland darge-
stellt. Als Bearbeitungsgrundlage für den vorliegenden Bericht dienten alle verfügbaren 
Daten aus Karten- und Archivmaterial und Bohrungen. 

BGR, Berlin.

Hannover/Berlin, April 2007
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Datum: 04.01.2021 [15:42:49 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: AW: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir würden gern folgende Themen für den folgenden Beratungstermin vorschlagen: 

1. Wurden bei der Ermi!lung der Teilgebiete auch alle Tiefenbohrungen (> 300 m unter GOK)

berücksich+gt?  Falls ja, in welchem Radius um die Tiefenbohrungen können Schäden am

Deckgebirge ausgeschlossen werden?

Langzeitsicherheit: Im Endlager sollen die Abfälle über einen Zeitraum von 1 Mio. sicher

eingeschlossen werden. Ist das Salzgestein infolge der Salztektonik hinsichtlich Langzeitsicherheit

überhaupt potenziell geeignet?

2. 

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Daniel Kern

STADT WOLFSBURG

UNTERE BODENSCHUTZBEHÖRDE
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Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_033 ohne Anlage bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 
bzw. FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [09:30:05 CET]

Von: Achim Brunner 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Fachkonferenz Teilgebiete, Konferenztermin 05.02. – 07.02.2021: Beitrag Markt Dürrwangen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Dezember wurde ein Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Benennung von Themen gestartet.

Fristgemäß wird im Au!rag von Bürgermeister Konsolke nachfolgender Beitrag für den ersten Beratungstermin durch

den Markt Dürrwangen eingereicht.

Biografie einreichende Gebietskörperscha!: Markt Dürrwangen

Bei dem Markt Dürrwangen handelt es sich um eine Gemeinde mit ca. 2.700 Einwohnern im Landkreis Ansbach im

westlichen Bereich von Mi0elfranken in Bayern.

Beitrag/Thema: Trinkwasserversorgung, Wasserschutzgebiet

In der Region, in welcher sich das Gemeindegebiet Dürrwangen befindet, sind ergiebige Grundwasservorkommen

vorhanden. Auf Grund ihrer Qualität und Quan7tät können diese im größeren Umfang zur Trinkwassergewinnung

genutzt werden.

Die Region ist deshalb für die regionale und überregionale Wasserversorgung von großer Bedeutung und soll aufgrund

überregionaler Planungen (Regionaler Planungsverband Westmi0elfranken) der Ausbau der Versorgungsanlagen

weitergeführt werden. Dies gilt insbesondere u. a. für den westlichen Landkreis Ansbach.

Die vorrangige Nutzung des Grundwassers für die öffentliche Wasserversorgung ist auf Grund der Knappheit

erschließbarer Vorkommen innerhalb der Region von besonderer Bedeutung.

In den überregionalen Planungen wird angestrebt, dass die Versorgung der Region mit Wasser in Trinkwasserqualität

betriebs- und zukun!ssicher aus zentralen Anlagen erfolgt. Genutzte oder zur Nutzung vorgesehene

Trinkwasservorkommen sollen durch Wasserschutzgebiete gesichert werden. Außerhalb der Schutzgebiete sind

weitere empfindliche Bereiche der Grundwassereinzugsgebiete als Vorranggebiete für die öffentliche

Wasserversorgung gesichert. Außerdem werden Vorbehaltsgebiete, in denen weiteres Trinkwasserpotenzial innerhalb

der Region besteht, gesichert.

Zur visuellen Darstellung erhalten Sie hierzu eine aktuelle Karte des Regionalen Planungsverbandes Westmi0elfranken

für die Wasserwirtscha!.

Große Teile des Gemeindegebiets Dürrwangen befinden sich innerhalb des bereits seit Jahrzehnten vorhandenen

Wasserschutzgebiets „Haslach – Matzmannsdorf“, welches im Jahr 2017 neu festgesetzt wurde.

Lt. vorliegender Informa7onen kommen Gebiete mit Wasserschutzgebieten als planungswissenscha!liches

Planungskriterium (soweit die geologischen Voraussetzungen an einem anderen vergleichbaren Standort genauso gut

sind) als Standort für das Atommüll-Endlager nicht in Betracht und fallen in einem nächsten Schri0 als Gebiet heraus.

Wir bi0en um Berücksich7gung der besonderen Bedeutung der Wasserversorgung für die Bevölkerung und der

deshalb genutzten und festgesetzten Wasserschutzgebiete.

Über eine Informa7on, ob und wann das Gemeindegebiet Dürrwangen aufgrund des Wasserschutzgebiets „Haslach –

Matzmannsdorf“ aus den Planungen für den Atommüll-Endlager-Standorts enHällt, wären wir dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Brunner

Markt Dürrwangen
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

22. Beitrag des Landkreises Eichstätt 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Dr. Janssen, Achim 

Organisation/Institution: Landratsamt Eichstätt 

Zentrale Angelegenheiten, Hochbau, Tiefbau 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_034 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [16:16:01 CET]

Von: "Janssen, Achim, Dr." 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit, Beiträge zur „Fachkonferenz Teilgebiete“ einzureichen, danke ich Ihnen.

Der Landkreis Eichstä&, für den dieser Beitrag eingereicht wird, liegt im Teilgebiet 013_00TG_195_00IG_K-g_MO.

Der Landkreis und damit das o.g. Teilgebiet gehören zum südlichen Teil des Mi&elgebirges „Fränkische Alb“. Große

Teile der Albhochfläche sind mit einer lehmig-tonigen Schicht überdeckt. Unter dieser Albüberdeckung liegen

durchweg (ebenfalls lehmige) Schutzfeldschichten. Darunter wiederum befindet sich eine mindestens 300 Meter

mäch9ge sog. Jura- bzw. Karsthochfläche, die aus stark zerklü;etem, wasserdurchlässigem Dolomit aufgebaut ist. Erst

darunter stößt man auf das für ein Atommüll-Endlager von der BGE in Betracht gezogene kristalline Wirtsgestein. Der

„Zwischenbericht Teilgebiete“ v. 28.9.2020 geht unter Rn. 3002 daher zu Recht davon aus, dass das Wirtsgestein sich

„in einer Teufenlage von 300 Metern bis 1.300 Metern unterhalb der Geländeoberkante“ befindet.

Angesichts dessen drängt sich die Frage auf, ob es technisch und wirtscha;lich überhaupt Sinn macht, ein

Wirtsgestein in Betracht zu ziehen, das sich mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante befindet. Für eine

Beantwortung dieser Frage wären wir Ihnen dankbar.

Mit einer Veröffentlichung dieses Beitrags besteht Einverständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Janssen

Dr. Achim Janssen

Landratsamt Eichstä&

Zentrale Angelegenheiten, Hochbau, TieEau
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

23. Beitrag der Gemeinde Obertaufkirchen (1)

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Gemeinde Obertaufkirchen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_039 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [10:33:05 CET]

Von: 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete: Teilgebiet 2 (002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf a. Inn, übersendet zu der Fachkonferenz Teilgebiete zu dem

Teilgebiet 2 (002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa)

die beiliegenden Fragen und Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Obertaufkirchen

buergermeister@obertaufkirchen.de

www.obertaufkirchen.de
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Teilgebiet 2 
 

 
 

Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien 

für die Teilgebiete 2 und 3 (Tongestein) 

 

Warum werden von der BGE in den Teilgebieten 2 (002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa) 

und 3 (003_00TG_046_00IG_T-f_tUMj) teilweise sehr kleine und schmale 

Tongesteinsvorkommen zwischen aktiven Störungszonen ausgewiesen und diese 

einem generalisierten Teilgebiet zugeordnet?  

 

Mit den Teilgebieten 2 und 3 weist die BGE Teilgebietssegmente aus, deren Flächenformen 

jedoch z. B. in der Breite teilweise sehr schmal und z. T. spindelförmig sind. Alle 

Teilgebietssegmente werden durch aktive Störungszonen voneinander getrennt (vgl. 

Abbildung 1). 

 

Das südlichste Gebietssegment im Teilgebiet 3, östlich von Rosenheim, liegt etwa 10 

Kilometer von anderen identifizierten Teilgebietssegmenten entfernt und weist nach BGE mit 

1.200 Meter die größte Wirtsgesteinsmächtigkeit auf.  

Die östlich von Rosenheim bekannten Sedimente der aufgerichteten Molasse, im Süden des 

Teilgebietssegments, sind stark nach Norden geneigt. Diese Schichtenverstellung ist eine 

Auswirkung einer vom LfU übermittelten, aber von der BGE nicht als aktiv klassifizierten 

Störungszone (Alpennordrandüberschiebung mit Auf-/Überschiebung der Faltenmolasse auf 

die Vorlandmolasse). 
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Einschätzung des LfU 

Die komplexe Störungszone im Bereich der Alpennordrandüberschiebung muss bei der 

Identifizierung des Teilgebietssegments berücksichtigt werden. Vorhandene 

Faltenstrukturen, blinde Überschiebungen, Schichtenverstellungen mit 30 bis 60 Grad und 

Verschuppungen deuten hier auf eher ungünstige Voraussetzungen hin.  

Die Mächtigkeit der identifizierten Wirtsgesteinsformation kann östlich von Rosenheim 

aufgrund der komplexen Lagerungsverhältnisse nicht senkrecht zur Schichtlagerung ermittelt 

werden. Die Schichten fallen steil nach Norden ein. Bei der Bewertung von steil stehenden 

sedimentären Gesteinen muss dies berücksichtigt werden. 

 

Aus Sicht des LfU erfolgte offenbar keine Einzelbetrachtung der Teilgebietssegmente durch 

die BGE. Einige Teilgebietssegmente erfüllen nach Darstellung der BGE im 

Teilgebietssteckbrief möglicherweise nicht die Mindestanforderungen oder wären spätestens 

bei der Anwendung der Abwägungskriterien anders zu bewerten (z. B. Mächtigkeit der 

Deckschichten, Mindestmächtigkeit, Flächengröße unter Berücksichtigung der Flächenform).  

Eine summarische Betrachtung der Wirtsgesteinsmächtigkeit in den Teilgebietssegmenten 

suggeriert eine deutlich zu hohe Schichtmächtigkeit im Bereich von hunderten Metern, 

welche die BGE offenbar lediglich im Bereich der aufgestellten Molasse ermittelt hat.  

Die Anwendung des Ausschlusskriteriums „aktive Störungen“ ist hier unverständlich und 

fachlich nicht nachvollziehbar. Auch die Anwendung der Mindestanforderungen ist hier nicht 

nachvollziehbar. 

Die Störungszone der Alpennordrandüberschiebung zwischen der Faltenmolasse und der 

Vorlandmolasse wird hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das unmittelbar nördlich davon 

identifizierte Teilgebiet von der BGE nicht berücksichtigt. Das steile Einfallen der 

identifizierten Tongesteine von 30-60 Grad wird von der BGE nicht thematisiert.  

 

Aus Sicht des LfU wäre erforderlich, dass die BGE 

• nach Anwendung der Ausschlusskriterien auftretende Kleinstflächen, die aufgrund ihrer 

Form nicht die Mindestanforderungen erfüllen, prinzipiell nicht als geeignete Gebiete 

darstellt. 

• eine günstige Bewertung bei der Identifikation als Teilgebiet fundiert fachlich begründet, 

wenn Teilgebietssegmente zwischen aktiven Störungszonen liegen und nur maximal 

wenige 100 Meter breit sind, zudem eine spindelförmige oder extrem schmale spitz- oder 

schwanzförmige Form haben. 

• die Aufsummierung der Fläche von Teilgebietssegmenten, die sich durch aktive 

Störungen, stark variierende Schichtmächtigkeit und räumliche Trennung über mehrere 

Kilometer bis 10er Kilometer erstrecken, plausibel erläutert, begründet und bei der 

Teilgebietsausweisung berücksichtigt. 
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Teilgebiet 2 
 

 
 

Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien 

für die Teilgebiete 2 und 3 (Tongestein) 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen hält die Teilgebiete 002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa und 

003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj sowohl mit Blick auf die geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien als auch im Hinblick auf die noch ungeprüften raumplanerischen 

Abwägungskriterien in keinster Weise geeignet als Endlagerstandort. Die Gemeinde 

widerspricht ausdrücklich einer Aufnahme beider Teilgebiete in die Auswahl der zur 

Aufnahme des Endlagers geeigneten Teilgebiete und wird im Falle einer Beibehaltung 

dieser Einstufung alle wissenschaftlichen und rechtlichen Mittel gegen eine 

Weiterverfolgung der Planungen ausschöpfen.  

 

Die Einwände der Gemeinde gegen die Aufnahme der Teilgebiete 2 und 3 gründen sich 

insbesondere auf folgende Erwägungen: 

 

• Mit den Teilgebieten 002_00TG_044_00IG_T_f_tUM und 003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj 

weist die BGE Teilgebietssegmente aus, deren Flächenformen z.B. in der Breite teilweise 

sehr schmal und zum Teil spindelförmig sind. Alle Teilgebietssegmente werden durch 

aktive Störungszonen voneinander getrennt (vgl. Abbildung 1). Die daraus resultierenden 

Teilgebietssegmente sind nur maximal wenige 100 Meter breit (so z.B. im westlichen 
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Landkreis Mühldorf) und weisen zudem eine spindelförmige oder extrem schmale spitz- 

oder schwanzförmige Form auf. Nach Überzeugung der Gemeinde Obertaufkirchen 

bieten diese nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleibenden Kleinstflächen, die 

aufgrund ihrer Form nicht die Mindestanforderungen erfüllen, schon allein aus 

geologischer Sicht nicht die Voraussetzungen für die Unterbringung eines Endlagers für 

hochradioaktive Abfälle.  

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• Hinzu kommt in geologischer Hinsicht, dass die betreffenden Bereiche im 

oberbayerischen Voralpenland inaktiv und sehr anfällig sind für Störungen, die von 

Bewegungen in den nahen Gebirgen ausgehen. Vorhandene Faltenstrukturen, blinde 

Überschiebungen, Schichtenverstellungen mit 30 bis 60 Grad und Verschuppungen 

deuten hier auf eher ungünstige Voraussetzungen hin. Insbesondere muss die komplexe 

Störungszone im Bereich der Alpennordrandüberschiebung bei der Identifizierung des 

Teilgebietssegments berücksichtigt werden. Mit Blick auf den angesetzten 

Verbleibszeitraum eines Endlagers von einer Million Jahre ist faktisch auszuschließen, 

dass die betreffenden vergleichsweise dünnen Tongesteinsschichten in der Region von 

tektonischen Störungen verschont bleiben. 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• In raumplanerischer Hinsicht ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich bei den 

Landkreisen Mühldorf und Erding um dicht besiedelte Gebiete mit durchgängig nur 

geringen Abständen zwischen den Siedlungsgebieten handelt. Allein im Landkreis 

Mühldorf a. Inn wären so rd. 120.000 Einwohner unmittelbar im Nahbereich von einem 

atomaren Endlager betroffen.  

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• Ebenfalls in raumplanerischer und naturschutzrechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen ist 

das nach der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen europarechtlich geschützte FFH-Gebiet „Isental mit 

Nebenbächen“, das in den Landkreisen Mühldorf und Erding innerhalb der beiden 

Teilgebiete 002_00TG_044_00IG_T_f_tUM und 003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj 

verläuft. In beiden Teilgebieten wären unmittelbar nachteilige Wirkungen auf die 

geschützten Lebensräume und die Schutzziele des FFH-Gebiets zu befürchten. 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

24. Beitrag der Gemeinde Obertaufkirchen (2) 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Gemeinde Obertaufkirchen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_040 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [10:33:00 CET]

Von: 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: Beitrag / Thema zur Fachkonferenz Teilgebiete: Teilgebiet 3 (003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf a. Inn, übersendet zu der Fachkonferenz Teilgebiete zu dem

Teilgebiet 3 (003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj)

die beiliegenden Fragen und Einwände.

Mit freundlichen Grüßen
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Teilgebiet 3 
 

 
 

Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien 

für die Teilgebiete 2 und 3 (Tongestein) 

 

Warum werden von der BGE in den Teilgebieten 2 (002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa) 

und 3 (003_00TG_046_00IG_T-f_tUMj) teilweise sehr kleine und schmale 

Tongesteinsvorkommen zwischen aktiven Störungszonen ausgewiesen und diese 

einem generalisierten Teilgebiet zugeordnet?  

 

Mit den Teilgebieten 2 und 3 weist die BGE Teilgebietssegmente aus, deren Flächenformen 

jedoch z. B. in der Breite teilweise sehr schmal und z. T. spindelförmig sind. Alle 

Teilgebietssegmente werden durch aktive Störungszonen voneinander getrennt (vgl. 

Abbildung 1). 

 

Das südlichste Gebietssegment im Teilgebiet 3, östlich von Rosenheim, liegt etwa 10 

Kilometer von anderen identifizierten Teilgebietssegmenten entfernt und weist nach BGE mit 

1.200 Meter die größte Wirtsgesteinsmächtigkeit auf.  

Die östlich von Rosenheim bekannten Sedimente der aufgerichteten Molasse, im Süden des 

Teilgebietssegments, sind stark nach Norden geneigt. Diese Schichtenverstellung ist eine 

Auswirkung einer vom LfU übermittelten, aber von der BGE nicht als aktiv klassifizierten 

Störungszone (Alpennordrandüberschiebung mit Auf-/Überschiebung der Faltenmolasse auf 

die Vorlandmolasse). 
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Einschätzung des LfU 

Die komplexe Störungszone im Bereich der Alpennordrandüberschiebung muss bei der 

Identifizierung des Teilgebietssegments berücksichtigt werden. Vorhandene 

Faltenstrukturen, blinde Überschiebungen, Schichtenverstellungen mit 30 bis 60 Grad und 

Verschuppungen deuten hier auf eher ungünstige Voraussetzungen hin.  

Die Mächtigkeit der identifizierten Wirtsgesteinsformation kann östlich von Rosenheim 

aufgrund der komplexen Lagerungsverhältnisse nicht senkrecht zur Schichtlagerung ermittelt 

werden. Die Schichten fallen steil nach Norden ein. Bei der Bewertung von steil stehenden 

sedimentären Gesteinen muss dies berücksichtigt werden. 

 

Aus Sicht des LfU erfolgte offenbar keine Einzelbetrachtung der Teilgebietssegmente durch 

die BGE. Einige Teilgebietssegmente erfüllen nach Darstellung der BGE im 

Teilgebietssteckbrief möglicherweise nicht die Mindestanforderungen oder wären spätestens 

bei der Anwendung der Abwägungskriterien anders zu bewerten (z. B. Mächtigkeit der 

Deckschichten, Mindestmächtigkeit, Flächengröße unter Berücksichtigung der Flächenform).  

Eine summarische Betrachtung der Wirtsgesteinsmächtigkeit in den Teilgebietssegmenten 

suggeriert eine deutlich zu hohe Schichtmächtigkeit im Bereich von hunderten Metern, 

welche die BGE offenbar lediglich im Bereich der aufgestellten Molasse ermittelt hat.  

Die Anwendung des Ausschlusskriteriums „aktive Störungen“ ist hier unverständlich und 

fachlich nicht nachvollziehbar. Auch die Anwendung der Mindestanforderungen ist hier nicht 

nachvollziehbar. 

Die Störungszone der Alpennordrandüberschiebung zwischen der Faltenmolasse und der 

Vorlandmolasse wird hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das unmittelbar nördlich davon 

identifizierte Teilgebiet von der BGE nicht berücksichtigt. Das steile Einfallen der 

identifizierten Tongesteine von 30-60 Grad wird von der BGE nicht thematisiert.  

 

Aus Sicht des LfU wäre erforderlich, dass die BGE 

• nach Anwendung der Ausschlusskriterien auftretende Kleinstflächen, die aufgrund ihrer 

Form nicht die Mindestanforderungen erfüllen, prinzipiell nicht als geeignete Gebiete 

darstellt. 

• eine günstige Bewertung bei der Identifikation als Teilgebiet fundiert fachlich begründet, 

wenn Teilgebietssegmente zwischen aktiven Störungszonen liegen und nur maximal 

wenige 100 Meter breit sind, zudem eine spindelförmige oder extrem schmale spitz- oder 

schwanzförmige Form haben. 

• die Aufsummierung der Fläche von Teilgebietssegmenten, die sich durch aktive 

Störungen, stark variierende Schichtmächtigkeit und räumliche Trennung über mehrere 

Kilometer bis 10er Kilometer erstrecken, plausibel erläutert, begründet und bei der 

Teilgebietsausweisung berücksichtigt. 
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Teilgebiet 3 
 

 
 

Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien 

für die Teilgebiete 2 und 3 (Tongestein) 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen hält die Teilgebiete 002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa und 

003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj sowohl mit Blick auf die geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien als auch im Hinblick auf die noch ungeprüften raumplanerischen 

Abwägungskriterien in keinster Weise geeignet als Endlagerstandort. Die Gemeinde 

widerspricht ausdrücklich einer Aufnahme beider Teilgebiete in die Auswahl der zur 

Aufnahme des Endlagers geeigneten Teilgebiete und wird im Falle einer Beibehaltung 

dieser Einstufung alle wissenschaftlichen und rechtlichen Mittel gegen eine 

Weiterverfolgung der Planungen ausschöpfen.  

 

Die Einwände der Gemeinde gegen die Aufnahme der Teilgebiete 2 und 3 gründen sich 

insbesondere auf folgende Erwägungen: 

 

• Mit den Teilgebieten 002_00TG_044_00IG_T_f_tUM und 003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj 

weist die BGE Teilgebietssegmente aus, deren Flächenformen z.B. in der Breite teilweise 

sehr schmal und zum Teil spindelförmig sind. Alle Teilgebietssegmente werden durch 

aktive Störungszonen voneinander getrennt (vgl. Abbildung 1). Die daraus resultierenden 

Teilgebietssegmente sind nur maximal wenige 100 Meter breit (so z.B. im westlichen 

Landkreis Mühldorf) und weisen zudem eine spindelförmige oder extrem schmale spitz- 
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oder schwanzförmige Form auf. Nach Überzeugung der Gemeinde Obertaufkirchen 

bieten diese nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleibenden Kleinstflächen, die 

aufgrund ihrer Form nicht die Mindestanforderungen erfüllen, schon allein aus 

geologischer Sicht nicht die Voraussetzungen für die Unterbringung eines Endlagers für 

hochradioaktive Abfälle.  

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• Hinzu kommt in geologischer Hinsicht, dass die betreffenden Bereiche im 

oberbayerischen Voralpenland inaktiv und sehr anfällig sind für Störungen, die von 

Bewegungen in den nahen Gebirgen ausgehen. Vorhandene Faltenstrukturen, blinde 

Überschiebungen, Schichtenverstellungen mit 30 bis 60 Grad und Verschuppungen 

deuten hier auf eher ungünstige Voraussetzungen hin. Insbesondere muss die komplexe 

Störungszone im Bereich der Alpennordrandüberschiebung bei der Identifizierung des 

Teilgebietssegments berücksichtigt werden. Mit Blick auf den angesetzten 

Verbleibszeitraum eines Endlagers von einer Million Jahre ist faktisch auszuschließen, 

dass die betreffenden vergleichsweise dünnen Tongesteinsschichten in der Region von 

tektonischen Störungen verschont bleiben. 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• In raumplanerischer Hinsicht ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich bei den 

Landkreisen Mühldorf und Erding um dicht besiedelte Gebiete mit durchgängig nur 

geringen Abständen zwischen den Siedlungsgebieten handelt. Allein im Landkreis 

Mühldorf a. Inn wären so rd. 120.000 Einwohner unmittelbar im Nahbereich von einem 

atomaren Endlager betroffen.  

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 

 

• Ebenfalls in raumplanerischer und naturschutzrechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen ist 

das nach der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen europarechtlich geschützte FFH-Gebiet „Isental mit 

Nebenbächen“, das in den Landkreisen Mühldorf und Erding innerhalb der beiden 

Teilgebiete 002_00TG_044_00IG_T_f_tUM und 003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj 

verläuft. In beiden Teilgebieten wären unmittelbar nachteilige Wirkungen auf die 

geschützten Lebensräume und die Schutzziele des FFH-Gebiets zu befürchten. 

 

Die Gemeinde Obertaufkirchen bittet um entsprechende Prüfung und Bewertung. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

25. Beitrag des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_045 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Entsorgung (BASE)
11513 Berlin
geschäftssteile@fachkonferenz.info

Ihr Zeichen/IhreNachrichi vom Unser Zeichen

4

Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Benennung von Themen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Erörterung des Zwischenberichts Teilgebiete in den Beratungsterminen im Februar, April
und Juni 2021 bittet der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab (Teilgebiete
009_OOTG_194_OOIG_Itg_SO und 013_OOTG_195_OOIG_FLg_MO) höflich um die Behandlung der
folgenden Punkte:

- Aus unserer Sicht sollte bei der Frage der Sicherheit in der Endlagersuche auf eine sichere
Barriere durch das Wirtsgestein gesetzt werden. Begleitende technische Lösungen sind nach
unserer Auffassung nicht ausreichend.

- Wir teilen die folgende uns übermittelte Einschätzung des LfU und bitten höflich um
Beantwortung der aufgeworfenen Fragen in den Fachkonferenzen.

o „Warum werden im Teilgebiet 9 (009_OOTG_l94_Itg_SO) die Beohrungen mit über
1.000 Meter Teufe sowie die Daten zur Tiefenlage der Grundgebirgsoberfläche von der
BGE nicht zur Bestimmung der Verbreitung von kristallinen Wirtsgestein bei der
Teilgebietsbegrenzung berücksichtigt?
Die BGE identifiziert das Teilgebiet 9 bezüglich der Verbreitung von kristallinen
Wirtsgesteinen ohne zwischen Gebieten unter Deckgebirge >_300 Meter und der
Verbreitung an der Geländeoberfläche zu unterscheiden.

Östlich einer Linie von Kronach-Goldkronach-Erbendorf trennt die BGE in Teilgebiet 9
kristallines Wirtsgestein von niedriger metamorphen Gesteinen (z. B. Schiefer, Phyllit,

Abteilung 
Kontakt
Zimmer
Adresse

Telefon
Telefax
E-Mail
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Meta-Sandstein, Meta-Vulkanfite) ab (vgl. Abbildung 2) und schließt diese richtigerweise
nach Anwendung der Mindestanforderungen konsequent als Wirtsgesteine aus.

Für das Gebiet westlich der Linie von Kronach-Goldkronach-Erbendorf, in der
kristallines Wirtsgestein unter Deckgebirge und sedimentärem Grundgebirge liegt,
weist die BGE kristallines Wirtsgestein flächendeckend aus.

Einschätzung:

Westlich einer Linie von Kronach-Goldkronach-Erbendorf sind kristalline Wirtsgesteine
weder an der Oberfläche noch in Teufen bis 1.300 Meter nachgewiesen und auch nicht
zu erwarten. In 56 Bohrungen in dieser Region mit Teufen >_300 Meter bis <1.300 Meter
wurde kein kristallines Wirtsgestein erbohrt.
Aus Sicht des LfU ist das Teilgebiet westlich der Linie Kronach-Goldkronach-Erbendorf
unzutreffend identifiziert.
Kristallines Wirtsgestein wurde westlich der Linie von Kronach-Goldkronach-Erbendorf
in Teufen zwischen 300 und 1.300 Meter bisher nicht nachgewiesen. Auch die
Auswertung geophysikalischer Messungen lässt Vorkommen von kristallinem
Wirtsgestein in der relevanten Teufe nicht erwarten.

In wissenschaftlichen Studien, die die BGE im Zwischenbericht Teilgebiete zitiert (z. B.
de Wall 2019), wird die Verbreitung von kristallinem Wirtsgestein erst in Teufen unter
mehr als 2000 Metern prognostiziert.

Das LfU hat für das Teilgebiet 9 Schichtenverzeichnisse von 17 Bohrungen mit Teufen
zwischen etwa 1.000 und 1.600 Meter sowie eine Tiefenkarte zur Verbreitung der
Grundgebirgsoberflächeunter Deckgebirge an die BGE übermittelt. Keine dieser
Bohrungen hat kristallines Wirtsgestein in Teufen zwischen 300 und 1.300 Meter
erreicht. Lediglich eine dieser Bohrungen hat im Maintal bei Volkach in mehr als 1.300
Meter Tiefe unter der Geländeoberfläche kristallines Wirtsgestein angetroffen.

Auch alle weiteren übermittelten 45 Bohrungen mit Schichtenverzeichnissen haben in
Teufen >_300 und <1.000 Meter kein kristallines Wirtsgestein angetroffen.

Innerhalb des Teilgebietes zeigen die der BGE vorliegenden Karten des LfU, dass die
Grundgebirgsoberflächefür etwa 25 Prozent der Fläche (ca. 3.200 km2) des Gebietes in
Teufen unter 1.300 Meter liegt.

Selbst wenn nach BGE dort kristallines Wirtsgestein zu erwarten wäre, läge dieses dann
in einerTiefe, die die BGE grundsätzlich bereits nach Anwendung der
Mindestanforderungen nicht als geeignet betrachtet. Erbohrt wurden dort jedoch
ausschließlich Sedimentgesteine des Deckgebirges, Vulkanfite und schwächer
metamorphe Gesteine.

Die BGE hat trotz Vorliegen gegenteiliger gebietsspezifischer Daten nach Anwendung
der Mindestanforderungen ein Gebiet von etwa 11.500 km2 als geeignet identifiziert.

Aus Sicht des LfU und des Landratsamtes NEW wäre erforderlich, dass die BGE

• erläutert, auf welcher fachlichen Grundlage die Identifikation des Teilgebietes
erfolgt, da sie entscheidungsrelevante Daten offenbar nicht berücksichtigt hat.

• hinsichtlich der Teilgebietsbewertung die Schichtenverzeichnisse von allen 62
übermittelten Bohrungen mit Teufen >_300 Meter des LfU in ihre Bewertung einbezieht.

• prüft, ob ihr bei der Teilgebietsbewertung ein oder mehrere methodische Fehler
unterlaufen sind.

~~~
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o „Wie kann die BGE in Teilgebiet 9 (009_OOTG_194_OOIG_Itg_SO) in Bayern für
kristallines Wirtsgestein unter Deckgebirge die Abwägungskriterien anwenden, wenn
für die Verbreitung dieser Gesteine im relevanten Teufenbereich zwischen >300 und
<1.300 Meter kein einziger Beleg vorliegt?

Die BGE hat bezüglich der Erfüllung der Mindestanforderungen in Teilgebiet 9 etwa
11.500 km2 kristallines Wirtsgestein unter Deckgebirge identifiziert. Für die Verbreitung
von kristallinem Wirtsgestein im relevanten Teufenbereich von >_300 bis 1.300 Meter
gibt es in diesem Gebiet weder in geowissenschaftlichen Karten noch in 62 an die BGE
übermittelten Schichtenverzeichnissen von Tiefbohrungen einen Beleg für dessen
Verbreitung (vgl. Abbildung 2).

Bei der Bearbeitung für dieses Gebiet nennt die BGE keine entscheidungsrelevanten
Bohrungen.

Die BGE wendet 9 von 11 Abwägungskriterien nach Referenzdatensätzen auf das
Teilgebiet an. Für die Abwägungskriterien Nr. 2 und Nr.11 (Bewertung der Konfiguration
der Gesteinskörper und Bewertung des Schutzes des eins~hlusswirksamen
Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge) wendet die BGE für das Gebiet eine
individuelle Bewertung an.

Einschätzung:

Aus Sicht des LfU ist die günstige Bewertung der BGE nach Anwendung der
Abwägungskriterien weitgehend unzutreffend.

Eine pauschale Anwendung bei 9 von 11 Abwägungskriterien auf nicht spezifizierte
kristalline Wirtsgesteine sind aus Sicht des LfU bei der geowissenschaftlich basierten
Auswertung als entscheidende Kriterien für die Teilgebietsidentifizierung ungeeignet.
Pauschale Annahmen über hunderte von Kilometern widersprechen einer streng
wissenschaftlichen Vorgehensweise insbesondere dann, wenn vorhandene Daten aus
den Teilgebieten nicht berücksichtigt werden.

Die individuelle Anwendung der Abwägungskriterien Nr. 2 und Nr.11 auf nicht
vorhandenes kristallines Wirtsgestein für eine Fläche von etwa 11.500 km2 wirft Fragen
hinsichtlich des internen Reviews und der Qualitätssicherung auf.

Für das LfU ist nicht nachvollziehbar, warum die BGE auf regional nicht vorhandene
Wirtsgesteine standort- oder teilgebietsspezifisch Abwägungskriterienangewendet
hat.

Aus Sicht des LfU und des Landratsamtes NEW wäre erforderlich, dass die BGE

• bevor sie gebietsspezifisch Abwägungskriterien anwendet, zunächst prüft, ob und
gegebenenfalls wo kristallines Wirtsgestein in relevanter Teufe vorhanden ist.

• ihre methodischen Prozesse bei der Anwendung der Kriterien nach §§ 22, 23 und 24

StandAG hinsichtlich der Plausibilität z. B. im Rahmen eines internen und
möglicherweise auch externen Reviews prüft und gegebenenfalls korrigiert."

`~~"_~A~..~
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o „Aufgrund welcher Basis definiert die BGE in der Region westlich und nordwestlich von
Weiden/Opf. in Teilgebiet 13 (013_00_TG_195_OOIG_K_g_MO) und untergeordnet auch in
Teilgebiet 9 (009_OOTG_194_OOIG_Itg_SO) Kristallines Wirtsgestein (unter
Deckgebirge)?

Die BGE identifiziert das Teilgebiet 13 bezüglich der Verbreitung von kristallinem
Wirtsgestein ohne zwischen Gebieten unter Deckgebirge >_300 Meter und der
Verbreitung an der Geländeoberfläche zu unterscheiden.

Einschätzung:

Innerhalb des Teilgebietes haben 6 Tiefbohrungen mit Teufen größer 1.000 Meter kein
kristallines Wirtsgestein unter Deckgebirge >_300 Meter erreicht. Insbesondere im
Raum Weiden/Opf. sind durch Tiefbohrungen mehr als 1.400 Meter mächtige
sedimentäre Deckgebirgseinheiten nachgewiesen (vgl. Abbildung 2) und nach
geophysikalischen Untersuchungen zudem für einen deutlich größeren Raum zu
erwarten.

Zumindest für das Gebiet nördlich und westlich von Weiden/Opf., welches eine Fläche
von etwa 950 km2 umfasst, ist die Bewertung der BGE nach aktueller Datenlage
unzutreffend.

Die BGE unterscheidet nicht zwischen oberflächig anstehendem kristallinem
Wirtsgestein und kristallinem Wirtsgestein unter Deckgebirge. Die BGE berücksichtigt
bei der Identifizierung des Teilgebietes nicht die Tiefbohrungen, geophysikalischen
Untersuchungen und wissenschaftlichen Arbeiten, die sie teilweise in den
untersetzenden Unterlagen zum Zwischenbericht Teilgebiete zitiert. Die BGE
generalisiert hier zehntausende Quadratkilometer als Teilgebiet, ohne offensichtlich
ungeeignete Gebiete davon abzugrenzen. Vorhandene geophysikalische Daten,
Tiefbohrungen mit Teufen von über 1.400 Meter und wissenschaftliche Studien, die das
Vorhandensein von kristallinem Wirtsgestein in Teufen von 0-1.300 Meter widerlegen,
berücksichtigt die BGE nicht.

Aus Sicht des LfU und des Landratsamtes NEW wäre erforderlich, dass die BGE

• beschreibt, welche Fachdaten zur Identifikation des Teilgebietes verwendet wurden
und warum möglicherweise entscheidungsrelevante Daten, die der BGE vorliegen,
nicht berücksichtigt werden.

• bevor sie die Abwägungskriterien anwendet, prüft, ob und gegebenenfalls wo
kristallines Wirtsgestein in relevanten Teufen vorhanden ist und dafür Nachweise
erbringt oder zumindest fachlich ihre Erwartungen begründet.

• die Ergebnisse der von ihr zitierten wissenschaftlichen Arbeiten in die identifizierte
Gebietskulisse einarbeitet."

- Unser Anliegen ist es, dass das Suchverfahren vollkommen transparent und ausschließlich
wissenschaftsbasiert abläuft, damit am Ende tatsächlich das Endlager mit der bestmöglichen
Sicherheit in Deutschland errichtet wird.
Entscheidend ist dabei eine größtmögliche Partizipation aller interessierter Personen. Diese
stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Bürger, Vertreter der Gebietskörperschaften
der Teilgebiete, Kommunen, Vertreter gesellschaftlicher Organisationen, Wissenschaftler und
Engagierte weißen ein sehr unterschiedliches Vorwissen zum jeweiligen Stand der Planung
der Endlagersuche auf. Interessierte dürfen nicht aufgrund mangelnden Vorwissens von einer
Beteiligung und Diskussion abgehalten werden.
Der aktuelle Zwischenbericht Teilgebiete basiert auf geowissenschaftlichen Kriterien und
muss auch für Personen ohne diesbezügliches Vorwissen verständlich aufgearbeitet werden,

~~~,~~~
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um eine frühestmögliche umfassende Beteiligung zu erreichen. Dies gilt es auch im weiteren
Verfahren zu bedenken. Um im Geflecht der Institutionen (NBG, BASE, BGE) leicht den
Überblick zu behalten und die jeweils relevanten Informationen ohne aufwändige
Internetrecherche und Vergleich der verschiedenen Homepages schnell zu finden, wäre eine
einheitliche Homepage mit den jeweils aktuellen Informationen zu jedem Teilgebiet hilfreich.
Änderungen müssen erkennbar sein und die Gründe für die Änderungen müssen dargelegt
werden.

Für die Möglichkeit der Beteiligung und Ihre Bemühungen bedanken wir uns vielmals.

Landrat

~~J
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

26. Beitrag der Gemeinde Zeilarn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Herr Gattermann (Geschäftsleiter) 

Herr Lechl (1. Bürgermeister)  

Organisation/Institution: Gemeinde Zeilarn 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_047 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [10:44:53 CET]

Von: Gemeinde Zeilarn - Poststelle 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Endlagersuche Abgabetermin 4.1.2021 Rückmeldung Gemeinde Zeilarn

Sehr geehrte 

sehr geehrter

sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Zeilarn bi�et nachfolgende Stellungnahme zu berücksich�gen:

Wir schließen uns der Forderung des LfU an, dass die BGE, 1. nach Anwendung der Ausschlusskriterien

au+retende Kleins,lächen, die aufgrund ihrer Form nicht die Mindestanforderungen erfüllen, prinzipiell nicht

als geeignete Gebiete darstellt, 2. eine güns�ge Bewertung bei der Iden�fika�on als Teilgebiet fundiert fachlich

begründet, wenn Teilgebietssegmente zwischen ak�ven Störungszonen liegen und nur maximal wenige 100

Meter breit sind, zudem eine spindelförmige oder extrem schmale spitz- oder schwanzförmige Form haben, 3.

die Aufsummierung der Fläche von Teilgebietssegmenten, die sich durch ak�ve Störungen, stark variierende

Schichtmäch�gkeit und räumliche Trennung über mehrere Kilometer bis 10er Kilometer erstrecken, plausibel

erläutert, begründet und bei der Teilgebietsausweisung berücksich�gt, noch genauer zu untersuchen hat.

1. 

Aus den Tie:ohrungen im südlichen Landkreis Ro�al-Inn und verschiedenen geologischen Untersuchungen

geht hervor, dass im Untergrund des Landkreises zahlreiche Verwerfungen vorhanden sein dür+en, die evtl.

sogar noch im Jungter�är ak�v waren (mündl. Mi�. Dipl.- Geol. Dr. ).

2. 

Falls der südliche Landkreis Ro�al – Inn und der östliche Landkreis AltöAng für die Endlagersuche in Betracht

kommen würden, was ist dann mit bestehenden oder geplanten Geothermieprojekten? Die Region bietet

schließlich beste Voraussetzungen für die Nutzung von Tiefenwärme.

3. 

Kann bei einem Endlager in unserer Region sicher und langfris�g ausgeschlossen werden, dass die

Thermalbäder Bad Geinberg, Bad Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach beeinträch�gt werden?

4. 

Wurden die entsprechenden Gremien in Österreich, speziell Oberösterreich, bereits über eine mögliche

Endlagererkundung in Grenznähe zu Österreich informiert?

5. 

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Endlagersuche Abgabetermin 4.1.2021 Rückmeldung Gemeinde Zeilarn https://webmail.your-server.de/imp/view.php?view_token=T1JBPky1K...
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

27. Beitrag des Landkreises Cloppenburg 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Thole, A.  

Organisation/Institution: Landkreis Cloppenburg 

Planungsamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_050 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Bankkonten 
LzO Cloppenburg IBAN: DE36 2805 0100 0080 4155 08 SWIFT/BIC: SLZODE22XXX 
VR-Bank in Südoldenburg eG IBAN: DE33 2806 1501 0000 1007 00 SWIFT/BIC: GENODEF1CLP 
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Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete 
c/o Bundesamt für die SIcherheit der nuklearen 
Entsorgung (BASE) 
11513 Berlin 
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geschaeftsstelle@fachkonferenz.info 
      
      

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
  

 Aktenzeichen 
       

 (Bei Antwort bitte angeben) 

 
Cloppenburg, 04.01.2021 

 
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Benennung von Themen für die Fachkonferenz 

Teilgebiete 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fachkonferenz Teilgebiete soll als erstes formelles Beteiligungsformat in dem Standort-
auswahlverfahren noch vor der Auswahl von Standortregionen (Schritt 2 der Phase I des 
Prozesses) dienen. 
 
In dem Schritt 2 der Phase I erfolgt die Ermittlung von Standortregionen für die übertägige 
Erkundung gemäß § 14 StandAG auf Basis der zuvor ermittelten Teilgebiete und den Be-
ratungsergebnissen aus der Fachkonferenz Teilgebiete. Hierfür werden für jedes Teilge-
biet repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen gemäß § 27 StandAG durchge-
führt, bevor durch die erneute Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskrite-
rien günstige Standortregionen ermittelt werden. Die Anwendung der planungswissen-
schaftlichen Abwägungskriterien dient vorrangig der Einengung von großen, potentiell 
für ein Endlager geeigneten Gebieten. Sie können auch für einen Vergleich zwischen 
Gebieten herangezogen werden, die unter Sicherheitsaspekten als gleichwertig zu be-
trachten sind (§ 25 S. 1 und 2 StandAG). Des Weiteren werden 
für die Standortregionen standortbezogene Erkundungsprogramme für die übertägige 
Erkundung erarbeitet. Dieser Schritt 2 der Phase I beginnt unmittelbar nach der Veröffent-
lichung des Zwischenberichtes Teilgebiete. 
 
Aus der Sicht des Landkreises Cloppenburg sollte im Rahmen der Fachkonferenz Teilge-
biete diskutiert werden, anhand welcher Kriterien die Auswahl der Standortregionen kon-
kret erfolgt. Welchen Nutzen bringt die nochmalige Anwendung der geowissenschaftli-
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chen Abwägungskriterien nach der Erstellung der vorläufigen Sicherheitsuntersuchun-
gen? Die geowissenschaftliche Datengrundlage hat sich doch gegenüber der ersten 
Abwägung nicht geändert. 
 
Die Anwendung der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien sollte erörtert wer-
den. Gibt es einen Schwellenwert hinsichtlich der Größe von Teilgebieten, ab dessen 
Überschreitung planungswissenschaftliche Abwägungskriterien zur Anwendung kommen 
sollen?  
 
Aus der Sicht des Landkreises Cloppenburg sollten die in Anlage 12 (zu § 25) Standortaus-
wahlgesetz  genannten Kriterien bei der Auswahl der Standortregionen geprüft und be-
rücksichtigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 04.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

28. Beitrag des Landkreises Mühldorf am Inn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Landkreis Mühldorf am Inn 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 04.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_051 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 04.01.2021 [15:31:46 CET]

Von: 

An: 'Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete' <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: AW: Fachkonferenz Teilgebiete – Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Themenvorschlägen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang übermittle ich Ihnen weitere Beiträge zu o.g. Beratungsterminen mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

Landratsamt Mühldorf a. Inn
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Beiträge bzw. Diskussionsvorschläge für die Beratungsrunde 05. – 07. Februar 2021 
 
 
1. Die betroffenen Flächen in den Teilgebieten 002_00TG bzw. 003_00TG liegen im tertiären 

Tongestein, welches nach der Expertise der BGE grundsätzlich als für eine Endlagerung 
geeignetes Wirtsgestein zu bezeichnen sein soll. Durch die Ausschlusskriterien „aktive 
Störungszone“ sowie „Erdbohrungen“ wurden im o.g. Teilgebiet wesentliche Bereiche des 
Kreisgebiets bereits ausgeschlossen. Im Landkreis Mühldorf am Inn verblieb durch die 
Anwendung dieser Ausschlusskriterien ein Teilgebiet, welches sich überwiegend durch 
kleinflächige, teils schmalgezogene Strukturen charakterisiert und überall von aktiven 
Störungszonen getrennt wird. Nachdem für die Endlagerung eine zusammenhängende Fläche 
von 10 km

2
 benötigt wird, erscheint das Gebiet daher untauglich. In der Folge entstehen in 

manchen Teilgebietssegmenten Kleinstflächen, die aufgrund ihrer Form nicht die 
Mindestanforderungen erfüllen und sich daher nach Anwendung der Ausschlusskriterien prinzipiell 
nicht mehr als geeignete Gebiete erweisen.  

 
Zudem werden alle Teilgebietssegmente durch aktive Störungszonen voneinander getrennt. Es 
sollte eine fachlich fundierte Begründung erforderlich werden, wenn Teilgebietssegmente 
zwischen aktiven Störungszonen liegen und nur maximal wenige 100 Meter breit sind, zudem eine 
spindelförmige oder extrem schmale spitz- oder schwanzförmige Form haben. 

 
2. Erdplattenverschiebungen im ausgewiesenen, alpennahen Bereich können aus geologischer Sicht 

an diesem Standort unserer Ansicht nach nicht ausgeschlossen werden. Es ist zumindest faktisch 
nicht unmöglich, dass innerhalb der kommenden 1 Mio. Jahre tektonische Störungen auftreten. 
Die komplexe, wenn auch inaktive Störungszone im Bereich der Alpennordrandüberschiebung 
(Alpennordrandüberschiebung mit Auf-/Überschiebung der Faltenmolasse auf die 
Vorlandmolasse) muss bei der Identifizierung des Teilgebietssegments berücksichtigt werden. 

 
In der jüngeren Vergangenheit konnten in den südlichen Balkanstaaten (v.a. Kroatien) zudem 
mehrere stärkere Erdbeben verzeichnet werden, zuletzt mit Stärke 6,4 am 29. Dezember 2020. 
Die Erdbewegungen waren wohl nachweislich auch im südlichen Deutschland spürbar. Hier 
drängen sich natürlich Fragen hinsichtlich der Auswirkungen von spürbaren Erdbewegungen in 
ausgewiesenen Teilbereichen auf. Die tatsächliche Wahrnehmbarkeit der vergangenen Erdbeben 
in ausgewiesenen Teilbereichen unterstellt, wären u.U. nicht unerhebliche Auswirkungen auf ein 
Endlager gegeben, wenn dieses Erdaktivitäten unterliegen würde. Aus diesem Grund sollten 
Erdbewegungen der (insb. jüngeren) Vergangenheit herangezogen werden und die Bereiche des 
Landes, in welchen die Wahrnehmung selbst geringfügiger Erdbewegungen nachweisbar war, aus 
der Liste der möglichen Teilgebiete herausgenommen werden. Ein Ausschlusskriterium erst ab 
Erdbebenzone 2 anzunehmen, wird äußerst kritisch angesehen.  
 

Wir weisen darauf hin, dass auf eine vorgeschlagene Kurzbiografie hier aus persönlichem 
Interesse verzichtet wird.  Zudem bitten wir darum, von einer persönlichen Präsentation der 
Beiträge durch die Verfasser im Rahmen der Beratungstermine abzusehen. Die Fachkonferenz 
wird gebeten, die Beiträge aufzunehmen und angemessen zu behandeln. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 05.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

29. Beitrag der Regionalen Koordinierungsstelle Oberfranken            
      für das Verfahren der Endlagersuche 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Dr. Peterek, Andreas 

Organisation/Institution: Regionale Koordinierungsstelle Oberfranken für das 
Verfahren der Endlagersuche 

c/o Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge  

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 05.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_062 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 05.01.2021 [09:26:23 CET]

Von: "Peterek, Andreas (LRA Wunsiedel i. F.)" 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Themen und Beiträge Fachkonferenz Teilgebiete

Sehr geehrte Damen und Herren der AG Vorbereitung der Fachkonferenz Teilgebiete,

ich übersende Ihnen mit beigefügtem Schreiben eine Reihe an möglichen Beiträgen bzw. Themen zur

Fachkonferenz Teilgebiete.

Diese sind meist bereits recht fachspezifisch. Die Einordnung der Fachkonferenz fällt mir nach wie vor

schwer.

Bezogen auf das Teilgebiet, in dem sich unsere Regeion (Nordostbayern) befindet, haben wir seitens der

"Regionalen Koordinierungsstelle für Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche" zahlreiche fachlich

begründete Fragen und Einwendungen zum Zwischenbericht Teilgebiete. Wir werden diese jedoch der BGE

in einem umfassenden Gutachten direkt mi4eilen. Ich habe mich bemüht, meine Beiträge zur Fachkonferenz

eher unter allgemeineren Gesichtspunkten darzustellen. Für regionalspezifische Diskussionen finde ich in

der Struktur der Fachkonferenz bislang wenig Raum. Bislang kann ich auch nicht erkennen, mit welchem

Personenkreis die geowissenscha6liche Fachdiskussion zu führen möglich wäre.

Ich bi4e die verspätete Übersendung zu entschuldigen. Der kurzfris8ge Call for Papers und die

zurückliegenden Feiertag ließen eine frühere Beitragsmeldung nicht zu.

Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Peterek

-------------------------------------------

Dr. Andreas Peterek (Dipl.-Geol.)

Regionale Koordinaonsstelle Oberfranken

für das Verfahren der Endlagersuche

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
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An die 

Arbeitsgruppe Vorbereitung der 

Fachkonferenz Teilgebiete und die 

Geschäftsstelle Fachkonferenz 

 

Per E-Mail 

 

 

 

 

Papers & Topcis & Fragen für die Fachkonferenz Teilgebiete 

 

Beitrag 1 

Reicht das Kriterium „Hebung kleiner 1 mm/Jahr“ aus, Mittelgebirgsregionen mit 

Hebungstendenz nicht auszuschließen?  

Im StandAG wird die Hebung einer Region in der Größenordnung von 1 mm/Jahr als 

Ausschlusskriterium gewertet. Grundlage dafür ist die Annahme, dass bei einer 

schritthaltenden Erosion/Abtragung ein Endlager selbst in einem Tiefenbereich von 

1.300 Metern die erforderliche Überdeckung nach 1 Mio. Jahre nicht mehr 

gewährleistet. Nicht berücksichtigt wird mit diesem Argument alleine das in den 

Mittelgebirgen bis heute nicht erreichte Gleichgewicht zwischen junger Hebung und 

Flusseintiefung infolge der Flussgeschichte. Als Beispiel sei hier die Region des 

nordostbayerischen Kristallins angeführt. Dieses wird durch das Rhein-Main-

Entwässerungssystem erst seit rund 1-2 Mio. Jahren angeschnitten, nachdem es 

zuvor in das System der Donau entwässerte. Die Flussgeschichte Süddeutschlands 

zeigt, wie sich der Eintiefungsimpuls des Rheins über mehrere 100.000 Jahre 

sukzessive nach Nordostbayern durchgearbeitet hat. Geomorphologen bezeichnen 

dies als rückschreitende Erosion. Die Landschaftsprägung zeigt in Nordostbayern 

deutlich, dass der Prozess anhält, d.h. Einschnitte ins Relief von mehreren 100 

Metern verlagern sich in wenigen 100.000 Jahren weiter in das Mittelgebirge hinein – 

ohne, dass es eines zusätzlichen Hebungsimpulses bedarf. Daraus ergeben sich 

folgende Konsequenzen. Auch bei Werten z.T. deutlich unter 1 mm Hebung pro Jahr 

kann die Erosion das Endlager selbst in großen Tiefen bzw. dessen erforderliche 

Überdeckung erreichen. Durch Veränderungen des Entwässerungssystems infolge 

Regionale Koordinierungsstelle Oberfranken 

für das Verfahren der Endlagersuche 

Dr. Andreas Peterek 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 

4. Januar 2021 
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von Flussanzapfungen im Umfeld des Endlagers können sich die unterirdischen 

Wasserwege ändern und negativen Einfluss auf das Endlager nehmen. Die 

geomorphologische Vorgeschichte – abgeleitet aus Fluss- und Landschaftsgeschichte 

– und deren weitere potentielle Entwicklung – unter Berücksichtigung der derzeitigen 

morphostrukturellen Situation – ist zumindest in die geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien einzubeziehen, wenn nicht sogar in die Ausschlusskriterien. 

 

Beitrag 2 

Aktive Störungszonen: Wie transparent ist die Bewertung „aktiver Störungszonen“ 

und reichen Sicherheitsabstände von einem Kilometer von diesen aus? 

Aktive Störungszonen werden mit einem Sicherheitsabstand von einem Kilometer als 

potentielle Suchgebiete ausgeschlossen. Als „aktive Störungszonen“ gelten solche 

Bruchzonen, für die eine Aktivität in den letzten 34 Mio. Jahren nachweisbar oder 

zumindest sehr wahrscheinlich ist. Störungsaktivität in diesem Zeitraum wird in 

Fachkreisen als „Neotektonik“ bezeichnet. Datengrundlage sind seitens der BGE 

nachvollziehbare Argumente der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD), 

einschlägige wissenschaftliche Publikationen und nachweisbare Störungstektonik in 

Sedimenten jünger als 34 Mio. Jahre. Es ist dem Zwischenbericht Teilgebiete nicht zu 

entnehmen, welche Kriterien bzw. Argumente im Einzelfall tatsächlich Aktivität oder 

Inaktivität der Störungen begründen. In dem mir als „Bruchtektoniker“ und 

„Neotektoniker“ vertrauten Gebiet Nordostbayerns ist es überraschend, mit welcher 

„Selbstverständlichkeit“ Störungszonen als „neotektonisch“ aktiv gekennzeichnet 

sind (wofür es m.E. z.T. wenig belastbare Beweise gibt), dagegen andere – damit in 

Verbindung stehende – als nicht aktiv betrachtet werden. Weiterhin erscheinen 

Störungen, die mit Sicherheit in den letzten 34 Mio. Jahre aktiv waren (mit 

Reliefversätzen im mehr als 100 Meter-Bereich), überhaupt nicht. Das erweckt 

Misstrauen hinsichtlich der Bewertung von Störungen in ganz Deutschland. Das von 

der BGE vorgelegte Inventar aktiver Störungszonen bedarf daher einer eingehenden 

Diskussion unabhängiger, mit dieser Materie vertrauter Geowissenschaftler. 

Ausschlussgebiete im Umfeld der als aktiv ausgewiesenen Störungszonen betreffen 

die Sicherheitszone mit einem Kilometer Abstand von dieser Störung. Wenn diese 

Störungen aktiv sind bzw. als solche betrachtet werden, warum wird dann nicht das 

potentiell von ihnen ausgehende seismische Risiko bzw. das mit einer Aktivität 

verbundene seismische Potential abgeschätzt? Darauf aufbauend müsste ein 

Sicherheitsabstand gemäß des Ausschlusskriteriums „Seismische Aktivität“ bzw. in 

Anlehnung an DIN EN 1998-1/NA:2011-01 erfolgen. Das auszuschließende Gebiet 

wäre weit größer als der Sicherheitsabstand von einem Kilometer. 
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„Aktive Störungszonen“ und „Seismische Aktivität“ werden im StandAG wie auch im 

Zwischenbericht als getrennte Kriterien betrachtet, sind jedoch eigentlich stark 

miteinander verknüpft, insbesondere dann, wenn es um historische Seismizität geht. 

Untersuchungen dazu mithilfe geologisch/geomorphologischer Methoden bezeichnet 

man als „Paläoseismologie“, eine im deutschsprachigen Raum noch junge 

Forschungsrichtung. Insbesondere im Gebiet der vogtländisch-nordwestböhmischen 

Schwarmbeben mit Oberflächenmagnituden bis 4,6 gibt es an der Marienbader 

Störung (bereits auf tschechischem Gebiet) Hinweise auf nur wenige 1.000 Jahre alte 

Erdbeben bis zur Magnitude 6,5 (Lit. in  BGE 2020 Zwischenbericht). In die 

Ausweisung der Erdbebenzonen in dieser Region werden jedoch nur die 

Schwarmbeben bzw. in historischen Quellen verzeichnete Beben einbezogen. Deren 

abgestrahlte Energie ist etwa 1.000-fach schwächer als das des genannten 

paläoseismologisch eingestuften Bebens. Ein Erdbeben der Magnitude 6,5 hat einen 

weit größeren Schütter- und Schadensbereich (mit einer Intensität größer VII) als die 

stärksten bisher aufgetretenen Schwarmbeben mit der Magnitude 4,5. Die bisher 

nach der oben genannten DIN ausgewiesenen und ausgeschlossenen Erdbebenzonen 

müssen daher auch neue paläoseismologische Daten berücksichtigen.  

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Schwarmbeben einen Großteil der 

tektonisch in der Erdkruste induzierten Spannungen im Nordteil der Marienbader 

Störung abbauen. Ein sehr viel höheres seismisches Risiko geht nach 

morphotektonisch/neotektonischen Kriterien jedoch vom südlichen Ast dieser 

Störung aus (Peterek et al. 2011; Z. Geol. Wissenschaften). 

 

Beitrag 3 

Ausschlusskriterium „Vulkanismus“ 

Quartäre vulkanische Aktivität, d.h. Vulkanismus innerhalb der letzten rund 2,5 Mio. 

Jahre, ist ein Ausschlusskriterium. Sowohl die Eifel als auch das bayerisch-

tschechische Grenzland zeigen, dass sich vulkanische Tätigkeit über Zeiträume von 

mehreren 10 Mio. Jahren erstrecken kann. Verhältnismäßig kurzen Phasen der 

Aktivität können längere Phasen vulkanischer Ruhe folgen. So lagen Aktivitätszeiten 

im bayerisch-tschechischen Grenzraum zwischen rund 25 bis 20 Mio. Jahren, mit 

Nachzüglern bis vor rund 15 Mio. Jahren (spätes Oligozän bis Miozän), vor 12 bis 8 

Mio. Jahren (spätes Miozän) und zwischen (2 Mio. und ca. 300.000 Jahren)(u.a. 

Ulrych et al. 2000; Studia geophysica & geodaetica 86). Die Zentren der vulkanischen 

Aktivität haben sich dabei innerhalb der übergeordneten Struktur des Eger-Rifts 

verlagert. In der Studie von May (2019) wird ein Wiederauftreten von Vulkanismus in 

der nächsten eine Mio. Jahre in den Regionen von Eifel und bayerisch-tschechisch-

vogtländischem Grenzraum als für sehr wahrscheinlich eingestuft. Auf der Basis der 

räumlichen Streuung der jeweiligen Förderzentren wird daher eine Ausweitung des 
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Sicherheitsabstandes von 10 Kilometern (gemäß StandAG) auf bis zu 75 Kilometer 

vorgeschlagen. In einem vom Nationalen Begleitgremium NBG in Auftrag gegebenen 

Gutachten schlägt Zemke (2020) die Beibehaltung der im StandAG festgelegten 10 

Kilometer um die „sicher eingegrenzten Kernzonen“ vor, mit der Option diese 

schrittweise „mit wachsendem Erkenntnisstand und unter Berücksichtigung aller 

lokalen Randbedingungen und Einwirkbereiche“ zu erweitern. Im Rahmen eines 

Workshops mit Fachleuten aus dem Bereich der Vulkanologie sollten die beiden 

Gutachten eingehend diskutiert werden, insbesondere die von Zemke (2020) 

angeführten lokalen Randbedingungen. 

 

Beitrag 4 

Die Bedeutung „tektonisch aktiver Großstrukturen“  

Im Zwischenbericht Teilgebiete werden „tektonisch aktive Großstrukturen“ 

besonders hervorgehoben. Diese sind nicht als „ausgeschlossene Gebiete zu 

verstehen“, sondern dienen vielmehr „als Argumentationsgrundlage und Hilfsmittel 

zur Ausweisung aktiver Störungszonen in Deutschland“. Dabei gilt wiederum, dass 

unter „aktiven Störungszonen“ bzw. „tektonisch aktiven Großstrukturen“ solche 

verstanden werden, für die eine tektonische Aktivität jünger als 34 Mio. Jahre sicher 

oder sehr wahrscheinlich ist. Die deutliche Korrelation der Dichte ausgeschlossener 

Störungszonen (Abb. 17, S. 61, Anlage Anwendung Ausschlusskriterien, BGE 2020) mit 

den von der BGE definierten Umrissen tektonisch aktiver Großstrukturen (Abb. 7, BGE 

2020) lässt vermuten, dass die „Bereitschaft“, Störungen als aktiv zu werten, in den 

ausgewiesenen tektonischen Großstrukturen besonders groß war. Vor diesem 

Hintergrund ist zu kritisieren, dass die Karte der „tektonisch aktiven Großstrukturen“ 

unvollständig ist. So sind scheinbar in ganz Mittel- und Norddeutschland keinerlei 

„tektonisch aktive Großstrukturen“ vorhanden. Dabei müssen z.B. Harz, Teutoburger 

Wald oder Leinegraben als solche betrachtet werden. Gleiches gilt für das Erzgebirge 

auf der Nordflanke des aktiven Egerrifts bzw. für das Fichtelgebirge und die nördliche 

Oberpfalz, die unmittelbar in diesem Riftssystem liegen. „Folgerichtig“ sind hier auch 

keine dem Riftssystem zuordenbaren aktiven Störungen verzeichnet bzw. 

ausgeschlossen worden. Dass das Vogtland als tektonisch aktive Großstruktur 

ausgewiesen wurde, das angrenzende Erzgebirge mit einer Hebung von fast 1.000 

Metern in den letzten 30 - 50 Mio. Jahren und die bayerische Fortsetzung des 

Egerrifts jedoch außen vor gelassen wurden, ist nicht nachzuvollziehen. Auch der 

gesamte Bayerische Wald ist ein tektonisch aktives Hebungsgebiet mit mehreren, 

zum Donaurandbruch parallelen aktiven Störungszonen. 

Der Ansatz der BGE, „tektonisch aktive Großstrukturen“ auszuweisen, ist generell 

jedoch richtig. Diese geben tatsächlich Hinweise auf aktive Störungszonen, 

kennzeichnen aber gleichzeitig auch Gebiete mit höheren Hebungs- oder 
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Senkungsraten oder geben Hinweise auf besondere Spannungszustände in der 

Erdkruste. Insbesondere die Hebungsgebiete sind kritisch als Standorte für ein 

Endlager zu sehen. Gerade die großräumigen Hebungsgebiete sind überregional 

bedeutende Hauptwasserscheiden. Im Falle eines Falles ins Grundwasser migrierende 

Radionuklide können sich über die Gewässer teils über große Teile Mitteleuropas 

verteilen. 

 

Ich wünsche mir weiterhin Diskussionen zu folgenden Themen: 

1 Inwieweit wurde die Bevölkerung bzw. geowissenschaftliche Einrichtungen in den 

Nachbarstaaten in das Verfahren der Beteiligung einbezogen bzw. darüber 

informiert? Gerade wenn Teilgebiete in Grenznähe liegen, können sich geologische 

Prozesse im Nachbarland auch auf das bundesdeutsche Gebiet bzw. ein dort 

liegendes Endlager auswirken.  

 

2 Warum bleiben Gebiete „Teilgebiete“, wenn sie im „Überschneidungsbereich“ 

gleich mehrerer nach Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und 

geowissenschaftlichen Abwägungskriterien nicht unumstrittenen Regionen liegen? 

Beispiel: Das zutage liegende Kristallin Nordostbayerns liegt im Bereich des tektonisch 

aktiven Egerrifts mit aktiven Störungszonen, Seismizität und quartärem Vulkanismus 

– trotzdem immer noch ein Kandidat für einen bestmöglichen Standort?  

 

3 Einige Gebiete im Bereich des Kristallins wurden sehr groß und einem einzigen 

Teilgebiet zugewiesen. Dabei sind die geologischen Verhältnisse schon allein 

aufgrund des Gesteinsaufbaus sehr unterschiedlich. Es wird im Teilgebiet 

009_00TG_194_00IG_K_g_SO (Kristallin Saxothuringikum) nicht einmal zwischen 

Gebieten mit und ohne mesozoischem Deckgebirge oder der Tiefenlage des 

Teilgebietes unterschieden. Bei letzterem sind sogar noch Gebiete ausgewiesen, in 

denen die Oberfläche des Kristallins tiefer als 1300 Meter liegt (also die 

Mindestanforderungen nicht erfüllen). Dies ist u.a. Folge der wenig hinterfragten und 

pauschal mit den gleichen Referenzdatensätzen hinterlegten Anwendung der 

geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Ein abwägender Vergleich innerhalb des 

riesigen Teilgebietes ist damit nicht möglich. Ein zweiter, gründlicherer Blick mit 

Anwendung teils ortsspezifischer Daten würde jedoch große Teile dieser Gebiete 

rasch aus dem Suchverfahren herausfallen lassen. Bisher gibt die BGE zur Auskunft, 

dass es keine weiteren „Zwischenberichte“ geben wird und erst mit der Bekanntgabe 

der Vorschläge zu Standortregionen solche ungeeigneten Teilgebiete wegfallen. Wie 

kann auf die BGE eingewirkt werden, dass es weitere „Zwischenberichte“ gibt?  
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Regionen, die weiterhin im Verfahren bleiben, obwohl sie nach gründlicher 

Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien bald herausfallen 

müssen, werden mit dem längeren Verbleib im Verfahren gegenüber den Regionen, 

die bereits herausgefallen sind, benachteiligt. Die fortgesetzte Begleitung des 

Verfahrens verschlingt unnötig Personalressourcen und finanzielle Mittel und 

verunsichert zudem die Bevölkerung. Während in Norddeutschland viele Teilregionen 

bereits durch den abwägenden Prozess aus dem Verfahren genommen wurden (u.a. 

der Salzstock Gorleben), muss das 32.000 Quadratkilometer große Teilgebiet 009 

möglicherweise noch jahrelang auf eine Entscheidung warten. Wie lässt sich dies 

schnellstmöglich regeln? Es wäre m.E. sinnvoll das riesige Teilgebiet zu untergliedern, 

damit Teile davon im Abwägungsprozess mit anderen Teilbereichen dieses Gebietes 

baldmöglich herausfallen können. 

  

Anregungen und Fragen: 

 Es sollten die augenfälligsten Fehleinschätzungen oder nicht nachvollziehbaren 

Entscheidungen der BGE bei der Ausweisung der Teilgebiete in kurzen 

Statements dargelegt werden. Hierdurch werden evtl. „handwerkliche“ 

Mängel und „Ungleichbehandlungen“ im Verfahren sichtbar. 

 Ist es nicht möglich, Stellungnahmen führender Geowissenschaftler zu 

einzelnen Anwendungskriterien der BGE für die Ausweisung der Teilgebiete 

zur Fachkonferenz einzuholen bzw. die Geowissenschaftler zur Fachkonferenz 

einzuladen? 

 Gibt es bereits Erkenntnisse darüber, wie viele Geowissenschaftler aus der 

Forschung (Universitäten, Forschungseinrichtungen) sich für eine Teilnahme 

an der Fachkonferenz interessieren? Wurden diese Einrichtungen von der AG-

Vorbereitung bzw. dem BASE auf die Veranstaltung explizit hingewiesen? 

 Gibt es Teilnehmer*innen an der Fachkonferenz, die eine Bewertung des 

Zwischenberichts Teilgebiete im Vergleich zu den vorgesehenen Endlager-

Standorten in der Schweiz, Frankreich, Schweden und Finnland vornehmen 

und präsentieren könnten. Könnte die Fachkonferenz Teilgebiete Experten 

hierzu einladen? 

 Eine wesentliche Kritik am Zwischenbericht Teilgebiete ist die Ausweisung von 

mehr als 50 Prozent der Fläche Deutschlands, die – zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung! – als geologisch günstig für ein Endlager eingestuft wird. Zu 

den großen Flächen führen u.a. pauschal angewandte Referenzdaten 

(insbesondere bei Kristallin). Nahezu das gesamte Kristallin Deutschlands 

bislang noch keinem differenzierenden und ortsspezifischen 

geowissenschaftlichen Abwägungsprozess unterzogen zu haben, es „über 
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einen Kamm zu ziehen“, ist m.E. ein Versäumnis der BGE, das unnötig 

Misstrauen und Verunsicherung erzeugt. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 07.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

30. Beitrag des Landkreises Osnabrück 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Glaab, Christian 

Organisation/Institution: Landkreis Osnabrück 

Fachdienst Umwelt – Wasserwirtschaft 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 07.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_063 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 07.01.2021 [11:27:06 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Call for Papers and Topics - Beitrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Landkreises Osnabrück sowie der Stadt Osnabrück bedanke ich mich für die Einladung zur Einreichung

von Beiträgen für die Fachkonferenz Teilgebiete.

Wir bedauern, dass wir den Einsendeschluss für den Vorschlag von Themen für den ersten Beratungstermin der

Fachkonferenz Endlager knapp verpasst haben. Wir würden uns dennoch freuen, wenn im Rahmen der

Beratungstermine der nachfolgend von uns dargelegte Aspekt disku*ert würde:

Die Folgen der klima*schen Geschichte der vergangenen Millionen Jahre sind in Nordeuropa und auch in

Norddeutschland unübersehbar. Die Entstehungsgeschichte und die morphologische und geologische Ausprägung des

Norddeutschen Tieflandes sind eng verknüp0 mit der Abfolge der Glaziale und Interglaziale des Quartärs. Der

fortlaufende Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten, Stadialen und Interstadialen hat neben gravierenden erosiven

und sedimenta*ven Prozessen zu bis heute andauernden isosta*schen Ausgleichsbewegungen der Erdkruste geführt.

Insbesondere die unterhalb der Inlandeisdecke durch Schmelzwasser und Gletscherauflast entstandenen

Rinnensysteme haben sich *ef in das liegende Ter*är eingeschni7en und zeigen sich deutlich auf den bekannten

Darstellungen der Quartärbasis des Geotektonischen Atlas von Norddeutschland.

Im Hinblick auf die Suche nach einem Endlager für hochradioak*ve Abfälle hat sich die Bundesanstalt für

Geowissenscha0en und Rohstoffe im Jahr 2009 mit der Bedeutung dieser Rinnensysteme für die Langzeitsicherheit

möglicher Endlagerstandorte beschä0igt (Keller, S. – Eiszeitliche Rinnensysteme und ihre Bedeutung für die

Langzeitsicherheit möglicher Endlagerstandorte mit hochradioak*ven Abfällen in Norddeutschland - BGR, Hannover,

2009).

Die BGR schlussfolgert aus der retrospek*ven Betrachtung des Klimaverlaufs der letzten Millionen Jahre, dass für den

Betrachtungszeitraum von einer Millionen Jahre mit bis zu zehn möglichen zukün0igen Eiszeiten zu rechnen ist. Trotz

vermutlich unterschiedlicher Vereisungsintensitäten muss auch für die Zukun0 mit Glazialen gerechnet werden, die

hinsichtlich Verbreitung und Intensität das Ausmaß der Elster-Eiszeit erreichen. Diese führte in ganz Norddeutschland

zu den bekannten teils bis zu 500 m *ef eingeschni7enen Rinnensystemen. Keller führt aus, dass somit auch im

Rahmen der Betrachtung der Langzeitsicherheit eines Endlagers von erneuten, eventuell mehrfachen Bildungen

entsprechender Erosionsrinnen in den ter*ären und quartären Lockersedimenten ausgegangen werden muss.

Aufgrund der mangelnden Vorhersagbarkeit der Eisausbreitung zukün0iger Eiszeiten müsse zudem davon

ausgegangen werden, so die BGR, dass an jedem Ort in Norddeutschland prinzipiell Rinnenbildungen möglich sind.

Zwar sind insbesondere im südlichen Bereich des Norddeutschen Beckens im Übergang zu den Mi7elgebirgen teils

schützende Festgesteinsschichten vorhanden, jedoch verweist die BGR auf die Hebungen in diesen Bereichen, die im

Zeitraum der vergangenen 30 Millionen Jahre bis zu 600 m betrugen. Durch hebungsbedingte Erosion der

schützenden Festgesteine könnten auch hier poten*elle Endlagerstandorte im Tongestein ihre schützende

Überdeckung verlieren und einer eiszeitlichen Rinnenbildung ausgesetzt sein.

Aufgrund der oben geschilderten Prozesse kommt die BGR abschließend zu dem Urteil, dass die norddeutschen

Tongesteinsforma*onen mit Tiefenlagen von >300 m bis etwa 500 m aufgrund der Einfluss*efe möglicher glazialer

Rinnenbildungen für die Endlagerung hochradioak*ver Abfälle als weniger geeignet zu bewerten sind.

Da aufgrund der gewählten Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen für die Endlagersuche die von der BGR für

möglich erachtete *efe Rinnenbildung zukün0iger Eiszeiten bis in den einschlusswirksamen Gebirgsbereich eines

Endlagers reichen könnte, stellt sich somit die Frage, ob die Betrachtungen und Prognosen der BGR zu diesem

Themenkomplex im Rahmen der bisherigen Ausweisung von Teilgebieten ausreichend Beachtet wurden. Es müssen

Zweifel daran bestehen, ob aufgrund der zu erwartenden Prozesse die Mindestanforderungen hinsichtlich Tiefe (mind.

300 m unter GOK) und Mäch*gkeit (mind. 100 m) rich*g gewählt sind.

Wir würden uns freuen, wenn sich die Fachkonferenz Teilgebiete mit der oben dargestellten Fragestellung

auseinandersetzen würde. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichem Gruß
Im Au0rag

Chris*an Glaab

(Dipl.-Geologe)

Landkreis Osnabrück

Fachdienst Umwelt

Wasserwirtschaft
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 07.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

31. Beitrag des Landkreises Freyung-Grafenau         
      und der Gemeinde Thurmannsbang  

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  1. Manzenberger, Sarina (Sachgebietsleiterin LRA) 

2. Behringer, Martin (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: 1. Landratsamt Freyung-Grafenau 

2. Gemeinde Thurmannsbang 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 07.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_065 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 07.01.2021 [15:55:02 CET]

Von: Manzenberger Sarina 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: WG: Ergänzung zu E-Mail vom 17.12.2020: Unterlagen für Kommunen für Abgabetermin 4.1.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß E-Mail der Regierung von Niederbayern vom 28.12.2020 sind Themen auch direkt an die

Geschä'sstelle der Fachkonferenz zu melden.

Beiliegend möchte ich Ihnen die Stellungnahme der Bürgermeister des Landkreises Freyung-Grafenau

weiterleiten (diese wurde am 23.12.2020 bereits an die Regierung von Niederbayern übermi3elt).

Ergänzend hierzu soll noch folgende Frage in den Fragenkatalog mitaufgenommen werden:

Welche entscheidungsrelevanten Daten bzw. Ergebnisse hat die Bohrung im Landkreis Freyung-Grafenau

erbracht?

Um entsprechende Berücksich8gung wird gebeten. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Sarina Manzenberger

Sachgebietsleiterin

Landratsamt Freyung-Grafenau

Sachgebiet 21

Kommunalaufsicht

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
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Betreff: AW: Endlagersuche - Unterlagen für Kommunen

Von: Bürgermeister 

Datum: 22.12.2020, 11:48

An: Manzenberger Sarina 

Sehr geehrter Damen und Herren!

Bevor wir auf das eigentliche Thema „Endlagersuch“ kommen, erlauben sie uns ein paar 

persönliche Anmerkungen. Es ist sehr schade, dass solche wichtigen Anhörungen immer so 

kurzfristig kommen. Wie sollen wir auf diese kurze Zeit ausführliche Fachinformationen 

der Teilgebiete Anmerkungen oder Themenanmeldungen vornehmen können? Dazu sind wir weder 

fachlich noch zeitlich in der Lage. Diese Verantwortung kann nicht auf die Schulter der 

Kommunen gelegt werden! Hier ist ganz klar das Umweltministerium gefordert.

Nach unserer Ansicht, ist es unumgänglich in regelmäßigen Abständen zum 

Endlagersuchverfahren sowie wichtiger Termine, Beschreibungen neuer relevanter 

Entwicklungen und Beantwortung von Fragen sowohl zum Verfahren als auch zu Inhalten wie 

der Geologie, informiert zu werden.

Ebenso sehen wir die Notwendigkeit in unserem Landkreis Freyung-Grafenau eine 

Infoveranstaltung mit der BGE und der BASE abzuhalten. Somit können die Bürger und 

Interessierte sich über das Verfahren und den Ablauf informieren.

Sehr wichtig ist es, dass auch das Umweltministerium bei solchen Veranstaltungen präsent 

ist und fordern generell Fachliche Unterstützung ein.

Natürlich werden wir auch weiterhin an den Fachkonferenzen der Teilgebiete und allen 

anderen wichtigen Veranstaltungen und Terminen teilnehmen.

Gerne nehmen wir als Kommunalvertreter oder Mitglied aus Bayern teil, um unseren 

Anliegen und Interessen Gehör zu verschaffen. Außerdem nehmen wir das gerne Angebot an, 

um das Netzwerk zu nutzen, damit eine breite Unterstützung geschaffen werden kann.

Unsere zusätzlichen Fragen zum Endlagersuchverfahren:

-Gibt es in Zukunft feste Ansprechpartner für die Regional handelnden in den betroffenen 

Gebieten?

-Welche Untersuchungen zur Entscheidungsfindung und zur Gegenargumentation strebt das 

Bayerische Umweltministerium an?

-Welche Unterstützung wird vom Ministerium für die einzelnen Regionen geplant?

-Wie laufen die Abstimmungsgespräche und Vernetzung mit den einzelnen Regionen?

-Werden Fachleute den einzelnen Regionen zur Verfügung gestellt?

-Mit wieviel Personen ist zukünftig das Ministerium bei den Fachkonferenzen vertreten?

-Wie läuft die Kommunikation gegenüber der BGE und BASE?

-Inwieweit gibt es Unterlagen, die ausgewählte Teilgebiete ausschließen?

-Sind vom Umweltministerium eigene Bohrungen geplant?

-Wird ein Vernetzungstreffen mit allen betroffenen Regionen angestrebt?

Mit freundlichen Grüßen

Martin Behringer

1. Bürgermeister

Gemeinde Thurmansbang

̈ 	
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 08.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

32. Beitrag des Landkreises Regensburg 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Landkreis Regensburg 

Wirtschaft, Regionalentwicklung, Tourismus 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 08.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_068 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 08.01.2021 [12:47:39 CET]

Von: 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: Call for papers and topics - Anregungen Landkreis Regensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Nachricht „Call for papers and topics“ und die Bündelung der Beiträge für die Erörterung des

Zwischenberichts Teilgebiete im Rahmen der Fachkonferenz Teilgebiete. Folgend leiten wir Ihnen die Anregungen des

Landkreises Regensburg mit der Bi-e um Berücksich.gung beim ersten Beratungstermin vom 05. bis 07. Februar zu:

-  Auch wenn sich die BGE auf die DIN-Norm für Erdbeben beru5, treten doch regelmäßige Erderschü-erungen

im süddeutschen Raum auf.  Diese dürfen aus Gründen der Sicherheit für die Bevölkerung nicht

unberücksich.gt bleiben. Zuletzt waren am 29. Dezember 2020 seismische Wellen des Erdbebens mit

Epizentrum in Sisak und Petrinja auch im Landkreis Regensburg zu spüren. Im Rahmen eines lernenden

Verfahrens müssen diese Ereignisse im Standortauswahlverfahren zwingend beachtet werden.

-  Eine Gewichtung der geologischen Bewertung der Teilgebiete gegenüber den raumstrukturellen Faktoren (z.

B. Abstand zu Siedlungen) wurde bisher nicht aufgeführt. Den raumstrukturellen Faktoren muss ein hohes

Gewicht im Verfahren beigemessen werden

-  Die Fachkonferenz ist bundesweit. Eventuell sollte eine Regionalisierung angestrebt und konkret auch die

kommunale Verwaltung verstärkt angesprochen werden. Selbst das Teilgebiet in dem der Landkreis

Regensburg liegt, reicht beispielsweise vom Schwarzwald bis nach Passau. Die Konferenzen finden stets über

die Wochenenden sta- und werden u. a. von Ini.a.ven (gegen Atomkra5) genutzt. Zwar kann man so die

Beteiligung von vielen Bürgern bundesweit ermöglichen, ggf. wird aber eine konkrete fachliche Diskussion der

TöBs nicht möglich. Ein Ausschluss der Länder/Regierungen und staatlichen Fachstellen (z. B. LfU Bayern) ist

aus unserer Sicht ebenfalls nega.v zu bewerten.

-  Vorab der Suche nach einem neuen Standort für ein Endlager, sollten die vorhandenen AKWs als

Endlagerstandorte im Detail geprü5 werden. Hier wäre die Infrastruktur bereits vorhanden (z. B. Gleise, Hülle

als Strahlenschutz für einen Eingang eines Endlagers) sowie entsprechendes Fachpersonal vor Ort. Zudem

wäre eine Nachnutzung möglich, sta- ein vollständiger Abbau aller Standorte. In anderen Ländern werden

solche Standorte als Endlager genutzt.

-  Die großen, rela.v unkonkreten Teilgebiete erschweren zum jetzigen Zeitpunkt eine fachlich ver.efende

Diskussion bzw. Auseinandersetzung mit dem Thema, da die Betroffenheiten unklar sind.

Der Landkreis Regensburg hat sich in den letzten 40 Jahren zu einem starken Wirtscha5sraum mit hoher Wohn- und

Lebensqualität entwickelt. Mit seinen über 190.000 Einwohnern in 41 Städten, Märkten und Gemeinden ist er der

südlichste Landkreis des Regierungsbezirks Oberpfalz. Er liegt im Zentrum Europas, genau am nördlichsten Punkt der

Donau. Das Regensburger Land umschließt die kreisfreie Stadt Regensburg und ist eng mit der Welterbestadt

verflochten. Der Landkreis Regensburg befindet sich vollständig im Teilgebiet 13 (Kristallines Wirtsgestein).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 19.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

33. Beitrag des Landkreises Paderborn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Kasmann, K. (Leiter Umweltamt) 

Organisation/Institution:  Landkreis Paderborn 
Umweltamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 19.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_071 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 19.01.2021 [11:57:49 CET]

Von: "Kasmann, 66, Kreis PB" 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Festlegung eines bestmöglichen Standortes zur sicheren Endlagerung von im Inland

verursachten radioak ven Abfällen gemäß Standortauswahlgesetz (StandAG) legte die BGE im September 2020 den

Zwischenbericht Teilgebiete vor. Der vg. Bericht weist die im Auswahlverfahren weiterhin zu berücksich genden Teilgebiete aus.

Darüber hinaus werden aber auch die Gebiete aufgezeigt, die aus Sicht des BGE für die weitere Suche nach einem Endlager als

ungeeignet angesehen werden.

Laut dem o.g. Zwischenbericht werden auf das Kreisgebiet Paderborn bezogen Flächen im nördlichen wie östlichen Bereich als

geeignete Teilgebiete ausgewiesen. Von den insgesamt

10 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet sind demnach folgende Kommunen betroffen:

Stadt Bad Lippspringe                  

Teilgebiete Präter äres Tongestein:                                     007_00TG_202_02IG_T_f_kru

Stadt Delbrück, Gemeinde Hövelhof

Teilgebiete Präter äres Tongestein:                                     008_02TG_204_02IG_T_f_kro

Stadt Lichtenau, Gemeinde Altenbeken

Teilgebiete Steinsalz in stra former Lagerung:                                 078_04TG_197_04IG_S_f_z

Wie ich den Veröffentlichungen und Ausführungen auf den Internetseiten des BASE und der BGE entnehmen konnte, erfolgte die

Eingrenzung der derzeit als geeignet eingestu;en Teilgebiete aus rein geowissenscha;lichen (und demnach

sicherheitstechnischen) Aspekten. Raumplanerische Belange sollen erst im Rahmen der weiteren Eingrenzung und Ermi=lung von

näher zu untersuchenden Standortregionen berücksich gt werden. Hierzu wird in den o.g. Ausführungen bereits auf den sehr

begrenzten Spielraum hingewiesen, den die Vorgaben des Standortauswahlgesetzes zulassen. Demnach kommt eine Anwendung

der planungswissenscha;lichen Abwägungskriterien nur in Betracht, soweit sich eine Einengung poten eller Gebiete nicht bereits

aus der Anwendung der geowissenscha;lichen Abwägungskriterien oder auf der Grundlage der Ergebnisse der repräsenta ven

vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen ergibt. Entsprechend der o.g. Quellen ist mit der Realisierung eines Endlagers nicht nur

ein Eingriff in den Untergrund sondern auch ein übertägiger Eingriff verbunden. Abhängig von den örtlichen Randbedingungen

wird durch das BGE der Flächenverbrauch für die Errichtung eines Endlagers mit einer Größe von etwa 3 bis zu 10 km² angegeben.

In diesem Zusammenhang bi=e ich Sie um Beachtung der aus meiner Sicht für das Kreisgebiet Paderborn nach besonders zu

berücksich genden Verhältnisse:

Gewinnung und Nutzung von Trinkwasser und Mineralwasser sowie von Brauchwasser aus dem Grundwasser in

erheblichen Umfang (ca. 30 Mio. m³); zu deren Schutz wurden Schutzgebiete u.a. im Raum Paderborn und Bad Lippspringe,

Altenbeken und Lichtenau sowie Delbrück ausgewiesen.

Förderung und Nutzung von Grundwasser zu heiltherapeu schen Zwecken; zu deren Schutz wurden ein Schutzgebiet

ausgewiesen, das sich über Flächen im Bereich Bad Lippspringe, Paderborn und Altenbeken erstreckt.

Bereits umfangreich vorhandene und realisierte Erdwärmenutzungen

Topographische Lage der Teilgebiete im östlichen Bereich mit z.T. ak ven Störzonen (Egge-Gebirge)

Vorhandensein von Böden mit hoher bis sehr hoher Funk onserfüllung in den östlichen Suchräumen(vgl. Regionalplan

OWL, akt. Entwurf 2020)
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· Vorhandensein ausgewiesener Kulturlandscha;en (vgl. Regionalplan OWL, akt. Entwurf 2020)“

· Vorhandensein von vielen großräumigen Natura 2000 Gebieten, sowohl FFH – als Vogelschutzgebieten

· Sehr hohe Besiedlungsdichte und mit der Stadt Paderborn als Oberzentrum eine weiterhin stark wachsende Großstadt

mit mehr als 150.000 Einwohnern       

Diese vg. Randbedingungen lösen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Realisierung eines Endlagers im Kreis Paderborn aus und

stehen dem Ziel zur Festlegung eines bestmöglichen Standortes  entgegen.

Ich bi=e im weiteren Planungsprozess um Beachtung dieser Hinweise.

Gez.

Kasmann

Leiter Umweltamt des Kreises Paderborn

--

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

K. Kasmann

Umweltamt
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 20.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

34. Beitrag des Landkreises Oberhavel

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Hamelow, Egmont 

Organisation/Institution:  Landkreis Oberhavel 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 20.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht, 
jedoch aus Datenschutzgründen nicht mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Veröffentlichung wurde zwischenzeitlich erteilt. 
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Datum: 20.01.2021 [09:00:31 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Standortauswahl Endlagersuche - Zwischenbericht Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang übermittle ich Ihnen vorab per Mail unser Schreiben vom 08.01.2021. Das Original geht Ihnen per

Post zu.

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Oberhavel

FB Umwelt

URL: www.oberhavel.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 20.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

35. Beitrag der Stadt Mörfelden-Walldorf 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Winkler, Thomas (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Stadt Mörfelden-Walldorf 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 20.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_073 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 20.01.2021 [13:28:19 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Betreff: Call for papers and topics

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Anhang sende ich Ihnen den Beitrag von Bürgermeister Thomas Winkler aus Mörfelden-Walldorf.

Beste Grüße

Stadt Mörfelden-Walldorf

309



 

 

STADT MÖRFELDEN-WALLDORF 

 

Thomas Winkler                     

Bürgermeister            

Kontaktdaten 
 

Telefon-Zentrale: 06105 / 938 - 0 
 

Öffnungszeiten - Rathäuser 

(oder nach Vereinbarung) 
 

Mo. Di. Mi. Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr  
Do.: 14:00 - 18:00 Uhr  
 
Öffnungszeiten - Stadtbüros 

(oder nach Vereinbarung) 
 

Mo. Di. Mi.: 08:00 - 17:00 Uhr  
Do.:  12:00 - 19:00 Uhr  
Fr.:  08:00 - 13:00 Uhr  
 
info@moerfelden-walldorf.de 
www.moerfelden-walldorf.de 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stadt Mörfelden-Walldorf | Postfach 1455 | 64529 Mörfelden-Walldorf 

 

 
 

 
Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung  
11513 Berlin 

 
 

  
 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Endlagersuche für den Atommüll ist eines der großen Themen, welche uns in 

den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten beschäftigen werden. Daher 

begrüßen wir es, dass die Suche nach einem Standort nun ergebnisoffen geprüft 

wird. 

Uns ist bewusst, dass niemand ein Endlager in seiner unmittelbaren Nähe 

begrüßt. Gerade in einer dicht besiedelten Region wie dem Rhein-Main Gebiet, 

kombiniert mit der unmittelbaren Nähe zum Frankfurter Flughafen - und dem 

damit verbundenen Risiko einer Havarie - halten wir den Suchraum in unserer 

Gemarkung für äußerst problematisch. Darüber hinaus ist das mögliche 

Eignungsgebiet, dass Teil unserer unsere Gemarkung betrifft, vergleichsweise 

klein.  

Daher fordern wir: 

· Die Bevölkerungsdichte und das Risiko einer Havarie müssen bei der 

Endlagersuche entsprechend berücksichtigt werden. 

· Erdbebenaktivitäten in Hessen sind bei einer Endlagersuche zu 

berücksichtigen. Diese Aktivitäten konzentrieren sich im Wesentlichen auf 

Südhessen. Die Erdbebenaktivitäten machen deutlich, dass 

Oberrheingraben und Taunus tektonisch noch nicht völlig zur Ruhe 

gekommen sind. Dies muss ein Kriterium bei der Suche nach einem 

Endlager sein. 

· Die Mindestgröße eines möglichen Eignungsgebietes ist offenzulegen.  

· Es muss ein Zeitplan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, wann mit 

weiteren Ergebnissen und einer übertägigen Erkundung der 

Standortregionen zu rechnen ist.  

Ihr Zeichen:  

Unser Zeichen:  

 

Datum:     
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Gläubiger ID:       DE 31ZZZ00000041315

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Groß Gerau     nkfurter Volksbank eG                  Volksbank Darmstadt Südhessen e           Postbank nkfurt am Main
IBAN: DE61508525530006000061   IBAN  DE67501900004101510064            IBAN  DE74508900000004883306         IBAN  DE9650010060 0033 8886 04
BIC: HELADEF1GRG        BIC   FFVBDEFF                 BIC   GENODEF1VBD         BIC   PBNKDEFF

Gerne würden wir auch unsere Bürger*Innen und die Kommunalpolitiker 

kompetent und frühzeitig informieren und einbinden. Daher möchten wir hiermit 

anfragen, ob es möglich ist eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema mit 

einem Referenten aus ihrem Hause durchzuführen. 

Abschließend möchten wir festhalten, dass der Atomausstieg längst überfällig 

war. Die Risiken sind hinlänglich bekannt und die dramatischen Auswirkungen 

eines Atomunfalls sind zuletzt im japanischen Fukushima offensichtlich 

geworden. Auch wenn es aus der deutschen Wirtschaft zuletzt Forderungen gab, 

weiterhin auf Atomkraft zu setzen, darf der beschlossene Ausstieg nicht infrage 

gestellt werden. Vielmehr muss Deutschland, als große Industrienation, deutlich 

machen, dass es nicht auf Atomenergie angewiesen ist. Regenerative Energien 

stellen ein riesiges Potential dar und müssen von politischer Seite stärker 

gefördert werden. Die Energiewende ist entschlossen voranzubringen. Nach der 

Atomenergie sind Kohle- und Gaskraftwerke die nächsten Auslaufmodelle, denn 

nur so kann der Klimawandel beschränkt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Winkler 

Bürgermeister 

311



Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 25.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

36. Beitrag des Landkreises Bautzen 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname: Schulze, Peter  

(Sachgebietsleiter Abfallrecht / Bodenschutz) 

Organisation/Institution: Landkreis Bautzen, Abfallamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 25.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_075 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 25.01.2021 [13:30:07 CET]
Von: "Schulze, Peter" 
An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>
Cc: 

Betreff: Fachkonferenz "Teilgebiete" - Stellungnahme des Landkreises Bautzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landkreis Bautzen ist bei der aktuell vorliegenden Auswahl der Teilgebiete betroffen von:
- Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO und
- Teilgebiet 008_01TG_294_01IG_T_f_kro

Bitte berücksichtigen Sie die aufgeführten Vorbehalte entsprechend und stellen diese und die Erörterung
online ein:

- Zum Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO ist aus der Sicht des Landkreises Bautzen festzustellen, dass eine
Eignung des kristallinen Grundgesteins im Kreisgebiet nach den von Ihnen selbst vorgegebenen Kriterien nicht
gegeben ist.

Das Oberfläche des Grundgebirges (Grauwacke/Granodiorit/Granit) befindet sich nicht wie dargestellt 300 bis
1300 m unterhalb der Geländeoberkante.
Tatsächlich ist das Kristallin völlig ungeschützt, bzw. wird nur von wenigen Metern bis Dekametern Quartären
und/oder Tertiären Sedimenten überdeckt.
Kriterium 11 in Tabelle 2 ist damit mit "nicht günstig" zu bewerten.
Gleiches gilt für Kriterium 1. Selbst dort wo Deckschichten vorhanden sind, sind diese äußerst wasserwegsam.
Auch das Kristallin selbst ist stark gestört und tektonisch beansprucht. Aus der Altlastensanierung heraus
sowie aus den verfügbaren Aufschlüssen in Steinbrüchen wissen wir, dass stets mit Störungen und
Gangmineralisationen sowie offenen Klüften zu rechnen ist.
Diese umfangreiche Klüftung führt dazu, dass Festgesteinsbereiche als regelrechte Kluftgrundwasserleiter
ausgeprägt sind, die auch als Grundwasserreservoir aktuell für die Trinkwasser- und Mineralwassergewinnung
genutzt werden. In Anbetracht der prognostizierten klimatischen Entwicklung wird diesen tieferen
Grundwasservorkommen künftig für die Wasserversorgung noch stärkere Bedeutung zukommen, weshalb diese
aufgrund der Priorität der Wasserversorgung zu schützen sind.

- Vom Teilgebiet 008_01TG_294_01IG_T_f_kro ist der Landkreis Bautzen nur gering betroffen, jedoch handelt es
sich um einen Bereich, der unmittelbar von den Folgen des Braunkohlenbergbaus gezeichnet ist.
Die Schutzfunktion des Deckgebirges (Kriterium 11) ist hier stark beeinträchtigt und die durchgeführten
Sanierungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus selbst sind vor Beeinflussungen zu schützen, um negative Folgen
auszuschließen. Im Übrigen verweisen wir auf die in der Region durchgeführten Bohrungen auf Kupferschiefer
(siehe z. B. https://www.geologie.sachsen.de/kupfererzvorkommen-in-der-saechsisch-brandenburgischen-lausitz-
13488.html) und andere Rohstoffe, die auch die kreidezeitlichen Sedimente durchsoßen haben und damit deren
Schutzwirkung beeinflussen.
Weiterhin ist anzumerken, dass im Rahmen der Erkundungsbohrungen sowie auch in den Braunkohletagebauen selbst
teilweise erhebliche geologische Störungen beobachtet wurden. Die unmittelbare Nähe des Muskauer Faltenbogens
als tektonisch stark beanspruchtes Gebiet lässt die Schlussfolgerung zu, dass im Rahmen von dessen Entstehung
auch starke Auswirkungen bis in das betrachtete Teilgebiet erfolgten. Damit verbunden sind auch zu erwartende
erhöhte Wasserwegsamkeiten (Grundwasser) in Störungsbereichen, die die Eignung des Teilgebietes in Frage
stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Schulze

Verwaltungsoberrat
Sachgebietsleiter Abfallrecht/Bodenschutz

Landratsamt Bautzen
Abfallamt
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 26.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

37. Beitrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin,  
der Fontanestadt Neuruppin, 

der Stadt Rheinsberg, 
des Amtes Temnitz und 

der Stadt Wittstock /Dosse

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname: Kuzu, Daniela (Beigeordnete und Leitung des Dezernats 
Zentrale Verwaltung des LK Ostprignitz-Ruppin) 

Organisation/Institution: gemeinsamer Beitrag 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

Fontanestadt Neuruppin 

Stadt Rheinsberg 

Amt Temnitz 

Stadt Wittstock /Dosse 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 26.01.2021 zum Call for Papers and Topics für den 1. 
Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 5. bis 7. Februar 2021 eingereicht und 
als Dokument Nr. FKT_CfP_076 bereits mit den Dokumenten FKT_Bt1_004 bzw. FKT-
_Bt1_004a veröffentlicht. 

314



Datum: 26.01.2021 [08:35:51 CET]

Von: "Kuzu, Daniela" 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Einreichung Beitrag des Landkreises OPR und dessen Gemeindevertreter

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen wie angekündigt den gemeinsamen Beitrag des Landkreises OPR, der Fontanestadt

Neuruppin, der Stadt Rheinsberg, des Amtes Temnitz und der Stadt Wi%stock/Dosse hinsichtlich des Zwischenberichts

Teilgebiete.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Kuzu

Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin

Beigeordnete und Leitung des Dezernats Zentrale Verwaltung
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Stadt 
Wittstock/Dosse 

Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin 

Amt 
Temnitz 

Stadt 
Rheinsberg 

Fontanestadt 
Neuruppin 

 

 

 

 

Fontanestadt Neuruppin Stadt Rheinsberg Landkreis Ostprignitz-Ruppin Amt Temnitz Stadt Wittstock/Dosse 

Stadtverwaltung 
Karl – Liebknecht – Straße 33/ 34 

16816 Neuruppin 
 

www.neuruppin.de 

Stadtverwaltung 
Seestrasse 21 

16831 Rheinsberg 
 

www.verwaltung.rheinsberg.de 
 

Kreisverwaltung 
Virchowstrasse 14-16 

16816 Neuruppin 
 

www.ostprignitz-ruppin.de 

Bergstrasse 2 
16818 Walsleben 

 
 

www.amt-temnitz.de 

Stadtverwaltung 
Markt 1 

16909 Wittstock/Dosse 
 

www.wittstock.de 

 

 

 

Geschäftsstelle  
Fachkonferenz Teilgebiete 
c/o Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen  
Entsorgung (BASE) 
11513 Berlin 
 
per E-Mail : geschaeftsstelle@fachkonferenz.info 
 

 

Zwischenbericht Teilgebiete bei der Suche und Auswahl 
eines Standortes zur Lagerung hochradioaktiver Abfälle –  
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen und Nennung von Themen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 11. Dezember 2020 haben Sie per E-Mail die Kommunen in Deutschland im Rahmen der 
vorgeschriebenen formellen Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Suche nach dem bestmöglich 
sicheren Standort für ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle zur Abgabe von Beiträgen 
und die Benennung von Themen aufgefordert. Diesem Aufruf wollen wir gemeinsam nach 
erfolgter Konsultation nachkommen. 

Genannte Teilgebiete im Zwischenbericht liegen u.a. in den kreisangehörigen Gemeinden 
Fontanestadt Neuruppin, Stadt Rheinsberg, Amt Temnitz und Stadt Wittstock/Dosse des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin. 

Zunächst einmal erkennen wir die Verantwortung unserer Generation an, den am wenigsten 
unsicheren Standort für das Endlager zu finden. Diese Suche muss sich allerdings nach 
objektiven, nachvollziehbaren, transparenten und von der Mehrheit der involvierten 
Akteure akzeptierten geologischen sowie planungswissenschaftlichen Kriterien richten. 
Unter keinen Umständen darf es eine Entscheidung über einen Standort geben, nur weil eine 
Stimmgewichtung im Bundestag eine Benachteiligung von weniger repräsentierten Regionen 
bzw. Bundesländern in Deutschland nach sich zieht. 

Wir fordern mehr Transparenz bei der Anwendung von vor allem geologischen sowie 
planungswissenschaftlichen und sogenannten „weichen“ Kriterien (Bevölkerungsdichte, 
touristische Bedeutung etc.) zur weiteren Reduzierung infrage kommender Standorte. Wir 
fordern darüber hinaus mehr Informationen und Transparenz von BGE und BASE, wie und 
warum welche Auswahl getroffen wurde. Wir verlangen eine Gründlichkeit bei der 
Untersuchung der Standorte und kein frühzeitiges Verwerfen vermeintlich weniger geeigneter 
Standorte ohne eine konkrete und wissenschaftlich fundierte Einzelfallanalyse. Diese 
Untersuchungen müssen detailliert dokumentiert werden. 

 
In Vertretung für alle 
Gemeinden antwortet: Fontanestadt Neuruppin 

Auskunft erteilt: Frau Kuzu 

Haus/Zimmer:               

E-Mail:   
 

Telefon:    

  

 Datum 

 22. Januar 2021 

 

316



 

 

 

 

 

Einzelfallanalysen müssen auf weiterführenden geologischen Gutachten basieren, um 
definitiv feststellen zu können, welcher Standort am wenigsten unsicher ist.  

Wir sind der Meinung, dass der zeitliche Rahmen für die Suche nach einem geeigneten 
Standort völlig ungeeignet ist. Dafür, dass wir ein Endlager suchen, das idealerweise für die 
nächsten Jahrtausende hochradioaktive Abfälle lagern soll, setzt das BASE die Kommunen 
hinsichtlich des Beteiligungsverfahrens enorm unter Zeitdruck. Wir fordern das BASE dazu auf, 
den zeitlichen Rahmen für den Entscheidungsprozess zu entzerren und den Kommunen 
Raum zu geben, sich gründlich auf diese Prozesse vorzubereiten bzw. sich in geeigneter Weise 
auch daran zu beteiligen.  

Dies geht einher mit den Forderungen des Kreistages Lüneburg, der das BASE bereits in einer 
Resolution aufgefordert hat, den Endlagersuchprozess zu unterbrechen, um die gesetzlich 
gewollte Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung auch wirklich herstellen zu können. Die 
Unterbrechungen sollen andauern, bis die Pandemie unter Kontrolle ist und 
Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind.  

Wir fordern darüber hinaus mehr Einflussmöglichkeiten auf das Auswahlverfahren. Das 
bisherige Vorgehen verstößt ganz klar gegen § 1 des Standortauswahlgesetzes (StandAG). 

Als eng verbundene Gemeinden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben wir uns dazu 
entschlossen, ein kommunales Gremium zu gründen, welches das Thema in Zukunft auch in 
die breite Öffentlichkeit tragen möchte. Wir wollen das Thema in unserem Landkreis „sichtbar“ und 
„hörbar“ machen.  
Wir werden uns mit anderen Regionen und Gemeinden, die im Zwischenbericht erwähnt 
wurden, vernetzen, um Informationen auszutauschen und gemeinsam für faire, transparente 
Eignungskriterien zu werben.  
Ein nächster Schritt wird sein, das Land Brandenburg zu bitten, ähnlich wie in Niedersachsen 
einen Fond für unabhängige Gutachten einzurichten, so dass eindeutig nachgewiesen werden 
kann, ob ein Standort geeignet wäre oder nicht. 

Wenn ein Standort in unserer Region ausgewählt werden sollte, werden wir nur einwilligen, wenn 
schlüssig, widerspruchsfrei und anhand objektiver, nachvollziehbarer sowie transparenter Kriterien 
nachgewiesen werden kann, dass kein anderer Standort in Deutschland besser geeignet wäre. 
Wenn auch nur der Hauch eines Zweifels an einem sicheren Standort in unserer Region besteht, 
werden wir alles daransetzen, dass das zukünftige Endlager nicht bei uns errichtet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ralf Reinhardt   Jens-Peter Golde         Thomas Kresse Jörg Gehrmann 
Landrat,    Bürgermeister,   Amtsdirektor,  Bürgermeister, 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin Fontanestadt Neuruppin  Amt Temnitz  Stadt Wittstock/Dosse 
     
 
Frank-Rudi Schwochow Daniela Kuzu 
Bürgermeister,   Beigeordnete, 
Stadt Rheinsberg   Fontanestadt Neuruppin 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 28.01.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

38. Beitrag des Landkreises Ammerland        
und der Gemeinde Bad Zwischenahn 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Dr. Jürgens, Thomas (Landrat) 

Dr. Schilling, Arno (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Landkreis Ammerland 

Gemeinde Bad Zwischenahn 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 28.01.2021 eingereicht und als Dokument Nr. FKT_CfP_078 mit dem 
Dokumenten FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 02.02.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

39. Beitrag der Stadt Dorfen 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Wandinger, Franz 

Organisation/Institution: Stadt Dorfen 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 02.02.2021 eingereicht und als Dokument Nr. FKT_CfP_080 mit dem 
Dokumenten FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 

Der Beitrag stellt eine Ergänzung zu Beitrag FKT_CfP_016 dar. 
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Datum: 02.02.2021 [13:48:23 CET]

Von: Wandinger Franz 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Cc: 

Betreff: WG: 1. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete am 05. - 07. Februar 2021; Einreichung

von Beiträgen und Themenvorschlägen; Ergänzungen zur Stellungnahme vom 23.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung unserer bisher gemachten Darlegungen (E-Mail vom 23.12.2020) übermitteln wir Ihnen noch eine
zusätzliche Stellungnahme bzw. Fragen, die sich aufgrund von zwischenzeitlich erfolgten Informationen
hinsichtlich der Geologie ergeben haben.

a) Für die vorgesehene Anzahl von ca. 1.900 Behältern mit hochradioaktivem Abfall wurde ein benötigtes
Volumen von ca. 30.000 m³ angegeben. Angaben zum benötigten Flächenbedarf konnten wir aus den uns
vorliegenden Unterlagen nicht ersehen. Die Angabe des Flächenbedarfs sehen wir als mitentscheidend für
die Festlegung von Standortregionen. Von dem benötigten Flächenbedarf (einschließlich erforderlicher
Erschließungsflächen) kann abgeleitet werden, ob die sehr kleinteiligen und schmal geschnittenen Flächen
bei Dorfen nicht bereits aufgrund einer zu knapp bemessenen Größenordnung als ungeeignet beurteilt
werden müssten.

b) Erfüllt die Mächtigkeit der Deckschichten im gesamten Bereich der sehr kleinteiligen Flächen bei Dorfen
die geforderten Mindestanforderungen? Sollte dies nicht der Fall sein, würden sich diese ohnehin gering
dimensionierten Flächen nochmals verringern. Hinsichtlich des Lagerzeitraums von einer Million Jahre ist
eine fehlende ausreichend flächendeckende Mächtigkeit der Deckschichten für tektonische Störungen in
diesem langen Zeitraum anfällig und wäre somit als geeignetes Endlager auszuschließen.

c) Weiterhin bitten wir um Auskunft, ob die Abgrenzung der Teilbereiche im Raum der Stadt Dorfen
eindeutiger erfolgen kann (evtl. sogar parzellenscharf), um zu ersehen welche Areale in welcher
Größenordnung betroffen wären.

d) Bayer. Landesentwicklungsprogramm (LEP) ist unter Nr. 7.2.2 „Schutz des Grundwassers“ der Grundsatz
formuliert, das Tiefengrundwasser besonders zu schonen und nur für solche Zwecke zu nutzen, für die
seine speziellen Eigenschaftennotwendig sind. In der Begründung zu diesem Grundsatz im LEP ist
folgendes ausgeführt (auszugsweise Wiedergabe): Dabei kommt der Schutzfunktion der Böden und der
darunterliegenden Schichten als Puffer oder Filter für das Grundwasser eine besondere Bedeutung zu.
Grundwasser in tieferen Grundwasserstockwerken (Tiefengrundwasser) ist vor nachteiligen Veränderungen
durch menschliche Aktivitäten besonders gut geschützt, erneuert sich nur langsam und ist auf Grund seines
hohen Alters zumeist noch von natürlicher Reinheit. Es stellt deshalb eine „eiserne Reserve“ für die
Versorgung der Bevölkerung in besonderen Not-und Krisenfällen dar. Bei jedem Eingriff in
Tiefengrundwasser –auch bei nachhaltiger Nutzung –besteht ein besonderes Risiko nachteiliger
irreversibler Veränderungen. Vorhaben, die mit Gefahren für das Tiefengrundwasser verbunden sind, wie
tiefgreifender Rohstoffabbau, tiefe Bohrungen, Verpressungen u.ä., sollen daher vermieden werden.
Tiefengrundwasser soll solchen Zwecken vorbehalten bleiben, für die Wasser von besonderer Reinheit oder
von hoher Temperatur erforderlich ist (z.B. Heilwasser, Mineralwasser, Thermalwasser einschließlich der
Nutzung von Tiefengeothermie). Dabei sind besonders strenge Maßstäbe an eine sparsame Nutzung
anzulegen. Zur Schonung von Tiefengrundwasser sollen deshalb bereits genutzte, aber belastete
Grundwasservorkommen nicht aufgegeben, sondern –soweit wirtschaftlich zumutbar –saniert werden.“
Auf ein vorhandenes geologisches Gutachten hinsichtlich des Tiefengrundwassers unserer
Nachbargemeinde Taufkirchen/Vils wird hingewiesen.Somit widerspricht ein atomares Endlager dem
Grundsatz 7.2.2 des Bayer. LEP.

e) Die Stadt Dorfen fordert aus den oben genannten Gründen eine individuelle Überprüfung der
„Schnipselflächen“ auf Ihrem Hoheitsgebiet hinsichtlich ihrer geologischen Eignung für ein atomares
Endlager.
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f) Abschließend ist festzustellen, dass die Stadt Dorfen ein atomares Endlager auf ihrem Hoheitsgebiet
ablehnt.

          Mit freundlichen Grüßen
          I.A.

          Franz Wandinger

          Stadt Dorfen
           - Abteilung 4 Bauen –
   
   
   
   

.
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 02.02.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

40. Beitrag des Landkreises Rosenheim 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Stumpf, Herfried 

Organisation/Institution: Landkreis Rosenheim 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 02.02.2021 eingereicht und als Dokument Nr. FKT_CfP_081 mit dem 
Dokumenten FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Datum: 02.02.2021 [12:12:46 CET]

Von: Stumpf Herfried 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: dialog@bge.de

Betreff: Fachkonferenz Teilgebiete vom 05.02. bis 07.02.21; hier Teilgebiet 003_00TG-046_00IG_T—f-tUMj

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom 05.02. bis 07.02.2021 findet die Fachkonferenz Teilgebiete statt, zu der ich angemeldet bin.

Der Landkreis Rosenheim ist mit dem Teilgebiet 003_00TG-046_00IG_T—f-tUMj betroffen.

Am 09.11.2020 stellte ich eine Anfrage zu Erdgasspeichern im Teilgebiet 003 an dialog@bge.de, die bis heute leider

unbeantwortet blieb, siehe Anhang. Besteht die Möglichkeit, dies  im Rahmen der Veranstaltung zu beantworten?

Als Anlage haben wir noch Anmerkungen zum Teilgebiet 003 beigefügt, wir bitten um Kenntnisnahme und

Beantwortung.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Herfried Stumpf

Sachgebietsleitung

Landratsamt Rosenheim

Tiefbauverwaltung
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 02.02.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

41. Beitrag der Gemeinde Taufkirchen 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Mayerthaler, Herbert 

Organisation/Institution: Gemeinde Taufkirchen/ Bauamt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 02.02.2021 eingereicht, jedoch aus Datenschutzgründen nicht mit 
dem Dokument FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Veröffentlichung wurde zwischenzeitlich erteilt. 
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Datum: 02.02.2021 [11:18:13 CET]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Endlagersuche - Fachkonferenz vom 05. bis 07. Februar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der anstehenden Fachkonferenz zur Endlagersuche möchten wir Anregungen bzw. Einwände vorbringen:

Wir sind eine Flächengemeinde im östlichen Landkreis Erding in Oberbayern mit ca. 10.500 Einwohnern.

Zusammen mit der benachbarten Stadt Dorfen sind wir regionalplanerisch ein Mi,elzentrum. Bei der

geologischen Vorauswahl sind wir vom Teilgebiet 2 betroffen. Die letzten Ausläufer dieses Bereichs kragen als

„Fitzelchen“ in unser Gemeindegebiet. Durch diese Kleinteiligkeit dieser scheinbaren geologischen Geeignetheit

kann kein sinnvoller und nachhal6ger Standort für ein atomares Endlager hergeleitet werden. Diese Teilflächen

sind mit Dörfern bebaut, die den charakteris6schen Siedlungstyp der oberbayerischen Landscha9 wiederspiegeln.

Als Teil der Region München (14) sind wir bemüht, den stark vorhandenen Siedlungsdruck der Bevölkerung

nachzukommen und maßvoll Bauland auszuweisen, um ein organisches Wachstum zu erzielen. Das kann durch

den ste6gen Ans6eg der Bevölkerungszahlen eindrucksvoll nachgewiesen werden. Ein Endlagerstandort ist in

unserer Kulturlandscha9 unvorstellbar.

Zu den geologischen Gegebenheiten möchten wir uns voll der kri6schen Haltung des H. Dr. Eichhorn vom Bayer.

Landesamt für Umwelt anschließen. Dieser sieht das Teilgebiet 2 als mit tonhal6gem Ter6ärboden als nicht

geeignet an. Die Lage und das Ausmaß der tonhal6gen Schichten sind nicht ausreichend nachgewiesen und

bes6mmt. Die Gebiete haben teilweise nur „Fußballfeldgröße“ und sind somit offensichtlich schon ungeeignet.

Sogar einem geologischen Laien ist es einleuchtend, dass das darunterliegende Gebiet nicht in gerader Linie nach

unten betrachtet einen homogenen Bodenau@au haben wird. Verwerfungen und Überlappungen dür9en eher

die Regel sta, die Ausnahme sein. Damit ist schon offensichtlich, dass eine so kleinteilige Ausweisungsop6on von

vorne herein ausscheiden muss.

Nach dem Bayer. Landesentwicklungsprogramm ist unter Nr. 7.2 Wasserwirtscha9 das Leitziel vorgegeben, das

Tiefengrundwasser besonders zu schonen und nur für solche Zwecke zu nutzen, für die seine spezielle Eigenscha�

notwendig sind. Das betroffene Gebiet in der Gemeinde TauDirchen (Vils) ist Teil des Molasseebene im Bayer.

Voralpenland. Durch eine Tiefenbohrung kann nachgewiesen werden, dass in unserem Bereich einen

Tiefengrundwasser im Bereich von 150 m bis 250 m Tiefe als 2. Grundwasserstock vorhanden ist. Ein

entsprechendes geologisches Gutachten kann vorgelegt werden. Durch ein atomares Endlager würde dieses

besonders schützenswerte Vorkommen unwiederbringlich zerstört werden. Der Bereich ist vor nachteiligen

Veränderungen durch menschliche Ak6vitäten besonders geschützt, da sich der 2. Grundwasserstock nur sehr

langsam erneuert. Er hat ein hohes Alter und ist zumeist von natürlicher Reinheit. Das Tiefengrundwasser stellt

deshalb eine „eiserne Reserve“ für die Versorgung der Bevölkerung in besonderen Not- und Krisenfällen dar. Bei

jedem Eingriff in diese Wasserschicht besteht ein besonderes Risiko nachteiliger irreversibler Veränderungen.

Vorhaben, die mit Gefahren für das Tiefengrundwasser verbunden sind, wie 6efgreifender Rohstoffabbau, 6efe

Bohrungen, Verpressungen u.. ä. sind daher zu vermeiden. Ein atomares Endlager zählt hier in besonderen Maße

auch mit dazu.

Tiefengrundwasser soll solchen Zweck vorbehalten bleiben, für die Wasser von besonderer Reinheit oder von

hoher Temperatur erforderlich ist (z. B. Heilwasser, Mineralwasser, Thermalwasser einschließlich der Nutzung von

Tiefengeothermie).  Dabei sind besonders strenge Maßstäbe an eine sparsame Nutzung anzulegen.

Unsere geografische Lage zwischen der bundesweit bekannten „Therme Erding“ und dem niederbayerischen

Bäderdreieck unterstreicht das Vorkommen des besonderen Schutzgutes auch in unserem Untergrund.

Wir behalten uns weitere Ausführungen zu der Fachkonferenz und im weiteren Verfahren vor.

Abschließend bi,en wir die zuständigen Stellen und Gremien von der Geeignetheit von Flächen im Gebiet der

Gemeinde TauDirchen (Vils) für die Ansiedlung eines atomaren Endlagers abzusehen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen
I.A. Mayerthaler, VFW

Herbert Mayerthaler

Bauamt

Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Internet: www.taufkirchen.de
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 03.02.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

42. Beitrag des Landkreises Wesermarsch 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Paukstadt, Jochen 

Organisation/Institution: Landkreis Wesermasch 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 03.02.2021 eingereicht, jedoch aus Datenschutzgründen nicht mit 
dem Dokument FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Veröffentlichung wurde zwischenzeitlich erteilt. 
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Datum: 03.02.2021 [16:05:03 CET]

Von: "Paukstadt, Jochen" 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Fachkonferenz Endlagersuche BASE / Anmerkungen zum Zwischenbericht

Landkreis Wesermarsch

Standortauswahlverfahren für ein Endlager atomarer Abfälle – Zwischenbericht Teilgebiete (gemäß § 13

StandAG) vom 28.09.2020.

Anmerkungen des Landkreises Wesermarsch.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir nehmen bezug auf den o.g. Zwischenbericht zum Standortauswahlverfahren und den hier getroffenen

inhaltlichen Ausführungen. Unsere Anmerkungen beziehen sich auf das Teilgebiet 044_00TG_082_00IG_S_s_z.

Hierzu wie folgt:

Das o.g. Teilgebiet befindet sich im Zechsteinsalinar im Bereich des OT Seefeld (Gemeinde Stadland). Die

Teufenlage des angesprochenen Diapirs ist mit 1.060 bis 1.500 m GOG angegeben.

In der geowissenscha7lichen Abwägung (Anlage 1 bis 11 (zu §24) / Stand AG) „zur Bewertung des Schutzes des

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ (hier Kriterium 11) wird der mögliche Suchraum /

die Lagerstä?e als BEDINGT GÜNSTIG bewertet. Dagegen wird in der Gesamteinbringung der Abwägungskriterien

von einer „günsCgen geologische GesamtsituaCon für die sichere Endlagerung radioakCver Abfälle“ ausgegangen.

Unter Zugrundelegung des vorliegenden Datenmaterials bestehen deutliche Zweifel hinsichtlich der ´günsCgen`

Lagerstä?engunst. Hierfür maßgeblich sind die im Zwischenbericht selbst angemerkten mangelnden / fehlenden

Daten bezogen auf „Scheitelstörungen“ im Deckgebirge, womit mögliche gebirgsmechanische Eigenscha7en und

ein geohydrologisches Potenzial zur Bildung von Fluidwegsamkeiten anzusprechen wären. Um von einem sicheren

geologisches Lagerstä?enverhalten des Diapirs im Bereich Seefeld auszugehen, halten wir über die bisherige

Bestandsaufnahme hinaus eine diesbezüglich eingehende geologische Feststellung der Stabilität und

Geschlossenheit  des umschließenden Deckgebirges für erforderlich.

Ich gebe anzumerken, dass eine mögliche Gebirgsdurchlässigkeit ein wesentlicher Faktor beim fluviaClen Einbruch

ist, und dabei wesentlich in das Salinar grei7 (s. Standort Asse / Niedersachsen). Ohne die geomechanische

Bewertung des Deckgebirges kann daher nicht von einer posiCven Standortlage im Bereich Seefeld für die

Endlagerung atomarer Abfälle ausgegangen werden.  

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dipl.-Geogr. Jochen Paukstadt

Landkreis Wesermarsch
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 17.02.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034

__________________________________________________________________________

43. Beitrag des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Hoffmann, Karl Heinz 

Organisation/Institution: Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 17.02.2021 eingereicht und als Dokument Nr. FKT_CfP_086 mit dem 
Dokumenten FKT_Bt1_004a veröffentlicht. 
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Überlegungen zu den  
Planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien im StandAG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
anbei erhalten Sie unsere Einschätzung zu den im StandAG vorgesehenen 
planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Wir begrüßen die 
Einrichtung eines Beteiligungsgremiums über die methodische Handhabung 
und Anwendung gemäß dem am ersten Beratungstermin der Fachkonferenz 
Teilgebiete angenommenen Antrag. Gerne sind wir bereit, unsere 
raumplanerische Expertise sowie unsere Erfahrungen hier als Grenzregion 
mit dem Schweizer Suchverfahren nach einem geologischen Tiefenlager 
einzubringen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  

337



	

	 1	

Planungswissenschaftliche	Abwägungskriterien	im	StandAG	
und	die	Rolle	der	Raumplanung		

Planerische	Expertise	der	Kommunen	und	Länder	in	der	Standortsuche	nutzen!	

A		Das	StandAG	nennt	in	§25	zwei	Zwecke,	denen	die	Anwendung	der	planungswissenschaft-
lichen	Abwägungskriterien	–	im	Rahmen	eines	Abwägungsprozesses,	der	nicht	näher	festgelegt	
wird	–	dienen	sollen,	nämlich	erstens	(und	dies	„vorrangig“)	„der	Einengung	von	großen,	po-
tentiell	für	ein	Endlager	geeigneten	Gebieten“,	sofern	sich	diese	nicht	schon	nach	Maßgabe	
geologischer	Kriterien	sowie	aufgrund	„der	vorläufigen	Sicherheitsuntersuchungen“	eingrenzen	
lassen,	und	zweitens	(und	dies	nur	im	gegebenen	Fall)	dem	„Vergleich	zwischen	Gebieten“,	
denen	sicherheitstechnische	Gleichwertigkeit	zugeschrieben	wird.	

Fragen:	
Von	wem	werden	die	möglicherweise	durchzuführenden	planerischen	(und	raumplanerischen)	
Abwägungen	vorgenommen?	Lässt	sich	vom	Stand	von	heute	aus	absehen,	an	welchen	Stellen	
im	Verlauf	der	Standortsuche	sie	(mit	Sicherheit	oder	gegebenenfalls)	erforderlich	sein	werden?	
Raumplanung	und	-entwicklung	ist	in	den	Bundesländern	institutionell	unterschiedlich	organi-
siert,	in	Baden-Württemberg	liegt	sie	in	den	Händen	der	kommunalen	Gebietskörperschaften	–	
welche	Rolle	ist	den	föderal	organisierten	Raumplanungsorganen	in	diesen	Abwägungsprozes-
sen	zugedacht?	
Wann	sind	zwei	oder	mehrere	Gebiete	sicherheitstechnisch	gleichwertig?	Lässt	sich	eine	solche	
Gleichwertigkeit	auch	zwischen	Gebieten	mit	unterschiedlichen	Wirtsgesteinen	feststellen?	
Wer	stellt	sicherheitstechnische	Gleichwertigkeit	fest,	welche	Kriterien	sind	dafür	maßgeblich?	
Wer	überprüft	eine	solche	Feststellung?		

Wie	sind	die	planungswissenschaftlichen	Kriterien	anzuwenden?	Welche	Informationen	
(z.B.	über	unterschiedliche	Lagerkonzepte)	braucht	es	dafür?	Wie	können	Diskussionen	
vermieden	werden,	die	planungswissenschaftliche	Kriterien	für	Nimby-Haltungen	instru-
mentalisieren?	

B		Es	fällt	auf,	dass	im	StandAG	hinsichtlich	der	planungswissenschaftlichen	Abwägungs-
kriterien	keine	Unterscheidungen	zwischen	unter-	und	oberirdischen	Anlageteilen	des	End-
lagers	getroffen	werden.	Die	anzuwendenden	Kriterien	werden	im	Gesetz	in	der	Anlage	12	
aufgeführt,	und	zwar	nach	ihrer	Relevanz	bzw.	Wertigkeit	für	den	Abwägungsprozess	eingeteilt	
in	drei	Gewichtungsgruppen	(von	Gruppe	1	mit	den	am	stärksten	zu	wertenden	Kriterien	bis	zur	
Gruppe	3,	die	Kriterien	zusammenfasst,	denen	das	geringste	Gewicht	beizumessen	ist).	

Gewichtungsgruppe	1	umfasst	ausnahmslos	Kriterien	der	Raum-	und	Umweltplanung	(vier	
Kriterien:	Abstand	zu	Siedlungsflächen,	Emissionen,	nutzbare	quartäre	Grundwasservorkom-
men,	Überschwemmungsgebiete).	Nur	die	oberirdischen	Anlagenteile	sind	für	die	Beurteilung	
dieser	Kriterien	relevant	(das	sind	die	Gebäude,	die	für	den	Bau	und	Betrieb	des	Endlagers	oben	
benötigt	werden,	einschließlich	der	erforderlichen	Konditionierungs-	und	Umverpackungs-
anlagen,	sowie	die	oberflächennahen	Zugänge	nach	Untertag).	Von	ähnlicher	Qualität	sind	die	
drei	Kriterien	der	Gewichtungsgruppe	2,	jedoch	rückt	mit	dem	Kriterium	der	tiefen,	zur	Trink-
wassergewinnung	nutzbaren	Grundwasservorkommen	auch	das	Endlagerbergwerk	unten	in	
den	Blick	(die	anderen	beiden	Kriterien	sind:	bedeutende	Kulturgüter	sowie	Schutzgebiete	wie	
NSG	und	andere).	Die	Gewichtungsgruppe	3	versammelt	vier	weitere	Kriterien,	die	nun	mehr-
heitlich	primär	nicht	von	raumplanerischer	Bedeutung	sind.	Nur	für	das	erste	Kriterium	–	das	
danach	fragt,	ob	es	räumliche	Konflikte	zu	Anlagen	mit	Störfallrisiko	gibt	–	ist	das	Endlager	oben	
relevant.	Die	übrigen	drei	fokussieren	auf	geologische	Nutzungen	des	Untergrunds,	die	mit	der	
Existenz	eines	Endlagerbergwerks	unten	nicht	vereinbar	wären	(Abbau	von	Bodenschätzen,	
Geothermie,	Bau	tiefengeologischer	Speicher	für	CO2	oder	Gas).	
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Im	Rahmen	der	Standortsuche	der	Schweiz	hat	der	Regionalverband	Hochrhein-Bodensee	
umfassende	Erfahrungen	mit	der	raum-	und	umweltplanerischen	Befassung,	Konkretisierung	
und	Bewertung	von	SMA-	und	HAA-Endlagern	sammeln	können.	Um	relevante	Kriterien	zu	
beurteilen,	müssen	Lagerkonzepte	bekannt	sein	–	einschließlich	der	Auswirkungspotentiale	
aller	Anlagenteile	eines	Endlagers	oben	wie	unten.	Im	deutschen	Verfahren	ist	davon	
auszugehen,	dass	vorerst	mehrere	verschiedene	Lagerkonzepte	zur	Disposition	stehen,	in	
Abhängigkeit	unter	anderem	von	den	geologischen	Rahmenbedingungen.	Vor	den	An-
wendungen	planungswissenschaftlicher	Abwägungskriterien	sollte	so	konkret	wie	jeweils	
möglich	geklärt	werden,	inwiefern	räumliche	Flexibilitäten	in	der	Anordnung	und	Positionierung	
oberirdischer	Anlageteile	in	Bezug	auf	vorgesehene	unterirdische	Einlagerungsbereiche	be-
stehen.	Durch	die	Möglichkeit	der	Erschließung	mittels	Rampen	oder	Kombinationen	von	
Schächten	und	horizontalen	unterirdischen	Zugangsstollen	sind	Anlageteile	oben	nicht	
zwingend	direkt	über	dem	Bergwerk	zu	bauen.	Im	Lagerkonzept	der	Eidgenössischen	Nagra	war	
es	möglich,	Standorte	von	Oberflächenanlagen	in	Entfernungen	von	gut	5	km	außerhalb	eines	
Lagerperimeters	festzulegen.	

Von	einem	Endlagerbergwerk	unter	Tage,	das	die	Schutzziele	des	StandAG	einhält,	werden	nach	
Beendigung	der	Einlagerung	keinerlei	Auswirkungen	auf	gegebenenfalls	darüber	liegende	
Siedlungen	oder	Schutzgüter	ausgehen.	Es	wird	weder	zu	sehen,	zu	hören,	zu	riechen	oder	zu	
spüren	sein	und	es	muss	über	lange	Zeiträume	von	Wasserwegsamkeiten	getrennt	bleiben,	die	
eine	Verbindung	zur	Biosphäre	haben.	Von	daher	ist	es	nicht	leichthin	möglich,	geologisch	
geeignete	Gebiete	einzugrenzen	oder	gar	auszuscheiden	aufgrund	des	im	Gesetz	mitgeteilten	
planungswissenschaftlichen	Kriteriensatzes.	Um	ein	Beispiel	zu	geben:	Das	Kriterium	Abstand	zu	
vorhandener	bebauter	Fläche	von	Wohngebieten	und	Mischgebieten	kann	sich	offenkundig	
lediglich	auf	Oberflächenanlagen	des	Endlagers	beziehen;	als	Indikator	ist	der	laterale	Abstand	
definiert,	der	in	Schritten	von	500	Metern	als	günstig,	bedingt	günstig	oder	weniger	günstig	zu	
bewerten	ist.	Es	gibt	allerdings	keinen	Grund,	das	Einlagerungsbergwerk	nicht	im	Untergrund	
etwa	einer	Stadt	zu	bauen	–	sofern	dort	am	Ende	die	sicherste	Geologie	Deutschlands	identi-
fiziert	werden	kann	und	die	zur	Erschießung	nötigen	Oberflächenanlagen	mit	vertretbarem	
Aufwand	in	genügendem	Abstand	zu	Wohn-	und	Mischgebieten	erreichtet	werden	können.	

Fragen:	
Ist	die	Liste	der	anzuwendenden	planungswissenschaftlichen	Kriterien	des	StandAG	(Anlage	12)	
rechtlich	abschließend	zu	verstehen?	Ist	sie	der	Sache	nach	operabel	und	vollständig?	Werden	
an	den	Stellen	im	Verfahren,	an	denen	sie	zur	Anwendung	kommen,	hinreichende	Informatio-
nen	bekannt	sein	können,	um	vergleichende	Beurteilungen	entlang	der	Kriterien	vorzunehmen?	
Wie	beurteilen	BASE	und	BGE	die	Erfordernis,	die	planungswissenschaftlichen	Kriterien	des	
StandAG	im	Blick	auf	Lagerkonzepte	und	auf	das	Endlager	oben	und	unten	weiter	zu	präzisie-
ren?	
Wie	werden	oder	sollen	Vorhabensträgerin,	Verfahrensleitung	und	die	beteiligte	Öffentlichkeit	
damit	umgehen,	dass	Abwägungsprozesse,	in	denen	raum-	und	umweltplanerische	wie	auch	
bergbauliche	Aspekte	bewertet	und	untereinander	ins	Verhältnis	gesetzt	werden,	Gegenstand	
für	politische	Einflußnahmen	darstellen	und	Nimby-Haltungen	Vorschub	leisten	können?	
	

Regionalverband	Hochrhein-Bodensee,	16.	Februar	2021		
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 18.05.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

44. Beitrag des Landkreises Amberg-Sulzbach

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Powalla, Angela 

Organisation/Institution: Landratsamt Amberg-Sulzbach 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 18.05.2021 eingereicht und wird mit diesem Dokument erstmalig im 
Rahmen der Dokumentation der Fachkonferenz Teilgebiete veröffentlicht. 
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Datum: 18.05.2021 [11:09:15 CEST]

Von: "LRA Amberg-Sul.(Powalla Angela)" 

An: "'geschaeftsstelle@fachkonferenz.info'" <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: Landkreis Amberg-Sulzbach - 1. Bedenkenäußerung zu den geowissenschaftlichen Kriterien

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen unseres Herrn Landrats Reisinger darf ich Ihnen in der Anlage die 1. Bedenkenäußerung des Landkreis Amberg-Sulzbach übermi$eln.

Die Bedenkenäußerung ist im Februar bereits der Regierung der Oberpfalz und dem LfU zugegangen.

Wir bi$en um Berücksich*gung des Schreibens auch in Hinblick auf die nächste Fachkonferenz im Juni und die Vorarbeit durch die AG-Vorbereitung.

In dem Schreiben nehmen wir vor allem auf geowissenscha1liche Kriterien Bezug, welche den Landkreis Amberg-Sulzbach als ungeeignet für ein Endlager

ausweisen.

Gerne stehen Herr Landrat Reisinger und ich zum Austausch bereit und sehen der weiteren konstruk*ven Zusammenarbeit entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Powalla

Landratsamt Amberg-Sulzbach, L6 Wirtschaftsförderung & Kreisentwicklung

web: https://www.kreis-as.de/Wirtschaft-Bauen/Wirtschaftsförderung

Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.amberg-sulzbach.de/datenschutz/
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 21.05.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

45. Beitrag der Stadt Gernsbach

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Christ, Julian 

Organisation/Institution: Stadt Gernsbach, Stadtverwaltung 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 21.05.2021 eingereicht und wird mit diesem Dokument erstmalig im 
Rahmen der Dokumentation der Fachkonferenz Teilgebiete veröffentlicht. 
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Datum: 21.05.2021 [12:38:03 CEST]

Von: 

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Endlagersucher - Antwortschreiben BM 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr BM  hat mich gebeten, Ihnen sein Schreiben in Bezug auf Ihre Suche nach einem Endlager zukommen zu lassen.

Freundliche Grüße

Stadtverwaltung Gernsbach, Hauptverwaltung           

                                            

                              

www.gernsbach.de | www.facebook.com/StadtGernsbach
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 27.05.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

46. Beitrag des Landkreises Regensburg

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  

Organisation/Institution: Landkreis Regensburg 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 27.05.2021 eingereicht und wird mit diesem Dokument erstmalig im 
Rahmen der Dokumentation der Fachkonferenz Teilgebiete veröffentlicht. 
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Datum: 27.05.2021 [17:26:22 CEST]

Von: Gradl Sebastian 

An: 'Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete' <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>, "'dialog@bge.de'" <dialog@bge.de>

Cc: 

Betreff: Stellungnahme Landkreis Regensburg zum Standortauswahlverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

bi�e beachten Sie die Stellungnahme des Landkreises Regensburg zum Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioak ve Abfälle im Anhang.

Beste Grüße

Landkreis Regensburg

Wirtschaft, Regionalentwicklung und Tourismus

www.landkreis‐regensburg.de/unser‐landkreis/social‐media/

www.landkreis‐regensburg.de/meta/datenschutz/
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 31.05.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

47. Beitrag der Stadt Aschaffenburg

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Balling, Elmar 

Organisation/Institution: Stadt Aschaffenburg 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde auf dem 2. Beratungstermin (Plenardebatte am 10.06.2021) behandelt. 
Die im Beitrag gestellten Fragen wurden in die Arbeitsgruppe L2 „Wirtsgestein Kristallin“ am 
11.06.2021 verwiesen. 
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Datum: 31.05.2021 [11:41:58 CEST]

Von: "Balling, Elmar" >

An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Cc: 

Betreff: Endlagersuche: 2. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete

Betreff: Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG Stand 28.09.2020.

Fragen zum Teilgebiet S. 165ff im Bericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Aschaffenburg beantragt  die Beantwortung folgender Fragen im 2. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete.

1. Die Eignung der Region Spessart und insbesondere für den Raum Aschaffenburg  fußt auf einer  unvollständigen Datengrundlage. Wie ist möglich auf der

Grundlage  dieser dür,igen Datenlagen eine Eignung als potenzielle atomare Endlagerregion herstellen?.

2. Der Spessart weist zum einem eine  ausgeprägte Bruchtektonik auf zum anderen liegt er im Spannungsfeld  des Oberrheingrabens, hier muss mit

potenziellen Erdbeben gerechnet werden. Inwieweit wurden diese Fragestellungen in den vorgelegten  Ausführungen berücksich0gt?

3. Wurde in den Ausführungen  die geologischen und thermischen Verhältnisse sowie deren Auswirkungen der potenziellen Kalt- und Warmzeiten  für einen

Endlagerungszeitraum von 1 Million Jahre berücksich0g?

Zur Begründung unserer Fragen liegen wir  das Dokument „AB Endlager-Fragen 5-2021.pdf bei.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr   und Herr Elmar Balling zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Elmar Balling

Stadt Aschaffenburg

Stadtplanungsamt

Sachgebiet Stadtentwicklung/ Umweltplanung

www.aschaffenburg.de
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Fragen zur Endlagersuche im Spessart 30.05.2021 

Seite 1 

 

 

 
 

 

Betrifft: 
 

Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG 
Stand 28.09.2020. 

 

Fragen zum Teilgebiet S. 165ff im Bericht: 
 
 
Abbildung 50: Übersichtskarte des Teilgebiets 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ 
Tabelle 27: Charakteristika des Teilgebiets 010_00TG_193_00IG_K_g_MKZ 
 

 

1. Erkundungsstand 
 
 

Für die Eignung eines Endlagerstandortes wurde eine Karte veröffentlicht. Diese weist Ge- 
biete als „Teilgebiete“ mit „kristallinem Wirtsgestein“ aus, die nach den angeführten Kriterien 
geeignet sein sollen, so auch für Teile des Spessarts. Die maximale Suchteufe wird mit 1.500 
m angegeben. Nun kann man in den Flächen der „Eignung“ keine Korrelation zwischen den 
kartierten, d. h. durch die veröffentlichte geologische Erkundung bekannten Strukturen und 
der „Eignung“ erkennen. 

Begründung: 
Der Erkundungsstand im Spessart ist aufgrund seiner Randlage sehr lückenhaft. Basis für 

die Kartengrundlage ist die geologische Erkundung als Feldkartierung und die Publikation der 
Ergebnisse in der GK 25 und die zugehörigen Erläuterungen. Diese erfolgten im Spessart in 
mehreren „Wellen“ (weil der Spessart auf die Bundesländer Bayern, Hessen und Baden Würt- 
temberg verteilt ist) am Ende des 19. Jahrhunderts und in den 1960er bis in die 1980er Jahren. 
Dabei spiegelt die Verfügbarkeit der Kartenblätter auf der Internetseite (printscreen vom 
27.05.2021) einen Stand wieder, der im Detail gar nicht vorhanden ist: 
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Fragen zur Endlagersuche im Spessart 30.05.2021 

Seite 2 

 

 

Im südlichen, südwestlichen und im nördlichen Spessart sind Kartenblätter der GK 25 ent- 
weder als Karten aus dem 19. Jahrhundert vorhanden, als Manuskriptkarten (eingescannt) 
oder gar nicht vorhanden. Darüber hinaus spiegeln die Karten nebst der Erläuterungen den 
„Zeitgeist“, den Forschungsstand und die persönlichen Vorlieben der Kartierer aus den 3 Bun- 
desländern wieder. Unverständlicherweise werden auch „neue“ Karten mit altem Forschungs- 
stand publiziert. 

Dabei entspricht es dem Wesen, dass bei der Aufnahme die Oberfläche kartiert wurde. Dar- 
aus und aus den wenigen Bohrungen schließt man auf den tieferen Untergrund. Durch die 
zahlreichen Baustellen (Bundesautobahn, Tunnelbauwerke, ...) der letzten Jahrzehnte wurden 
großflächige oder tiefe Aufschlüsse geschaffen, die zeigten, dass eine solche Kartierung 
Lücken aufweist. Infolge der großen Entfernung zu den für die Region zuständigen Behörden 
(für Bayern Sitz im 300 km entfernten Hof; in Hessen Wiesbaden etwa 100 km und in Baden 
Württemberg Freiburg i. Br. 350 km) erfolgte keine Anpassung oder Korrektur der Karten- 
werke, so dass selbst in bereits kartierten Flächen eine Diskrepanz zwischen Kartenbild und 
Wirklichkeit erkannt werden konnte. 

Die kleinmaßstäblichen Karten der GK 1:200.000 und im Internet veröffentlichten Karten 
fußen daher auf „Interpolationen“, denn die Details sind nicht bekannt. 

 
Auch gibt es im Spessart nur ganz wenige Bohrungen, die unter dem Buntsandstein (Trias) 

und Tonsteinen der Fulda-Formation, Carbonate des Zechsteins, Konglomerate des Rotliegen- 
den (Perm) das Kristallin erreichten; selbst neuere Forschungs-Bohrungen (z. B. Neuenbuch 
2014 im südlichen Spessart) wurden nicht bis zum Kristallin abgeteuft, so dass der tiefere Un- 
tergrund im Spessart als weitgehend unbekannt gelten muss. Dies gilt für den größten Teil des 
Spessarts mit einer Bedeckung aus Sand- und Tonsteinen. 

Damit verbunden ist ein Problem, dass unter den permo-triadischen Bedeckungen weitere 
Rhyolith-Körper (Förderschlote ehemaliger Vulkane) stecken. Die Gerölle sind aus den Rot- 
liegend-Sedimenten bekannt, aber man kennt keine Herkunft. Nun traf man bei einer For- 
schungsbohrung bei Rechtenbach zufällig einen Rhyolith. Dies ist sicher kein Einzelfall. 

 

 
 
Wie kann man bei so einer dürftigen Datenlage eine Eignung ermitteln?
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2. Tektonik 
 
 

Der Spessart weist eine ausgeprägte Bruchtektonik mit meist herzynischem Streichen auf. 
Ein Teil dieser Spaltensysteme ist so stark mineralisiert, dass darauf eine wirtschaftlicher 
Bergbau betrieben wurde (Baryt, Kupfer- und Kobalterze, Eisen- und Manganerze). Für viele 
dieser Bergwerke waren die zusitzenden Wässer ein so großes Problem, dass man den Betrieb 
einstellen musste, da die Stromkosten der Wasserhaltung mittels Pumpen den Erlös aus dem 
Verkauf der Produkte überstieg. Aus diesem Grund werden die Einrichtungen zur Trinkwas- 
sergewinnung genutzt. 

Die in den geologischen Karten der GK25 – soweit publiziert – eingetragenen Störungen 
sind nur solche, die auch an der Erdoberfläche als solche zum Zeitpunkt der Kartierung er- 
kennbar waren oder noch sind. Wie die flächenhaften Großbaustellen der letzten Jahre zeig- 
ten, gibt es sehr viel mehr trennende und offene Klüfte, als in den amtlichen Kartenwerken 
verzeichnet sind. 

Diese mechanische Beanspruchung führte zu einer intensiven Beanspruchung insbesondere 
der Kristallinen Gesteine, die deshalb mit einem engständigen Bruchnetz durchzogen sind. 
Aus diesem Grund ist eine Werksteingewinnung nicht möglich gewesen, obwohl dafür geeig- 
nete Gesteine (Marmor, Kalksilkatfelse, Amphibolite usw.) vorhanden wären. Man hat des- 
halb nur Schrotten, Schotter und Splitt erzeugt. 

Der Spessart liegt im Spannungsfeld des westlich gelegenen Oberrheingrabens. Mit dessen 
Einsinken wurden randliche Staffelbrüche angelegt, die keineswegs inaktiv sind, auch wenn 
aus der messtechnischen Zeit keine Bewegungen in der Form vor Erdbeben registiert sind. 
Auch ist der historische Zeitrahmen von etwa 1.000 Jahren viel zu kurz. Sowohl die Hanau- 
Seligenstädter Senke als auch der Sprendlinger Horst muss als – in geologischen Zeiträumen – 
aktiv gelten, so dass bei einem Zeithorizont von 1 Million Jahren mit Erdbeben der Stärke 5 
gerechnet werden muss. Dass es subrenzente Bewegungen im cm- bis dm-Maßstab gibt, ist 
aus den Kies- und Sandgruben am Spessartrand bekannt. 

Mit dem weiteren Einsinken des Oberrheingrabens im 0,X mm-Bereich pro Jahr ist in der 
Zukunft mit einem weiteren Herausheben des Spessarts zu rechnen, was zu einer verstärkten 
Kippung nach Osten und damit zur verstärkten Bruchtektonik führen wird. Dies wird zu zu- 
sätzlichen Störungen führen, die in der Folge eine Wegsamkeit für Fluide eröffnen. Dies ins- 
besondere deshalb, da gerade die mechanisch härtesten Kristallin-Gesteine (Diorite, Gran- 
odiorite) darauf spröde reagieren. 

 

 
 

Wurden die Besonderheiten der Tektonik im Spessart berücksichtigt?
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3. Tertäre Tiefenverwitterung 
 
 

Die Gesteine im Spessart sind über weite Flächen oberflächennah sehr stark verwittert, was 
einer wirtschaftlichen Gesteinsgewinnung sehr entgegen steht. Diese, meist im Tertiär ange- 
legte Tiefenverwitterung in einem Feuchtklimat führt zu einem Saprolith, der bei flüchtigem 
Hinsehen wie ein fester Fels aussieht, aber mit den heutigen Erdbaumaschinen mühelos abge- 
graben werden kann. Diese Tiefenverwitterung reicht stellenweise bis zu 100 m in den Fels – 
auch im Kristallin. Es gibt lokal auch noch die Folgen einer präpermischen Paläoverwitterung, 
die aber kaum sichtbar von den permischen Sedimenten verhüllt ist. 

Dabei ist zu beobachten, dass diese im Miozän bis ins Pliozän begründete, vorwiegend 
chemische Beeinflussung der Gesteine in den Interstadialen zwischen den Stadialen des Plei- 
stozäns wieder auflebte. Dies ist beispielsweise für das Eem belegt. 

Darüber hinaus sind im Bereich der herzynischen Störungen – auch wenn die nicht juras- 
sisch-kretazisch mineralisiert sind – neue Mineralisationen bekannt, bei denen eine Wechsel- 
wirkung der Verwitterungslösungen mit den tieferen Fluiden erfolgte, was zu kleinräumigen 
Lagerstätten führte. 

 
Nun betrachtet man einen Zeithorizont von 1 Million Jahren. Dabei muss man berücksich- 

tigen, dass unter Beibehaltung der bisherigen Zyklen mit mindestens einer Kaltphase und ei- 
ner weiteren Warmphase rechnen muss; vermutlich sogar mehrere Zyklen. Dass die medial- 
politische „Klimaerwärmung“ – fußend auf einer sehr kurzen Beobachtungszeit – etwas än- 
dert, wird zwar behauptet, ist aber unbewiesen. So muss man, vielleicht mit ein paar tausend 
Jahren Verzögerung, doch mit Kalt- und Warmphasen rechnen, wobei die Kaltphasen zu einer 
erheblichen Migration von Menschen führen wird, weil insbesondere die nördlich gelegenen 
Gebiete unbewohnbar werden. Man muss davon ausgehen, dass sich der kontinentale Eis- 
schild über Skandinavien wieder aufbaut, so dass in der Hochzeit der Eisrand in Norddeutsch- 
land sein wird. Dann ist zwar die Nordsee trocken, weil der Meeresspiegel um bis zu 100 m 
fällt, aber die sozial-wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse müssten sich in einem Maß 
ändern, was heute unvorstellbar sein wird, denn man wird ganze Länder umziehen müssen: 
beispielsweise Grönland, Island, Teile der Irischen und Britschen Inseln, Dänemark, Norwe- 
gen, Schweden, Finnland, Baltischen Staaten, …. 

Anders in einer Warmzeit wie dem Eem, wo der Meeresspiegel um ~ 10 m höher liegen 
wird als heute und wir im Spessart ein deutlich wärmeres und humides Klima als gegenwärtig 
bekommen. Zusammen mit den anderen Faktoren wird dies zu einem Wiederaufleben der Tie- 
fenverwitterung führen, so dass bedingt durch die weiter fortschreitende Bruchtektonik tiefer 
liegende Gesteine von der Verwitterung erreicht werden. 

Hinzu kommt, dass der Rhein als Abfluss der Oberflächenwassers von den sich weiter auf- 
faltenden Alpen abhängt; dies geht einher mit einer Nordverlagerung des Spessarts um etwa 
20 km in 1 Million Jahren. In etwa 3.000 Jahren wird der Bodensee als Sedimentfalle des alpi- 
nen Abtrags gefüllt sein, so dass die gesamte Geröllfracht des Rheins erheblich größer werden 
wird. Dies wird zu einer Eintiefung des Rheins im Rheinischen Schiefergebirge führen, was 
unabsehbare Folgen auch für den Mainabfluss haben wird, denn damit wird die Reliefenergie 
steigen, so dass man in der Folge mit einer schneller voran schreitenden Erosion im Spessart 
rechnen muss. 

In wie weit das Einsinken des Oberrheingrabens schneller von Statten geht als gegenwärtig 
und dies zu einem Binnensee oder -Meer führen könnte, ist nicht absehbar; dazu reicht ein 
Einsinken von etwa 0,1 mm pro Jahr, was in 1 Million Jahren zu 100 m führen würde und da-
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mit läge Mainz bereits unter dem Meeresspiegel. 

 

 
 
Hat man die Verhältnisse und Auswirkungen der nächsten Million Jahre berücksichtigt? 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 18.06.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

48. Beitrag der Stadt Borken 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Mechtild Schulze Hessing (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Stadt Borken 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 18.06.2021 eingereicht und wurde am 06.08.2021 wortgleich auf der 
Online-Konsultationsplattform veröffentlicht (Link gültig bis 31.12.2021). 
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 06.07.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

49. Beitrag der Stadt Falkensee

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Müller, Heiko (Bürgermeister) 

Organisation/Institution: Stadt Falkensee 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 06.07.2021 eingereicht und wird mit diesem Dokument erstmalig im 
Rahmen der Dokumentation der Fachkonferenz Teilgebiete veröffentlicht. 
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Datum: 06.07.2021 [14:50:12 CEST]

Von: Buergermeister 

An: 'Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete' <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>

Betreff: AW: Endlagersuche: Einladung zum 3. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete vom 6. bis 7. August 2021

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

im Zusammenhang mit der breit angelegten Suche nach geeigneten Standorten für eine dauerha�e Endlagerung von radioak�ven

Abfällen erklären wir bereits jetzt, dass eine Lagerstä$e im Stadtgebiet Falkensee auszuschließen ist.

Die Stadt Falkensee liegt im Land Brandenburg, direkt westlich von Berlin an der Landesgrenze. Insbesondere die zu Wohnzwecken

und für gewerbliche Ansiedlungen genutzten Flächen gehen teils übergangslos ineinander über. Somit ist die Stadt Falkensee dem

Metropolenraum Berlin im engen Zusammenhang zuzuordnen.

Eine Endlagerstä$e für „Atommüll“ quasi direkt unter der größten Stadt Deutschlands ist nach unserer Überzeugung undenkbar.

Im vorliegenden Zwischenbericht wird darauf hingewiesen, dass bisher im Wesentlichen die geologischen Voraussetzungen geprü�

wurden, nicht aber urbane Voraussetzungen.

Wir halten es für wenig sinnvoll, im Rahmen einer ernstha�en Diskussion über ein Atommüll-Endlager unter Berlin zunächst

Millionen von Menschen zu verunsichern.

Deswegen halten wir es für erforderlich, bereits frühzei�g hochbesiedelte Metropolenräume aus den Untersuchungen

auszuschließen.

Unabhängig davon ist auch davon auszugehen, dass es aus der Bevölkerung von Falkensee wie auch aus Berlin einen massiven

Widerstand gegen Endlager-Planungen in und um Berlin geben wird.

Bi$e haben Sie Verständnis dafür, dass wir auch als Stadtverwaltung einen solchen Standort in aller Deutlichkeit ablehnen.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Müller

Bürgermeister

Stadt Falkensee
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Fachkonferenz Teilgebiete 

Datum der Einreichung: 19.08.2021
Dok.-Nr.: FKT_Bt3_034 

__________________________________________________________________________

50. Beitrag des Kreises Borken 

Verfasser/ Verfasserin: 

Name, Vorname:  Nießing, Josef 

Organisation/Institution: Kreis Borken, Facheinheit 66 – Natur und Umwelt 

Bemerkungen: 

Der Beitrag wurde am 19.08.2021 eingereicht und am selben Tag wortgleich auf der Online-
Konsultationsplattform veröffentlicht (Link gültig bis 31.12.2021). 
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Busverbindungen 
 

Öffnungszeiten  
 

Konto des Kreises Borken 
aus Isselburg (61), Bocholt, Rhede, mit Linie S 75 bis HH   Nordring + 10 Min. Fußweg, 

aus Gronau, Heek, Ahaus, Stadtlohn, Südlohn mit Linie R 76 bis HH  Kreishaus, 
aus Oeding, Burlo mit Linie 754, Stadtverkehr Borken Linien 853, 854 bis HH  Kreishaus; 

weitere Auskünfte gibt die „Schlaue Nummer“ 0180 6 50 40 30 

www.rvm-online.de 

Mo – Mi 

 

Do 

Fr 

8.00 – 12.30 Uhr 

14.30 – 16.00 Uhr 
8.00 – 18.00 Uhr 

8.00 – 12.30 Uhr 

Sparkasse Westmünsterland 
BIC: WELADE3WXXX 
IBAN: DE52 4015 4530 0000 0078 49 
 

USt-ID-Nr.: DE124164543 
 

 

  

     
 
 
 
  
  
Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung 
11513 Berlin 
(kommunen@bfe.bund.de) 
 
Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete 
c/o Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung 
11513 Berlin 
(geschaeftsstelle@fachkonferenz.info) 
 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH 
Eschenstraße 55 
31224 Peine 
(dialog@bge.de) 
 
 
Onlinebeteiligung zur Fachkonferenz 
Teilgebiete (Registrierung erforderlich!) 
(www.onlinebeteiligung-endlagersuche.de) 
 
 

Burloer Str. 93 D - 46325 Borken 
Internet: http://www.kreis-borken.de 

Facheinheit: 66 - Natur und Umwelt 
Fachabteilung: 66.2 - Abfall, Abwasser und Bodenschutz 

Aktenzeichen: 67.33.20-054 

Auskunft erteilt: Josef Nießing 
Durchwahl: 

E-Mail: 

Telefax: 

Zimmer: 

  

Datum: 19.08.2021 
 

 
 
Stellungnahme des Kreises Borken zum Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft 

für Endlagerung (BGE) vom 28.09.2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima hat der Deutscher Bundestag am 30.06.2011 den 
Ausstieg aus der Atomenergienutzung beschlossen. Das novellierte Standortauswahlgesetz 
(StandAG) vom 05.05.2017 regelt die einzelnen Verfahrensschritte für die Suche sowie die 
Auswahl eines Standortes für ein Endlager für die angefallenen hochradioaktiven Stoffe in 
Deutschland. 
 
Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hat bei der Endlagersuche 
zwei Aufgaben: Zum einen ist es Kontroll- und Aufsichtsbehörde bei der Suche nach einem 
Endlager und zum anderen beteiligt es die Öffentlichkeit. Es bewertet die Vorschläge und 
Erkundungsergebnisse des Vorhabenträgers, der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) 
und schlägt nach Prüfung der Bundesregierung den Endlagerstandort vor. Es begleitet den 
Suchprozess aus wissenschaftlicher Sicht und überwacht, dass die Suche so abläuft, wie sie im 
Gesetz festgelegt ist. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung organisiert das BASE die 
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gesetzlich festgelegten Konferenzen und Gremien, wie die Fachkonferenz Teilgebiete (§ 9 
StandAG). 
 
Mit Datum vom 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) den 
„Zwischenbericht Teilgebiete gem. § 13 StandAG“ veröffentlicht. Dieser stellt das Ende von 
Schritt 1 der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens dar und wurde in den drei Beratungsterminen 
der Fachkonferenz Teilgebiete (05.-07.02.2021, 10.-12.06.2021 und 06.-07.08.2021) erörtert. 
 
Aus Sicht des Kreises Borken sind zum Zwischenbericht Teilgebiete kritische Anmerkungen im 
Allgemeinen aber auch bezüglich der Teilgebietsausweisung innerhalb des Kreises erforderlich.  
 
 
1. Betroffenheit des Kreises Borken 

Im Kreis Borken sind Steinsalz und Tongesteine weit verbreitet und lassen nach dem 
Zwischenbericht Teilgebiete günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten. 
Es verwundert daher nicht, dass sich im Kreisgebiet 5 Teilgebiete wiederfinden. 
 

 Steinsalz des Zechstein, oberes Perm (Teilgebiet 078_06TG_197_06IG_S_f_z) 

 Tongesteine des Unterjura (Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju) 

 Tongesteine des mittleren Jura (Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm) 

 Tongesteine der Unterkreide (Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru) 

 Tongesteine der Oberkreide (Teilgebiet 008_02TG_204_02IG_T_f_kro) 

 

 
Etwa 80 % der Kreisfläche sind einem oder mehreren Teilgebieten zugeordnet (Abbildung 1). 
Sämtliche Kommunen im Kreis Borken sind betroffen. 
 
 

Abbildung 1: Karte der Teilgebiete im Kreis Borken 
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2. Bewertung vorliegender Ergebnisse des Zwischenberichtes Teilgebiete für den Kreis 

Borken 

Da die Festlegung der Teilgebiete nur anhand geologischen Kriterien erfolgte, hat der Kreis eine 
umfassende Stellungnahme hierzu erstellt (vgl. Anlage 1). Nachfolgend werden die wesentlichen 
Anmerkungen und Kritikpunkte daher nur aufgelistet: 

 

a. Es erscheint aufgrund der unterschiedlichen Datendichte nicht plausibel, dass für alle 
Gebiete in Deutschland eine ausreichende Datenlage vorliegen soll. 

b. Im StandAG werden die möglichen Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein und 
Kristallingestein lithologisch festgelegt. Der stratigraphische Ansatz der BGE bei der 
Abgrenzung der Teilgebiete ist daher nicht nachvollziehbar; die ausgewiesenen Teilgebiete 
sind zwangsläufig viel zu groß. 

c. Die vorliegenden geologischen Daten (Schichtenverzeichnisse, Seismik, 3-D-Modell) 
wurden nur zum Teil berücksichtigt. Eine ausreichend valide Ausweisung und Abgrenzung 
von Teilgebieten ist dadurch nicht möglich. Als Folge sind ca. 54 % der Fläche 
Deutschlands als Teilgebiet ausgewiesen worden, obwohl durch eine umfassende 
Auswertung der vorliegenden Daten eine deutliche Reduzierung der Teilgebiete bzw. 
deren Flächen möglich gewesen wäre. 

d. „Dogger-Tongesteine“ – eine ausreichende Mächtigkeit liegt im Kreis Borken nach den 
vorliegenden Schichtenverzeichnissen nicht vor. Die Mindestanforderungen nach 
StandAG werden nicht erfüllt. Im weiteren Suchverfahren ist das Teilgebiet räumlich 
anzupassen. 

e. Die Ausweisung der „Lias-Tongesteine“ als Teilgebiet im Kreis Borken ist anhand der 
wenigen vorliegenden Schichtenverzeichnisse nicht nachvollziehbar und sollte überprüft 
werden. Unklar ist insbesondere, inwieweit ausreichend mächtige, reine Tongesteine 
(>100 m) vorliegen, oder ob hier eine Wechsellagerung mit anderen Sedimenten vorliegt. 

f. Die Datenlage der Verbreitung der „Unterkreide-Tongesteine“ im Kreis Borken ist auch 
laut Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW (GD NRW) vom 08.02.2021 sehr 
gering. Der GD-NRW weist auf die tektonische Beanspruchung im Bereich Gronau hin. 

Der Kreis Borken weist in diesem Zusammenhang auf die Untersuchungen in 
Zusammenhang mit dem Ölschaden an der Kaverne S5 in Gronau-Epe hin. Diese haben 
die starke tektonische Beanspruchung der Unterkreide-Tongesteine bestätigt; vorhandene 
Scherbrüche könnten unter Druck („Gasentwicklung beim radioaktiven Abbau“) aufreißen 
und einen Aufstieg radioaktiver Wässer an die Oberfläche ermöglichen.  

In den ergänzenden Karten der BGE ist der Großteil der im Kreis Borken ausgewiesenen 
Flächen an Unterkreide-Tonsteinen nicht als günstig bzgl. der Überschneidung von 
günstiger Teufe und Mächtigkeit dargestellt. 

g. Der stratigraphische Ansatz führt laut Stellungnahme des GD NRW vom 08.02.2021 bei 
den „Oberkreide-Tongesteinen“ zu einer deutlich zu großen Ausweisung des Teilgebietes. 
Anhand der vorliegenden Schichtenverzeichnisse muss das Vorhandensein ausreichend 
mächtiger Oberkreide-Tongesteine im Tiefenbereich von 300-1500 m für das gesamte 
Kreisgebiet Borken angezweifelt werden. 

h. Die „Zechstein-Salze“ sind im Kreisgebiet lokal sehr gut erschlossen (Kavernenfeld 
Gronau-Epe). Hier zeigen sich die auf kurzer Entfernung stark schwankenden 
Mächtigkeiten, die tektonische Beanspruchung und die wechselnde Reinheit der Steinsalz-
Schichten. Insgesamt ist die Datendichte allerdings zu gering, um belastbare Aussagen 
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treffen zu können. Insbesondere im nördlichen Kreisgebiet liegt das Steinsalz in Tiefen 
>1000 m. Aufgrund früherer Berichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) werden grundsätzliche Zweifel an der Eignung von Steinsalz in diesem 
Tiefenbereich diskutiert. 

Die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien werden bei Steinsalz im Wesentlichen 
anhand von Referenzdaten beurteilt. Einflüsse von Unreinheiten (z.B. 
Anhydrideinlagerungen) oder tiefenabhängige Eigenschaften des Steinsalzes bleiben 
unberücksichtigt. 

Vorliegende Schichtenverzeichnisse und Daten wurden für den Zwischenbericht 
Teilgebiete nur teilweise berücksichtigt, wodurch eine belastbare Bewertung des 
Steinsalzes im Hinblick auf die Ausschlusskriterien (aktive Störungszonen, 
Bergbau/Bohrungen) und die Mindestanforderungen nicht möglich ist. 

Auch in den ergänzenden Karten der BGE ist der Großteil der im Kreis Borken 
ausgewiesenen Flächen an Zechstein-Steinsalz nicht als günstig bzgl. der Überschneidung 
von günstiger Teufe und Mächtigkeit dargestellt. Im weiteren Suchverfahren sind dazu alle 
vorliegenden Daten zu berücksichtigen und das Teilgebiet ist anzupassen. 

 

 

3. Offene Fragestellungen 

Nachfolgend sollen einige offene Fragestellungen angesprochen werden, die aus Sicht des Kreises 
Borken bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden. 
 
 
Methangas 
Im gesamten Kreis Borken werden unkonventionelle Erdgas-Vorkommen in der Tiefe 
angenommen. Deren mögliche Gewinnung mittels Fracking wurde vor ca. 10 Jahren heftig 
diskutiert. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat ein Gutachten zu Fracking in 
Auftrag gegeben, das die Vorkommen und ihre naturräumliche Situation in NRW beschreiben und 
die mit der Erkundung und Gewinnung verbundenen Risiken bewerten sollte1.  
 
Eine vollständige Abdichtung der erdgasführenden Schichten scheint demnach nicht vorhanden 
zu sein: Im Münsterland sind an vielen Stellen in der Auflockerungszone des Emscher Mergel 

Methangehalte im Grundwasser (Grundwassermessstellen) und bei ca. 5 % der (Haus-)Brunnen 

bekannt. Der Aufstieg von Methan aus den oberkarbonischen Kohleflözen an die Oberfläche ist 
somit - auch ohne Kenntnis der genauen Wege - nachgewiesen. 
 
Darüber hinaus gibt es randlich gut durchlässige Sandschüttungen in die Emscher-Mergel, die hier 
ergiebige und wichtige Grundwasserleiter bilden können. Hier sind z.B. die Halterner Sande in 
den Kommunen Reken, Borken, Heiden und Raesfeld zu nennen. 
 
Inwieweit diese Flözgase in ein mögliches Endlager aufsteigen könnten, ist derzeit völlig unklar. 
Eine Gefährdung z.B. durch Explosionen kann nicht ausgeschlossen werden. 
 
  

                                                 
1 Fracking in unkonventionellen  Erdgas-Lagerstätten in NRW (Kurzfassung; 2012): 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/gutachten_fracking_nrw_2012.pdf 
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Gefahr durch Eiszeiten 
Nach StandAG ist die bestmögliche Sicherheit eines Endlagers für den Zeitraum von 1 Millionen 
Jahre zu gewährleisten. Innerhalb dieses geologischen Zeitraums werden mehrere Eiszeiten 
erwartet. Hier sind – wie auch in den Beratungsterminen der Fachkonferenz Teilgebiete sowie den 
vorbereitenden Veranstaltungen diskutiert - mehrere Faktoren zu beachten.  
 
Kann es durch eine bis zu mehreren Kilometern mächtige Eisschicht (Druckauflast) zu 
Verformungen insbesondere von Salzgesteinen im Untergrund kommen? Wird das Salz durch die 
Eisauflast mobilisiert (Salzfluss)? Die Eislast kann die Erdkruste um mehr als 500 m eindrücken 
(Vortrag 1. Beratungstermin: Christian Hübscher, Universität Hamburg, 06.02.2021). Besteht die 
Gefahr von Rissen oder Klüften durch mehrmaliges Heben und Senken der Erdkruste infolge von 
Eiszeiten? Werden die Salzstrukturen am Rande der fließenden Eisgletscher aufgeschoben? Die 
möglichen Wirkungen der Eislast sind bisher nicht ausreichend bekannt. 
 
Bei einer weltweiten Eiszeit wird der Meeresspiegel deutlich absinken, was zu einer intensiven 
Erosion führen wird. Die Tiefe glazialer Rinnen kann dabei mehr als 300 m betragen und den 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich von mindestens 300 m unter der Geländeoberfläche 
erreichen. Auch unter dem Eis abfließendes Schmelzwasser kann zu tiefen Rinnen führen.  
 
Die Auswirkungen einer möglichen Eisauflast und Rinnenbildung sind intensiv zu untersuchen 
und zu dokumentieren, um mögliche Schäden an einem künftigen Endlager sicher ausschließen zu 
können. 
 
 
Klimawandel – Anstieg des Meeresspiegels 
Derzeit wird ein Meeresspiegelanstieg bedingt durch die Erderwärmung diskutiert. Große Teile 
des Kreises Borken, insbesondere im Westen und Südwesten liegen auf einer Höhe unterhalb von 
50 m NHN; Isselburg sogar unterhalb von 20 m NHN. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, 
das zukünftig große Teile des Kreisgebietes unterhalb des Meeresspiegels liegen werden. 
 
Wie könnte dann ein Betrieb sowie die Rückholbarkeit der Abfälle während der Einlagerung der 
Abfälle bzw. der Betriebsphase sichergestellt werden? Wie ist für die Dauer von 500 Jahren die 
mögliche Bergung sicher möglich? 
 
 
Tektonik am Rande des Münsterländer Kreidebeckens 

Aufgrund der Randlage im Münsterländer Kreidebecken sind die Gesteine im Kreisgebiet stark 
tektonisch beansprucht (s.a. Stellungnahme des GD NRW). Die vereinzelte Ausweisung von 
aktiven Störungszonen als Ausschlusskriterium (d.h. jünger als 34 Mio. a) ist nicht 
nachvollziehbar dargelegt. Darüber hinaus darf angezweifelt werden, ob größere Störungszonen 
als inaktiv angesehen werden können. 
 
Die intensive Tektonik wurde im Zusammenhang mit dem Ölschaden in Gronau-Epe im 
Kreisgebiet genauer untersucht (s.a. Anlage 1). Insgesamt sind die Daten und Referenzdaten des 
GD NRW stärker zu berücksichtigen. 
 

 

4. Planungswissenschaftliche Abwägung 

Die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien (§ 25 StandAG) dienen vorrangig der 
Einengung von großen Teilgebieten; sie können aber auch für einen Vergleich zwischen Gebieten 
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herangezogen werden. Die Abwägungskriterien werden nach Anlage 12 StandAG in drei 
Gewichtungsgruppen unterteilt (s. Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 2: Gewichtung planungswissenschaftlicher Abwägungskriterien (Vortrag Kanitz, BGE, am 18.02.2021) 

 
Neben den im Gesetz genannten Kriterien ist auch die bereits vorhandene Betroffenheit des 
Kreises Borken zu berücksichtigen. Stichworte sind hier vorhandene bzw. geplante überregionale 
Stromtrassen (110-380 kV, HGÜ, Erdverkabelung), Öl-, Sole- und Gasleitungen (z.T. im 
Planfeststellungsverfahren), Eisenbahnlinien und Autobahnen aber auch bereits vorhandene 
atomtechnische Anlagen. 
 
Durch die bereits heute sehr starke Inanspruchnahme von Flächen im Kreis Borken ist in der 
Bevölkerung kein breiter gesellschaftlicher Konsens zu erwarten bzw. zu erreichen. 
 
 

4.1 Abstand zu vorhandener bebauter Fläche von Wohngebieten und Mischgebieten 

Der Westmünsterland-Kreis Borken ist 1975 im Rahmen der Gebietsreform aus den Landkreisen 
Ahaus und Borken, der bis dahin kreisfreien Stadt Bocholt sowie Erle (vom Kreis 
Recklinghausen), der Stadt Gescher (vormals Kreis Coesfeld) und der Stadt Isselburg (vormals 
Kreis Rees) entstanden. Vorausgegangen war eine Neugliederung der Gemeinden, weshalb die 17 
Kommunen im Kreis in der Regel jeweils aus mehreren Ortsteilen bestehen. Insgesamt gibt es 
daher eine Vielzahl an Siedlungsgebieten (vgl. Anlage 2, Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Siedlungsgebiete im Kreis Borken 

Kommune Ortsteile 

Ahaus Ahaus, Alstätte, Graes, Ottenstein, Wessum, Wüllen 
Bocholt Barlo, Biemenhorst, Bocholt, Hemden, Holtwick, Liedern, Lowick, 

Mussum, Spork, Stenern, Suderwick, (Industriegebiet Schlavenhorst) 
Borken Borken, Borkenwirthe, Burlo, Gemen, Grütlohn, Hoxfeld, Marbeck,  

Rhedebrügge, Weseke, Westenborken 
Gescher Gescher, Hochmoor 
Gronau Epe, Gronau 
Heek Heek, Nienborg 
Heiden Heiden, Bahnhofstraße 
Isselburg Anholt, Heelden, Herzebocholt, Isselburg, Vehlingen, Werth. 
Legden Asbeck, Legden 
Raesfeld Erle, Raesfeld, Westrich 
Reken Bahnhof Reken, Grenzmark, Groß Reken, Hülsten, Maria Veen, Klein 

Reken 
Rhede Büngern, Krechting, Rhede, Vardingholt 
Schöppingen Eggerode, Schöppingen 
Stadtlohn Immingfeld, Stadtlohn 
Südlohn Oeding, Südlohn 
Velen Knüverdarp, Nordvelen, Ramsdorf, Velen 
Vreden Ammeloe, Antoniusheim, Ellewick-Crosewick, Gaxel, Kleinemast, 

Lünten, Oldenkott, Seerose, Vreden, Zwillbrock 
 
Die starke Zersiedlung im Kreisgebiet stellt daher eine große Hürde bei der Anwendung der 
planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien dar. 
 
 

4.2 Emissionen 

Bezüglich der Emissionen aus dem Endlagerstandort ist derzeit keine Abschätzung möglich. Bei 
einem Austritt von Radioaktivität sind - unabhängig von der Windrichtung – die Nähe zum 
Nachbarland Niederlande, die Nähe zum Ruhrgebiet und die allgemein dichte Besiedlung im Kreis 
Borken zu berücksichtigen. 
 
 

4.3 Oberflächennahe Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung 

Der Kreis Borken liegt im hydrogeologischen Großraum Münsterländer Kreidebecken. Die 
Struktur ist charakterisiert durch lokal sehr ergiebige Porengrundwasserleiter aus Kiesen und 
Sanden des Quartärs und mäßig-gering ergiebigen Kluftgrundwasserleitern der Kalkgesteine aus 
der Kreidezeit.  
 
Insgesamt liegen im Kreisgebiet 14 festgesetzte Wasserschutzgebiete mit Förderbrunnen der 
jeweiligen Stadtwerke zur Trinkwasserversorgung (Anlage 2). Hinzukommen ca. 900 gewerbliche 
Grundwasserentnahmen sowie etwa 6400 private Trinkwasserbrunnenanlagen. Allein diese 
Zahlen zeigen schon die intensive Grundwassernutzung im gesamten Kreis Borken. 
 
Besonders hervorzuheben als bedeutender überregionaler Grundwasserleiter sind die kretazischen 
Halterner Sande im Süden des Kreisgebietes. 
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4.4 Überschwemmungsgebiete 

Entlang der Oberflächengewässer besteht ein erhöhtes Risiko für Überschwemmungen und 
Hochwasser. Gemäß EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie werden für den Kreis Borken 
folgende Risikogewässer2 genannt: 
 

Ahauser Aa 
Alte Aa (Heggen Aa) 
Asbecker Mühlenbach 
Berkel 
Beurser Bach / Venningbach 
Bocholter Aa 
Borkener Aa (Engelradingbach) 
Dinkel 
Döringbach 
Eschbach (Bösingbach) 
Feldbach 
Holtwicker Bach 
Issel 
Kettelerbach 
Klevesche Landwehr 
Laaker Bach 
Legdener Mühlenbach 
Moorbach 
Ölbach 
Rheder Bach 
Schlinge 
Strothbach 
Thesingbach 
Wolfstrang 

 
Weitere Überschwemmungsgebiete sind an folgenden Gewässern festgesetzt: 
 

Flörbach 
Goorbach 
Heubach 
Horner Bach 
Messingbach 
Schafsbach 
Vechte 

 

                                                 
2 https://www.flussgebiete.nrw.de/liste-der-risikogewaesser-nrw-5750 
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Abbildung 3: Auszug Hochwassergefahrenkarte (>HQ500) 

 
Die Überschwemmungsgebiete an den Gewässern sind in der Anlage 2 dargestellt. Bei einem 
Hochwasserereignis von hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10-HQ50) kann es – aufgrund der 
geringen Geländehöhe und der Nähe zum Rhein - zu einer Überflutung von Isselburg kommen. 
Mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit (>HQ500) reicht das Hochwasser sogar bis an die 
Stadtgrenze von Bocholt (Abbildung 3). 
 
 

4.5 Naturschutz- und Schutzgebiete (§§ 23 und 32 BNatSchG) 

Im Kreis Borken sind unter anderem Heiden, Moore, Feuchtwiesen und naturnahe Fließgewässer 
typische Beispiele für Lebensräume, die als Naturschutzgebiet geschützt sind. Aktuell gibt es im 
Kreis Borken 66 Naturschutzgebiete mit einer Flächengröße von insgesamt 63,1 km², dies 
entspricht 4,4 % der Kreisfläche (Anlage 2). 
 
Weiterhin sind insgesamt 21 Natura 2000-Gebiete (3 EU-Vogelschutzgebiete, 18 FFH-Gebiete) 
ausgewiesen, davon liegen 15 komplett im Kreis Borken. Die Übrigen erstrecken sich in die 
Nachbarkreise Steinfurt, Coesfeld und Recklinghausen. Teilweise handelt es sich auch um 
Fließgewässer zum Schutz des Schlammpeitzgers (Klevsche Landwehr, Anholter Issel, 
Feldschlaggraben und Regnieter Bach in Isselburg). 
 
Die Gesamtfläche dieser europäischen Schutzgebiete beträgt etwa 134 km², wovon sich 66,4 km² 
innerhalb des Kreises Borken befinden. 
 
 

4.6 Bedeutende Kulturgüter 

Es gibt eine große Anzahl an bedeutenden Kulturgütern (nachgewiesen und vermutet) im Kreis 
Borken. Die genaue Anzahl der archäologischen Bodendenkmäler ist dem Kreis nicht bekannt. 
Nach telefonischer Auskunft der LWL-Archäologie, Außenstelle Münster, werden die Daten im 
Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren jeweils lokal geprüft. Öffentlich 
zugänglich sind die Daten nicht, um die Kulturgüter vor illegalen Eingriffen zu schützen. 
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4.7 Tiefe Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung 

Im Kreis Borken wird aus bis zu 200 m Tiefe Grundwasser gefördert. Allerdings ist im StandAG 
nicht definiert, ab welcher Tiefe es sich um „tiefe Grundwasservorkommen“ handelt.  
 
 

4.8 Anlagen die der 12. Verordnung des BImSchG unterliegen 

Anlagen nach der 12. Verordnung des BImSchG (Störfallverordnung) werden bei der 
Bezirksregierung Münster geführt. Hierzu zählen z.B. auch große Biogasanlagen zählen (ca. 4-6 
im Kreis Borken). Die Lage der Anlagen nach Störfallverordnung beschränkt sich im Kreis Borken 
nicht auf den Innenbereich bzw. Gewerbe- und Industriegebiete. 
 
 

4.9 Abbau von Bodenschätzen, einschließlich Fracking 

Innerhalb des Kreisgebietes existieren eine Vielzahl an Abgrabungen (Ton, Sand, Kies). Ältere 
Abgrabungen wurden in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts häufig mit Müll verfüllt 
und werden daher im Altlastenkataster des Kreises Borken als Altablagerungen geführt.  
 
Die Tiefe der Abgrabungen ist abhängig vom Gewinnungsverfahren und erreicht Tiefen bis zu 30 
m unter Geländeoberkante. 
 
Bergbau findet im Bereich des Kavernenfeldes in Gronau-Epe/Ahaus statt. Hier wird stratiformes 
Steinsalz des Zechsteins über vorhandene Bohrlöcher in Tiefen bis etwa 1400 m ausgesolt.  
 
Die im Kreis Borken angenommenen unkonventionellen Erdgas-Vorkommen (siehe Unterpunkt 
Methangas) werden gegenwärtig bergbaulich nicht genutzt.  
 

 
Abbildung 4: Bergbauberechtigungen im Kreis Borken (aus: GEOportal.NRW) 

 
Für die Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen (z.B. Steinkohle, Kohlenwasserstoffe, 
Erdwärme etc.) erteilt die Landesverwaltung NRW Bergbauberechtigungen. Im GEOportal.NRW 
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sind die vorhandenen Bergbauberechtigungen dargestellt3. Demnach sind für den Kreis Borken 
nahezu auf der gesamten Fläche Bergbauberechtigungen für Steinkohle, Salz und Eisenerze 
vergeben. Inwieweit diese in der Zukunft zum Tragen kommen ist fraglich. Sie zeugen aber von 
der grundsätzlichen Eignung des Raumes zur Rohstoffsicherung. 
 
 

4.10 Geothermische Nutzung des Untergrundes 

Aufgrund der geologischen Voraussetzungen ist die geothermische Ergiebigkeit für 
Erdwärmesonden im Kreis Borken mittel bis gut (GD NRW4). Im Kreisgebiet gibt es eine stetig 
steigende Anzahl an geothermischen Anlagen (Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und 
Wärmepumpen), die teilweise auch über 100 m Tiefe aufweisen. Letztere sind in der Anlage 2 
dargestellt (Stand 07.2021). 
 
 

4.11 Vorhandene Betroffenheit des Kreises Borken 

Neben den gesetzlich festgelegten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien ist auch die 
bereits heute starke Betroffenheit des Kreises Borken durch überregionale Leitungen zur 
Sicherung der bundesweiten Versorgung zu berücksichtigen (Anlage 3): 
 

 Autobahnen A31 / A2 

 Elektroleitungen (z.B. Amprion 380-kV-Freileitungen, Erdleitungen, A-Nord (HGÜ); 

vorhanden/in Bau/geplant), u.a. zum Transport des Windstroms von der Nordsee ins 

Ruhrgebiet 

 Gasleitungen (z.B. Thyssengas, Ruhrgas, Zeelink, Loop, HeiDo; vorhanden/in 

Bau/geplant) 

 Öl- und Benzinleitungen (NWO, Thyssengas) 

 Steinsalzsoleleitungen (SGW, Hüls-Infracor) 

 Urenco Deutschland GmbH (Urananreicherungsanlage) 

 Brennelemente-Zwischenlager Ahaus 

 
Der Kreis Borken deckt mit steigender Tendenz etwa 76 % des Energiebedarfs innerhalb des 
Kreisgebietes durch Windkraft, Biogasanlagen, Photovoltaik und untergeordnet Wasserkraft. Die 
hohe Zahl der Windkraft- und Biogasanlagen ist in der Anlage 3 dargestellt. 
 
Ein weiterer zu beachtender Faktor ist die Nähe zu den Niederlanden. Der Kreis Borken hat im 
Westen insgesamt eine 108 km lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden. Bei einer Havarie 
in einem künftigen Endlager für hochradioaktive Abfälle bzw. im Bereich der zugehörigen 
oberirdischen Anlagen wäre das Nachbarland unmittelbar über den Wasserpfad betroffen. Neben 
den grenzüberschreitenden Oberflächengewässern (z.B. Issel, Bocholter Aa, Schlinge, Berkel, 
Ahauser Aa und Dinkel) ist auch die allgemeine Grundwasserfließrichtung nach Westen in 
Richtung der Niederlande ausgerichtet.  
 
 
 

                                                 
3 https://www.geoportal.nrw/suche?lang=de&searchTerm=002d248a-baf5-4524-9ff7-023fecda01bf 
4 https://www.geothermie.nrw.de/geothermie_basisversion/?lang=de 
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5. Stellungnahmen/Beschlüsse der Kommunen im Kreis Borken 

Die politischen Vertreter sowohl auf Ebene des Kreises als auch in den Kommunen haben sich 
bereits im ersten Schritt des Standortauswahlverfahrens, der Fachkonferenz Teilgebiete, intensiv 
mit dem Thema befasst. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf den 
Informationsaustausch in den Gremien des Kreises und der Kommunen. Die Stellungnahmen aus 
der politischen Beratung der Kommunen sind diesem Schreiben beigefügt. Ich bitte um besondere 
Kenntnisnahme. 
 
Die Bürgermeister*innen im Kreis haben den Landrat gebeten alle relevanten Aspekte in einer 
gemeinsamen, das gesamte Kreisgebiet betreffenden Stellungnahme zum Zwischenbericht 
Teilgebiete und zum ersten Beteiligungsschritt im Standortauswahlverfahren zu bündeln und 
weiterzuleiten. 
 
Für die folgenden Schritte zur Eingrenzung der Teilgebiete fordern die Vertreter der Kommunen 
und des Kreises Borken eine größtmögliche Transparenz und geeignete Formate der Teilhabe, die 
über das im StandAG festgelegte Maß hinausgehen. 
 
Das Verfahren ist zielgerichtet auf einen Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für ein 
Endlager auszurichten, um eine Lösung für die bis 2057 befristete Zwischenlagerung der 
Brennelemente in der Stadt Ahaus zu finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Dr. Kai Zwicker   BM‘in Karola Voß        BM Thomas Kerkhoff 
Landrat    Stadt Ahaus         Stadt Bocholt 

 
BM‘in Mechtild Schulze Hessing BM‘in Anne Kortüm        BM Rainer Doetkotte 
Stadt Borken    Stadt Gescher        Stadt Gronau 

           
BM Franz-Josef Weilinghoff  BM Dr. Patrick Voßkamp       BM Michael Carbanje 
Gemeinde Heek   Gemeinde Heiden        Stadt Isselburg 
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BM Dieter Berkemeier  BM Martin Tesing        BM Manuel Deitert 
Gemeinde Legden   Gemeinde Raesfeld        Gemeinde Reken 

BM Jürgen Bernsmann  BM Franz-Josef Franzbach       BM Berthold Dittmann 
Stadt Rhede    Gemeinde Schöppingen       Stadt Stadtlohn 
 

BM Werner Stödtke    BM‘in Dagmar Jeske            BM Tom Tenostendarp 
Gemeinde Südlohn   Stadt Velen         Stadt Vreden 

 
 
 
Anlage 1: Stellungnahme des Kreises Borken zum Zwischenbericht Teilgebiete der BGE vom 

28.09.2020 (Stand 16.08.2021) 

Anlage 2: Darstellung der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien im Kreis Borken 

Anlage 3: Darstellung der Betroffenheit des Kreises Borken  

Anlage 4 Schreiben der Stadt Gronau vom 12.04.2021 (Beschluss des Rates der Stadt Gronau 
vom 10.02.2021) 

Anlage 5: Stellungnahme der Stadt Borken vom (Beschluss des Ausschusses für Planen und 
Bauen der Stadt Borken vom 09.06.2021) 
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Anlage 1: Stellungnahme des Kreises Borken zum Zwischenbericht 
Teilgebiete der BGE vom 28.09.2020 (Stand 16.08.2021) 
 
unter Berücksichtigung der 

Stellungnahme des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen (GD NRW) vom 
08.02.2021 

und der 

Fachliche Einordnung zur Stellungnahme des Geologischen Dienstes Nordrhein-
Westfalen (GD NRW) vom 22.01.20211 zum Zwischenbericht Teilgebiete der 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH vom 28.09.2020 
 
 
Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) den „Zwischenbericht 
Teilgebiete gemäß § 13 Standortauswahlgesetz“ (BGE 2020) veröffentlicht. Der GD NRW hat 
mit Datum vom 08.02.2021 hierzu eine kritische Stellungnahme veröffentlicht. Die BGE 
wiederum hat hierzu eine fachliche Einordnung abgegeben (Stand 01.06.2021). 
 
Wenn im Folgenden die (interaktive) Karte der BGE angeführt wird, handelt es sich um die 
Karte der Teilgebiete auf der Internetseite der BGE: 
 
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ (Stand 13.08.2021). 
 
 
Wenn im Folgenden die Bohrpunktkarte bzw. Karte der BGR angeführt wird, handelt es sich 
um die Karte der Bohrpunkte Deutschland auf der Internetseite der BGR: 
 
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/index.html?lang=de (Stand 
13.08.2021).  
 
 

1. Allgemeines 

Im Folgenden soll der Zwischenbericht Teilgebiete – unter besonderer Berücksichtigung der 
Teilgebiete im Kreis Borken sowie der Stellungnahme des GD NRW und der Einordnung der 
BGE (grau hinterlegter Text) - kritisch bewertet werden. 
 
Im Kapitel 2 der fachlichen Einordnung zur Stellungnahme des GD NRW geht die BGE auf 
den Ablauf des Standortauswahlverfahrens ein. Grundlage ist das StandAG. Die Ermittlung der 
Teilgebiete erfolgte demnach entsprechend der Methoden zur Anwendung der 
Ausschlusskriterien (§ 22 StandAG), der Mindestanforderungen (§ 23 StandAG) und der 
geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (§ 24 StandAG). Ihre Grundsätze für die 
Anwendung hat die BGE veröffentlicht (BGE 2020a, BGE 2020b, BGE 2020c). 
 

                                                 
1 Anm.: Die Stellungnahme wurde mit Datum 08.02.2021 auf der Seite des GD NRW veröffentlicht; die BGE 
zitiert eine Stellungnahme vom 22.01.2021: Vermutlich lag die Stellungnahme des GD NRW der BGE bereits vor 
der Veröffentlichung vor. 
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� Anwendung der Mindestanforderungen erfolgte auf die stratigraphische Einheit, die 

die endlagerrelevante Gesteinsabfolge enthält. 
(BGE 2021a: S. 3) 

 
Nach § 1 Abs. 3 StandAG kommen für die Endlagerung die Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein 
und Kristallingestein in Betracht. Im § 23 Abs. 1 StandAG wird diese Anforderung wiederholt. 
Die Mindestanforderungen nach § 23 Abs. 5 StandAG sollten daher nach der Einschätzung des 
Kreises Borken auch nur auf diese Gesteine angewendet werden.  
 
Der Gesetzgeber hat hier eindeutig lithologische bzw. petrographische Vorgaben zugrunde 
gelegt. Eine Abgrenzung von Teilgebieten nach stratigraphischen Einheiten entspricht daher 
nicht den gesetzlichen Anforderungen und kann allenfalls zur Näherung herangezogen werden. 
Wie auch vom GD NRW kritisiert sind dadurch die Teilgebiete deutlich zu groß ausgewiesen. 
Detaillierter wird darauf in Stellungnahme zu den Teilgebieten Oberkreide-Tongesteine 
(008_02TG_204_02IG_T_f_kro) und Zechstein-Salze (078_06TG_197_06IG_S_f_z) 
eingegangen. 
 
 

� Stichpunktartig dienen Bohrungsinformationen als punktueller Beleg über die 
Erfüllung der Mindestanforderungen. 

(BGE 2021a: S. 3) 
 
Bei allen Teilgebieten innerhalb von NRW kritisiert der GD NRW die geringe vorhandene 
Datenlage, um die Teilgebiete ausreichend sicher ausweisen zu können; zum Teil wird das 
Vorhandensein des Wirtsgesteins insgesamt angezweifelt. Es ist daher nicht nachvollziehbar, 
dass vorhandene Daten – und darum handelt es sich bei Bohrungsinformationen – nur 
stichpunktartig berücksichtigt wurden. 
 
 

Im Hinblick auf die Stellungnahme des GD NRW ist hier herauszuheben, dass im Zuge der 
Ermittlung von Teilgebieten gemäß § 13 StandAG alle Gebiete in Deutschland in dem 
notwendigen Detaillierungsgrad mit den vorhandenen geologischen Daten bewertet 
werden konnten. Dementsprechend ergaben sich keine „Gebiete, die aufgrund nicht 
hinreichender geologischer Daten nicht eingeordnet werden können“ (§ 13 Abs. 2 S. 4 
StandAG) und eine Darstellung solcher Gebiete und eine Empfehlung zum weiteren 
Umgang entfällt entsprechend. 
(BGE 2021a: S. 4) 

 
Es erscheint nicht plausibel, dass - insbesondere auch unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des GD NRW für Nordrhein-Westfalen2 - für alle Gebiete in Deutschland eine 
ausreichende Datenlage vorliegen soll. Der GD NRW schreibt: Denn die BGE hat Gebiete, die 
aufgrund einer unzureichenden Datenlage hinsichtlich ihrer Eignung nicht eingeordnet werden 
konnten (§ 13 Abs. 2 Satz 4 StandAG) nicht gesondert gekennzeichnet. 
 

                                                 
2 Der GD NRW hat im Zusammenhang „mit der Bereitstellung von Daten konkret darauf hingewiesen, dass das 
Geologische 3D-Landesmodell lediglich ein Übersichtsmodell ist und für eine detaillierte Abgrenzung 
endlagerfähiger Gesteinsformationen nicht geeignet ist.“ 
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Abbildung 2: Übersichtskarte mit seis-
mischen Untersuchungen 
in Deutschland (BGR, 
2014b: Anhang A8) 

Abbildung 1: Übersichtskarte mit Tief-
bohrungen in Deutschland 
(BGR, 2014b: Anhang A7) 
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Die stark abweichende Datendichte zeigt sich direkt in den Anhängen A7 und A8 der 
Veröffentlichung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum tieferen 
geologischen Untergrund von Deutschland (BGR, 2014b). Die ungleiche Verteilung von 
Tiefbohrungen >500 m in Deutschland ist deutlich erkennbar (Abbildung 1). Gleiches gilt auch 
für seismische 2-D- und 3-D-Untersuchungen (Abbildung 2), bei denen eine starke Häufung in 
Nord- und Süddeutschland erkennbar ist.  
 
In der Veröffentlichung des BGR (2014b) ist als Anlage ein Positionspapier der Staatlichen 
Geologischen Dienste Deutschlands SGD (Kurzfassung) vom September 2012 beigefügt: 
Bundesweit gesehen ist derzeit festzustellen, dass Informationsdichte und -qualität für eine 
Raumplanung im tieferen Untergrund insgesamt selektiv, inhomogen, unscharf, inkonsistent 
und für viele Nutzungsarten unzureichend sind. Exploration und Datenerhebung durch die 
öffentliche Hand finden insbesondere beim tieferen Untergrund nur in Ausnahmefällen statt. 
Hier sind die SGD auf Daten privatwirtschaftlicher Exploration angewiesen. 
 
 

Bei der Anwendung der Mindestanforderungen für Schritt 1 der Phase I verfolgte die BGE 
einen stratigraphischen und keinen lithologischen Ansatz. (BGE 2021a: S. 4) 
 
Eine weitere Eingrenzung auf lithologischer Basis erfolgt in Schritt 2 der Phase 1 des 
Standortauswahlverfahrens. (BGE 2021a: S. 5) 

 

Wie bereits oben angeführt, werden die möglichen Wirtsgesteine gemäß StandAG lithologisch 
festgelegt. Der Ansatz der BGE ist daher nicht nachvollziehbar und kann allenfalls als Schritt 
einer ersten Näherung akzeptiert werden. Erst in einem 2. Schritt soll die tatsächliche Lithologie 
berücksichtigt werden. Die derzeit ausgewiesenen Teilgebiete sind daher zwangsläufig viel zu 
groß. Es muss daher angezweifelt werden, dass die ausgewiesenen „Teilgebiete“ tatsächlich der 
Definition gemäß StandAG entsprechen: „die günstige geologische Voraussetzungen für die 
sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle erwarten lassen“.  
 

 
Abbildung 3: Karte Teilgebiete der BGE: Schichtenverzeichnisse im Kreis Borken  
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Abbildung 4: Karte der Bohrpunkte >300 m nach BGR 

 
Es stellt sich die Frage, warum die BGE die für das Kreisgebiet Borken vorliegenden Bohrdaten 
nicht ausgewertet hat. In der Karte der Teilgebiete der BGE sind – außerhalb des 
Kavernenfeldes in Gronau - nur vier weitere Schichtenverzeichnisse aufgeführt (Abbildung 3), 
während auf der Bohrpunktkarte der BGR im Kreisgebiet etwa 40 Bohrungen tiefer als 300 m 
verzeichnet sind (Abbildung 4). Das diese Bohrungen der BGE ebenfalls durchaus bekannt 
sind, ergibt sich aus der Karte der „Ausgeschlossenen Gebiete“3, in der alle Bohrungen als 
solche gekennzeichnet sind (sichtbar ab einem Maßstab von 1 : 250 000). 
 
Aus dem Zwischenbericht Teilgebiete wird nicht deutlich, inwieweit bei der Ausweisung der 
Teilgebiete auf seismische Daten/Profile zurückgegriffen wurde. Da die Bohrpunktdichte im 
Kreisgebiet insgesamt gering ist, können tektonische Merkmale und Bereiche zwischen 
Bohrungen anhand seismischer Profile beurteilt werden.  
 
 

In Schritt 2 der Phase I erfolgt auf Basis der ermittelten Teilgebiete die Ermittlung von 
Standortregionen für die übertägige Erkundung. Dafür werden auch bereits gelieferte 
Daten oder Veröffentlichungen, die im Schritt 1 der Phase I für den ZBTG methodisch noch 
keine Berücksichtigung fanden, sowie Hinweise aus den Stellungnahmen der Bundes- und 
Landesbehörden, herangezogen und geprüft. (BGE 2021a: S. 5) 

 
Vielfach wurde in den bisher durchgeführten Veranstaltungen und den Beratungsterminen der 
Vorwurf geäußert, dass der Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht wurde, bevor eine 
ausreichend valide Ausweisung und Abgrenzung von Teilgebieten möglich war. Als Folge sind 
ca. 54 % Deutschlands als Teilgebiet ausgewiesen worden, obwohl durch eine Auswertung der 

                                                 
3 https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ 
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vorliegenden Daten eine deutliche Reduzierung der Teilgebiete bzw. deren Flächen möglich 
gewesen wäre. 
 
Insgesamt sind in NRW - nach stratigraphischen Gesichtspunkten - sieben Teilgebiete 
ausgewiesen. Nach GD NRW (2021): Vier der Teilgebiete in Nordrhein-Westfalen entfallen 
auf das Wirtsgestein „Tongestein“; dabei handelt es sich um Tongesteine in den 
stratigraphischen Einheiten „Lias“, „Dogger“, „Unterkreide“ und „Oberkreide“. Drei 
Teilgebiete betreffen das Wirtsgestein „Steinsalz“, wobei Steinsalz in Nordrhein-Westfalen nur 
in stratiformer Lagerung und nicht in Form von Salzstöcken vorkommt. Hierbei handelt es sich 
um das „Zechstein-Steinsalz“ und das „Steinsalz der Münder Formation“. 
 
 
 

2. Teilgebiete im Kreis Borken 

Tongestein Mittlerer Jura (Dogger): Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm 

Das insgesamt sehr große Teilgebiet (18.811 km²) reicht 
ganz im Norden, östlich von Gronau, mit einem sehr 
geringen Anteil (ca. 17 km²) in das Kreisgebiet hinein. Auf 
die kritischen Anmerkungen zur geringen Datenlage des GD 
NRW soll hier nicht erneut eingegangen werden. Allerdings 
weist der GD darauf hin: Auch die Teilfläche bei Gronau an 
der niederländischen Grenze ist ebenfalls durch große 
Überschiebungen (z.B. Gronau Überschiebung) tektonisch 
stark beeinflusst. 
 
Nach der interaktiven Karte der Bohrungen auf der Seite der 

BGE wurden im Kreis Borken zwei Bohrungen (Gronau DEA 1 und Gronau DEA 2) 
berücksichtigt. Für Gronau DEA 1 (DABO_7302) ist das Schichtenverzeichnis (SVZ) 
veröffentlicht (BGE 2020d). Demnach wurden in der Bohrung im Tiefenbereich 583-674 m ein 
dunkelgrauer, gestörter Tonstein (Dogger, Unterbajocium) erbohrt. Unterlagert wird der 
Tonstein durch Tonmergelstein (Unterer Jura, Lias). Im Hangenden liegt ein mergeliger 
Tonstein (Oberer Jura, Malm). Insgesamt hat die Bohrung eine Tiefe von 1890 m. Das SVZ der 
DEA 2 (DABO_11059) ist nicht veröffentlicht; mit einer Bohrtiefe von 749 m Tiefe kann 
jedoch auch keine Aussage zur gesamten möglichen Einlagerungstiefe getroffen werden. 
 
Nach der Karte der BGR befinden sich im Kreisgebiet Borken innerhalb des Teilgebietes 
005_00TG_055_00IG_T_f_jm insgesamt 6 Bohrungen mit einer Tiefe >300 m: 
 

Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_7302 DEA 1 1890 m tief, 583-674 m Tongestein (Dogger)1) , 
Gronau 

DABO_11059 DEA 2 749 m tief, keine Materialbeschreibung, 570-690 m 
Dogger, davon 635-665 m Störungszone(!)2), Gronau 

DABO_278056 Neu-Gronau 1 481 m tief, keine Materialbeschreibung2), kein Dogger, 
Gronau 

DABO_7273 Neu-Gronau 2 692 m tief, ab 585 m Doggergesteine (Tonmergelstein, 
Mergelstein, Karbonatgestein)2), Gronau 
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_7197 Spechtholtshook 344 m tief, >300 m sedimentäre Karbonatgesteine der 
Kreide2), Gronau 

DABO_7262 Neu-Gronau 1 482 m tief, SVZ nur bis 200 m2) , Gronau 
1) Schichtenverzeichnis aus Karte der Teilgebiete (BGE) 
2) Schichtenverzeichnis aus Bohrpunktkarte der BGR 
3) Schichtenverzeichnis HygrisC 

 
Die im Zwischenbericht berücksichtigte Bohrung belegt eine Mächtigkeit des „Dogger-
Tongestein“ von <100 m im Kreisgebiet. Somit ist die Mindestanforderung der 
Mindestmächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs nach § 23 StandAG nicht 
erfüllt. Im weiteren Suchverfahren ist das Teilgebiet daher anzupassen. 
 
 
Tongestein Unterer Jura (Lias): Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju 

Das Teilgebiet ist mit 18.564 km² ebenfalls sehr groß. Im 
Kreis Borken sind im Süden Teilflächen der Kommunen 
Bocholt, Borken, Isselburg, Raesfeld und Rhede sowie im 
Norden des Kreises die Stadt Gronau betroffen. Der GD 
NRW sieht die Verbreitung der Lias-Tongesteine als 
nachvollziehbar an. Er weist allerdings darauf hin: Auch die 
Teilfläche bei Gronau an der niederländischen Grenze ist 
ebenfalls durch große Überschiebungen (z.B. Gronau-
Überschiebung) tektonisch stark beeinflusst. 
 
Nach der interaktiven Karte der Bohrungen auf der Seite der 

BGE wurden im Kreis Borken zwei Bohrungen (Gronau DEA 1 und Gronau DEA 2) 
berücksichtigt. In Gronau DEA 1 (DABO_7302) wurden folgende Lias-Gesteine erbohrt: Von 
706-820 m steht ein schwach kalkhaltiger Tonstein, dann bis 855 m ein grauer Tonstein an. 
 
Für das südliche Gebiet sind in der interaktiven Karte der BGE keine Bohrungen verzeichnet. 
In den ergänzenden Karten der BGE (2020f) ist der Großteil der im südlichen Kreisgebiet 
ausgewiesenen Fläche nicht als günstig bzgl. der Überschneidung von günstiger Teufe und 
Mächtigkeit dargestellt. Die Bohrpunktkarte der BGR weist im Kreis Borken für das Teilgebiet 
sowie unmittelbar angrenzend (kursiv) im nördlichen und südlichen Kreisgebiet insgesamt 11 
Bohrungen auf: 
 

Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_7302 DEA 1 1890 m tief, 706-820 m kalkhaltiger Tonstein (Lias), 
bis 855 m Tonstein (Lias) 1) , Gronau 

DABO_11059 DEA 2 749 m tief, 699-744 m Liasgesteine, keine 
Materialbeschreibung2), Gronau 

DABO_278056 Neu-Gronau 1 481 m tief, keine Materialbeschreibung2), kein Lias, 
Gronau 

DABO_7273 Neu-Gronau 2 692 m tief, kein Liasgestein2), Gronau 
DABO_7197 Spechtholtshook 344 m tief, >300 m sedimentäre Karbonatgesteine der 

Kreide2), Gronau 
DABO_7262 Neu-Gronau 1 482 m tief, SVZ nur bis 200 m2) , Gronau 
DABO_39778 Isselburg 1 1422 m tief, 299-742 m Perm, keine 

Materialbeschreibung2), Bocholt 
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_40004 Hornung 400 m tief, >300 m Tonstein3), keine Stratigraphie, 
Bocholt 

DABO_39526 Isselburg 2 1273 m tief, keine Juragesteine2), Bocholt 
DABO_39372 Heelden/ 

Passmannshof 
1045 m tief, ab 570 m Triasgesteine; zum Teil keine 
Materialangaben, Sandstein oder Anhydrit2), Trias, 
Rees 

DABO_50259 Homer 1 1134 m tief, ab 255 m Triasgesteine2), Raesfeld 
1) Schichtenverzeichnis aus Karte der Teilgebiete (BGE) 
2) Schichtenverzeichnis aus Bohrpunktkarte der BGR 
3) Schichtenverzeichnis HygrisC 

 
Die Ausweisung als Teilgebiet im Kreis Borken ist anhand der vorliegenden 
Schichtenverzeichnisse nicht nachvollziehbar und sollte überprüft werden. Unklar ist, 
inwieweit ausreichend mächtige Tongesteine vorliegen, oder ob hier eine Wechsellagerung mit 
anderen Sedimenten vorliegt. Insbesondere im Nordkreis ist darüber hinaus eine tektonische 
Überprägung zu erwarten (Störungszonen).  
 
 
Tongestein Unterkreide: Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru 

Das Teilgebiet ist mit 14.914 km² ebenfalls sehr groß. Im 
Kreis Borken sind kleinere Teilflächen in den Kommunen 
Gronau, Gronau/Heek, Legden/Schöppingen sowie 
Velen/Gescher/Heiden/Reken ausgewiesen. Teilbereiche 
sind aufgrund aktiver Störungszonen ausgeschlossen. Der 
GD NRW sieht die Verbreitung der Unterkreide-
Tongesteine kritisch:  
 
Die Abfolge setzt sich im Wesentlichen aus Ton- und 
Tonmergelsteinen zusammen, denen mitunter 
Sandsteinbänke zwischengeschaltet sind. Da sich dieser 

Bereich unmittelbar nördlich an die Gronau-Störungszone anschließt, sind größere 
Verwerfungen der Schichtenfolge nicht auszuschließen. Die Darstellung der BGE ist 
nachvollziehbar. 
 
Die von der BGE im westlichen Münsterland aufgeführten lokalen Vorkommen von 
Unterkreide-Gesteinen südwestlich von Coesfeld und westlich von Schöppingen sind nur sehr 
schwer nachvollziehbar. Vermutlich handelt es sich um lokale Flammenmergel-Vorkommen. 
Die Datenlage für die Ausweisung dieser Gebiete ist aus Sicht des GD NRW unzureichend. 
 
Die aufgeführten Vorkommen im Bereich südlich des Teutoburger Waldes und im westlichen 
Münsterland sind aufgrund der schlechten Datenlage hingegen nur sehr schwer 
nachvollziehbar. 
 
Der geringen Datengrundlage in NRW stimmt die BGE (2021a) zu. In der interaktiven Karte 
der BGE sind nur für den Bereich Gronau Bohrungen verzeichnet. Es handelt sich dabei im 
Wesentlichen um Kavernenbohrungen in Gronau:  
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_7302 DEA 1 1890 m tief, 10-535 m U-Kreide (Mergel, Tonmergel und 
Sandstein1)) 

DABO_10751 S 73 1423 m tief, 340-525 m, 531-585 m Kreide-Tonstein1) (U-
Kreide?)  

DABO_10747 S 62 1380 m tief, 300-509 m U-Kreide-Tonstein1) 
DABO_10762 S 65 1466 m tief, 300-424 m U-Kreide-Tonstein1) 
DABO_10761 S 67 1490 m tief, 300-434 m U-Kreide-Tonstein1), Bohrung 

abgelenkt 
DABO_10765 S 66 1484 m tief, 300-416 m U-Kreide-Tonstein1), Bohrung 

abgelenkt 
DABO_10766 S 74 1575 m tief, 300-418 m U-Kreide-Tonstein1), Bohrung 

abgelenkt 
DABO_10767 S 80 1590 m tief, 300-421 m U-Kreide-Tonstein1) 
DABO_10702 S 71 1523 m tief, 300-404 m U-Kreide-Tonstein1), Bohrung 

abgelenkt 
DABO_10703 S 76 1529 m tief, 300-405 m U-Kreide-Tonstein1), Bohrung 

abgelenkt 
1) Schichtenverzeichnis aus Karte der Teilgebiete (BGE): keine Stratigraphie 
2) Schichtenverzeichnis aus Bohrpunktkarte der BGR 
3) Schichtenverzeichnis HygrisC 

 
Die Bohrung DEA 1 im Norden von Gronau weist lt. Schichtenverzeichnis der BGE 2020d ab 
10 m Tiefe Unterkreide-Gesteine (Sandmergel, Tonmergelgestein, Mergel, Sandstein) auf. 
Reine Tongesteine sind im Bohrprofilauf für die Unterkreide nicht verzeichnet. Die 
Ausweisung des Teilgebietes ist daher anzuzweifeln. 
 
In den übrigen Bohrungen sind Unterkreide-Tonsteine im relevanten Tiefenbereich von 300 bis 
etwas tiefer als 400 m dokumentiert. Aus den Untersuchungsergebnissen bei einem 
Umweltschaden im Bereich der Ölkavernen in Gronau ist bekannt, dass die Unterkreide-
Tonsteine dort bereits oberflächennah anstehen.  
 
Kleinere Flächen im Bereich der Unterkreide-Verbreitung in Gronau sind aufgrund des 
Ausschlusskriteriums „aktive Störungszone“ ausgeschlossen worden. Es ist aber anzunehmen, 
dass weitaus größere Flächen im Bereich Gronau aufgrund des Kriteriums auszuschließen sind. 
 
In Zusammenhang mit dem Ölschaden an der Kaverne S5 der Salzgewinnungsgesellschaft 
Westfalen in Gronau-Epe wurde eine starke tektonische Beanspruchung der 
Unterkreidesedimente nachgewiesen. In diesem Zusammenhang sei auf die folgenden Berichte 
verwiesen: 
 
� Dr. J. Schmatz & J. Klaver, Prof Dr. J.L. Urai, Prof. P. A. Kukla, PhD (2015): Validierung 

der vorläufigen REM-Analyse SGW Kernproben - Erdölaustritte Epe  
� Bericht „Ölschaden S5 – Interpretation 2D-seismischer Daten“ der DMT GmbH & Co. KG 

vom 04.12.2014 
 
Die genannten Berichte sowie eine Vielzahl weiterer Unterlagen liegen der Bezirksregierung 
Arnsberg als zuständige Bergbehörde vor.  
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Die starke Beanspruchung ist vermutlich auch in Zusammenhang mit der Randlage im 
Münsterländer Kreidebecken und dem damit verbundenen „Aufbiegen“ der Kreideschichten zu 
sehen. Dies kann anhand von Profilen des 3D-Modells aus NRW 
(https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/3d-viewer/) nachvollzogen 
werden. Insgesamt sind die Tonsteine der Unterkreide stark gestört; eine Vielzahl an 
Scherbrüchen ist vorhanden. Diese sind unter normalen Bedingungen geschlossen, sind aber 
bei einem Ölunfall im Jahr 2014 unter den damaligen Rahmenbedingungen, dem punktuellen 
Auftritt eines erhöhten Drucks, aufgerissen und haben einen Aufstieg des Öls an die 
Erdoberfläche ermöglicht. 
 
Dies bedeutet, dass die Unterkreide-Tonsteine nicht für ein Endlager geeignet sind, da erhöhte 
Drücke bei einer Endlagerung radioaktiver Abfälle nicht ausgeschlossen werden können. Herr 
Dr. Peter Klamser hat im Verlauf der Fachkonferenz Teilgebiete zum Thema „Gasentwicklung 
beim radioaktiven Abbau“ verschiedene Stellungnahmen abgegeben. Demnach können beim 
radioaktiven Abbau hohe Gasdrücke im Endlager entstehen. In der Folge besteht die Gefahr, 
dass vorhandene Scherbrüche aufreißen und radioaktive Materialien durch Gase oder 
beeinflusstes Grundwasser an die Oberfläche gelangen können.  
 
Das Teilgebiet wurde insgesamt als günstig im Hinblick auf das geowissenschaftliche 
Abwägungskriterium „Gasbildung“ eingestuft. Diese Einstufung erfolgte anhand von 
Referenzdaten und ist daher aufgrund der vorliegenden Kenntnisse im weiteren Suchverfahren 
kritisch zu überprüfen. 
 
Im Bereich Gronau wurde das Ausschlusskriterium „Einflüsse aus bergbaulicher Tätigkeit – 
Bohrungen“ nicht richtig angewendet. So sind die angegebenen Bohrungen nur als Bohrungen 
mit einem Radius von 25 m ausgeschlossen worden. Tatsächlich sind die Bohrungen nicht alle 
lotrecht, sondern insbesondere bei Mehrfachbohrplätzen ganz bewusst abgelenkt. Die 
Projektion der Bohrungen an die Oberfläche ist daher deutlich größer als in der Karte 
dargestellt. Darüber hinaus ist die Aussolung der Kavernen, die einen Durchmesser bis ca. 
100 m aufweisen, nicht berücksichtigt. 
 
Weiter sei auf die unmittelbar an die Gemeinde Raesfeld angrenzende, im Kreis Wesel liegende 
Bohrung Bruckhausen 19 (DABO_50189) hingewiesen. Diese liegt zwar nicht mehr im Kreis 
Borken, die in der interaktiven Karte der BGE verzeichnete Bohrung enthält aber gar keine 
Unterkreide-Gesteine im maßgeblichen Tiefenbereich >300 m. Das Teilgebiet ist daher zu 
überarbeiten. 
 
In den ergänzenden Karten der BGE (2020f) ist der Großteil der im Kreis Borken 
ausgewiesenen Flächen an Unterkreide-Tonsteinen nicht als günstig bzgl. der Überschneidung 
von günstiger Teufe und Mächtigkeit dargestellt.  
 
Die Ausweisung als Teilgebiet Unterkreide-Tonsteine ist daher insgesamt zu überarbeiten und 
zu korrigieren.  
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Tongestein Oberkreide: Teilgebiet 008_02TG_204_02IG_T_f_kro 

Das Teilgebiet umfasst mit 5322 km² im Wesentlichen das 
Münsterländer Kreidebecken. Etwa ein Drittel des Kreises 
Borken (ca. 516 km², östlicher Bereich) ist ausgewiesen; 
betroffen sind die Kommunen Gronau, Ahaus, Heek, 
Legden, Schöppingen, Stadtlohn, Gescher, Velen, Borken, 
Heiden, Reken und Raesfeld. 
 
Der GD NRW sieht die Verbreitung der Oberkreide-
Tonsteine sehr kritisch; die Abgrenzung des Teilgebietes 
durch die BGE für sehr große Bereiche fachlich nicht 
nachvollziehbar. Lithofazielle und petrografische 

Eigenschaften der Gesteine der Emscher-Formation fanden nur unzureichend 
Berücksichtigung. Der GD NRW hat in seiner Datenlieferung zu den Mindestanforderungen 
vom 25.06.2018 lediglich zwei Teilflächen der Emscher-Formation bei Emsdetten und bei 
Rheine als „Tongestein“ eingestuft. 
 
Der stratigraphische Ansatz führt hier somit zu einer Fehleinschätzung der Eignung als 
Wirtsgestein. Die Ausweisung des Teilgebietes ist deutlich zu groß. In den ergänzenden Karten 
der BGE (2020f) ist das Teilgebiet randlich jeweils als nicht günstig bzgl. der Überschneidung 
von günstiger Teufe und Mächtigkeit dargestellt. 
 
Nach der interaktiven Karte der Bohrungen der BGE ist im Kreis Borken kein einziges 
Schichtenverzeichnis innerhalb dieses Teilgebietes dargestellt, obwohl hier durchaus 
Bohrungen vorliegen. Diese sind nur in der Karte der „Ausgeschlossenen Gebiete“ als 
Bohrungen gekennzeichnet. Auch für das gesamte Münsterland sind nur wenige Bohrungen 
verzeichnet. 
 
Nachfolgend sind die Bohrungen aufgelistet, die im Kreisgebiet Borken sowie unmittelbar 
angrenzend (kursiv) liegen: 
 

Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_11788 Metelen 900 m tief, 452-520 m Kalkstein (Santonium?), bis 764 
Karbonatfestgesteine (Santonium?), bis 820 m 
Mergelstein (Santonium)2), Metelen 

DABO_17943 Darfeld 1 1411 m tief, 130-1350 m keine Materialbeschreibung, 
Mergelstein und Kalkmergelstein, (O-Kreide)2), 
Horstmar 

DABO_26810 Coesfeld-Süd 1 945 m tief, 25-410 m Wechsellagerung von Tonmergel, 
Mergel und Kalk (O-Kreide)2), Velen 

DABO_51698 B GRANAT   1167 m tief, 3-1005 Mergel, Sand und sedimentäre 
Kalksteine (O-Kreide)2), Haltern 

DABO_51400 Specking 1/82 1721 m tief, -876 m Sand, Kalkstein und Mergel (O-
Kreide)2), Dorsten 

DABO_41025 Lothringen 9 1061 m tief, 7-271 m Sand (Santonium), bis 818 m Mergel 
(Santonium)2), Dorsten 

DABO_50893 Lothringen XI 1048 m tief, 4-216 m Schluff und Sand (Santonium), bis 
595 m Mergel (Oberkreide)2), Heiden 
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DABO_50747 Lothringen 14 1123 m tief, 4-150 m Sand (Santonium), bis 465 m 
Mergel (Oberkreide)2), Heiden  

DABO_50672 Lothringen 13 1090 m tief, 14-539 m Sand (Santonium), bis 671 m 
Mergel (Oberkreide)2), Heiden 

DABO_50568 Lothringen 17 1000 m tief, 3-395 m Sand mit Sandstein (Santonium), bis 
395 m Mergel (Santonium)2), Borken 

DABO_50532 Lothringen 6 998 m tief, 7-72 m Sandstein (Santonium), bis 150 m 
Mergel (Santonium), bis 472 m Mergel (Oberkreide)2), 
Borken 

DABO_50531 Lothringen 
VIII 

987 m tief, 4-90 m Sand (Santonium), bis 128 m Mergel 
mit Sand (Santonium), bis 439 m Mergel (Oberkreide)2), 
Raesfeld 

DABO_50502 Lothringen 15 1060 m tief, 26-130 m Sand (Santonium), bis 408 m 
Mergel (Oberkreide)2), Raesfeld 

DABO_50501 Augustus IV=II 1076 m tief, 150-606 m Mergel (Oberkreide)2), Raesfeld 
DABO_50521 Augustus 3 1118 m tief, 170-503 m Mergel mit Sand und Ton 

(Oberkreide)2), Raesfeld 
DABO_50425 Lothringen 5 1160 m tief, 4-225 m Sand mit Sandstein (Santonium), bis 

523 m Mergel (Oberkreide)2), Raesfeld 
DABO_50426 Lothringen 10 1145 m tief, 30-165 m Sand mit Sandstein (Santonium), 

bis 560 m Mergel mit Sand (Oberkreide)2), Raesfeld 
1) Schichtenverzeichnis aus Karte der Teilgebiete (BGE) 
2) Schichtenverzeichnis aus Bohrpunktkarte der BGR 
3) Schichtenverzeichnis HygrisC 

 
Im Bereich des Kreises Borken wurden in den vorliegenden Bohrungen keine reinen 
Tongesteine der Oberkreide (Emscher-Formation) erbohrt. Sofern partiell Tongesteine 
ausgewiesen wurden, liegen diese nicht in ausreichender Mächtigkeit vor. Im südlichen bzw. 
südöstlichen Kreisgebiet ist die Oberkreide sogar sandig ausgebildet und dient der 
Trinkwassergewinnung (Halterner Sande im Bereich Reken, Borken, Heiden und Raesfeld). 
 
Die eigene Auswertung der zugänglichen Daten/Schichtenverzeichnisse untermauert somit die 
Stellungnahme des GD NRW zur Verbreitung der Oberkreide-Tongesteine. Der 
stratigraphische Ansatz der BGE führt für das Kreisgebiet zu einem deutlich zu groß 
ausgewiesenen Teilgebiet.  
 
Die Kritik wurde vielfach auch auf dem 2. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete 
geäußert. Die BGE fasst den Begriff "Tongesteinsformation" sehr weit unter Einbeziehung von 
Tonmergel- und Mergelgesteinen mit deren hohen Karbonatgehalten, schreibt ihnen aber bei 
der Prüfung nach Mindestanforderungen und der Anwendung der geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien gleiche Eigenschaften zu. Diese Gesteine weisen aber genau wie 
Tongesteine selbst eine eigene spezifische Zusammensetzung, Struktur und Festigkeit auf.  
 
In der aktuellen Veröffentlichung des GD NRW (scriptumonline, Band 19: Erste Ergebnisse 
der Sedimentanalyse der Emscher-Formation in der Bohrung Waltrop 1 unter besonderer 
Berücksichtigung der Tonmineralogie)4 ist die enge „Wechselfolge von grauen bis schwach 
grünlichen Ton-, Schluff- und  Kalkmergelsteinen“ innerhalb der Emscher-Formation 
beschrieben (Abbildung 5). Auch wenn die Bohrung nicht im Kreis Borken liegt, können die 

                                                 
4 https://www.gd.nrw.de/zip/scriptumonline-19_2021-1.pdf 
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Ergebnisse zumindest grob auf das gesamte Teilgebiet übertragen werden. Sie unterstreichen 
die eigene Einschätzung der Oberkreide-Tongesteine im Kreisgebiet Borken. 
 
 

 
Abbildung 5: Verwitterungsprofil Bohrung Waltrop 1 (aus scriptumonline, Bd. 19) 

 
Grundsätzlich haben die in den Teilgebieten erfassten Tongesteine keine einheitlichen 
Eigenschaften. Sie unterscheiden sich nach Grad der Diagenese bzw. Plastizität, Korngrößen-
zusammensetzung, Organikgehalte, Temperaturbeanspruchung, Kluftbildungen, Sorptions-
fähigkeit gegenüber von Radionukliden u.s.w.. Diese Eigenschaften können auch innerhalb 
eines Teilgebietes stark schwanken. Eine Beurteilung der Tongesteine anhand von 
Referenzwerten ist daher wenig zielführend, um die tatsächliche Eignung eines Tongesteins 
beurteilen zu können. 
 
Das Vorhandensein ausreichend mächtiger Oberkreide-Tongesteine im Tiefenbereich von 300-
1500 m muss für das gesamte Kreisgebiet zumindest angezweifelt werden. Die Ausweisung als 
Teilgebiet Oberkreide-Tongesteine ist daher im Kreis Borken und auch für das restliche 
Münsterland zu überarbeiten und zu korrigieren. 
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Zechstein-Salze in stratiformer Lagerung: Teilgebiet 078_06TG_197_06IG_S_f_z  

Das Teilgebiet umfasst 1.541 km², wovon ca. 645 km² im 
Kreis Borken liegen. Die Fläche umfasst damit fast die 
Hälfte des Kreisgebietes. Betroffen sind – von Norden nach 
Süden - die Kommunen Gronau, Ahaus, Heek, Vreden, 
Stadtlohn, Gescher, Südlohn, Velen, Borken, Isselburg, 
Bocholt, Rhede, Heiden und Raesfeld. 
 
Der GD NRW sieht die Ausweisung des Teilgebietes sehr 
kritisch: Das Steinsalz des Zechsteins (Werra-Formation) 
erreicht am Niederrhein Mächtigkeiten von bis zu 250 m. 
Lokal sind auch störungsbedingte Mächtigkeiten von rund 

400 m bekannt. Die Steinsalzserien sind mitunter von Ton- und Anhydritbänken durchsetzt. Die 
Zechstein-Ablagerungen sind durch zahlreiche, vorwiegend NW-SE verlaufende Störungen mit 
oft beträchtlichen Verwurfsbeträgen in eine Abfolge von Horst- und Grabenstrukturen 
zerblockt. Die Datenlage ist im südlichen Verbreitungsgebiet des Zechstein-Steinsalzes 
bergbaubedingt gut. Im Norden des Verbreitungsgebietes (Grenzgebiet zu den Niederlanden) 
sind nur wenige Tiefbohrungen vorhanden, die verlässliche Angaben über Mächtigkeit und 
Entwicklung der Steinsalz-Vorkommen zulassen. 
 
In Westfalen im Grenzbereich zu den Niederlanden tritt das Zechstein-Steinsalz mit einer 
Mächtigkeit von bis zu 150 m auf. Die Steinsalz-Vorkommen sind teilweise durch Ost-West-
streichende Überschiebungsstrukturen tektonisch stark beeinflusst. Während die Datenlage im 
Bereich des Kavernenfeldes im Raum Gronau/Epe als gut zu bewerten ist, sind im übrigen 
Gebiet nur wenige Tiefbohrungen vorhanden, die verlässliche Angaben über Mächtigkeit und 
Entwicklung der Steinsalz-Vorkommen zulassen. 
 
 

 
Abbildung 6: Horst- und Graben-Strukturen im Zechstein-Steinsalz im Niederrhein-Becken (BGR, 

2014a) 
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Die tektonische Beanspruchung wird auch in BGR (2014a) angeführt (Abbildung 6). Durch 
synsedimentäre aktive Grabenstrukturen variieren Fazies, Mächtigkeit und 
Lagerungsverhältnisse der Steinsalzlager regional stark. In Grabenpositionen kann die 
Mächtigkeit des Steinsalzes Werte zwischen etwa 200 m und 450 m. In den Hochlagen (Horst-
Strukturen) liegt die Mächtigkeit des Steinsalzes meist deutlich unter 100 m, z. T. fehlt es 
gänzlich. Die tektonische Zergliederung führt auch dazu, dass die Tiefenlage der Steinsalzlager 
über kurze Distanzen z. T. um mehrere hundert Meter variiert. Generell nimmt die Tiefenlage 
nach N und NW zu. Im Bereich Gronau liegen die Zechstein-Steinsalze teilweise über 1200 m 
tief. 
 
In den Berichten der BGR (1995 und 2015) werden Anforderungen abgeleitet, wonach die Basis 
des Einlagerungsbereiches in Steinsalz in einer Tiefe von maximal 1.000 m u. NN liegen sollte. 
Als Begründung dafür werden die mit zunehmender Tiefe steigende Gebirgstemperatur und 
höhere Hohlraumkonvergenz genannt. Die maximale Gebirgstemperatur im Endlagerungs-
bereich sollte 50°C nicht überschreiten. Insofern ist die Frage zu diskutieren, inwieweit die 
tiefliegenden Steinsalzschichten im Bereich Gronau, Ahaus, Vreden und Südlohn überhaupt in 
Frage kommen. Bisher wurde von der BGE im Zwischenbericht für das Teilgebiet Zechstein-
Steinsalz ein Tiefenbereich von 300-1500 m berücksichtigt. 
 
 

 
Abbildung 7: Überschneidung günstigster Teufe und Mächtigkeit sowie linienförmige Störungs-

strukturen im Zechstein-Steinsalz (BGE, 2020f) 

 
Die kleinräumige Tektonik mit der Vielzahl der NW-SE verlaufende Störungen ist auch in der 
Karte der Teilgebiete der BGE erkennbar. Dadurch lassen sich in Verbindung mit den wenigen 
zur Verfügung stehenden Bohrdaten auch keine verlässlichen Aussagen zu Tiefenlage und 
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Mächtigkeit der Steinsalzlager machen. Dies spiegelt sich in der ergänzenden Kartendarstellung 
der BGE (2020f) wider (Abbildung 7). Das Gebiet mit einer Überschneidung günstigster Teufe 
und Mächtigkeit weist nur noch etwa 1/3 der ursprünglichen Gesamtfläche des Teilgebietes auf. 
 
 

 
Abbildung 8: Schichtenprofil Isselburg bis Gronau 

(https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/3d-viewer/) 

 

 
Abbildung 9: stark überhöhtes 3-D-Modell mit der Basis Zechstein (violett) und der Basis der 

Emscher-Formation (grün) (https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-
teilgebiete/3d-viewer/) 
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Weitere Hinweise auf tektonische Beanspruchung und Mächtigkeitsunterschiede der 
Steinsalzlager im Kreis Borken sind dem 3-D-Modell5 zu entnehmen (Abbildung 8). In einem 
stark überhöhten Profilschnitt von Isselburg bis Gronau sind die Versätze der Basis des 
Zechsteins deutlich erkennbar. Die Basis der Kreide weist ein Gefälle nach Nordosten auf, die 
Schichtgrenze ist durchgehend dargestellt.  
 
Noch deutlicher zeigt sich die „Zerstückelung“ der Zechstein-Basis im 3-D-Modell (Abbildung 
9). Diese ist im Modell violett dargestellt und in viele, versetzte Einzelflächen zerteilt (violett). 
Demgegenüber ist die Oberkreide (grün) als einheitliche Fläche dargestellt. 
 
An dieser Stelle soll auch auf die Masterarbeit von Frau Anna Roeloffs an der RWTH Aachen 
hingewiesen werden, die sich mit dem Thema „Geologische Interpretation von Zechstein-
Salzfolgen mittels 2-D-Seismik und geophysikalischen Bohrprofilen für den Aufschluss von 
Gewinnungskavernen im Grenzgebiet Enschede/Gronau“ auseinandersetzt. Die Arbeit wurde 
in Zusammenarbeit mit der Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) erstellt; sie liegt 
dem Kreis Borken nicht vor. 
 
Im Kreis Borken bzw. unmittelbar angrenzend liegen nach der Karte der Bohrungen der BGR 
eine Vielzahl von Bohrungen mit Teufen >300 m im Teilgebiet des Zechstein-Steinsalzes. Von 
den insgesamt ca. 140 Bohrungen liegen allerdings 116 im Bereich des Kavernenfeldes in 
Gronau.  
 

 
Abbildung 10: Auszug Kavernenfeld Gronau aus Zwischenbericht Teilgebiete (BGE6) 

 

                                                 
5 https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/3d-viewer/ 
6 www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ 
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Ein Teil des Kavernenfeldes ist aufgrund des Ausschlusskriteriums „aktive Störungszone“ 
ausgeschlossen worden (Abbildung 10). Dieser Teil ist dunkelgrau hinterlegt. Das Teilgebiet 
Zechstein-Steinsalz ist hellblau. Bei den blauen Punkten handelt es sich um in der Karte 
hinterlegte Schichtenverzeichnisse, bei den gelben Punkten sind die Schichtenverzeichnisse 
noch nicht veröffentlicht. Graue Punkte sind aufgrund des Ausschlusskriteriums „Einflüsse 
aufgrund gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit – Bohrungen“ als Bohrungen mit 
einem Sicherheitsradius von 25 m ausgeschlossen worden. Diese Darstellung ist nicht richtig, 
da die Bohrungen durch die Aussolung innerhalb des Steinsalzes Durchmesser von 80-100 m 
und mehr aufweisen können und daher das komplette Kavernenfeld als Bergbaugebiet 
ausgeschlossen werden muss. Der GD NRW merkt hier an: Datenlieferungen zu 
Ausschlusskriterien im Bereich der Kavernenspeicher und des untertägigen Steinsalz-Abbaus 
wurden offensichtlich nicht vollständig berücksichtigt.  
 
Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Abweichungen von der Lotrechten bei einzelnen Bohrungen 
sowie Mehrfachbohrplätze im nördlichen und westlichen Bereich des Kavernenfeldes. So 
gehen zum Teil bis zu 7 Bohrungen (z.B. S08-S114) von einem Bohrplatz aus. Hier wäre – 
unabhängig vom Durchmesser der Kavernen - die Projektion der Bohrungen an die Oberfläche 
deutlich größer anzusetzen. 
 
Nachfolgend sind die vorhandenen Bohrungen im Teilgebiet aufgelistet; die Bohrungen in 
ausgeschlossenen Gebieten bzw. unmittelbar außerhalb des Kreises Borken sind kursiv 
aufgeführt. Es sind auch die Bohrungen aufgelistet, für die derzeit kein Schichtenverzeichnis 
einsehbar ist, da diese Daten der BGE zur Verfügung stehen sollten. Rot umrandet sind 
Bohrungen, die einen gemeinsamen Bohrplatz haben (Mehrfachbohrungen). 
 

Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

Bohrungen Kavernenfeld 
DABO_10588 Epe 1 1789 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2) 
DABO_10689 Epe 2 1480 m tief, 1058-1459 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10593 S 1 1342 m tief, 1045-1330 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10592 S 2 1305 m tief, 945-1302 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10595 S 3 1288 m tief, kein SVZ 
DABO_10589 S 4 1376 m tief, kein SVZ 
DABO_10596 S 5 1317 m tief, kein SVZ 
DABO_10586 S 6 1400 m tief, kein SVZ 
DABO_10590 S 7 1289 m tief, kein SVZ 
DABO_10547 S 8 1283 m tief, kein SVZ 
DABO_10546 S 9 957->1305 m Zechstein-Steinsalz mit Anhydrid1) 
DABO_10591 S 10 1307 m tief, kein SVZ  
DABO_10604 S 11 1481 m tief, kein SVZ  
DABO_10594 S 12 1276 m tief, kein SVZ  
DABO_10597 S 13 1346 m tief, kein SVZ  
DABO_10601 S 14 1375 m tief, kein SVZ  
DABO_10605 S 15 1376 m tief, kein SVZ  
DABO_10600 S 16 1388 m tief, kein SVZ  
DABO_10606 S 17 1449 m tief, kein SVZ  
DABO_10607 S 18 1429 m tief, kein SVZ  
DABO_10602 S 19 1368 m tief, kein SVZ  
DABO_10611 S 20 1458 m tief, kein SVZ  
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_10690 S 21 1448 m tief, kein SVZ  
DABO_10609 S 22 1428 m tief, kein SVZ  
DABO_10608 S 23 1415 m tief, kein SVZ  
DABO_10610 S 24 1440 m tief, kein SVZ  
DABO_10612 S 25 1453 m tief, 1101-1447 m Zechstein-Steinsalz mit 

Anhydrid-Einlagerungen1) 
DABO_10692 S 26 1467 m tief, kein SVZ  
DABO_10691 S 27 1462 m tief, kein SVZ  
DABO_10693 S 28 1459 m tief, 1014-1021 m und 1075-1454 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10680 S 29 1372 m tief, keinSVZ3) 
DABO_10682 S 30 1459 m tief, 1010-1027 m und 1075-1456 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10681 S 31 1352 m tief, 1046-1346 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10683 S 32 1397 m tief, 1050-1393 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10684 S 33 1290 m tief, kein SVZ 
DABO_10686 S 34 1408 m tief, 1100-1103 m und 1148-1400 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10741 S 35 1455 m tief, 1061-1441 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10685 S 36 1465 m tief, 1048-1456 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10753 S 37 1465 m tief, 1019-1021 m und 1057-1459 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10696 S 38 1468 m tief, 1002-1005 m und 1041-1458 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10695 S 39 1467 m tief, 1036-1040 m und 1091-1463 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10694 S 40 1467 m tief, 1023-1047 m Steinsalz2) 
DABO_10759 S 41 1416 m tief; 1019-1021 m und 1067-1408 m Zechstein-

Steinsalz2) 
DABO_10699 S 42 1351 m tief, 1072-1073 m und 1112-1313 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10698 S 43 1374 m tief, 1085-1089 m und 1123-1355 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10549 S 44 1260 m tief; kein SVZ 
DABO_10616 S 45 1400 m tief; kein SVZ 
DABO_10617 S 46 1342 m tief; kein SVZ 
DABO_10615 S 47 1416 m tief; kein SVZ 
DABO_10614 S 48 1457 m tief; kein SVZ 
DABO_10613 S 49 1466 m tief, 1102-1459 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10618 S 50 1402 m tief, 930-940 m, 1013-1023 m, 1055-1061 m  und 

1070-1395 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10697 S 51 1488 m tief, kein SVZ 
DABO_10550 S 52 1367 m tief, 960-964 m und 1002-1359 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10551 S 53 1298 m tief, 986-990 m und 1029-1293 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10621 S 54 1305 m tief, 963-986 m, 1030-1031 m und 1107-1287 m 

Zechstein-Steinsalz2) 
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_10620 S 55 1509 m tief, 1129-1135 m und 1182-1491 m Zechstein-
Steinsalz1), Bohrung abgelenkt 

DABO_10619 S 56 1465 m tief, 1092-1097 m und 1145-1454 m Zechstein-
Steinsalz1), Bohrung abgelenkt 

DABO_10622 S 57 1475 m tief, 1074-1083 m, 1160-1064 m und 1201-1463 
m Zechstein-Steinsalz (tiefe Schicht mit Anhydrit)1)2) 

DABO_10623 S 58 1510 m tief, 1059-1074 m und 1188-1501 m Zechstein-
Steinsalz1)2) 

DABO_10704 S 59 1468 m tief, 1164-1174 m und 1200-1457 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_10760 S 60 1459 m tief, 1091-1450 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10748 S 61 1413 m tief, 1100-1404 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10747 S 62 1380 m tief, 1129-1358 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10758 S 63 1368 m tief, 1023-1029 m und 1064-1361 m Zechstein-

Steinsalz1) 
DABO_10757 S 64 1277 m tief, 1146-1269 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10762 S 65 1466 m tief, 1100-1457 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10765 S 66 1484 m tief, 1193-1469 m Zechstein-Steinsalz1), 

Bohrung abgelenkt 
DABO_10761 S 67 1490 m tief, 1212-1482 m Zechstein-Steinsalz1), 

Bohrung abgelenkt 
DABO_10688 S 68 1386 m tief, 1166-1367 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10749 S 69 1443 m tief, 1192-1431 m Zechstein-Steinsalz mit 

Anhydrit1)2) 
DABO_10705 S 70 1496 m tief, 1108-1133 m, 1177-1180 m und 1247-1478 

m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10702 S 71 1523 m tief, 1288->1500 m Zechstein-Steinsalz1), 

Bohrung abgelenkt 
DABO_10750 S 72 1406 m tief, 1181-1376 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10751 S 73 1423 m tief, 1189-1415 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10766 S 74 1575 m tief, 1243->1500 m Zechstein-Steinsalz1), 

Bohrung abgelenkt 
DABO_10703 S 76 1529 m tief, 1116-1129 m und 1283-1518 m Zechstein-

Steinsalz1)2), Bohrung abgelenkt, Schichtwiederholung 
durch Aufschiebung 

DABO_10677 S 77 1315 m tief, 1042-1298 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_10603 S 78 1328 m tief, 1020-1321 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_263252 S 79 1303 m tief, kein SVZ 
DABO_10767 S 80 1590 m tief, 1133-1147 m und 1267-1545 m Zechstein-

Steinsalz1)2) 
DABO_263254 S 81 1356 m tief, 972-1341 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_263256 S 82 1282 m tief, 871-873 m und 973->1282 m Zechstein-

Steinsalz1)2) 
DABO_263274 S 83 1291 m tief, 901-923 m, 988-991 m, 994-1016 m und 

1058-1273 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_263275 S 84 1295 m tief, 881-887 m, 888-900 m, 967-971 m und 

1007-1286 m Zechstein-Steinsalz1) 
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_263276 S 85 1315 m tief, 903-914 m, 915-927 m, 992-995 m und 
1035-1294 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263279 S 86 1333 m tief, 887-894 m, 895-910 m, 976-979 m und 
1019-1315 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263281 S 87 1314 m tief, 932-939 m, 941-953 m, 994-1016 m und 
1058-1294 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263300 S 88 1383 m tief, 927-932 m, 934-949 m, 1016-1018 m und 
1057-1365 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263396 S 89 1301 m tief, 957-969 m, 1008-1028 m und 1070-1283 m 
Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263405 S 90 1366 m tief, 891-901 m, 896-908 m und 1023-1345 m 
Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263408 S 91 1380 m tief, 884-894 m, 903-915 m und 1013-1375 m 
Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263414 S 92 1372 m tief, 878-890 m, 891-904 m, 965-968 m und 
1010-1362 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263415 S 93 1360 m tief, 900-911 m, 911-925 m und 1032-1343 m 
Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263416 S 94 1370 m tief, 883-893 m, 895-908 m, 973-975 m und 
1009-1355 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263417 S 95 1372 m tief, 878-887 m, 889-903 m, 969-971 m und 
1014-1353 m Zechstein-Steinsalz1) 

DABO_263418 S 96 1388 m tief, 878-992 m und 1009-1373 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_263500 S 97 1421 m tief, 882-997 m und 1016-1400 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_263501 S 98 1462 m tief, 916-1012 m und 1036-1443 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_263508 S 99 1349 m tief, 880-988 m und 1004-1336 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_263509 S 100 1388 m tief, 880-989 m und 1006-1358 m Zechstein-
Steinsalz1) 

DABO_318234 S 101 1532 m tief, 1295-1513 m Zechstein-Steinsalz1)2) 
DABO_257779 S 102 1436 m tief, 886-888 m, 891-909 m, 972-976 m und 

1017-1417 m Zechstein-Steinsalz1) 
DABO_318285 S 103 1557 m tief, 1233-1241 m und 1295-1537 m Zechstein-

Steinsalz mit Anhydrit1)2) 
DABO_257773 S 104 1446 m tief, 959-974 m, 1037-1042 m Zechstein-

Steinsalz mit Anhydrit2) 
DABO_318344 S 105 1478 m tief, ca. 1050-1450 m Steinsalz3) 
DABO_318356 S 106 1480 m tief, nur ca. 10 m Steinsalz bei 11003) 
DABO_318371 S 107 1517 m tief, ca. 1150-1500 m Steinsalz3) 
DABO_299203 S 108 1556 m tief, 1095-1100 m, 1110-1116 m, 1155-1160 m 

1183-1188 m und 1222->1500 m Zechstein-Steinsalz1)2) 
DABO_297971 S 109 1604 m tief, 1128-1131 m, 1140-1155 m, 1198-1204 m 

und 1268->1500 m Zechstein-Steinsalz1)2) 
DABO_297972 S 110 1542 m tief, 1281->1500 m Zechstein-Steinsalz1)2) 
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Bohrung ID Bezeichnung Bemerkungen 

DABO_293495 S 111 1575 m tief, 1076-1122 m, 1182-1189 m, 1198-1208 m 
und 1231-1550 m Zechstein-Steinsalz1)2)3) 

DABO_299204 S 112 1622 m tief, 1095-1102 m, 1191-1195 m und 1230-1600 
m Zechstein-Steinsalz1)2)3) 

DABO_299205 S 113 1558 m tief, 1065-1076 m, 1077-1093 m, 1162-1167 m 
und 1205-1530 m Zechstein-Steinsalz1)3) 

DABO_299206 S 114 1534 m tief, 1128-1153 m, 1194-1200 m und 1264-1510 
m Zechstein-Steinsalz1)3) 

DABO_10504 Alstätte 8702 921-949 m, 955-985 m, 985-986 m, 993-999 m und 
1071-1383 m Zechstein-Steinsalz1)2), Bemerkung: 
Überschiebung 

Bohrungen außerhalb des Kavernenfeldes 

DABO_10877 Gronau Z1 1511 m tief, kein auswertbares SVZ, Gronau 
DABO_278056 Neu-Gronau 1 481 m tief, kein SVZ, Gronau 
DABO_10381 Lünten 1 1297 m tief, 971-1289 m Zechstein-Steinsalz1), Vreden 
DABO_16568 Lünten Z 1 1600 m tief, 925-945 m, 985-990 m, 998-1009 m und 

1005-1203 m Zechstein-Steinsalz2), Vreden, 
Bemerkung: Störungen bei 998m, 1009 m und 1406 m, 
bei 966 m Klüfte im Kalkstein, im Karbon Klüfte  

DABO_244077 Vreden 1230 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2)3), Vreden 
DABO_16709 Ammeloe 1 550 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2)3), Vreden 
DABO_26483 Oeding Nr. 1 1328 m tief, 939-1000 m und 1002-1215 m Zechstein-

Steinsalz1)2), Südlohn 
DABO_26810 Coesfeld-Süd 1 945 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Velen 
DABO_50568 Lothringen 17 1000 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Borken 
DABO_50532 Lothringen 6 998 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Borken 
DABO_50503 Lothringen 2 883 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Borken 
DABO_26525 1-RB 341 1319 m tief, 611-722 m Trias-Steinsalz und 1216-1264 m 

Zechstein-Steinsal2), Borken 
DABO_40549 Borkenwirthe 

1 
1547 m tief, mehrere Steinsalzschichten (<100 m?), kein 
genaues SVZ3), Borken 

DABO_40591 Alfred XIV 1341 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Borken 
DABO_40468 Vardingholt 1 1251 m tief, 777-789 m und 908-934 m Zechsteinsalz2), 

Rhede 
DABO_39778 Isselburg 1 1422 m tief, keine Materialbeschreibung2), Bocholt 
DABO_39526 Isselburg 2 1273 m tief, 1031-1088 m Zechstein-Steinsalz mit 

Anhydrit2), Bocholt 
DABO_39372 B.Heelden / 

Passmannshof 
1045 m tief, kein Steinsalz angegeben, kein genaues 
SVZ2)3), Rees 

DABO_50388 Lothringen 1 1077 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Raesfeld 
DABO_50474 Lothringen 7 1046 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Raesfeld 
DABO_50392 Alfred XV 1167 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2), Raesfeld 
DABO_50259 Homer 1 1134 m tief, 435-620 m Trias-Steinsalz, 1030-1035 m 

und 1048-1072 m Zechstein-Steinsalz2), Raesfeld 
DABO_50410 Augustus XVI 1333 m tief, kein Zechstein-Steinsalz2)3), Raesfeld 

1) Schichtenverzeichnis aus Karte der Teilgebiete (BGE) 
2) Schichtenverzeichnis aus Bohrpunktkarte der BGR 
3) Schichtenverzeichnis aus HygrisC 
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Wie bereits oben angeführt ist das komplette Kavernenfeld als Gebiet mit gegenwärtiger 
oder früherer bergbaulicher Tätigkeit auszuschließen. 
 
Trotzdem können die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen im Kavernenfeld – soweit 
einsehbar - für die Bewertung der tektonischen Situation und die auf kurze Distanz wechselnde 
Mächtigkeit der Salzablagerungen herangezogen werden. Der GD NRW sagt hierzu: Aufgrund 
der kleinräumigen Tektonik und der stark schwankenden Steinsalz-Mächtigkeiten erscheint aus 
Sicht des GD NRW eine Einstufung als Teilgebiet vor allem am Niederrhein als nicht 
nachvollziehbar. 

 
Beispielhaft für den Kreis Borken sei hier die 
1789,6 m tiefe Bohrung Epe 1 (DABO_10588) 
an der K25 „Amtsvenn“ angeführt (Abbildung 
11), die gemäß dem auf der Seite der BGR 
einsehbaren Schichtenverzeichnis mehrere 
100 m mächtige Lagen an Anhydrid, aber kein 
Steinsalz aufweist. Demgegenüber weisen die 
benachbarten Bohrungen S2 (Steinsalz von 945-
1302 m), S9 (957->1305 m), S81 (972-1341 m) 
und S82 (973->1282 m) jeweils mehr als 300 m 
mächtige Steinsalzschichten auf. Bei Distanzen 
von etwa 300-400 m zwischen den einzelnen 
Bohrungen deuten sich hier sehr stark 
abweichende Mächtigkeiten an. 
 

 
Gleiches gilt für den Bohrplatz am Alstätter 
Brook von dem die Bohrungen S101 bis S107 
abgeteuft wurden (Abbildung 12). Die 
Ablenkung der Bohrungen ist nicht bekannt. 
Außerdem sind nur für S101 bis S103 die 
Schichtenverzeichnisse auf der Karte der BGE 
darstellbar. Für S104 bis S107 konnten in 
HygrisC nur ungenaue Schichtenvezeichnise 
eingesehen werden. Hier zeigen sich ebenfalls 
stark abweichende Verhältnisse. So betragen die 
Salzmächtigkeiten ca. 400 m in S105 und nur 
wenige Dekameter in S104 und S106. Bei S102 
sind insgesamt 4 Steinsalzlagen dokumentiert, 
bei S101 dagegen nur eine. 
 
Im Bereich der Kommunen Gronau und Ahaus sollte die Ausweisung des Teilgebietes unter 
Berücksichtigung der Ausschlusskriterien Bergbau/Bohrungen (Kavernen) und aktive 
Störungszonen überprüft werden. Es liegen stark schwankende Salzmächtigkeiten vor, wodurch 
eine ausreichend sichere Prognose für das Wirtsgestein nicht möglich erscheint. 
 
Im Bereich der Stadt Vreden hat das BGE die Bohrung „Lünten 1“ berücksichtigt; diese weist 
eine 318 m mächtige Steinsalzschicht ab 971 m Tiefe auf. Allerdings liegt die Bohrung in einem 
ausgeschlossenen Gebiet (aktive Störungszone). Die etwa 2 km südwestlich liegende Bohrung 
Lünten Z1 zeigt in HygrisC bei einer engen Wechsellagerung verschiedener Sedimentgesteine 

Abbildung 11: Bereich Bohrung Epe 1 

Abbildung 12: Bohrplatz S101-S107 
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insgesamt 4 Steinsalzlagen. Die alte Bohrung Vreden (letzter Bohrtag 1901) im Stadtgebiet 
zeigt bis zur Endteufe in 1230 m kein Steinsalz, obwohl sie laut BGE im Bereich günstiger 
Teufe und Mächtigkeit liegt. Insgesamt sollte im Bereich der Stadt Vreden die Ausdehnung des 
Teilgebietes anhand aller vorliegenden Bohrdaten unter erneuter Anwendung der 
Ausschlusskriterien (aktive Störungszonen) und Mindestanforderungen überprüft werden. 
 
Auf dem Gebiet der Städte Stadtlohn und Gescher gibt es nach der Bohrpunktkarte der BGR 
keine Bohrungen >300 m Tiefe. Aussagen zu Salzmächtigkeiten und deren Tiefenlage sind 
daher schwierig, zumal die Bohrung Vreden (s.o.) kein Steinsalz im Schichtenverzeichnis 
aufführt.  
 
In Südlohn am Hessinghook liegt der Bohrpunkt „Oeding Nr. 1“. Im Schichtenverzeichnis zum 
Zwischenbericht Teilgebiete sind von 939,53-1000,60 m und 1002,10-1215,00 m Schichten 
von Zechstein-Steinsalz angegeben. Demnach liegt hier Steinsalz in einer Mächtigkeit >200 m 
vor. Das Schichtenverzeichnis auf der Karte der BGR differenziert hier weiter, so dass sich 
insgesamt die Frage nach der ausreichenden Reinheit des Steinsalzes im Bereich Südlohn stellt 
(Tabelle 1). Nur im Tiefenbereich 1050-1070 m liegt ein sehr reines Steinsalz vor. Auf den 
Faktor „Tiefe >1000 m“ wurde bereits hingewiesen (BGR, 1995 und 2015). 
 

Tiefe [m] 
Mächtigkeit 

[m] 
SVZ Zwischenbericht 

Teilgebiete 
SVZ Bohrpunktkarte BGR 

866,00-891,20 25,20 Zechstein, Sand 
Sand mit Ton und Kies; 
Einlagerung aus Anhydrit 
(Perm);  

891,20-897,10 5,90 Zechstein, Anhydrit Anhydrit (Perm) 
897,10-918,50 21,40 Zechstein, Dolomit Dolomitstein (Perm) 
918,15-939,53 21,03 Zechstein, Anhydrit Anhydrit (Perm) 

939,53-1000,60 61,07 Zechstein, Steinsalz 
Steinsalz (Perm); Steinsalz-
Anteil 40-100% 

1000,60-1002,10 1,50 Zechstein, Anhydrit 
Anhydrit mit Steinsalz (Perm); 
Steinsalzanteil 15-30% 

1002,10-1211,00 208,90 Zechstein, Steinsalz 

Steinsalz (Perm); Bemerkung: 
davon 1050-1070 m sehr 
reines weißes Salz; Steinsalz-
Anteil 40-100% 

1211,00-1215,00 4,0 Zechstein, Steinsalz 
Steinsalz mit Anhydrit (Perm); 
Steinsalz-Anteil 40-100% 

1215,00-1253,20 38,20 Zechstein, Anhydrit Anhydrit (Perm) 

1253,20-1260,85 7,65 Zechstein, Tonmergelstein 
sedimentäres Karbonatfestge-
stein (Perm); Tonmergelstein 

1260,85-1262,00 1,15 Zechstein, Konglomerat Konglomerat (Perm) 
BGE: https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ 
BGR: https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/index.html?lang=de 
Tabelle 1: Ausschnitt Schichtenverzeichnis Bohrung Oeding Nr. 1 
 
In Velen und Heiden gibt es keine ausreichend tiefen Bohrungen innerhalb des ausgewiesenen 
Teilgebietes. 
 
Insbesondere der westliche Bereich des Stadtgebietes von Borken ist als Teilgebiet 
ausgewiesen. Auf der Karte der Teilgebiete der BGE ist keine Bohrung ausgewiesen. Nach der 
Karte der BGR weisen 6 Bohrungen Tiefen >300 m auf, von denen 2 innerhalb des Teilgebietes 
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liegen. Die Bohrungen Lothringen 2, 6 und 17 im südöstlichen Bereich des Stadtgebietes – 
außerhalb des Teilgebietes – reichen jeweils bis in das Karbon und weisen kein Zechstein-
Steinsalz auf.  
 
Westlich vom Ortsteil Weseke, ebenfalls außerhalb des Teilgebietes, liegt die Bohrung „1-RB 
341“, die lt. Schichtenverzeichnis in HygrisC von 611-722 m und ca. 1200-1250 m Steinsalz 
aufweist. Die Bohrung „Borkenwirthe 1“, ca. 2 km südlich des Ortsteils Burlo weist mehrere 
Steinsalzschichten auf, inwieweit diese die Mindestmächtigkeit von 100 m erreiche, kann dem 
Schichtenverzeichnis in HygrisC nicht entnommen werden. Im Schichtenverzeichnis der 
Bohrung „Alfred XIV“, Ecke Rottweg/Isselweg, ist kein Steinsalz aufgeführt, obwohl die 
Bohrung im Teilgebiet liegt.  
 
Zusammenfassend muss auch für Borken die erneute Anwendung der Mindestanforderungen 
und Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung aller vorliegenden Daten gefordert werden. Es 
bestehen erhebliche Zweifel an der Ausweisung. 
 
In der Bohrpunktarte der BGR sind in Raesfeld 11 Bohrungen >300 Tiefe verzeichnet, davon 
3 innerhalb des Teilgebietes. Die Bohrungen Augustus XVI (südwestlich des Ortsteiles Erle) 
und Alfred XV (nördlich Raesfeld) reichen beide bis ins Karbon und weisen lt. 
Schichtenverzeichnis keine Steinsalzlagen auf. Die Ausweisung des Teilgebietes ist daher zu 
groß. Die Bohrung Homer 1, ca. 5 km westlich von Raesfeld an der Weseler Landstraße weist 
in 435-620 m Tiefe eine Steinsalzschicht auf; darunter folgen von 1030-1035 m und 1048-1072 
m zwei weitere dünnere Lagen. 
 
Für Rhede sind in der Karte der BGR 2 Bohrungen >300 m verzeichnet; die Bohrung Rhede 2 
(DABO_40486) ist allerdings nur 412 m tief und enthält lt. Schichtenverzeichnis kein Steinsalz.  
 
Für Bocholt und Isselburg sind in der Karte der BGR nur wenige Bohrungen >300 m 
verzeichnet. Die Bohrung „Hornung“ im Stadtgebiet Bocholt ist nur 400 m tief und lässt daher 
keine Aussagen zu Zechstein-Steinsalz zu. Für die Bohrung Isselburg 1, ca. 900 m westlich von 
Bocholt-Lowick, liegt kein auswertbares Schichtenverzeichnis vor. Etwa 1,2 km südlich 
Bocholt-Suderwick liegt „Isselburg 2“. Die Bohrung ist 1273 m tief und weist zwei 
Steinsalzlagen <100 m Mächtigkeit auf. Auf die tektonische Beanspruchung der Zechsteinsalze 
im Bereich der Niederrheinischen Bucht wurde bereits zu Beginn der Ausführungen zum 
Teilgebiet Zechstein-Salze in stratiformer Lagerung ausführlich eingegangen. 
 
Insgesamt ist die Ausdehnung des Teilgebietes Zechstein-Salz in stratiformer Lagerung im 
Zwischenbericht Teilgebiete nur begrenzt nachvollziehbar. Sie sollte anhand aller vorliegender 
Daten (Seismik, Schichtenverzeichnisse etc.) sowie unter erneuter Anwendung der 
Ausschlusskriterien (aktive Störungszone, Bergbau/Bohrungen) sowie der 
Mindestanforderungen überprüft werden. Darüber hinaus sollte eine Stellungnahme seitens der 
BGE erfolgen, ob Steinsalz in einer Tiefe >1000 m als Wirtsgestein für die Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle geeignet ist. 
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S T A D T V E R WA L T U N G  

 Stadt Borken – Postfach 17 64 – 46322 Borken 

 
Geschäftsstelle 
Fachkonferenz Teilgebiete 
c/o Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung (BASE) 
11513 Berlin 
 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen mein Zeichen 
  61/Dah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standortsuche für ein Atommüllendlager, Stellungnahme der Stadt Borken 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit großem Interesse verfolgt die Stadt Borken die aktuelle Standortsuche für ein 
Atommüllendlager. 
 
Damit bereits zum jetzigen Zeitpunkt die aus Sicht der Stadt Borken bedeutenden 
Aspekte frühzeitig in das Standortsuchverfahren einfließen können, erhalten Sie 
folgende Stellungnahme: 
 
Die Stadt Borken unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der Bundesregierung 
zur Energiewende und ist bereit, auch einen entsprechenden Beitrag zu leisten. 
Jedoch halten wir eine gerechte Lastenverteilung in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland als eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Ziele einer 
Energiewende auch nachhaltig i. S. eines sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Handelns erreicht werden können. 
 
Die Einrichtung eines Endlagers für hochradioaktiven Atommüll in der Stadt 
Borken oder in der Region Westmünsterland wird von der Stadt Borken bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt des Suchverfahrens abgelehnt. 
 
Die Stadt Borken und die Region leisten mit dem Ausbau zur Nutzung der Wind- 
und Sonnenenergie sowie mit der Erzeugung und Nutzung von Biogas – die drei 
wichtigsten erneuerbaren Energieträger in der Region – bereits seit einigen Jahren 
einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung bzw. zur 
Energiewende. Dabei werden u. a. auch die entsprechenden negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild in Kauf genommen. 
 
  

Rathaus 
Im Piepershagen 17 
46325 Borken 
Telefon: 02861 939-0 
Telefax: 02861 939-253 
 
Internet: 
www.borken.de 
 
Datum 
18. Juni 2021 
 
Für Sie zuständig: 

Fachabteilung 61.1 - 
Umwelt und Planung 
 
 
Zimmer: 
C-369 
 
Telefon: 

 
 
Telefax: 

 
 
E-Mail: 

 
 
 
 
Bankverbindungen: 
 
Sparkasse Westmünsterland 
IBAN: 
DE34 4015 4530 0051 0202 79 
BIC: 
WELADE3WXXX 
 
VR-Bank Westmünsterland eG 
IBAN: 
DE27 4286 1387 0004 9605 01 
BIC: 
GENODEM1BOB 
 
USt ID der Stadt Borken: 
DE 124 168 013 
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Mit der Grenzlage zu den Niederlanden durchziehen aufgrund der Vorgaben der 
Bundesnetzagentur bereits mehrere Energietrassen die Region (Amprion 380 kV-
Höchstspannungsfreileitung und -kabel, Zeelink-Gasleitung) und damit auch direkt das 
Stadtgebiet der Stadt Borken. Weitere Trassen wie z. B. eine Höchstspannungstrasse zum 
Transport des Windstromes aus Norddeutschland (Amprion A-Nord-Trasse) befinden sich in 
einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Damit leistet die Region und die Stadt Borken – bei allen 
damit verbundenen Lasten – bereits gegenwärtig und zukünftig auch zunehmend einen wichtigen 
direkten Beitrag zur Energiewende. 
 
Die im aktuellen Suchverfahren bisher getätigten Aussagen zu den geologischen Voraussetzungen 
im Bereich von Borken sind nicht aussagekräftig genug, um eine Beurteilung vorzunehmen. Es gibt 
derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse über eine sichere Lagerung. Darüber hinaus fehlt 
noch die Würdigung weiterer Beurteilungskriterien wie z. B. die Siedlungsstruktur und -dichte, die 
Verkehrsinfrastruktur, die landschaftsökologischen und artenschutzrelevanten Aspekte sowie 
weitere wirtschaftliche Gesichtspunkte. 
 
Die Region Westmünsterland übernimmt außer einer beliebten Wohn- und einer stabilen 
Wirtschaftsfunktion auch eine bedeutende Erholungsfunktion. Letztere ist auch aufgrund der Nähe 
zum nördlichen Ruhrgebiet für die dortige Bevölkerung von Bedeutung. Dies sollte auch vor dem 
Hintergrund gesehen werden, dass das Ruhrgebiet mehr als 100 Jahre als Kohle- bzw. 
Energielieferant für die gesamte Bundesrepublik gedient hat. Einer gewissen Logik zur 
Gerechtigkeit folgend, sollten nicht auch noch die anstehenden Lasten in die Region nördliches 
Ruhrgebiet/Westmünsterland verteilt werden.    
 
Vor dem Hintergrund einer gerechten Lastenverteilung und des bereits von der Region 
Westmünsterland und der Stadt Borken geleisteten Beitrages zur Energiewende lehnen wir bereits 
zum jetzigen frühzeitigen Zeitpunkt des Standortauswahlverfahrens die Positionierung eines 
Atommüllendlagers für hochradioaktive Abfälle im Westmünsterland bzw. im Stadtgebiet der 
Stadt Borken ab. 
 
Über eine ggfls. erforderliche Weiterleitung der Stellungnahme in Ihrem Hause und eine kurze 
Eingangsbestätigung freue ich mich. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mechtild Schulze Hessing 
Bürgermeisterin 
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